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A Einleitung und Problemstellung

Ursachen und Folgen eines Klimawandels sind seit einigen Jahren in der öffentlichen

Diskussion präsent, wenn auch meist auf der Ebene von Schlagzeilen. Die hierzu bereits

seit längerem existierende ökonomische Diskussion wurde lange ausgeblendet. Dies hat

sich spätestens mit der Veröffentlichung des Stern-Berichts im Jahr 2007 geändert, in

dem eine umfassende Analyse der Ökonomie des Klimawandels erfolgte. Ökonomische

Analysen widmen sich ausführlich der Frage, ob wirtschaftspolitische Maßnahmen zur

Verlangsamung eines von Menschen herbeigeführten Klimawandels erfolgen sollen, in

welchem Ausmaß und mit welchem umweltpolitischen Instrumentarium.

Im Jahr 2005 wurde ausgerechnet in Europa ein Emissionshandelssystem als zentrales

Instrument der Klimapolitik etabliert. Ausgerechnet, weil dieses in den USA konzipierte

und dort auch erstmalig eingesetzte umweltpolitische Instrument lange als „Ablasshan-

del“ diskreditiert wurde. Mit einem derartigen Verschmutzungsrechtehandel wurden in

den USA gute Erfahrungen gemacht. Der europäische Handel mit Treibhausgasemissi-

onszertifikaten gilt gleichwohl in vielerlei Hinsicht als Novität. Dies betrifft erstens die

schiere Größe des Systems – das ist nicht zuletzt insofern relevant, weil mit der Institu-

tionalisierung eines Handels mit Emissionsrechten auch massiv Verteilungsinteressen

berührt werden. Zweitens schließlich wird dieses Instrument hiermit erstmalig in gro-

ßem Maßstab zur Eindämmung der Emission von Treibhausgasen angewandt. Hierbei

stellt sich indes die Frage ob und inwiefern das Europäische Emissionshandelssystem in

seiner derzeitigen Ausgestaltung ein effektives und kostengünstiges Instrument zur Be-

kämpfung des Klimawandels ist und sein könnte. Ein Handel mit verbrieften Ver-

schmutzungsrechten, ein Zertifikatshandelssystem, gilt in einer idealisierten Form hier-

bei im Allgemeinen als ökologisch treffsicher, als kosteneffizient und darüber hinaus als

geeignet, umwelttechnischen Fortschritt zu induzieren.

Das Europäische Emissionshandelssystem weist indes einige Besonderheiten auf, wel-

che zu Wirkungsbrüchen führen können, die dessen Funktionsweise und damit auch

dessen positive Beurteilung beeinflussen können:
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 Erstens wurde der Europäische Emissionshandel nicht in einem regulierungs-

freien Raum eingeführt. Zwar gibt es im Ordnungsrecht keine expliziten Grenz-

werte für Kohlendioxidemissionen, indes gibt es ein Sammelsurium klimapoli-

tisch relevanter Maßnahmen, welche von der Förderung erneuerbarer Energien

bis hin zum Verbot von herkömmlichen Glühbirnen reicht.

 Zweitens ist der Europäische Emissionshandel nicht in seiner Lehrbuchform

eingeführt worden. Ein Anhaltspunkt hierfür ist zum Beispiel die Erstzuteilung

von Emissionsrechten in Deutschland für die Periode 2005 bis 2007, welche

nach Informationen der Deutschen Emissionshandelsstelle auf Basis von 58 Zu-

teilungsregeln erfolgte.

 Drittens ist der Europäische Emissionshandel nicht in einem Nationalstaat einge-

führt worden, sondern auf Basis einer Richtlinie in der Europäischen Union,

welche sich mittlerweile auf 27 Mitgliedsstaaten erstreckt.

 Viertens schließlich ist der Europäische Emissionshandel insbesondere mit einer

Teilmengenproblematik konfrontiert. Trotz seiner absoluten Größe wird durch

das Europäische Emissionshandelssystem nur ein Teil der weltweit emittierten

Treibhausgase reguliert. Er ist im Wesentlichen auf Europa beschränkt und

selbst innerhalb Europas ist nur ein Teil der Treibhausgas emittierenden Wirt-

schaftssektoren erfasst.

In der Literatur wird Teilaspekten aller vier genannten potenziellen Ursachen für Wir-

kungsbrüche theoretisch und empirisch Rechnung getragen. In der vorliegenden Arbeit

geht um eine Analyse der Teilmengenproblematik, möglicher Lösungsansätze und dem

Umgang mit dieser Teilmengenproblematik in der institutionellen Ausgestaltung des

Europäischen Emissionshandelssystems. Die vorliegende Arbeit verfolgt in diesem Zu-

sammenhang zwei Ziele:

Erstens soll die existierende Literatur zu verschiedenen Aspekten der Teilmengenpro-

blematik in Hinblick auf ökonomische Bewertungskriterien strukturiert, mögliche Lö-

sungsansätze analysiert sowie potenzielle trade offs zwischen verschiedenen Zielen auf-

gezeigt werden. Zweitens sollen zentrale theoretische, mit der Teilmengenproblematik

in Verbindung stehende theoretische Analysen angewendet werden auf die aktuelle

Ausgestaltung des Europäischen Emissionshandelssystems insbesondere auch in Hin-
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blick auf die Ende 2008 vereinbarte Neugestaltung des Europäischen Emissionshandels-

systems ab 2013.

Nach dem einleitenden Kapitel soll in Kapitel B auf die Ökonomie des Klimawandels

eingegangen werden. Hierbei wird zunächst rudimentär der für das Verständnis erfor-

derliche naturwissenschaftliche Hintergrund beschrieben. Auf eine umfassende Würdi-

gung der naturwissenschaftlichen Diskussion wird verzichtet. Von besonderem Interes-

se aus ökonomischer Perspektive sind die Besonderheiten der Klimaproblematik, wel-

che bei Anwendung eines klimapolitischen Instrumentariums Beachtung finden sollten.

Im Anschluss wird die typische Funktionsweise von Emissionshandelssystemen in zwei

prototypischen Varianten, wie sie auch in der Klimapolitik Anwendung finden, darge-

stellt. Kapitel B schließt ab mit einer Beurteilung von Klimapolitik im Allgemeinen und

Zertifikatshandelssystemen im Vergleich zu anderen klimapolitischen Instrumenten im

Besonderen anhand gängiger Kriterien, nämlich Effektivität, Kosteneffizienz und An-

reizwirkungen für einen umwelttechnischen Fortschritt. Ebenfalls hingewiesen wird in

diesem Zusammenhang auf distributive Aspekte. Ohne Zweifel spielen diese bei der

Institutionalisierung von Klimapolitik eine wichtige Rolle. Auf globaler Ebene ent-

scheiden souveräne Staaten über ihren Beitrag zur Klimapolitik und auch innerhalb der

Europäischen Union sind es häufig Verteilungswirkungen zwischen den Mitgliedsstaa-

ten, welche die Umweltpolitik maßgeblich mitbestimmen.

In Kapitel C wird dargestellt, wie globale Klimapolitik auf der einen Seite und wie der

europäische Emissionshandel auf der anderen Seite als Bestandteil globaler Klimapoli-

tik auf der anderen Seite institutionalisiert ist.

Der Europäische Emissionshandel wird in Kapitel D schließlich unter dem Gesichts-

punkt der Teilmengenproblematik analysiert. Hierbei soll zunächst erläutert werden, ob

und inwiefern eine Mengenlösung hinsichtlich des Kriteriums eines optimalen Klima-

schutzes unter Berücksichtigung von Unsicherheit und Teilmengenproblematik zu beur-

teilen ist. Im Anschluss werden die Auswirkungen einer regionalen und sektoralen

Teilmengenproblematik auf die ökologische Treffsicherheit analysiert. Es kann an die-

ser Stelle bereits vorweg genommen werden – dieser Befund wird wenig überraschen –

dass die ökologische Treffsicherheit zumindest beeinträchtigt wird, wenn die Regulie-
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rung von Treibhausgasen nur Teilmengen umfasst. In diesem Zusammenhang wird auch

erörtert werden, inwiefern dieser Problematik durch die konkrete Ausgestaltung des

Emissionshandelssystems Rechnung getragen werden könnte bzw. wird und inwiefern

diese Lösungsansätze ihrerseits die Kosteneffizienz stiftende Wirkung des Systems be-

einträchtigen können. Unabhängig von Maßnahmen, welche die ökologische Integrität

des Systems sicherstellen sollen, ist Kosteneffizienz darüber hinaus berührt von einer

regionalen und sektoralen Teilmengenproblematik.

Abschließend werden in Kapitel E die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und

hierauf aufbauend ein Ausblick auf die zukünftige Ausgestaltung europäischer Klima-

politik als Bestandteil globaler Klimapolitik gegeben.
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B Zertifikatslösung als Instrument der Klimapolitik in der ökono-

mischen Theorie

1 Klimaschutz

1.1 Klimaschutz als umweltpolitisch relevantes Problem

Der Treibhauseffekt ist im Prinzip ein natürliches Phänomen. Die Atmosphäre ist

durchlässig für kurzwellige Sonnenstrahlen im UV-Bereich, nicht hingegen für die von

der Erdoberfläche abgestrahlten langwelligen Wärmestrahlen. Ohne diesen natürlichen

Treibhauseffekt läge die Erdoberflächentemperatur etwa 33 Grad Celsius unterhalb der

jetzigen und (menschliches) Leben in derzeitiger Form wäre kaum vorstellbar. Die At-

mosphäre besteht zu etwa 78 Prozent aus Stickstoff und zu 21 Prozent aus Sauerstoff.

Die restlichen ein Prozent werden auch als Spurengase bezeichnet, weil sie nur einen

geringen Anteil in der Atmosphäre aufweisen. Einige dieser Spurengase, die Treibhaus-

gase, verursachen den Treibhauseffekt.

Kohlendioxid

63 %

Sonstige

13 %

Lachgas

6 %

Methan

18 %

Quelle: IPCC (2007a: 141, Tabelle 2.1); eigene Darstellung.

Abbildung B.1: Einfluss anthropogener Treibhausgase an der Klimaerwärmung

Das wichtigste Spurengas ist Wasserdampf. Wasserdampf wird nicht zu den menschen-

gemachten, den so genannten anthropogenen Treibhausgasen gezählt. Anders ist dies

z. B. bei Kohlendioxid, Methan und Lachgas, die sowohl natürlichen als auch menschli-

chen Ursprungs sind, sowie auch einigen rein künstlichen Verbindungen, die in der Na-
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tur überhaupt nicht vorkommen. Ein anthropogener Treibhauseffekt wird daher abgelei-

tet, dass menschliche Aktivitäten mit Beginn der Industrialisierung in nennenswertem

Umfang die Zusammensetzung der Atmosphäre verändern.

Abbildung B.1 zeigt den relativen Einfluss der durch menschliche Aktivitäten seit 1750

emittierten Treibhausgase gemessen an der Veränderung der Strahlungsantriebe

[Watt/m2]. Das mit Abstand wichtigste Treibhausgas hierbei ist Kohlendioxid.

Zusätzliches Kohlendioxid wird in Folge der Verbrennung fossiler Energieträger und

chemischer Reaktionen bei der Herstellung von Zement in der Atmosphäre gespeichert.

Die Kohlendioxidemissionen aus diesen Quellen sind zwischen 1990 und 1999 von 22,3

Mrd. Tonnen Kohlendioxid pro Jahr auf 23,8 Mrd. Tonnen gestiegen sind, welches ei-

nen durchschnittlichen Anstieg von 0,7 Prozent entspricht. Dieser hat sich bis 2005 mit

einem durchschnittlichen Anstieg von 3 Prozent bis auf ca. 28,5 Mrd. Tonnen Kohlen-

dioxid sogar noch beschleunigt (vgl. IPCC 2007a: 1391). Auch Landnutzungsänderun-

gen wie z. B. die Brandrodung von Wäldern können zusätzliches Kohlendioxid frei-

setzen oder die Aufnahmefähigkeit von Pflanzen verringern. Für die Klimawirksamkeit

der emittierten Treibhausgase kommt es neben der quantitativen Emissionsmenge auf

die molekulare Zusammensetzung der Treibhausgase an.

Erderwärmungspotenzial (100 Jahre)

Kohlendioxid CO2 1

Methan CH4 25

Distickstoffoxid (Lachgas) N2O 298

Wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe H-FKW 124 (CH3CHF2) bis 14 800 (CHF3)

Perfluorierte Fluorkohlenwasserstoffe FKW 7 390 CF4 bis 12 200 (C2F6)

Schwefelhexafluorid SF6 22 800

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Angaben des IPCC (2007a: 212, Tabelle 2.1.4).

Tabelle B.1: Erderwärmungspotenzial ausgewählter Treibhausgase

Tabelle B.1 zeigt (exemplarisch) die Wirksamkeit von sechs Treibhausgasen in Relation

zu Kohlendioxid, ausgedrückt in Erderwärmungspotenzialen normiert über einen Zeit-

1 Die Emissionsmengen sind im IPCC-Sachstandsbericht in Kohlenstoffeinheiten aufgeführt und werden
hier in Kohlendioxideinheiten umgerechnet. Eine Tonne Kohlenstoff entspricht hierbei ca. 3,66 Tonnen
Kohlendioxid.
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raum von 100 Jahren (vgl. IPCC 2007: 212 f.).2 Die Emission einer Tonne Methan über

eine Periode von 100 Jahren hat beispielsweise dementsprechend die gleiche Klima-

wirksamkeit wie die Emission von 25 Tonnen Kohlendioxid. Demnach entspricht eine

Tonne Methan 25 Tonnen Kohlendioxidäquivalenten.

1.2 Besonderheiten des Klimaschutzes

Die Klimaproblematik als Gegenstand einer umweltökonomischen Analyse weist (min-

destens) zwei charakteristische Merkmale auf, die sich von der Ausprägung in anderen

umweltpolitischen Politikfeldern unterscheidet. Zum einen sind mit dem Klimawandel

und mit den potenziellen Reaktionen auf den Klimawandel Unsicherheiten und Irrever-

sibilitäten verbunden. Zum anderen ist kennzeichnend für den Klimawandel, dass es

sich hierbei um ein globales Problem handelt, welches nicht auf nationalstaatlicher

Ebene gelöst werden kann. „If global warming is the mother of all public goods, it may

also be the father of decision making under uncertainty“ (W. Nordhaus 2007a: 46).

1.2.1 Unsicherheit und Irreversibilität

Unsicherheiten sind ein charakteristisches Merkmal der Klimaproblematik und daher

bei einer ökonomischen Analyse zu berücksichtigen. Prognosen über zukünftige Schä-

den durch anthropogene Treibhausgasemissionen sind mit erheblichen Unsicherheiten

verbunden. „The only certainty is uncertainty“ (W. McKibben/P. Wilcoxen: 107). Unsi-

cherheiten lassen sich bezüglich des Gegenstandsbereiches auf mindestens drei Ebenen

verorten (vgl. G. Heal/B. Kriström 2002: 4 f.): Auf einer naturwissenschaftlichen Ebe-

ne, auf einer ökonomisch/gesellschaftlichen Ebene, sowie auf einer Handlungsebene

(vgl. Abbildung B.2).

Auf einer naturwissenschaftlichen Ebene kann nicht genau bestimmt werden, in wel-

chem Ausmaß anthropogene Treibhausgasemissionen über die Veränderung der Treib-

hausgaskonzentrationen in der Atmosphäre die Energiebilanz beeinflusst. Der mensch-

liche Einfluss auf physische Klimafolgen durch die Emission von Treibhausgasen bzw.

Landnutzungsänderungen über einen Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der At-

2 Zu einer umfassenderen und differenzierteren Übersicht der Erderwärmungspotenziale verschiedener
Treibhausgase sowie zu methodischen Aspekten ihrer Erfassung und Berechnung vgl. IPCC (2007: 210
ff.). Es handelt sich hier um die im Kyoto-Protokoll regulierten Gase. Vgl. hierzu Kap. C.1.2.1. Zu beach-
ten hierbei ist jedoch, dass im Kyoto-Protokoll die Erderwärmungspotenziale aus dem 2. Sachstandsbe-
richt des IPCC aus dem Jahre 1995 zugrunde gelegt werden, woraus leichte Abweichungen resultieren.
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mosphäre, die hierdurch induzierte Änderung der Energiebilanz und dem Anstieg der

globalen und lokalen (durchschnittlichen) Erdoberflächentemperaturen ist nicht voll-

ständig bekannt.

Die Veränderung der Energiebilanz wird über den Strahlungsantrieb quantifiziert. Im

vierten Sachstandsbericht des IPCC wird in der Zeit zwischen 1750 und 2005 der Strah-

lungsantrieb aufgrund des Anstiegs von Kohlendioxid, Methan und Lachgas mit +2,3

Watt pro Quadratmeter angegeben, jedoch in einer Bandbreite von +2,07 bis +2,53 Watt

pro Quadratmeter (vgl. IPCC 2007b: 3 f.).

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung B.2: Unsicherheiten in der Klimaproblematik

Der globale durchschnittliche Nettoeffekt von menschlichen Aktivitäten auf den Strah-

lungsantrieb beträgt demnach +1,6 Watt pro Quadratmeter mit einer Bandbreite von

+0,6 bis +2,4 Watt pro Quadratmeter. Besonders unsicher ist der kühlende Einfluss von

Aerosolen, insbesondere Sulfat, organischem Kohlenstoff, Russ, Nitrat und Staub. Die

Reaktion der durchschnittlichen Temperatur auf eine Erhöhung der Treibhausgaskon-

zentration lässt sich als Klimasensitivität bezeichnen. Sie kann quantifiziert werden als

Naturwissenschaftlich

Ökonomisch/
Gesellschaftlich

Handlungsebene

Treibhausgasmissionen

Treibhausgaskonzentration

Erdoberflächentemperaturen
/Meerestemperaturen

Physische Klimafolgen

Mitigation Adaption

Bewertete Klimafolgen

Landnutzungsänderungen

Energiebilanz
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durchschnittliche Temperaturränderung bei einer Verdoppelung der Konzentration von

Treibhausgasen. Aus einfachen Energiebilanzberechnungen ließe sich ein Anstieg der

globalen Erdoberflächentemperatur von 1°C bei einer Verdoppelung der Kohlendioxid-

konzentration gegenüber vorindustriellen Zeiten errechnen.3 Der tatsächliche Tempera-

turanstieg dürfte nach Modellrechnungen des IPCC aufgrund positiver Rückkopplungen

höher ausfallen, auch wenn negative Rückkopplungen berücksichtigt werden. Hierbei

können physische Klimafolgen die Treibhauskonzentration beeinflussen und so die

Energiebilanz indirekt beeinflussen (vgl. N. Stern 2007: 14).

 Etwa die Hälfte des emittierten Kohlendioxids gelangt nicht in die Atmosphäre,

sondern wird in natürlichen Senken, den Ozeanen und der Biosphäre gespei-

chert. Dieser Anteil könnte sich jedoch verringern, beispielsweise wenn sich die

Meerestemperatur erhöht und/oder saures Wasser Kohlendioxid absorbierende

Organismen schädigt. Kohlenstoffsenken an Land könnten ebenfalls in Leiden-

schaft gezogen werden. Auf der einen Seite könnte ein stärkeres Waldwachstum

infolge des erhöhten Kohlendioxidsanteils in der Atmosphäre einen Teil des

Kohlendioxids absorbieren (vgl. ebd.).

 Bei einem hinreichend großen Temperaturanstieg könnten erhebliche Mengen

an Kohlendioxid und Methan bei einem Auftauen der Permafrostböden freige-

setzt werden. Darüber hinaus ist Methan auch in einem großen Umfang in Me-

thanhydraten im Meeresboden an den Kontinentalschelfen gebunden. Diese

Hydrate sind nur stabil bei einem hinreichend großen Wasserdruck und hinrei-

chend niedrigen Temperaturen. Würden nur geringe Mengen dieser gebundenen

Methanvorräte freigesetzt, würde sich die Konzentration von Treibhausgase in

der Atmosphäre in einem kurzen Zeitraum erheblich erhöhen (vgl. ebd.).

 Eine der wichtigsten Rückkopplungseffekte ist der Zusammenhang von Tempe-

ratur und Wasserdampf. Auf der einen Seite kann in der Atmosphäre bei erhöh-

ter Temperatur mehr Wasserdampf aufgenommen werden. Auf der anderen Sei-

te ist Wasserdampf das bedeutendste Treibhausgas, wodurch die Erwärmung zu-

sätzlich verstärkt werden könnte (vgl. S. Rahmstorf/H. J. Schellnhuber: 2006:

36). Andererseits könnte eine zusätzliche Wolkenbildung auch einen kühlenden

3 Der Wärmeeffekt von Kohlendioxid steigt logarithmisch, der von anderen Treibhausgase linear mit der
Konzentration (vgl. N. Stern 2007: 9).
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Effekt aufweisen, so dass die Richtung der Rückkopplung unklar bleibt. Deren

Ausprägungen wiederum sind mit Unsicherheiten verbunden und wenig er-

forscht.

Daneben bestehen große Unsicherheiten über die physischen Auswirkungen, die mit

Klimaänderungen verbunden sind. Um diese zu bestimmen, reicht es nicht aus, die glo-

bale Durchschnittstemperatur zu bestimmen. Für die Ermittlung von Klimafolgen müs-

sen auch lokale Klimaänderungen erfasst werden, die darüber hinaus über die Tempera-

tur alleine nicht ausreichend beschrieben sind. Von besonderer Relevanz sind z. B. Nie-

derschlagshäufigkeiten und die Häufigkeit sowie das Ausmaß von extremen Wetterer-

eignissen.

Wie sich diese globalen und lokalen Klimaänderungen auf Ökosysteme und Wirtschaft

auswirken ist ebenso unsicher, wie die Bewertung von Klimafolgen auf gesellschaftli-

cher Ebene problematisch ist. Zur Bewertung von Klimafolgen sind normative Ent-

scheidungen zu treffen. Auch diese können mit Unsicherheiten z. B. in der Form ver-

bunden sein, dass die Präferenzen gegenwärtiger aber insbesondere auch zukünftiger

Generationen nicht bekannt sind.

Neben der Unsicherheit liegen Irreversibilitäten in der Klimaproblematik in vielfältiger

Weise vor (vgl. R. S. Pindyck: 47 ff.). Da Treibhausgase eine lange Verweildauer auf-

weisen, die jährliche Abbaurate also gering ist, sind Negativemissionen praktisch nicht

möglich. Das Abschmelzen der grönländischen Eisplatte und der damit verbundende

Meeresspiegelanstieg könnte ab einem bestimmten Temperaturanstieg irreversibel sein.

Ebenso ist der Verlust an Tier- und Pflanzenarten in Folge von Klimaveränderungen

unumkehrbar.

Unsicherheit ist ebenfalls ein bestimmendes Merkmale hinsichtlich der Kosten von

Emissionsvermeidung (vgl. ebd.: 52 f.). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund,

dass Vermeidungskosten nicht zuletzt vom umwelttechnischen Fortschritt bestimmt

werden. Dieser lässt sich über einen langen Zeitraum kaum prognostizieren. Darüber

hinaus ist es dem Normgeber ex-ante nicht bekannt, welche Kosten für Unternehmen

und Konsumenten bei der Vermeidung von Treibhausgasemissionen entstehen. Die

Vermeidung von Klimaschäden kann auch Irreversibilitäten ausweisen. Einmal getätigte
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Investitionen zur Emissionsvermeidung können sich in der Zukunft als sunk costs er-

weisen, sollte sich herausstellen, dass der Klimawandel nicht im erwarteten Ausmaß

eintritt oder nicht die erwarteten Schäden verursacht hat. Die für die Verlangsamung des

Klimawandels intendierten Investitionen wären hiermit unwiederbringlich verloren (vgl.

ebd.: 55).

1.2.2 Globalität

Weil die Treibhausgase, einmal emittiert, eine lange Verweildauer in der Atmosphäre

aufweisen und sich dort auch schnell verbreiten,4 ist der Entstehungsort der Emissionen

irrelevant für deren Auswirkungen auf das Klima.5 Hinsichtlich der Gestaltungsmög-

lichkeiten von Klimapolitik hat dies zwei Konsequenzen. Erstens können überregionale

Kostensenkungspotenziale genutzt werden. Treibhausgasemissionen können vermieden

werden, wo dies am kostengünstigsten möglich ist ohne Konsequenzen für die Umwelt-

qualität. Jedenfalls gilt dies für das wichtigste anthropogen bedeutsame Treibhausgas

Kohlendioxid. Selbst bei einer lokalen Konzentration von Treibhausgasemissionen in

bestimmten Regionen besteht also nicht die Gefahr der Bildung von „hot spots“.

Zweitens macht dies eine Kooperation erforderlich. Die zu schützende Atmosphäre

weist Eigenschaften eines öffentlichen Gutes auf. Für öffentliche Güter gilt, dass das

Ausschlussprinzip nicht anwendbar ist.6 Wirtschaftssubjekte können nicht zu vertretba-

ren Kosten von der Nutzung eines Gutes ausgeschlossen werden. Anders ist dies bei

privaten Gütern. Hier wird sichergestellt, dass sich die Nutzer an den Kosten der Bereit-

stellung beteiligen müssen. Öffentliche Güter hingegen können unentgeltlich in An-

spruch genommen werden, indem potenzielle Nachfrager eine Trittbrettfahrerposition

einnehmen. Dies hat zur Folge, dass die Produktion von öffentlichen Gütern ohne wei-

teres unterbleibt, weil Anbieter ihre Produktionskosten nicht erstattet bekommen wür-

4 T. Flannery schreibt in einem populärwissenschaftlichen Buch hierzu: „Die Luft, die Sie gerade ausge-
atmet haben, hat sich schon ziemlich weit ausgebreitet. Das CO2 aus einem Atemzug von letzter Woche
ernährt jetzt vielleicht eine Pflanze auf einem fernen Kontinent oder Plankton im Eismeer. Binnen weni-
ger Monate wird sich all das CO2, das Sie gerade ausgeatmet haben, über den gesamten Planeten verteilt
haben.“ (T. Flannery 2006: 44)
5 Dies schließt nicht aus, dass mit der Verbrennung fossiler Energieträger andere, nicht klimarelevante
Schadstoffe emittiert werden, die sich auch regional auswirken können, und somit „lokale externe Effekte
entstehen (vgl. R Steiniger/S. Felder 2003).
6 Die Darstellung der Problematik öffentlicher Güter findet sich nahezu in jedem einführenden Lehrbuch
zur Wirtschaftspolitik im Allgemeinen und der Umweltökonomik im Besonderen. Für die folgende Dar-
stellung vgl. G.-J. Krol/M. Wiesweg (2007: 104 ff.).
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den. Die für den Einzelnen rationale Handlung kann somit in der Summe zu uner-

wünschten Ergebnissen führen, weil eine Besserstellung aller Beteiligten bei anderen

Rahmenbedingungen prinzipiell möglich wäre. Dies kennzeichnet eine soziale Dilem-

masituation.

Für ein repräsentatives Individuum mag der Nettonutzen, wenn sich alle Wirtschafts-

subjekte klimafreundlich verhalten, z. B. bei 40 Einheiten liegen (Feld I, Abbildung

B.3) und es hätte Anreize, sich ebenfalls klimafreundlich zu verhalten, wenn die Errei-

chung des Nutzens von 50 Einheiten an die Übernahme des Kostenbeitrages in Höhe

von 10 Einheiten gebunden ist. Eben dies ist nur bei privaten Gütern, nicht aber bei öf-

fentlichen Gütern wie dem Klimaschutz, der Fall. Wenn die jeweils anderen sich klima-

freundlich verhalten, ist ein Einzelner im Feld II in der für ihn besten Situation. Redu-

ziert er selbst seine Klimagasemissionen, so hat er sichere Kosten.

Quelle: G.-J Krol/M. Wiesweg (2007: 105).

Abbildung B.3: Soziale Dilemmata

Ob der Nutzen in Form von Klimaverbesserungen zustande kommt, hängt aber nicht

vom Verhalten eines Individuums, sondern vom Verhalten der anderen ab. Der Beitrag

eines Einzelnen zur Klimaproblematik bleibt ausbeutbar und es ist zu erwarten, dass er

in anonymen Beziehungen auch ausgebeutet wird. Die anderen Wirtschaftssubjekte sind

nämlich ganz ähnlichen Anreizstrukturen ausgesetzt wie die des betrachteten Indivi-
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Nettonutzen + 50 EH

IV
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- Kosten 0 EH
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duums.7 Verhalten sie sich ebenso klimafeindlich, liegt sein Nettonutzen bei Null (Feld

IV). Dies ist ganz offensichtlich keine paretooptimale Situation, denn wenn sich alle

klimafreundlich verhalten würden, könnten sich auch alle besser stellen. Der Markt ist

in diesem Fall kein Garant, dass sich gesamtwirtschaftlich gewünschte Ergebnisse, wie

sonst üblich, einstellen, wenn die Individuen, Haushalte oder Unternehmen ihre eigenen

Ziele verfolgen. Hier verhält es sich so, dass einzelwirtschaftliche und gesamtwirt-

schaftliche Rationalität nicht übereinstimmen.8 Feld III verdeutlicht, dass individuell

moralisches Handeln dem Einzelnen Kosten aufbürdet, ohne dass diesen ein Nutzen ge-

genübersteht. Auf individuelle Verhaltensänderungen gerichtete moralische Aufrüstung

muss in solchen Situationen in Verantwortungszumutungen münden und wirkungslos

bleiben.

Soziale Dilemmata können staatliches Handeln und somit umweltpolitische Aktivität

legitimieren. Eine Besonderheit von Klimapolitik liegt allerdings darin, dass die räumli-

che Verteilung der Emissionsquellen über die nationalstaatlichen Gestaltungsspielräume

hinausreichen. Globale umweltpolitische Instrumente können nur durch Kooperation

grundsätzlich souveräner Staaten durchgesetzt werden. Hieraus lassen sich zwei Bedin-

gungen für eine erfolgreiche globale Kooperation ableiten, sofern sich die Staaten ratio-

nal und eigeninteressiert verhalten.9 Erstens müssen sich Staaten mit internationalen

oder globalen Abkommen besser stellen als ohne selbige. Zweitens ist der Anreiz zum

Trittbrettfahrerverhalten wirksam zu bekämpfen. Die paradigmatische Grundstruktur

internationaler oder sogar globaler Umweltpolitik lässt sich auch hier durch ein Gefan-

genendilemma charakterisieren (vgl. S. Barret 2003: 54 ff.; A. Endres 2007: 236 ff.).10

7 Während private Haushalte noch über diskretionäre Handlungspielräume verfügen, gilt dieses für im
Wettbewerb stehende Unternehmen nicht.
8 Üblicherweise wird dieser Sachverhalt in der Literatur mit Hilfe des Zwei-Personen-Gefangenendi-
lemma erklärt. Vgl. z. B. J. Weimann (2006: 115 ff.) oder H. Berg/D. Cassel/K.-H.Hartwig (2003: 177 f.).
9 Genau genommen können erstens Staaten nicht „handeln“, sondern nur Staaten vertretende Individuen.
Insofern ist es vorstellbar, dass auf internationaler Ebene von staatlichen Entscheidungsträgern bestimm-
te, z. B. eigene Interessen vertreten werden, andere aber nicht. Zweitens kann normativ aus liberaler Sicht
kein Eigeninteresse von Staaten, sondern nur von Individuen postuliert werden.
10 Teilweise wird die These vertreten, dass die Struktur internationaler Klimapolitik eher einem Chicken-
Spiel ähnelt (vgl. A. Endres 2008: 368). Der Begriff des Chicken-Spieles kann auf ein Beispiel zurückge-
führt werden, anhand dessen sich die Grundstruktur dieses Spieles erklären lässt. Demnach führen zwei
Jungendliche eine Mutprobe durch, indem sie in zwei Autos aufeinander zufahren. Wer ausweicht verliert
und gilt als Angsthase. Wenn keiner der beiden ausweicht, kollidieren die Autos. Dies ist für beide die
schlechteste Lösung des Spiels. Es gibt bei diesem Spiel keine dominante Strategie es sei denn, einer der
beiden Spieler kann glaubhaft kommunizieren, dass er auf jeden Fall defektiert, also nicht ausweicht.
Übertragen auf die Klimapolitik bedeutet dies, dass sich eine Gruppe von Staaten mit Klimapolitik besser
stellen könnte, auch wenn der Rest der Welt defektiert.
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Die erste Bedingung ist nicht leicht zu erfüllen, da die Staaten sehr unterschiedliche

Vor- und Nachteile, die sich aus der Klimapolitik ergeben, aufweisen. Exemplarisch:

Ein Klimaabkommen, welches einheitliche Pro-Kopf-Emissionsrechte für alle Staaten

fordert, wird möglicherweise von Staaten, die in Breitengraden mit niedrigen Durch-

schnittstemperaturen verortet sind, aus zwei Gründen wenig Zustimmung finden. Ers-

tens könnten einige Staaten von einem gemäßigten Klimawandel sogar profitieren, etwa

weil die Heizkosten sinken. Zweitens könnte in diesen Staaten der Energiebedarf aus

natürlichen Gründen wie Heizbedarf besonders groß sein, was sich in hohen Pro-Kopf-

Emissionen niederschlägt. Eine Politik, welche sich an der „Rasenmähermethode“ ori-

entiert, wird in diesen Ländern also hohe Vermeidungskosten verursachen.

Aus der zweiten Bedingung folgt, dass Vorkehrungen gegen Trittbrettfahrerverhalten

getroffen werden müssen. Es ist zwar denkbar, dass sich ein Land mit Klimaschutzab-

kommen besser stellen könnte als ohne Klimaschutzabkommen. Am meisten könnte es

aber möglicherweise dann profitieren, wenn die Klimaschutzpolitik von (vielen oder

sogar allen) anderen Staaten praktiziert wird. Klimaschutzabkommen müssen also stabil

in dem Sinne sein, dass es keine Anreize gibt, die Koalition zu verlassen.



2 Funktionsweise von Zertifikaten im Kanon des umweltpolitischen Instru-
mentariums

2.1 Umweltpolitische Instrumente im Überblick

In einer ersten groben Unterscheidung lassen sich mit Michaelis (1996) ordnungsrecht-

liche, ökonomische und suasorische Instrumente (Moral Suasion) in der Umweltpolitik

unterscheiden (vgl. Abbildung B.4). Bei suasorischen Instrumenten wird versucht, z. B.

über Bildung oder Erziehung, Einfluss auf die Disposition der Akteure zu nehmen.11

Das Ordnungsrecht beschränkt über Ge- und Verbote Verhaltensspielräume der Akteu-

re. Ökonomische Instrumente suchen auf die Akteure Einfluss zu nehmen über die Be-

einflussung von Kosten-Nutzen-Relationen durch den Preismechanismus. Zu den öko-

nomischen Instrumenten gehören die Steuerlösung und die Zertifikatslösung.12

Quelle: In Anlehnung an P. Michaelis (1996: 26).

Abbildung B.4: Systematisierung umweltpolitischer Instrumente

Nicht eindeutig der oben aufgezeigten Systematik zuordnen lassen sich freiwillige

Selbstverpflichtungen der Wirtschaft. Unter freiwilligen Selbstverpflichtungen können

im Umweltbereich allgemein einseitige, rechtlich unverbindliche Erklärungen eines

11 Hier stellt sich die Frage, inwiefern dies mit dem Leitbild der Konsumentensouveränität vereinbar ist.
So könnte z. B. argumentiert werden, dass es in diesem Sinne legitim ist, wenn der Staat anstrebt, das
Umweltbewusstsein der Wirtschaftsakteure zu beeinflussen, sofern es um Aufklärung und Umweltbil-
dung und nicht um Erziehung mündiger Bürger geht. Vgl. hierzu A. Lerch (2003: 98 f.).
12 Ferner ließen sich darüber hinaus auch noch haftungsrechtliche Regelungen anführen. Zu unterschei-
den sind hierbei im Prinzi Verschuldenshaftung und Gefährungshaftung. Erstere setzt ein schuldhaftes
Verhalten voraus.
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Inputauflagen
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Information, Beratung
Bildung, Erziehung

Abgaben/Subventionen
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oder mehrerer Unternehmen oder einer Branche bzw. Unternehmensverbandes zur Er-

reichung eines Umweltzieles verstanden werden (vgl. N. Eickhof 2004: 269 ff.).13

Moral Suasion ist ein in dem Sinne sehr weiches Instrument, da keine starken obrig-

keitsstaatlichen Eingriffe in die Entscheidungsspielräume der Wirtschaftssubjekte er-

folgt. Es ist damit auch nicht per se zum Misserfolg verurteilt. Mit Kirsch darf den

Menschen nicht nur „self interest“ sondern auch „interest in his own self“ unterstellt

werden (vgl. G. Kirsch 1996: 25). Wird moralisches Handeln unter Umweltgesichts-

punkten Teil der eigenen Identität, kann erwartet werden, dass Menschen bis zu einem

gewissen Maße bereit sind, Kosten für umweltverträgliches Verhalten auf sich zu neh-

men.

Gleichwohl führt ein hohes Umweltbewusstsein nicht notwendigerweise zu umwelt-

freundlichen Handeln.14 Die Erfolgsaussichten von Moral Suasion sind nicht (nur) per-

sonen-, sondern auch situationsabhängig. Kirchgässner hat zwischen Situationen mit

„high cost“-Charakter und Situationen mit „low cost“-Charakter differenziert (vgl. G.

Kirchgässner 1992).

13 Inwiefern das Attribut der Freiwilligkeit bei Selbstverpflichtungen tatsächlich gerechtfertigt ist, lässt

sich nicht immer eindeutig beantworten. Weitestgehend freiwillig dürfte eine Selbstverpflichtungserklä-

rung durch ein Unternehmen oder eine Branche immer dann erfolgen, wenn hierdurch Wettbewerbsvor-

teile erlangt und/oder zusätzliche Gewinne erwirtschaftet werden können, etwa indem wichtige Stakehol-

der wie Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter umweltfreundliches Verhalten honorieren. Sofern Umwelt-

schutz aber mit höheren Kosten, nicht aber mit höheren Umsätzen für Unternehmen verbunden ist, kann

man nur noch eingeschränkt Freiwilligkeit attestieren. Selbstverpflichtungen werden abgegeben, um aus

Unternehmenssicht Schlimmeres wie eine Anwendung des Ordnungsrechts zu verhindern. Freiwillige

Selbstverpflichtungen werden in der Literatur kontrovers diskutiert (vgl. ebd.). Sie könnten insofern als

marktwirtschaftlich oder ökonomisch bezeichnet werden, da es den Unternehmen bzw. Branchen Frei-

heitsspielräume lässt, wie das Umweltziel erreicht wird. Gleichwohl lassen sich Selbstverpflichtungen

zumindest per se im oben definierten Sinne nicht als ökonomisches Instrument bezeichnen, weil offen

bleibt, durch welchen Mechanismus die Aufteilung der Beiträge einzelner Unternehmen zur Erreichung

des Umweltzieles erfolgt.

14 Vgl. hierzu empirisch z. B. A. Dieckmann/P. Preisendörfer (1998) sowie A. Dieckmann/P. Preisendör-
fer (2003) und konzeptionell G.-J. Krol (2001).
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Quelle: In Anlehnung an G.-J. Krol (2006: 76).

Abbildung B.5: Einzelwirtschaftliche Kosten von klimabewusstem Verhalten

Verursacht moralisches Verhalten nur geringe Kosten, können moralische Verhaltens-

appelle wirksam sein.15 Das Potenzial von Moral Suasion in sozialen Dilemmasituatio-

nen mit „high cost“-Charakter ist dahingegen eher eingeschränkt. Diese Logik ist im

Prinzip auch auf die Klimaproblematik übertragbar. In Abbildung B.5 werden verschie-

dene Optionen klimafreundlichen Verhaltens erfasst, die nach der Höhe der mit ihnen

anfallenden einzelwirtschaftlichen Kosten geordnet sind. Es werden hier Situationen mit

hohen, mit niedrigen und mit negativen einzelwirtschaftlichen Kosten unterschieden. Es

kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Situationen gibt, in denen klimabewusstes

Verhalten nicht nur gesamtwirtschaftlich, sondern auch einzelwirtschaftlich mit negati-

15 Ein Paradebeispiel für die Wirksamkeit öffentlicher Appelle ist der Proteste gegen die Versenkung ei-
ner Ölplattform in die Nordsee und die sich hieran anschließenden Boykotte gegen Shell durch eine für
Shell spürbare Masse an Autofahrern. Die Kosten dieses Boykotts für diese Autofahrer bestanden jedoch
i. d. R. lediglich darin, einige Meter weiter zu einem anderen Anbieter zu fahren, wo man dann zum glei-
chen Preis tanken konnte.

Kosten

high cost

low cost

Negative Kosten

Klimabewusstes Verhalten
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ven Kosten verbunden ist. Derartige Situationen setzen indes voraus, dass Wirtschafts-

subjekte Kosteneinsparungspotenziale z. B. bezüglich des Energieverbrauchs zu ihrem

eigenen Schaden übersehen.16 Insbesondere bei derartigen Konstellationen kann Infor-

mationsbereitstellung hilfreich sein. Im Regelfall wird klimafreundliches Handeln je-

doch mit einzelwirtschaftlichen Kosten verbunden sein. Sind Kosten klimabewussten

einzelwirtschaftlichen Verhaltens für die Wirtschaftssubjekte gering, sind sie mögli-

cherweise empfänglich für Moral Suasion. Je höher diese Kosten sind, umso wahr-

scheinlicher ist es indes, dass sie sich eben nicht klimabewusst verhalten. Während

Konsumenten hierbei noch über gewisse Entscheidungsspielräume verfügen, sind die

Kosten klimabewussten Handelns für im Wettbewerb stehende Unternehmen mögli-

cherweise prohibitiv hoch. Im Extremfall droht hier die Liquidation des moralisch han-

delnden Unternehmens. Anders ist dies nur, wenn durch Konsumenten oder andere Sta-

keholder umweltbewusstes Verhalten der Unternehmen im Allgemeinen und klimabe-

wusstes Verhalten im Besonderen honoriert wird.17 Konsumenten müssten z. B. eine

höhere Zahlungsbereitschaft artikulieren.

Klimafreundliches Verhalten, wie es im Durchschnitt notwendig wäre um die Klimaer-

wärmung signifikant zu verlangsamen, wäre mit hohen volkswirtschaftlichen und ein-

zelwirtschaftlichen Kosten aber im Alleingang nur mit geringem Nutzen verbunden.

Der Nutzen klimafreundlichen Verhaltens streut erheblich. Eine moderne Variante um-

weltbewussten Verhaltens ist gleichwohl der Ausgleich von klimaschädlichem Verhal-

ten, welches z. B. bei einer Urlaubsreise entstehen könnte, über den Kauf eines Zertifi-

kates, welches bestätigt, dass Treibhausgasemissionen an anderer Stelle vermieden oder

gebunden wurden (vgl. A. Kortenjann 2008).

Im Ordnungsrecht lassen sich Inputauflagen, Prozessnormen und Outputauflagen unter-

scheiden (vgl. P. Michaelis 1996: 25 ff.). Inputauflagen schränken die Wahl der ein-

setzbaren Produktionsfaktoren ein, indem sie vorschreiben oder verbieten, womit pro-

duziert werden darf. Im Extremfall kann die Verwendung eines Produktionsfaktors voll-

ständig verboten werden. Bei Prozessnormen werden direkte Vorschriften gemacht, wie

16 Dies muss nicht, kann aber durchaus rational sein. In das Entscheidungskalkül rational agierender Wirt-
schaftssubjekte fließen schließlich die Kosten der Informationsbeschaffung ein. Diese könnten auch durch
staatliche Unterstützung gesenkt werden.
17 Genau genommen gilt dies auch nur für Unternehmen, die Endprodukte für den Konsum produzieren.
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produziert werden darf. Dies geschieht in der deutschen Luftreinehaltungspolitik über

die Festschreibung des Standes der Technik.18 Im Falle von Outputauflagen geht es

schließlich darum, was in welchem Umfang produziert bzw. emittiert werden darf.

Während sich Moral Suasion im Bereich der Klimapolitik zumindest teilweise als in-

effektiv erweist und Auflagen mit Ineffizienzen verbunden sind, ist es schon intuitiv

einleuchtend, dass ökonomische Instrumente für einen effektiven Klimaschutz von her-

ausragender Bedeutung sind. Klimaschutz verursacht Kosten. Zu gegebenen Kosten

können mit der Wahl eines (kosten-)effizienten Instrumentariums anspruchsvollere

Klimaschutzziele erreicht werden. Anders ausgedrückt: Anspruchsvolle Ziele können

durch weiche Instrumente nicht erreicht werden. W. Nordhaus hat dies folgerndermaßen

formuliert:

„Suppose you hear a public figure who speaks eloquently of the perils of global warm-

ing and proposes that the nation should move urgently to slow climate change. Suppose

that person proposes regulating the fuel efficiency of cars, or requiring high-efficient

light bulbs, or subsidizing ethanol, or providing research support for solar power – but

nowhere mentions the need to raise the price of carbon. To a first approximation, raising

the price of carbon is a necessary and sufficient step for tackling global warming. The

rest is largely fluff and may actually be harmful in inducing economic inefficiencies.”

(W. Nordhaus 2007a: 22)

Umweltschädliches Verhalten soll verteuert und so ein Lenkungseffekt erzielt werden.

Dies kann prinzipiell sowohl über Preis- als auch über Mengenlösungen erfolgen. Bei

einer Preislösung werden Umwelt beeinträchtigende Aktivitäten verteuert, indem Sie

mit einer Abgabe oder einer entgangenen Subventionszahlung belastet werden. Im Falle

von Abgaben kann dieses in Form von Emissions- oder Produktabgaben geschehen. Bei

einer Emissionsabgabe werden gewinnmaximierende Unternehmen solange Emissionen

vermeiden, wie die zusätzlich eingesparten Steuern höher sind als die Grenzvermei-

dungskosten.19 Sofern Emissions- und Produktmenge in einem festen Verhältnis zuein-

ander stehen, ergeben sich ökonomisch keine Unterschiede zwischen einer Emissions-

18 Vgl. hierzu knapp E. Fees (2007: 68).
19 Die Funktionsweise einer Emissionsabgaben wird in nahezu jedem Lehrbuch der Umweltökonomie
erläutert, so z. B. in Endres (2007).
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abgabe und einer Produktabgabe. Wer in der Wertschöpfungskette belastet wird ist dann

irrelevant. Anders ist dies z. B. bei der ökologischen Steuerreform in Deutschland, bei

der beispielsweise Strom oder auch Mineralöl besteuert werden. Braunkohle, Steinkohle

und Gas beispielweise unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Emissionsintensität. Ein An-

reiz zur Substitution von Energieträgern hin zu emissionsarmen Energieträgern wird

hier nicht gesetzt. Dies ist insbesondere auch in der Diskussion um Effizienz relevant

(vgl. C. Böhringer/R. Schwager 2003: 216 f.).

Abgaben sind Preislösungen. Bei der Zertifikatslösung handelt es sich hingegen um eine

Mengenlösung. Emittenten sind verpflichtet, Emissionsberechtigungsscheine (Zertifika-

te) für jede Einheit des emittierten Schadstoffes vorzuweisen. Sind diese Zertifikate

knapp, entsteht ein Knappheitspreis für jede emittierte Einheit. Das einzelwirtschaftli-

che Kalkül der Emittenten ist hierbei ähnlich wie bei Steuern und Subventionen (vgl. M.

Fritsch/T. Wein/H.-J. Evers 2003: 139 ff.). Es wird solange vermieden wie die Grenz-

vermeidungskosten niedriger sind als der Lizenzpreis. Liegen die Grenzvermeidungs-

kosten oberhalb des Lizenzpreises ist es für ein gewinnmaximierendes Unternehmen auf

einem Wettbewerbsmarkt rentabel, Emissionsberechtigungen zu kaufen, statt Emissio-

nen zu vermeiden.

2.2 Zertifikatsmodelle in der Theorie

Die Lizenzlösung ist ein (vergleichsweise) junges Instrument, welches auf Crocker

(1966) und Dales (1968) zurückgeht. Zwei Formen von Emissionshandelsprogrammen

lassen sich in der Praxis unterteilen. Das sind zum einem Baseline-and-Credit-

Programme, zum anderen Cap-and-Trade-Programme (vgl. R. N. Stavins 2003: 392 f.).

Diese werden im Folgenden erläutert.

2.2.1 Baseline-and-Credit-Programme

Baseline-and-Credit-Programme können ein Instrumentarium zur Flexibilisierung des

Ordnungsrechts mit Emissionsgrenzwerten darstellen. Wenn eine Anlage Emissionen

oberhalb des geforderten (anlagenspezifischen) Standards (Baseline) reduziert, werden

Emissionsgutschriften (Credits) erzeugt, die zur Erreichung eines Emissionszieles im

gleichen oder anderen Unternehmen genutzt werden können (vgl. R. N. Stavins 2003:

392).
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Quelle: In Anlehnung an J. Janssen (2000: 8).

Abbildung B.6: Baseline-and-Credit-System

Abbildung B.6 veranschaulicht die prinzipielle Funktionsweise von Baseline-and-

Credit-Programmen. Die Erzeugung von Emissionsgutschriften ist hierbei an bestimmte

Projekte gebunden. Baseline-and-Credit-Programme orientieren sich an individuellen

Standards, ohne dass eine bestimmte Gesamtemissionsmenge festgelegt wird. Die Base-

line kann hierbei unterschiedlich definiert werden: Sie kann ein ordnungsrechtlicher

Standard sein oder sich bei Fehlen von ordnungsrechtlichen Standards an derjenigen

Emissionsmenge orientieren, die ohne Durchführung des Projektes entstanden wäre.

Wird ein Standard bei einer Anlage mehr als erfüllt, können hieraus ex-post mehr oder

minder transferierbare Gutschriften generiert werden. Die tatsächlichen Emissionen

müssen hierfür bei jedem Projekt mit dem Emissionsstandard abgeglichen werden. Wird

also ein als Standard definiertes Referenzszenario unterschritten, kann an anderer Stelle

oder zu einem anderen Zeitpunkt mehr emittiert werden. Je nach Ausmaß der Trans-

ferierbarkeit der Emissionsreduktionsgutschriften können verschiedene Varianten von

Baseline-and-Credit-Programmen unterschieden werden.
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Erste Anwendungen von Baseline-and-Credit-Programmen erfolgten in den USA etwa

Mitte der 1970er Jahre im Rahmen der Luftreinehaltungspolitik (vgl. hierzu R. W. Hahn

1989; R. W. Hahn/G. L. Hester 1989; G. Klaassen/A. Nentjes 1997). Bis dahin war die

amerikanische Umweltpolitik durchdrungen vom Ordnungsrecht. Aufgrund der Überle-

gung, dass mit Hilfe des Ordnungsrechts anspruchsvolle ökologische Ziele zu vertretba-

ren Kosten nicht zu erreichen bzw. nicht durchzusetzen waren, sollten marktwirtschaft-

liche Element in Form von Baseline-and-Credit-Programmen in das Ordnungsrecht in-

tegriert werden. Emissionsgutschriften konnten durch Unternehmen geschaffen werden,

sofern Emissionsreduktionen über den ordnungsrechtlichen Standard hinaus nachgewie-

sen wurden. Die so geschaffenen Emissionsgutschriften konnten dann in verschiedenen

Programmen genutzt werden. Beim Netting konnten einzelne Unternehmen diese Gut-

schriften für unternehmensinterne Anlagenerweiterungen nutzen. Sofern die Gesamt-

emissionsmenge nach der Erweiterung nicht größer waren als vorher, konnte ein auf-

wendiges Genehmigungsverfahren vermieden werden. Die Offset-Policy ermöglichte

die Neuansiedlung von Unternehmen, sofern diese Emissionsgutschriften erworben hat-

ten. Bei der Bubble-Policy wurde für mehrere Anlagen eine Gesamtemissionsmenge

bestimmt, welche insgesamt nicht überschritten werden durfte. Das Banking erlaubte

das Ansparen von Emissionsreduktionsgutschriften für eine spätere Nutzung oder späte-

ren Verkauf. In der amerikanischen Luftreinehaltungspolitik wurde der Handel mit

Emissionsrechten aufgrund nicht zufrieden stellender Ergebnisse teilweise auf Cap-and-

Trade-Programme umgestellt. Deren Funktionsweise wird im Folgenden erläutert.

2.2.2 Cap-and-Trade-Programme

Während Baseline-and-Credit-Programme ordnungsrechtliche Standardsetzung kom-

plementieren, sollen Cap-and-Trade-Programme diese Standards ersetzen (vgl. T. H.

Tietenberg 1998: 20 f.).

Für Cap-and-Trade-Programme sind drei Komponenten charakteristisch:20

1. Durch eine normgebende Instanz muss die höchstzulässige Emissionsmenge („Cap“)

in einer Region in einem bestimmten Zeitraum bestimmt werden. Abbildung B.7 veran-

schaulicht dies schematisch. Dieser Cap bestimmt demnach die Höhe der Emissionsbe-

rechtigungen. Entscheidungsgrundlage zur Bestimmung dieser höchstzulässigen Emis-

20 Vgl. im Folgenden auch z. B. A. Endres (2007: 110 ff.).
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sion können Kosten-Nutzen-Analysen darstellen oder aber auch aufgrund naturwissen-

schaftlicher Erkenntnisse bestimmte kritische Schwellenwerte. Die zulässige Emissions-

menge wird hier durch eine normgebende Instanz nicht für bestimmte Anlagen oder Un-

ternehmen festgelegt. Es wird vielmehr ein Teilnehmerkreis für ein Cap-and-Trade-

System bestimmt, dem verschiedene Unternehmen oder Anlagen angehören, deren Ge-

samtemissionsmenge den Cap nicht überschreiten darf.

Quelle: In Anlehnung an (J. Janssen 2000: 8).

Abbildung B.7: Generierung von Emissionsberechtigungen in einem Cap-and-

Trade-System

2. Die höchstzulässige Gesamtemissionsmenge wird gestückelt in einzelne Emissions-

berechtigungen, die verbrieft den Emittenten zugänglich gemacht werden. Ein verbrief-

tes Emissionspapier berechtigt den Emittenten hierbei zum Ausstoß einer definierten

Emissionsmenge. Das Problem der Erstausgabe der Emissionsrechte lässt sich hinsicht-

lich der distributiven Wirkungen auf zwei Ebenen differenzieren (vgl. Abbildung B.8).

Auf einer ersten Ebene geht es darum, ob den Emittenten die durch die Verknappung

entstandenen Vermögenswerte kostenlos übertragen werden oder ob sie hierfür einen

Preis zu entrichten haben, dem Staat dementsprechend die Knappheitsrente zufällt. Es

geht also um die Aufteilung von Vermögenswerten zwischen dem Staat und den Emit-

tenten.
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Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung B.8: Erstausgabeverfahren von Emissionsrechten

Auf einer zweiten Ebene geht es darum, nach welchen Kriterien die knappen Emissions-

rechte den Emittenten zugeteilt werden. Eine gegebene Emissionshöchstmenge muss

unter den Emittenten aufgeteilt werden. Werden Sie kostenlos zugeteilt, ist eine Viel-

zahl von Kriterien bis hin zur Willkür gedanklich vorstellbar. Die wichtigsten Verfahren

sind das Grandfathering sowie die Vergabe der Emissionsrechte anhand eines Bench-

markes. Beim Grandfathering-Verfahren werden die Emissionsrechte nach Maßgabe

historischer Emissionen der Emittenten zugeteilt. Dies bedeutet, dass ein Emittent umso

mehr Emissionsrechte zugeteilt bekommt, je mehr er in der Vergangenheit, in einer

festzulegenden Basisperiode emittiert hat. Die Basisperiode kann über dem gesamten

Regulierungszeitraum konstant sein. Basis für die Zuteilung von Emissionsrechten ist

dann die Emissionsmenge in einer bestimmten Periode. Wird die Basisperiode mit der

Zeit angepasst, kann man auch von einem rollierenden Grandfathering oder von einem

Updating sprechen. Hiermit kann ein einzelnes Unternehmen seine Erstzuteilung in ei-

ner zukünftigen Periode durch die Emissionsmenge in der gegenwärtigen Periode beein-

flussen.

Werden die Emissionsrechte nach einem Benchmark zugeteilt erfolgt die Zuteilung

nicht nach historischen Emissionsmengen, sondern richtet sich nach dem Output in der

Produktion oder nach geforderten Reinigungsgraden wie z. B. die Emissionsmenge pro

Kubikmeter Abluft. Eine Orientierung an historischen Größen ist möglich, aber keines-
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wegs zwingend. Teilweise wird in diesem Fall auch von einem modifizierten Grand-

fathering gesprochen (vgl. O. Fromm/B. Hansjürgens 1998: 152).

Die Menge der zugeteilten Emissionsrechte richtet sich also danach, wie viel der jewei-

lige Emittent produziert und wie viele Emissionsrechte pro produzierter Einheit zuge-

teilt werden. Letzteres bezeichnet man als einen Benchmark. Dieser kann sich z. B. am

Stand der Technik oder an Durchschnittsemissionswerten pro produzierter Einheit ori-

entieren, kann aber auch unter verteilungspolitischen Aspekten durch die normgebende

Instanz bestimmt werden. Die Bezugseinheit kann ein Produkt auf dem Gütermarkt sein

(z. B. 1 Kwh Strom). Ein Benchmark kann aber auch hier weiter differenziert werden,

beispielsweise abhängig von der Produktionstechnik oder vom Produktionsinput (z. B.

brennstoffspezifische Benchmarks). Sofern Nationalstaaten über eine internationale

Zertifikatspolitik als Emittenten definiert sind, ist auch eine Orientierung z. B. am Brut-

toinlandsprodukt vorstellbar.

Sowohl das reine Grandfathering-Verfahren als auch das Benchmark-Verfahren eröff-

nen zusätzliche Regelungen über die Zuteilung von Emissionsrechten. Diese können

den Umgang mit Neueinsteigern, mit Anlagenstilllegungen, den Umgang mit der Zutei-

lung von Emissionsrechten für Anlagen, welche Emissionsminderungsmaßnahmen be-

reits vor der gewählten Basisperiode geleistet haben, oder Sonderzuteilungsregelungen

für bestimmte Anlagen oder Unternehmen betreffen. Diese Regelungen können sich

sowohl auf die Verteilung von Einkommendispositionen als auch auf die Effizienz des

Systems auswirken.

Werden die Emissionsrechte nicht kostenlos zugeteilt, sondern versteigert, erübrigen

sich detaillierte Festlegungen von Kriterien bezüglich der Zuteilung von Emissionsrech-

ten. Emissionsrechte wandern bei entsprechender Ausgestaltung des Auktionsverfah-

rens dorthin, wo die größte Zahlungsbereitschaft artikuliert wird.

Der Verkauf von Emissionsrechten zu einem Festpreis stellt im eigentlichen Sinne keine

Mengenlösung dar, weil die Gesamtemissionsmenge eben nicht fixiert wird. Sie ist aber

im Rahmen einer Hybridlösung, also einer Kombination von Mengen- und Abgabenlö-

sung vorstellbar.
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3. Die Zuteilung von Emissionsrechten durch die normgebende Instanz führt zu einer

Erstallokation der Emissionsrechte. Die Zertifikatslösung kann aber deswegen als öko-

nomisches Instrument bezeichnet werden, weil ein zentraler Bestanteil dieses Instru-

mentes der Handel mit Emissionsrechten darstellt und so die Informations- und Such-

funktion des Preismechanismus genutzt werden kann. Unternehmen, die weniger emit-

tieren als ihnen Emissionsberechtigungen zugeteilt wurden, können ihre Emissionsrech-

te verkaufen. Unternehmen, die mehr emittieren wollen, können Emissionsrechte von

anderen Unternehmen erwerben. Abbildung B.9 zeigt im Prinzip den Preisbildungsme-

chanismus auf einem idealtypischen Zertifikatsmarkt auf.

Quelle: In Anlehnung an A. Endres (2007: 128).

Abbildung B.9: Funktionsweise eines Lizenzmarktes

Auf der linken Seite der Abbildung werden die Verläufe der Grenzvermeidungskosten

zweier Gruppen von Unternehmen ausgewiesen, wobei Gruppe 2 mit GVK2 höhere

Grenzvermeidungskosten aufweist als Gruppe 1 mit GVK1. Da die Grenzvermeidungs-

kostenverläufe der Unternehmen deren Nachfrage nach Emissionsberechtigungen spie-

geln, lässt sich die Nachfragekurve N auf dem Zertifikatsmarkt (rechte Seite der Abbil-

dung) durch horizontales Aufaddieren der individuellen Grenzvermeidungskosten der
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Unternehmen (linke Seite der Abbildung) bestimmen. Das Angebot mit der Zertifikats-

menge ist durch die normgebende Instanz auf EL fixiert und somit ergibt sich graphisch

der Zertifikatspreis PZ aus dem Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage. An diesem

Zertifikatspreis passen sich die Unternehmen wie oben beschrieben mit ihrer Emissi-

onsmenge entsprechend dem oben beschriebenen Kalkül an, so dass Gruppe 1 die Men-

ge EU1 emittiert und Gruppe 2 die Menge EU2. Es gilt: EU1 +EU2 = EL.

Die Aufgabe des Staates erschöpft sich in diesem idealtypischen Modell in der Bestim-

mung der Emissionshöchstgrenze, der Zuweisung der Eigentumsrechte an den Um-

weltmedien21 sowie in der Überwachung der Emissionsmenge und Sanktionierung von

Fehlverhalten.

Nach den eher mäßigen Erfolgen einer Flexibilisierung des Ordnungsrechts in den USA

ist das Instrument des Zertifikatshandels als Cap-and-Trade-Programm in den USA im

so genannten „Acid-Rain-Program“ zur Bekämpfung des sauren Regens im Rahmen des

Clean Air Acts (beschlossen im Jahr 1990 und gestartet 1995) zum ersten Mal in größe-

rem Maßstab in Anwendung gekommen22. Hier wurde eine Obergrenze für den Ausstoß

von Schwefeldioxod (N2O) gesetzt. Die Emissionshöchstmenge wurde gestückelt und

die verbrieften Rechte den emittierenden, zum Nachweis von Emissionsrechten ver-

pflichteten Unternehmen zum größten Teil über ein Grandfathering-Verfahren zugeteilt.

Die insgesamt positive Beurteilung dieses Instrumentes hat die klimapolitische Diskus-

sion auf globaler Ebene und schließlich auch auf europäischer Ebene beeinflusst. Das

Instrument des Emissionshandels hat unter Einfluss der USA in Form von projektbasier-

ten Mechanismen und eines zwischenstaatlichen Emissionshandels Einzug in das Kyo-

to-Protokoll gehalten. Darüber hinaus ist mit dem innereuropäischen Emissionshandel

mit Kohlendioxid das derzeit größte Cap-and-Trade-Regime entstanden. Abbildung

21 Genau genommen werden nicht Eigentumsrechte an den Umweltmedien, sondern an der Nutzung der
Umweltmedien geschaffen. „It is high time we begin to devise some new forms of property rights, not to
air and water, but to the use of air and water“ (J. H. Dales 1968: 100). Unberührt hiervon bleibt die Frage,
ob in einem juristischen Sinne Eigentumsrechte geschaffen werden. Im Clean Air Act Amendment 1990
der USA zur Implementierung eines Handels mit Schwefeldioxid wurde dieses explizit verneint: „Such
Allowance does not constitute a property right“ (US Congress 1990: 403). Hiermit wurde der Besorgnis
Rechnung getragen, dass eine weitere Limitierung der Emissionsmenge aufgrund von eigentumsrechtli-
chen Ansprüchen im Gegensatz zum Ordnungsrecht erschwert werde (vgl. R. N. Stavins 1998: 72).
22 Vgl. zur Funktionsweise und Bewertung z. B. D. Burtraw u. a. (2006); A. D. Ellerman (2004); R. N.
Stavins (1998).
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B.10 gibt einen Überblick über einige ausgewählte Emissionshandelsmodelle in Theorie

und Praxis.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung B.10: Lizenzhandelsmodelle

Mit dem Europäischen Emissionshandelssystem, dem zwischenstaatlichen Emissions-

handel sowie den projektbasierten Mechanismen des Kyoto-Protokolls finden in der

Klimapolitik sowohl Cap-and-Trade- als auch Baseline-and-Credit-Programme Anwen-

dung.
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3 Optimaler Klimaschutz

3.1 Nutzen des Klimaschutzes

3.1.1 Wertdimensionen

Umweltschützende Aktivitäten sind in der Regel mit Nutzen und Kosten verbunden. Ein

Nutzen durch umweltschützende Aktivitäten lässt sich dann konstatieren, wenn das zu

schützende Umweltgut einen Wert aufweist, der im Falle des Unterlassens dieser Akti-

vität verloren geht. Der Wert von Umweltgütern kann sich aus verschiedenen Kompo-

nenten zusammensetzen. Abbildung B.11 gibt eine Übersicht über verschiedene Kom-

ponenten des ökonomischen Gesamtwertes von Umweltgütern.

Quelle: In Anlehnung an G.-J. Krol/J. Karpe (1999: 31).

Abbildung B.11: Wertkomponenten der Umwelt

Grundsätzlich lässt sich der ökonomische Gesamtwert („Total Economic Value“) mit

David Pearce in Nutzerwerte („use-values“) und Nichtnutzerwerte („non-use-values“)

differenzieren. Erstere lassen sich weiter unterscheiden in direkte Nutzerwerte wie z. B.

den Wert der Umwelt als Rohstofflieferant, aber auch ihr ästhetischer Wert, und in indi-

rekte Nutzerwerte, wie beispielsweise die Eigenschaft von Umweltgütern als Aufnah-

memedium für Schadstoffe (vgl. z. B. D. Pearce/E. Moran 1994). Wird Umweltgütern

ein Wert zugesprochen, der aus der Möglichkeit einer zukünftigen Nutzung der gegen-

wärtigen Bevölkerung besteht, spricht man von Optionswerten. Sie entsprechen einer

Versicherungsprämie, die risikoaverse Individuen für die Möglichkeit einer potenziellen

zukünftigen Nutzung von Umweltgütern zu zahlen bereit sind. Umweltgütern lässt sich

auch ein positiver Wert zuschreiben, wenn sie nicht genutzt werden. Von derartigen
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Nichtnutzerwerten spricht man im Falle von Vermächtniswerten und Existenzwerten.

Vermächtniswerte bezeichnen den Wert von Umweltgütern nicht für gegenwärtige,

sondern für zukünftige Generationen. Unter dem Existenzwert kann der Wert der Um-

welt an sich verstanden werden. Dieser ist unabhängig von einer tatsächlichen oder auch

nur potenziellen, gegenwärtigen oder zukünftigen produktiven oder konsumtiven Nut-

zung durch die gegenwärtige oder durch zukünftige Generationen. „There are many

persons who obtain satisfaction from mere knowledge that part of wilderness North

America remains even they would be appalled by the prospect of being opposed to it”

(J. V. Krutilla 1967: 781).

Der „Total Economic Value“ wird also über die Summe von Werten verschiedener Ka-

tegorien bestimmt. Er kann insofern als ökonomisch bezeichnet werden, als dass der

Wert marginaler oder inkrementaler Umweltveränderungen bestimmt wird, nicht aber

der aggregierte Gesamtnutzen eines Umweltgutes (vgl. R. D. Simpson 2007: 99 f.).

Ist das Wertefundament eine anthropozentrische Ethik bemisst sich der Existenzwert

anhand der marginalen Zahlungsbereitschaft der Individuen. Grundlage für staatliches,

also auch umweltpolitisches Handeln muss aus Sicht der Anthropozentrik das Wollen

der Individuen sein. Einige Teile der Natur stiften zwar möglicherweise keinen gegen-

wärtigen und auch keinen wirtschaftlichen Nutzen. Beispielsweise lässt sich die Exis-

tenz der vom Klimawandel bedrohten Eisbären wohl allenfalls für wenige Menschen

verwerten und nur wenige Menschen werden Eisbären in freier Natur jemals zu Gesicht

bekommen. Gleichwohl gibt es möglicherweise eine nicht vernachlässigbare Zahl von

Menschen, welche beim Erhalt dieser oder anderer Tierarten im Speziellen oder Öko-

systemen im Allgemeinen einen subjektiven Nutzen empfinden und dementsprechend

eine gewisse Zahlungsbereitschaft aufweisen, die bei der Allokation von knappen Güter

zu berücksichtigen ist. Nach der biozentrischen Ethik hingegen verschließt sich der

Existenzwert einer Monetarisierung (vgl. G.-J. Krol/J. Karpe 1999: 31).

Nach der Biozentrik oder etwas allgemeiner der Ökozentrik weist die Natur unabhängig

von menschlichen Präferenzen einen intrinsischen, nicht verrechenbaren und somit auch

nicht monetarisierbaren Eigenwert auf. Eine Bio- bzw. ökozentrische Ethik ist aus drei

Gründen nicht unproblematisch (vgl. P. Jakubowski/H. Tegner/S. Kotte 1999: 8). Ers-
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tens ist sie insofern logisch widersprüchlich, als sogar die Entscheidung, der Natur ei-

nen intrinsischen Wert zukommen zu lassen, ein menschlicher Willensakt ist. Zweitens

ist sie als Grundlage kollektiven Handelns unbrauchbar, da sie kein Entscheidungskrite-

rium liefert. Um das menschliche Überleben zu ermöglichen, lässt es sich nicht vermei-

den, andere Lebewesen – zumindest Pflanzen – zu „töten“. Dies oder auch der Verzicht

und damit die „Selbsttötung“ macht eine Hierarchie intrinsischer Werte erforderlich

(vgl. A. Lerch 2003: 142). Drittens schließlich ist ein Schutz der Umwelt auch und ins-

besondere mit einer anthropozentrischen Ethik vereinbar. Umweltschutz scheitert nicht

selten an fehlerhaft ausgestalteten Institutionen anstatt am mangelnden Umweltbewusst-

sein. Grundlage der folgenden Ausführungen ist eine anthropozentrische Ethik.

3.1.2 Monetarisierung von Umwelt und Umweltschäden

Eine Monetarisierung von Umwelt und spiegelbildlich von Umweltschäden stößt teil-

weise insbesondere in der Öffentlichkeit auf erhebliche Vorbehalte. Es lassen sich hier

auch prinzipielle Einwände aufführen, von denen drei hier angesprochen werden23.

 Erstens weigern sich nicht wenige Individuen, manche Lebensbereiche wie die

Natur zu monetarisieren (vgl. U. Hampicke 2001: 152 f.). Auch eine Präferenz

zur Nichtmonetarisierung ist aus Sicht des normativen Individualismus zu res-

pektieren und für viele Bereiche gut nachvollziehbar, wie dies z. B. bei Ge-

schenken der Fall ist. Gleichwohl weist Hampicke zu Recht darauf hin, dass

man sich Intuition und Spontaneität als Alternative zu „Buchhalterei“ als einem

kalkulierenden Zugang in vielen Fällen nicht „leisten“ könne. Dies ist dann der

Fall, wenn falsche Entscheidungen zu hohen Kosten führen. Sowohl Naturschutz

als auch der Verzicht auf Naturschutz kann sich als teuer herausstellen. Hiervon

ist bei der Klimaproblematik auszugehen.

 Zweitens ist nach Hampicke hinsichtlich der Monetarisierbarkeit zu unterschei-

den zwischen instrumentellen Werten und nicht instrumentellen Werten (z. B.

intrinsischen Werten). „Grundsätzlich können nur Mittel im Hinblick auf Zieler-

reichungen monetär bewertet werden. Man zahlt für einen Litergutes Motorenöl

doppelt so viel wie für einen Liter weniger gutes, weil es eben besser schmiert.

Es gibt immer das Wort weil.“ (U. Hampicke 2001: 155; kursiv im Original).

23 Vgl. hierzu ausführlich und differenzierter U. Hampicke (2001: 151 ff.).
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Hier ist die Frage zu klären, was genau einen Eigenwert aufweist, mithin nicht

monetarisierbar ist. Weitestgehend unbestritten hat der Mensch einen intrin-

sischen Wert, mit Kant eine Würde. Darüber hinaus können entsprechend der

anthropozentrischen Ethik Eigenwerte nur vom Menschen selbst definiert wer-

den.

Trotz dieser prinzipiellen Einwände sprechen gute Gründe auch und gerade aus Sicht

ökologisch Engagierter für eine Monetarisierung von Umweltschäden. Drei Gründe sol-

len an dieser Stelle genannt werden (für eine weitere Differenzierung vgl. G.-J. Krol/J.

Karpe 1999: 38 f.).

 Notwendige Bedingung für eine Verbesserung der Aussagekraft des Bruttoin-

landsproduktes als Wohlfahrtsindikator ist eine Monetarisierung von Umwelt-

schäden. Im Bruttoinlandsprodukt werden zwar einige Umweltschäden wie zu

Beispiel Ernteverluste erfasst. Andere gehen jedoch nicht in das Bruttoinlands-

produkt ein, wie z. B. gesundheitliche Beeinträchtigungen oder erhöhen wie De-

fensiv- oder Reparaturausgaben sogar das Bruttoinlandsprodukt. Defensivausga-

ben wie Lärmschutz, der Bau von Deichen zum Schutz vor Überflutungen oder

Reparaturen von öffentlichen oder privaten Einrichtungen nach Unwettern be-

einflussen das Bruttoinlandsprodukt positiv, stellen aber lediglich ein statisti-

sches Artefakt dar. Sie beeinflussen die Wohlfahrt allenfalls insofern positiv, als

schlimmeres verhindert wird. Defensiv- und Reparaturausgaben müssen aus

ökonomischer Sicht als durch Beeinträchtigung der Umwelt entstandene Kosten

verstanden werden und stellen eine Untergrenze für Umweltschäden dar, welche

die Wohlfahrt negativ, nicht positiv beeinflussen.24 Auch in einigen Nachhaltig-

keitskonzeptionen wird eine Verrechenbarkeit von Umweltgütern mit anderen

Gütern vorausgesetzt. So kann unter schwacher Nachhaltigkeit eine im Zeitab-

lauf nicht abnehmende Wohlfahrt in Form eines nicht abnehmenden Pro-Kopf-

24 Die Umweltschäden sind in der Regel höher als die Defensiv- und Reparaturausgaben, weil im indivi-
duellen Entscheidungskalkül die maximale Schadensvermeidungsmenge nur selten der optimalen Ver-
meidungsmenge entspricht. Bei steigenden Grenzvermeidungskosten und steigenden Grenzschadenskos-
ten, gilt die Regel im Optimierungskalkül, dass die Grenzvermeidungskosten den Grenzschadenskosten
entsprechen mit der Folge von Restschäden. Liegen die Grenzvermeidungskosten für den gesamten Akti-
vitätsbereich oberhalb der Grenzschadenskosten gibt es überhaupt keine Reparatur- und Defensivaktivitä-
ten. Die Schäden werden schlicht in Kauf genommen.
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Nutzens verstanden werden. Sie setzt implizit die Substituierbarkeit von Natur-

kapital und anderen Kapitalformen voraus. Indikatoren schwacher Nachhaltig-

keit sind dementsprechend monetärer Art (vgl. E. Neumayer 2004: 139 f.). Die

Ermittlung einer „echten Ersparnis“ von Volkswirtschaften beispielsweise, wie

sie von der Weltbank durchgeführt wird (vgl. World Bank 2006) und bei der für

die Ermittlung von Kapitaländerungen neben Sachkapitalinvestitionen auch die

Veränderung des Bestandes an Humankapital und Naturkapital berücksichtigt

wird, setzt eine Monetarisierung von Umweltgütern voraus.

 Für eine rationale Findung und Überprüfung von Umweltzielen aus ökonomi-

scher Sicht ist eine Monetarisierung von Umweltschäden hilfreich, wenn nicht

erforderlich. Im Rahmen des Konzeptes des (ökonomisch) optimalen Umwelt-

schutzes sind Nutzen und Kosten umweltpolitischer Maßnahmen zu vergleichen

und abzuwägen. Ein derartiger Vergleich setzt aber ein tertium comparationis

voraus. Hierzu bietet sich eine Bewertung in Geldeinheiten an.

 Eine Alternative zur Monetarisierung von Umweltschäden bestünde in Angaben

zu spezifischen Schadensdimensionen des jeweiligen Bereiches. Es müssten also

die physischen Schäden in unterschiedlichen Dimensionen im Detail aufgelistet

werden, wie z. B. der Anteil kranker Bäume (wie auch immer krank definiert ist)

am Gesamtbestand der Bäume,25 oder Milligramm eines bestimmten Schad-

stoffes pro Mengeneinheit Luft, Wasser oder Boden. Hierbei besteht die Gefahr,

dass ein Datenfriedhof produziert wird, dessen Bestandteile nur für Experten

und das auch nur in ihrem jeweiligen Fachgebiet interpretierbar sind. Die Sum-

me vieler Eindrücke liefert jedoch noch kein Bild. Eindimensionale, insbesonde-

re monetäre Schadenszahlen sind nicht zuletzt auch für den gesellschaftlichen

Kommunikationsprozess leichter verständlich und leichter zu handhaben. Es wa-

ren schließlich diese Schadenszahlen, die nach der Veröffentlichung des Stern-

Berichtes in Öffentlichkeit und Wissenschaft diskutiert wurden. Dies wurde von

den Verfassern des Stern-Berichtes teilweise beklagt (vgl. S. Dietz/N. Stern

2008: 96 f.). Indes bleibt fraglich, ob dem Stern-Bericht bei einem diesbezügli-

chen Verzicht die gleiche Aufmerksamkeit zuteil gekommen wäre.

25 Selbst dies wäre noch eine verdichtete Information, die gegebenenfalls noch differenziert werden müss-
te, nach Baumart und/oder Schadensregion.
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Diese physischen Schäden sind zu bewerten. Am ehesten ist dies dann möglich, wenn

Marktpreise hinsichtlich der entstandenen Schäden existieren. Sind diese nämlich mar-

ginal, bilden Marktpreise gute Indikatoren für den aus den entstehende Schäden resul-

tierenden Wohlfahrtsverlust. Für den Fall, dass keine Marktpreise vorliegen, deren Er-

mittlung nicht möglich oder mit prohibitiv hohen Kosten verbunden ist, existieren viel-

fältige Möglichkeiten, Zahlungsbereitschaften für Umweltgüter auf andere Art und

Weise festzustellen. Endres und Holm-Müller (1997) unterscheiden z. B. direkte und

indirekte Verfahren. Zu den direkten Verfahren zählen z. B. Zahlungsbereitschaftsana-

lysen. Hier wird versucht, die Zahlungsbereitschaft von Individuen (direkt) über Befra-

gungen zu ermitteln. Gefragt wird hierbei danach, was Individuen für eine Verbesse-

rung der Umweltqualität maximal zu zahlen bereit wären (Willingnes to Pay) oder wel-

che Kompensation sie mindestens für eine Verschlechterung der Umweltqualität ver-

langen würden für den Fall, dass sie ein Eigentumsrecht auf das Umweltgut haben (Wil-

lingness to Accept). Befragungen weisen in der praktischen Umsetzung einige Probleme

auf. Ob und inwiefern diese Probleme methodisch beherrschbar sind oder den Nutzen

dieser Verfahren grundsätzlich in Frage stellen, wird kontrovers diskutiert (vgl. z. B.

W. M. Hanemann 1994; P. A. Diamond/J. A. Hausman 1994). So lässt sich z. B. fest-

stellen, dass die Abfrage der Willingness to Pay systematisch zu (teils erheblich) niedri-

geren Werten führt als die Abfrage der Willingness to Accept (vgl. F. Söllner 1997).

Indirekte Verfahren nehmen Bezug auf das tatsächliche Verhalten von Wirtschaftssub-

jekten und versuchen hieraus (indirekt) Rückschlüsse auf den Nutzen von Umweltgü-

tern für Individuen zu ziehen. Die auf dem Markt artikulierte Zahlungsbereitschaft gilt

in der Regel als ein guter Indikator für den marginalen Nutzen eines Gutes, weil die In-

dividuen durch den Marktpreis mit den Verzichtskosten für eine marginale Änderung

des Konsums dieses Gutes konfrontiert werden. Dementsprechend lassen sich bei-

spielsweise Schäden in Form von Produktionsausfällen (z. B. Ernteschäden) und verän-

derten Energiekosten recht gut erfassen. Indes sind Umweltgüter häufig eben dadurch

gekennzeichnet, dass Marktpreise für Umweltgüter entweder gar nicht existieren oder

die realen Knappheiten nicht richtig wiedergeben. Wenn Marktpreise nicht beobachtbar

sind, könnte versucht werden, diese zu konstruieren. Hierfür gibt es ganz unterschiedli-

che Methoden. Beim sogenannten hedonischen Preisansatz werden Preisunterschiede

bei ansonsten identischen Immobilien auf unterschiedliche Umweltsituationen zurück-
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geführt. Mithilfe des Reisekostenansatzes wird versucht, die Nachfrage nach einem

Umweltgut wie einer Sehenswürdigkeit über die unterschiedlichen Reisekosten zu

bestimmen, welche Individuen auf sich nehmen, um diese Sehenswürdigkeit zu besich-

tigen. Über den Vermeidungskostenansatz werden von den Aufwendungen, die Wirt-

schaftssubjekte auf sich nehmen um Umweltschäden zu vermeiden oder zu reparieren,

Rückschlüsse gezogen auf die Umweltschäden selbst. Ein Beispiel hierfür können die

zusätzlichen Aufwendungen für Medikamente im Fall von Umweltschäden sein, die die

Gesundheit beeinflussen. All diese Methoden sind mit unterschiedlichen Problemen be-

haftet, die abgesehen von Schwierigkeiten der Datenverfügbarkeit entweder daraus re-

sultieren, dass sie für bestimmte Umweltgüter überhaupt nicht anwendbar sind oder

hiermit der Wert von Umweltgütern unterschätzt, gegebenenfalls aber auch überschätzt

wird.

Bei zunehmender Größenordnung von zukünftigen Umweltschäden sinkt der Informati-

onsgehalt von gegenwärtigen Marktpreisen. Besonders schwierig zu bewerten sind

Zweitrundeneffekte von makroökonomisch bedeutenden Umweltschäden wie z. B. Im-

migration, soziale Konflikte auf nationaler und internationaler Ebene, Kapitalflucht

usw. (vgl. N. Stern 2006: 171).

3.2 Kosten des Umweltschutzes

Kosten des Umweltschutzes können sowohl aus den pekuniären Kosten der für den

Umweltschutz eingesetzten Mittel, wie etwa durch den Einbau einer Filteranlage beste-

hen, als auch aus den Opportunitätskosten einer entgangenen Produzenten- und Konsu-

mentenrente im Falle einer geringeren Marktversorgung mit Gütern.

Im Folgenden werden drei Strategien dargestellt, wie Emissionen vermieden werden

können und es werden exemplarisch die Schwierigkeiten der ex-ante-Ermittlung der

Grenzvermeidungskosten illustriert:

1. Eine Option zur Reduktion von Treibhausgasen besteht in einer Änderung des

Produktionsverfahrens. Hiermit ist beispielsweise ein Wechsen des Energieträ-

gereinsatzes angesprochen. Energieträger weisen keinen einheitlichen Kohlen-

stoffanteil auf. Dies gilt schon für fossile Brennstoffe. Tabelle B.2 zeigt in Spal-
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te 2 den Kohlendioxidgehalt pro Kilowattstunde für verschiedene Brennstoffe.

Die Unterschiede resultieren aus der Tatsache, dass einige Brennstoffe kohlen-

stoffhaltiger sind als andere. Öl beispielsweise enthält auch Wasserstoff, wel-

ches ebenfalls ein Energielieferant ist, bei dessen Verbrennung lediglich Wasser

zurückbleibt. Bei Methangas [CH4] kommen auf ein Kohlenstoffatom sogar vier

Wasserstoffatome.

Brennstoffspe-
zifischer Koh-
lenstoffgehalt
[g CO2/kWh]

Angenommener
Brennstoff-
nutzungsgrad
[Prozent]

Spezifische Kraft-
werksemissionen
[g CO2/kWhel]

Braunkohle alt 390 32 1219

Braunkohle neu 390 42 929

Steinkohle alt 330 36 917

Steinkohle neu 330 45 733

Heizöl schwer 280 38 737

Heizöl leicht 270 40 657

Erdgas-GuD 200 57 351

Quelle: G. Erdmann/P. Zweifel (2008: 348).

Tabelle B.2: Kohlendioxidemissionen bei fossilen Energieträgern

Dementsprechend weist Braunkohle einen Kohlenstoffgehalt von 390 [g/kWh]

auf, Steinkohle von 330 [g/kWh], Heizöl von 270 [g/kWh] und Erdgas sogar nur

200 [g/kWh]. Je nach Kraftwerkstyp kann nur ein Teil der Brennstoffe genutzt

werden. Der Kohlendioxidausstoß pro kWel erhöht sich in Abhängigkeit vom

Brennstoffnutzungsgrad.

Eine weitere Option bestünde in Effizienzverbesserungen, wie in Spalte 3 und 4

von Tabelle B.2 zu erkennen ist. So können im Bereich der Strom erzeugenden

Kraftwerke neue Anlagen Brennstoffe effizienter nutzen als ältere Anlagen. Ein

altes Braunkohlekraftwerk mit einem Brennstoffnutzungsgrad von 32 Prozent

produziert 1219 gCO2/kWh, während ein neues Braunkohlekraftwerk nur 929

gCO2/kWh emittiert. Ein altes Braunkohlekraftwerk emittiert im Vergleich zu

einem modernen Gas- und Dampfturbinenkraftwerk das Vierfache.
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Ein Umstieg von der Nutzung fossiler Energieträger auf erneuerbare Energieträ-

ger stellt eine weitere Möglichkeit dar, weniger Kohlendioxid zu emittieren.

Hierzu lassen sich beispielsweise die Verbrennung von Biomasse26, Wasserkraft,

Photovoltaik, Windkraft etc. Eine ebenfalls „kohlenstoffarme“ Technologie ist

die Kernkraft zählen.

Schon die tatsächliche Klimabilanz der einzelnen, nicht fossilen Energieträger

im Allgemeinen oder erneuerbaren Energieträger im Besonderen zu bestimmen,

ist keine triviale Aufgabe. Erstens ist auch hier die gesamte Prozesskette zu be-

rücksichtigen. Hierbei ist es problematisch, dass es bei vielen nicht fossilen

Energieträgern keine einheitliche Klimabilanz gibt, die sich etwa in dem Maß-

stab Kohlendioxidäquivalente pro Kilowattstunde ausdrücken ließe. Dies erweist

sich schon daher als schwierig, weil die Nutzung erneuerbarer Energieträger

nicht völlig frei von Kohlendioxid ist. Beispielweise verbergen sich hinter dem

Sammelbegriff der Biokraftstoffe ganz unterschiedliche Produkte verschiedener

regionaler Herkunft und mit unterschiedlichen Anbauverfahren (vgl. M. Bräu-

ninger/L. Leschus/H. Vöpel 2008: 55ff.).

2. Eine zweite Möglichkeit zur Reduktion von Schadstoffemissionen ist die Ver-

wendung von End-of-Pipe-Technologien. Denkbar ist z. B. das Auffangen und

die Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture and Storage, CCS)27. Diese

Technologien werden noch nicht in großem Maßstab genutzt und es ist noch

fraglich, ob sie im Vergleich zu anderen Vermeidungsoptionen effizient nutzbar

sind, zumal die Abscheidung von Kohlendioxid in Kraftwerken zur Stromerzeu-

gung mit einem höheren Energieaufwand in Form eines erhöhten Brennstoffein-

satzes verbunden ist. Zudem gilt auch hier, dass zur Beurteilung hinsichtlich ei-

ner gesamtwirtschaftlich kosteneffizienten Vermeidung die gesamte Prozessket-

26 Bei der Verbrennung von Biomasse wird zwar Kohlenstoff frei gesetzt. Allerdings genau in der Höhe,
in der dieser (relativ kurz) zuvor beim Aufbau der Biomasse der Atmosphäre entzogen wurde. Bei der
Verbrennung fossiler Energieträger wird der Atmosphäre zusätzlicher, zuvor (über relativ lange Zeiträu-
me) gebundener Kohlenstoff beigefügt.
27 Darüber hinaus kann Kohlendioxid zur effektiveren Ausbeutung von Erdölfeldern genutzt werden. Auf
der anderen Seite ist allerdings zu beachten, dass Kosten an andere Stelle entstehen. Die Speicherung von
Kohlendioxid ist nicht ganz ungefährlich. Würde in alten Schächten gespeichertes Kohlendioxid durch
ein Unglück freigesetzt, wäre dies für Anwohner lebensbedrohlich.
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te zu berücksichtigen ist (vgl. N. Supersberger u. a.: 139 ff.). Es müssen auch die

Treibhausgasemissionen der vorgelagerten (z. B. Kohleförderung) und nachge-

lagerten Prozesse (z. B. Transport und Speicherung) berücksichtigt werden.

Auch für weitere Treibhausgase könnten Abscheidetechniken genutzt werden,

wie dies z. B. beim Auffangen von Methan aus Deponien der Fall ist.

3. Schließlich können Treibhausgasemissionen auch durch eine Änderung des

Konsumverhaltens erzielt werden. Die Beispiele möglicher Änderungen sind

zahlreich. Nur einige Beispiele sollen aufgezählt werden, um die Vielfalt der

Optionen und damit auch die Schwierigkeiten ihrer Kostenermittlung zu ver-

deutlichen. So könnte im Winter Heizung durch wärmere Kleidung substituiert

werden, im Sommer die Klimaanlage mit unruhigem Schlaf in „tropischen“

Nächten. Die Standby-Funktion bei Elektrogeräten in Haushalten könnte deakti-

viert werden. Es könnten statt größeren, sportlicheren Autos oder Familienwa-

gen kleine, Benzin sparende Autos mit geringem Treibstoffverbrauch verwendet

werden. Das zuvor möglicherweise eher sportliche Fahrverhalten könnte ange-

passt werden, Fahrgemeinschaften könnten gebildet werden, der öffentliche Per-

sonennahverkehr könnte verstärkt genutzt werden. Alle diese Möglichkeiten ha-

ben eins gemeinsam. Sie verursachen Kosten, die aber nicht leicht zu ermitteln

sind. Nur scheinbar lassen sich durch diese Maßnahmen nämlich teilweise sogar

Kosten einsparen. So wird ein Treibstoff sparendes Fahrverhalten z. B. die

Rechnung an der Tankstelle reduzieren. Nicht erfasst wird hierdurch aber der

subjektiv empfundene Verlust an Lebensqualität. Diese Kosten werden in Politik

und Öffentlichkeit nicht selten vernachlässigt. Jüngst hat J. Weimann in einer

populärwissenschaftlichen Monographie auf diese Problematik aufmerksam ge-

macht (J. Weimann 2008: 65 ff.).
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3.2 Optimale Klimapolitik

3.3.1 Kriterium des optimalen Umweltqualitätsniveaus

Sowohl das Tun als auch Unterlassen von umweltschützenden Aktivitäten ist mit Op-

portunitätskosten verbunden.28 Im Falle des Unterlassens einer umweltschützenden Ak-

tivität bestehen die Opportunitätskosten aus den Kosten der Umweltschädigung. Diese

bilden spiegelbildlich den Nutzen aus umweltqualitätsverbessernden Aktivitäten durch

emissionsvermeidende Maßnahmen. Hierbei können wiederum Opportunitätskosten

entstehen, wenn mit der Entscheidung für umweltqualitätsverbessernde Aktivitäten auf

alternative Konsum- oder Investitionsgüter verzichtet werden muss. Die Differenz von

Nutzen und Kosten in Abgängigkeit von Emissionsvermeidungsaktivitäten soll im Fol-

genden als Wohlfahrt W einer Maßnahme bezeichnet werden, die eine Verbesserung

der Umweltqualität intendiert:

)()( VKVNW  .

Das dem zugrunde liegende Kriterium ist das der Paretooptimalität, wonach niemand

besser gestellt werden kann, ohne einen anderen schlechter zu stellen.

In der Regel verteilen sich Nutzen und Kosten von staatlichen Aktivitäten jedoch auf

unterschiedliche Menschen, so dass Paretoverbesserungen nur selten erreicht werden

können. Nach dem Kaldor-Hicks-Kriterium ist eine Maßnahme wohlfahrtsverbessernd,

wenn mindestens ein Gewinner dieser Maßnahme sich besser stellen könnte, wenn die

Verlierer durch die Gewinner im vollen Umfang kompensiert würden. In diesem Sinne

lässt sich aus der Maximierung der Wohlfahrt die optimale Höhe eines umweltfreundli-

chen Aktivitätsniveaus und hiermit auch spiegelbildlich eines optimalen umweltschäd-

lichen Aktivitätsniveaus aus der Maximierung der Differenz von Nutzen und Kosten

einer Aktivität bestimmen:

*)]()([max VVKVN
V

 .

N(V) ist der Nutzen in Abhängigkeit von der Emissionsvermeidungsmenge V, K(V)

sind die Kosten in Abhängigkeit von der Emissionsvermeidungsmenge. Übliche und

plausible Annahmen sind, dass )0()0( KN  , sowie )()( VKVN  für eine hinrei-

28 Das im Folgenden beschrieben Konzept des optimalen Umweltqualitätsniveaus, Marktversagen auf-
grund negativer externer Effekte sowie deren Internalisierung sind Bestandteil nahezu jedes umweltöko-
nomischen Lehrbuchs. Exemplarisch soll hier auf A. Endres (2007) verwiesen werden.
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chend große Vermeidungsaktivität. Die erste Annahme stellt sicher, dass sich Vermei-

dungsaktivitäten ausgehend von einer Nullvermeidung überhaupt lohnen. Die zweite

Annahme impliziert, dass das optimale Vermeidungsniveau und damit die optimale

Umweltqualität nicht der maximalen Umweltqualität entspricht.

Weitere übliche Annahmen sind, dass 0)(  VN und 0)(  VK . Ersteres bedeutet,

dass der zusätzliche Nutzen von umweltschützenden Aktivitäten mit zunehmendem

Vermeidungsniveau sinkt. Zweiteres bedeutet, dass die Grenzvermeidungskosten mit

zunehmender Emissionsvermeidung steigen. Dies lässt sich damit begründen, dass zur

Vermeidung von Emissionen auf funktionierenden Märkten mit den Kosten ihres Han-

delns konfrontierte Wirtschaftssubjekte zunächst die kostengünstigsten Verfahren zur

Vermeidung von Emissionen in Anspruch nehmen werden und gegebenenfalls zunächst

diejenigen Wirtschaftssubjekte auf den Konsum derjenigen Güter verzichten werden,

welche den geringsten privaten Nutzen, artikuliert durch ihre Zahlungsbereitschaft, aus

den mit den Emissionen verbundenen Konsum ziehen.29 Notwendige Bedingung für ein

Wohlfahrtmaximum ist:
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bzw. )()( VKVN  .

Alternativ lässt sich die optimale Schadensaktivität auch durch das Minimum der Ge-

samtkosten, also der Summe von Vermeidungskosten und Schadenskosten (als entgan-

genem Nutzen durch Emissionen) in Abhängigkeit von der Emissionsmenge oder Pro-

duktionsmenge eines Gutes bestimmen (vgl. A. Endres 2007: 16 ff.).

Bei Vorliegen negativer externer Effekte, wie sie im Umweltbereich typisch sind, müs-

sen zur Ermittlung der sozialen Grenzkosten der Produktion eines Gutes die hieraus ent-

stehenden externen Grenzkosten bzw. Grenzschadenskosten auf die privaten Grenzkos-

29 Wenn die Vermeidungsoptionen in eine politische Reihenfolge gebracht werden, scheinen Kostenar-
gumente nicht immer die gewichtigste Rolle zu spielen. So wird im Rahmen der Förderung erneuerbarer
Energien beispielsweise die Photovoltaik als zurzeit eine der teuersten Vermeidungsoptionen von Koh-
lendioxid am stärksten gefördert.
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ten aufgeschlagen werden. Zur Bestimmung des Paretooptimums müssen diese sozialen

Grenzkosten der Produktion mit den Grenznutzen der Produktion in Übereinstimmung

gebracht werden. Der externe Effekt wird genau dann auf ein gesamtwirtschaftlich op-

timales Niveau reduziert, wenn eine Steuer eingeführt wird, welche der Differenz von

privaten und sozialen Grenzkosten der Produktion bei der optimalen Produktionsmenge

entspricht. Hierbei spricht man von einer Pigou-Steuer. Ein Paretooptimum stellt sich

also dann ein, wenn die Grenzvermeidungskosten der Produktion den Grenzschadens-

kosten entsprechen. In diesem Fall werden die Gesamtkosten minimiert.

Nur im Ausnahmefall ist die Produktionsmenge proportional zu Emissionsmenge.

Emissionseinsparungen sind nicht nur möglich durch Produktionseinschränkung, son-

dern auch durch Veränderungen der Produktionsverfahren, der Faktorinputs oder durch

Abscheidung der Schadstoffe z. B. durch Filtereinrichtungen. Eine Steuer, die sich auf

die Produktionsmenge bezieht, würde dann zur Fehlallokation führen.

3.3.2 Optimale Treibhausgasemissionsmenge

Aus ökonomischen Gründen ist es wenig sinnvoll, die Klimaschäden durch Vermei-

dungsanstrengungen auf Null zu reduzieren. Dies ist auch nicht möglich, da ein Teil

dieser Kosten irreversibel und damit auch nicht mehr entscheidungsrelevant ist (vgl. D.

Pearce 2003: 363). Da Treibhausgase eine hohe Verbleibdauer in der Atmosphäre auf-

weisen, sind gegenwärtige und zukünftige Klimaschäden auch und hauptsächlich das

Resultat vergangener, bereits getätigter Emissionen. Aufgrund von Trägheiten im Kli-

masystem ist ein weiterer Temperaturanstieg selbst bei sofortiger Reduktion aller

Treibhausgasemissionen auf Null damit nicht mehr abzuwenden. Darüber hinaus ist im

ökonomischen Entscheidungskalkül dem Nutzen der (beeinflussbaren) gegenwärtigen

und zukünftigen Treibhausgasemissionsreduktion in Form von abgewendeten Klima-

schäden die Kosten ihrer Vermeidung gegenüberzustellen. Die zuvor aufgezeigten Kos-

tenverläufe mit in Abhängigkeit von der Treibhausgasemissionsmenge zunehmenden

Grenzschadenskosten und abnehmenden Grenzvermeidungskosten sind für die Klima-

problematik nicht unrealistisch. Zur Bestimmung einer optimalen Emissionsmenge

müssen also die Kosten und Nutzen von marginalen Änderungen der Emissionsmenge

für verschiedene Emissionsniveaus bekannt sein. Die Klimaproblematik weist wie in
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Kapitel B.1.2 beschrieben eine Reihe von Besonderheiten auf. Hierzu gehören Unsi-

cherheit und Globalität.

Unsicherheit ist nicht zuletzt ein bestimmendes Merkmal der Klimaproblematik, da sie

langfristiger Natur ist. Die Kosten gegenwärtiger Emissionen fallen überwiegend in der

Zukunft an. Die Langfristigkeit der Klimaproblematik verschärft die aus der Unsicher-

heit und Irreversibilität auf der einen Seite und der Bewertungsschwierigkeiten auf der

anderen Seite entstehenden Probleme für Kosten-Nutzen-Analysen in besonderer Wei-

se. Die Klimaproblematik grenzt sich hierdurch von Kosten-Nutzen-Analyse in anderen

öffentlichen Bereichen ab. Kosten und Nutzen von Klimapolitik müssen über einen lan-

gen Zeitraum bestimmt und periodenübergreifend vergleichbar gemacht werden.

Zustand bekannt
nach...

Schadensart Potenziellem
Schadensausmaß

Eintrittswahr-
scheinlichkeit

Eintrittszeitpunkt

Sicherheit    

Risiko    -

Ungewissheit   - -

Undeutlichkeit  - - -

Unkenntlichkeit - - - -

Quelle: P. Jakubowski/H. Tegner/S. Kotte (1997: 21).

Abbildung B.12: Formen von Unsicherheit

Aufgrund von Unsicherheit ist es beispielsweise sehr schwierig, Klimaschäden bzw.

den Nutzen des Klimaschutzes zu monetarisieren. Hierfür muss zunächst ein physisches

Mengengerüst für Schäden angegeben werden. Dies ist bei Unsicherheit keine triviale

Angelegenheit. Differenziert nach Verfügbarkeit über Informationen zukünftiger Situa-

tionen, entsprechend Abbildung B.12, kann zwischen vier verschiedenen Formen von

Unsicherheit differenziert werden (vgl. P. Jakubowski/H. Tegner/S. Kotte 1997: 20 ff.).

Risiko und Ungewissheit (uncertainty) unterscheiden sich zurückgehend auf Knight

(1921) dadurch, dass nur für erstere Eintrittswahrscheinlichkeiten formuliert werden

können. Sind diese bekannt, lassen sich dann auch Erwartungswerte berechnen. Im Fall

von Undeutlichkeiten ist nicht nur die Eintrittswahrscheinlichkeit unbekannt, sondern
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sogar die potenzielle Höhe der Schäden. Bei Unkenntlichkeiten ist nicht einmal die

Schadensart bekannt.

Zwar werden in den IPCC-Berichten Wahrscheinlichkeitsintervalle für bestimmte zu

erwartende Umweltsituationen angegeben. Die globale Durchschnittstemperatur wird

demnach für eine Verdoppelung der Kohlendioxikonzentration „wahrscheinlich“ zwi-

schen 2°C und 4,5°C steigen. „Sehr wahrscheinlich“ liegt der Anstieg über 1,5°C (vgl.

IPCC 2007b: 12). „Wahrscheinlich“ bedeutet in der Sprache des IPCC hierbei eine

Wahrscheinlichkeit von über 66 Prozent, „sehr wahrscheinlich“ eine Wahrscheinlichkeit

von über 90 Prozent. Darüber hinaus können Temperaturanstiege von mehr als 4,5°C

nicht ausgeschlossen werden. Auch wenn man die Schätzungen des IPCC als den Stand

der wissenschaftlichen Forschung anerkennt, ist die Spannweite des möglichen (durch-

schnittlichen!) Temperaturanstiegs bei einer Verdoppelung der Kohlendioxidkonzentra-

tion immer noch sehr hoch. Wenn Temperaturanstiege berechnet werden sollen, müssen

die zukünftige Emissionsentwicklung und deren Einfluss auf die Treibhausgaskonzen-

tration in der Atmosphäre prognostiziert werden. Die zukünftig erwarteten klimatischen

Zustände sind dann auch noch zu übersetzen in physische Schadensgrößen und diese

wiederum in monetäre Schadensgrößen unter Berücksichtigung von Anpassungsmaß-

nahmen an einem Klimawandel.
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Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung B.13: Schwierigkeiten bei der Monetarisierung von Umweltschäden

Die Bestimmung zukünftiger Klimaschäden oder sogar die Ermittlung von Grenzscha-

denskosten über den relevanten Emissionsbereich ist sowohl mit erheblichen Unsicher-

heiten bezüglich der physischen Klimafolgen konfrontiert, als auch mit Problemen, die-

se zu bewerten. Abbildung B.13 gibt hierzu einen Überblick. Die Bewertung von Um-

weltschäden wird erleichtert, wenn Marktpreise als Maß für die marginale Zahlungsbe-

reitschaft, Umweltschäden zu vermeiden zur Verfügung stehen. Liegen keine Markt-

preise vor erschwert dies die Bewerung von Umweltschäden. Bei nichtmarginalen Än-

derungen verbietet sich sogar die Verwendung von Marktpreisen für die Bewerung ei-

nes Gutes. Müssen zu diesen mikroökonomischen auch noch makroökonomische Effek-

te betrachtet werden, erschert dies die Monetarisierung von Umweltschäden zusätzlich..

Diese Überlegungen legen nahe, dass die Klimaproblematik zu einem großen Teil der

„Undeutlichkeit“ zuzuordnen ist. Ein besonderes Problem stellt hierbei die Existenz von

möglichen kritischen ökologischen Schwellenwerten eines Temperaturanstieges dar.

Ein Überschreiten der Anpassungskapazitäten von Ökosystemen könnte also mögli-

Bewertungs-
schwierigkeiten

Marktpreise Keine
Marktpreise

Nichtmarginale
Änderungen

Risiko

Ungewissheit

Sicherheit

Undeutlichkeit

Unkenntlichkeit Zunehmende Schwierigkeit der
Monetarisierung von Umwelt-
schäden

Makroökonomi-
sche Effekte

physische
Erfassungsschwierigkeiten
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cherweise sogar in eine ökologische Katastrophe führen. Nur ist auch dieser kritische

Schwellenwert unbekannt. Pindyck bezeichnet dies als „tipping point uncertainty“ (R.

S. Pindyck 2007: 51).

Das Emissionsoptimum und hiermit auch die sozialen Grenzkosten im Emissionsopti-

mum, an dem sich eine Pigou-Steuer zu orientieren hätte, könnte für jede Periode ge-

sondert bestimmt werden, sofern die hierfür notwendigen Informationen bekannt wären.

Es müssen hierfür aber ebenfalls Schäden und Vermeidungsoptionen berücksichtigt

werden, die in zukünftigen Perioden anfallen. Die in einer Periode auftretenden Klima-

schäden sind abhängig von der Treibhausgaskonzentration als Bestandsgröße in der

Atmosphäre, welche überwiegend abhängt von den Emissionen vergangener Perioden.

Eine dynamische Betrachtungsweise müsste erstens berücksichtigen, dass Grenzscha-

denkosten und Grenzvermeidungskosten keine im Zeitablauf konstante Größen sind und

somit die optimale Emissionsmenge im Zeitablauf variieren kann. Zweitens müssen

Zahlungsströme über verschiedene Perioden aggregiert, Nutzengrößen überführt und

diskontiert werden.

Die Analyse von gesamtwirtschaftlichen Nutzen und Kosten von Klimapolitik erfolgt in

der Regel über sogenannte „Integrateted Assessment Models“ (IAMs). IAMs kombinie-

ren physikalische und ökonomische Aspekte des Klimawandels und modellieren deren

Interdependenzen (vgl. D. Kelly/C. Kolstad 1999). Aus den gängigen IAMs lassen sich

über die Optimierung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt Politikempfehlungen ablei-

ten. Der Vorteil derartiger Modelle ist, dass Fragen zum Klimawandel in einem konsi-

stenten Analyserahmen beantwortet werden können (vgl. W. Nordhaus 2007a: 13).

Der im Jahr 2007 veröffentlichte Stern-Bericht kommt z. B. mit dem PAGE2002 IAM

zu dem Ergebnis, dass Nichthandeln zu Klimaschäden in Höhe von mindestens fünf

Prozent des Bruttoinlandsproduktes („each year, now and forever“) bis zu 20 Prozent

führen könnten30, während die schlimmsten Folgen des Klimawandels mit lediglich ei-

nem Prozent des Bruttoinlandsproduktes vermieden würden. Mit diesen Schadenskosten

30 Dies bedeutet freilich nicht notwendigerweise, dass „die Weltwirtschaft in die schwerste Rezession der
neueren Geschichte“ (K. H. Hausner/S. Simon 2006: 771) gestürzt würde. Es handelt sich hierbei um
zukünftige Schäden, die zu der heutigen Wirtschaftsleistung in Relation gebracht werden. Darauf hat
auch R. S. J. Tol in einer kritischen Stellungnahme zum Stern-Bericht hingewiesen (vgl. R. S. J. Tol
2006: 977 f.). Gleichwohl sind Schäden in dieser Größenordnung nicht vernachlässigbar.
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und dem daraus abgeleiteten schnellen und hohen Handlungsbedarf liegt der Stern-

Bericht jedoch eher im oberen Bereich der Schätzungen (R. S. J. Tol 2007). Über das

Ausmaß der Kosten des Klimawandels besteht nämlich eine nicht unerhebliche Unsi-

cherheit. Tol (2005; 2007) gibt einen Überblick über verschiedene Modellrechnungen

und eine Einschätzung über das Ausmaß der Unsicherheit zur Bestimmung der margina-

len Schadenkosten von Kohlendioxid im Optimum.
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4 Second-Best-Klimaschutz

Der Begriff der „nachhaltigen Entwicklung“ wird heute nahezu inflationär verwendet.

Vielen Konzeptionen gemein ist die Annahme, dass das ökonomische System Teil des

ökologischen Systems ist. Eine gängige Unterscheidung zur Beurteilung der Nachhal-

tigkeit einer Wirtschaftsweise ist die zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit.

Eine Volkswirtschaft entwickelt sich demnach nachhaltig im Sinne der Definition

schwacher Nachhaltigkeit, wenn der Gesamtkapitalbestand dieser Volkswirtschaft nicht

abnimmt. Zukünftige Generationen haben dann mindestens genauso gute Entwick-

lungsmöglichkeiten wie die gegenwärtige Generation. Das Konzept schwacher Nach-

haltigkeit geht davon aus, dass die verschiedenen Kapitalformen, also insbesondere

Sachkapital und Naturkapital miteinander substituierbar sind. Dies wird in den Konzep-

tionen starker Nachhaltigkeit bestritten. Hier gilt eben, dass Naturkapital nicht durch

Sachkapital substituierbar ist, eine Volkswirtschaft sich also nur dann nachhaltig entwi-

ckelt, wenn das Naturkapital erhalten bleibt.

Coase (1960) konnte zeigen, dass bei Abwesenheit von Transaktionskosten und Infor-

mationsproblemen durch alle Instrumente ein Optimum herbeigeführt werden kann,

auch durch das Ordnungsrecht. Umweltpolitisches Eingreifen der normgebenden In-

stanz ist nicht einmal erforderlich, da es bei paretoinferioren Situationen unter diesen

Annahmen zu Verhandlungen zwischen Schädigern und Geschädigten kommt bis ein

Paretooptimum erreicht ist.

First-Best-Lösungen scheitern indes an eben diesen prohibitiv hohen Transaktionskos-

ten. Zu jedem Zeitpunkt einen optimalen Emissionsstandard zu setzen und mit geringst

möglichen Kosten durchzusetzen, scheitert an fehlenden und asymmetrischen Informa-

tionen. Um eine optimale Emissionsmenge bzw. einen optimalen Emissionsstand fest-

zulegen, muss die normgebende Instanz über vollständige Informationen bezüglich der

Schadens- und Vermeidungskostenverläufe verfügen. Die Bestimmung eines optimalen

Emissionsniveaus ist mit anspruchsvollen Informationserfordernissen verbunden. Kann

ein optimales Emissionsniveau nicht bestimmt werden oder soll nicht auf Kosten-

Nutzen-Analysen zurückgegriffen werden, können ökonomische Kriterien gleichwohl

zur Beurteilung dann standardorientierter Instrumente zur Anwendung kommen. Ein

Emissionsstandard wird nicht endogen abgeleitet, sondern als exogen durch die Politik
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vorgegeben betrachtet. Dies bedeutet nicht, dass Standards gleich „Manna vom Him-

mel“ fallen. Sie können genauso Resultat einer Orientierung an Kosten-Nutzen-

Analysen wie aus naturwissenschaftlichen Grenzwerten abgeleitet sein. Bei letzterem

werden dann bestimmte Immissionsfrachten unterstellt, die nicht überschritten werden

können, ohne dass Ökosysteme gefährdet würden.31 Dem nahe liegen einige Konzeptio-

nen „nachhaltiger Entwicklung“ wie das „Leitplankenkonzept“ des Sachverständigenra-

tes Umwelt.

Im Folgenden sollen die Kriterien der Effektivität, der Kosteneffizienz und der Anreiz-

wirkungen für den umwelttechnischen Fortschritt im Kontext der Klimaproblematik be-

trachtet werden.

4.1 Effektivität im Klimaschutz

4.1.1 Kriterium der Effektivität im Klimaschutz

Unter Effektivität eines umweltpolitischen Instrumentes soll im Folgenden seine ökolo-

gische Treffsicherheit verstanden werden. Ein Instrument ist umso effektiver je genauer

und je schneller durch dieses Instrument ein umweltpolitisches Ziel erreicht wird. Das

zu erreichende Ziel, anhand dessen die Effektivität eines Instrumentes beurteilt werden

kann, muss indes selbst definiert und operationalisiert werden. Dies ist für die Klima-

problematik keine triviale Angelegenheit, auch wenn darauf verzichtet wird, ein optima-

les Emissionsniveau zu bestimmen. In Artikel 2 der Klimarahmenkonvention von 1992

heißt es, dass die Treibhausgaskonzentration auf einem Niveau stabilisiert werden solle,

„auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird“

(UN 1992). Ungeachtet der Frage wie eine gefährliche Störung des Klimasystems genau

bestimmt werden kann und welche (und wessen) Werturteile im Einzelnen zugrunde

gelegt werden, muss konzediert werden, dass es die Gefahr nichtmarginaler Änderun-

gen im Klimasystem bei Überschreiten kritischer Schwellenwerte in der Konzentration

von Treibhausgasen in der Atmosphäre gibt. Diese Schwellenwerte sind jedoch auf-

grund der zuvor beschriebenen Unsicherheiten und der Komplexität des Klimasystems

(zumindest noch) nicht bekannt.32 Als eine Näherung im Rahmen einer Second-Best-

31 Auch ist hierbei zu beachten, dass sich aus ökologischen Zuständen logisch keine normativen Ziele
ableiten.
32 Zu beachten ist zudem, dass das Klimasystem auch natürlichen Schwankungen unterworfen ist.
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Lösung könnte die Reduktion der weltweiten Treibhausgasemissionen dienen (vgl. A.

Endres/C. Ohl 2005: 22).

4.1.2 Effektivität von Lizenzen

Lizenzen gelten als äußerst treffsicher. Wird eine Emissionshöchstmenge vom Normge-

ber fixiert und durchgesetzt33, kann ein Emissionsstandard nicht überschritten werden.

Bei Veränderungen der Grenzvermeidungskostenstruktur verändert sich nicht die Emis-

sionsmenge, sondern der Emissionspreis. Dies gilt sowohl für den Fall eines umwelt-

technischen Fortschritts als auch für Wirtschaftswachstum.

Auflagen können sehr effektiv sein, weil umweltrelevantes Verhalten sanktionsbewehrt

über Gebote und Verbote gesteuert werden kann. Auflagen gelten daher insbesondere

als geeignet für die unmittelbare Gefahrenabwehr. Die Effektivität von Auflagen ist je-

doch in der Praxis in vierfacher Hinsicht zu relativieren.

1. Die ökologische Treffsicherheit gilt lediglich für Input- oder Outputbeschränkungen,

nicht aber für Prozessnormen. Zum einen werden Technikstandards in der Regel für

neue Anlagen gefordert und für alte Anlagen nur, sofern eine Umrüstung wirtschaftlich

vertretbar ist. Dies kann dazu führen, dass alte, besonders umweltschädliche Anlagen

länger genutzt werden als ursprünglich vorgesehen und so ein Sinken des Emissionsni-

veaus im Zeitablauf verzögern.34 Zum anderen lässt sich über Prozessnormen nicht

steuern, wie viel mit einer vorgeschriebenen Technik produziert wird.

2. Die ökologische Treffsicherheit kann (praktisch) nur für absolute Emissionsnormen

konstatiert werden, nicht aber für spezifische Emissionsnormen (vgl. M.

Fritsch/T.Wein/C. Evers 2003: 120). In der Regel werden Emissionsnormen in Abhän-

gigkeit von einer Outputgröße formuliert (z. B. X Tonnen Schadstoff pro Kubikmeter

Abluft). Durch einen Anstieg des Outputs steigt dann die (rechtlich) zulässige Emissi-

onsmenge. Das absolute Emissionsziel wird jedoch verfehlt.

33 Dies setzt voraus, dass keine unentdeckte Überschreitung der Emissionshöchstgrenze stattfindet. Die
Kontrollkosten müssen hierfür hinreichend gering sein.
34 Dies ist beispielsweise beobachtet worden unter der amerikanischen Luftreinehaltungsgesetzgebung in
den 1970er und 1980er Jahren.
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3. Selbst wenn absolute Emissionsnormen für einzelne Anlagen formuliert werden,

müssen Regelungen getroffen werden für den Fall, dass neue Unternehmen auf den

Markt treten oder etablierte Unternehmen ihre Produktion und damit ihre Emissionen

über neue oder erweiterte Anlagen ausdehnen wollen (vgl. P. Michaelis 1996: 54). Dies

kann erklärt werden durch Wirtschaftswachstum oder durch Marktanteilsveränderungen

infolge gewöhnlicher Wettbewerbsprozesse. Soll ein Emissionsgrenzwert eingehalten,

bzw. die absolute Emissionsmenge in einer Region nicht überschritten werden, ist dann

entweder die Auflage für alle anderen Anlagen zu verschärfen (dies dürfte rechtlich und

auch ökonomisch hinsichtlich der Planungssicherheit problematisch sein) oder es müss-

te ein Ansiedelungsverbot für (möglicherweise ökologisch innovative) neue Unterneh-

men bzw. Erweiterungsverbot für alte Unternehmen erfolgen. Dies würde eine aus öko-

logischer und ökonomischer Perspektive bedenkliche Wirtschaftsstruktur konservieren.

4. Darüber hinaus ist in der Praxis ein Vollzugsdefizit im Ordnungsrecht zu beobachten

(vgl. P. Michaelis 1996: 41).35 Im Einzelfall gibt es Ermessensspielräume der Behörden

bezüglich des wirtschaftlich Vertretbaren in der Abwägung von (im engeren Sinne)

wirtschaftlichen und ökologischen Interessen, die zu Lasten der Ökologie ausgenutzt

werden können.

Abgaben im Rahmen des Standard-Preis-Ansatzes gelten als ökologisch nicht treffsi-

cher. Zwar könnte durch die Wahl eines Abgabensatzes, welcher sich an den Grenz-

vermeidungskosten der Unternehmen orientiert, eine bestimmte Emissionsmenge er-

reicht werden. Dennoch sprechen einige Gründe dafür, dass die Treffsicherheit von Ab-

gaben nur eingeschränkt ist: Es handelt sich definitionsgemäß hier um eine Preislösung,

nicht um eine Mengenlösung. Das Emissionsniveau hängt davon ab, wie die Emittenten

auf das Preissignal mit Mengenanpassungen reagieren. Bei Unsicherheit über die Höhe

der Grenzvermeidungskosten wird der treffsichere Abgabensatz allenfalls zufällig rich-

35 Vgl. hierzu auch bereits sehr früh die in das Umweltgutachten des Jahres 1978 integrierte empirische
Untersuchung von Renate Mayntz (1978). „Obwohl bei den Interviews auch legalistische Orientierungen
zum Ausdruck kamen, fällt doch der erfolgsorientierte Pragmatismus der Behörden auf, der vor allen
Dingen darin zum Ausdruck kommt, dass die Kombination von Anforderungsdruck, erfahrener eigener
Durchsetzungsschwäche und Ressourcenknappheit nicht zur Resignation, sondern zur Entwicklung von
Handlungsstrategien geführt hat, die zur Konfliktreduktion und zur Vermeidung von Verwaltungsauf-
wand beitragen und damit den Handlungsspielraum der Behörden […] erweitern. Bei regulativer Politik
und entsprechend wenig motivierten Normadressaten laufen diese Strategien folgerichtig auf möglichst
kooperative Beziehungen zu den Betreibern bzw. auf bargaining statt auf die volle Nutzung behördlicher
Zwangsmittel hinaus.“ (R. Mayntz 1978: 44 f.).
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tig bestimmt. Baumol and Oates (1971) bringen ein Trial-and-Error-Verfahren in die

Diskussion. Wird ein Emissionsziel bei einem bestimmten Abgabesatz verfehlt, wird

dieser bei einer zu hohen (niedrigen) Emissionsmenge nach oben (unten) korrigiert.

Dieses Verfahren kann jedoch im politischen Entscheidungsfindungs- und Durchset-

zungsprozess sehr langwierig sein und ist mit erheblichen Unsicherheiten für die Emit-

tenten verbunden, deren Planungssicherheit hiermit erschwert wird. Des Weiteren ist

die Grenzvermeidungskostenstruktur z. B. durch umwelttechnischen Fortschritt oder

Wirtschaftwachstum einem stetigen aber nicht vorhersehbaren Wandel unterworfen.

Anders ausgerückt: „man will mit einer Kanone (der Abgabe) auf einen Gegenstand

schießen (den Schattenpreis), der sich im Nebel bewegt und dessen Standort man nicht

kennt; dabei ist die Zielvorrichtung der Kanone verrostet, so daß man sie nur mühsam

und ungenau bewegen kann“ (H. Bonus 1990: 347).

4.2 Kosteneffizienz im Klimaschutz

4.2.1 Wo-Flexibilität

Zertifikate gelten als kosteneffizientes Instrument. Emissionen werden dort vermieden,

wo dieses am kostengünstigsten möglich ist.36 Unternehmen mit geringen Grenzver-

meidungskostenstrukturen werden mehr Emissionen vermeiden als Unternehmen mit

hohen.

Ist die Erstausstattung ineffizient, ergeben sich definitionsgemäß über den Handel Spiel-

räume zu Paretoverbesserungen. Unternehmen mit geringen Grenzvermeidungskosten

werden so lange Emissionsrechte an Unternehmen mit hohen Grenzvermeidungskosten

verkaufen bis gilt, dass die Grenzvermeidungskosten der letzten vermiedenen Einheit in

jeder Verwendungsrichtung ausgeglichen sind.

Mit einer Flexibilisierung einer Auflagenpolitik könnte ebenfalls eine kosteneffiziente

Lösung erreicht werden. Hierzu müssten dem Staat allerdings die Grenzvermeidungs-

kostenverläufe der Unternehmen bekannt sein. Hängt die Stringenz der Regulierung für

die Unternehmen von der Höhe der Grenzvermeidungskosten ab, haben diese einen An-

36 Vgl. hierzu und im Folgenden soweit nicht anders angegeben A. Endres (2007), E. Feess (2007), P.
Michaelis (1996).
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reiz, ihre Grenzvermeidungskosten zu verschleiern und in der Kommunikation mit

staatlichen Institutionen zu übertreiben.

Anders ist dies bei Lizenzen. Wird die Gesamtemissionsmenge bestimmt, in verbriefte

Emissionsberechtigungen gestückelt und an die Emittenten versteigert, werden Unter-

nehmen den Auktionspreis mit ihren Grenzvermeidungskostenverläufen vergleichen

und Lizenzen entsprechend der Regel GVK=PL erwerben. Eine gesamtwirtschaftlich

kostenminimale Lösung stellt sich unmittelbar ein. Auch wenn die Lizenzen nicht ver-

steigert, sondern nach einem anderen Verfahren zugeteilt werden, wird über den Handel

mit Lizenzen die kostenminimale Lösung erreicht. Es ist hier im Gegensatz zur Aufla-

genpolitik nicht erforderlich, dass der Staat die Grenzvermeidungskosten der Unter-

nehmen kennt. Unternehmen werden Lizenzen nachfragen, wenn der Lizenzpreis unter-

halb ihrer Grenzvermeidungskosten liegt und anbieten, wenn der Lizenzpreis größer ist

die Grenzvermeidungskosten. Die Grenzvermeidungskosten der letzten vermiedenen

Emissionseinheit entsprechen dem Lizenzpreis und sind somit für alle Unternehmen

identisch.. Lizenzen sind damit kosteneffizient. Ebenfalls kosteneffizient sind bei ent-

sprechender Ausgestaltung Umweltabgaben oder Subventionen für Emissionsvermei-

dung. Hier gilt, dass der Steuersatz bzw. der Subventionssatz den Grenzvermeidungs-

kosten der Unternehmen entspricht.

4.2.2 Transaktionskosten und Theorie des institutionellen Wandels

Bei den bisherigen Ausführungen wurde die Existenz von Transaktionskosten vernach-

lässigt. Ohne diese wäre ein Eingreifen des Staates genau genommen überflüssig. Ex-

terne Effekte würden wie durch R. Coase (1960) gezeigt, durch Verhandlungen der Be-

troffenen „spontan und blitzschnell“ (H. Bonus/M. Häder 1998: 34) internalisiert.

Transaktionen finden in der Realität indes nicht reibungslos statt. Mit der Verwendung

umweltpolitischer Instrumente entstehen Transaktionskosten über die erstmalige Imple-

mentierung und über die wiederkehrende Nutzung des Systems (vgl. H. Bonus/M. Hä-

der 1998 36 ff.; M. Häder: 1997: 96 ff.).

Eine Transaktion kann mit Williamson (1985) als ein Transfer eines Gutes über eine

technologisch separierbare Schnittstelle verstanden werden. Sie verursachen Trans-

aktionskosten sowohl im Vorfeld der Transaktion hinsichtlich Such-, Informations und
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Verhandlungskosten (ex-ante) als auch im Nachhinein (ex-post) bezüglich Kontroll-

und Anpassungskosten (vgl. O. E. Williamson 1985: 25).

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung B.14: Transaktionskosten umweltpolitischer Instrumente

4.2.2.1 Wiederkehrende Transaktionskosten

4.2.2.1.1 Ex-ante Transaktionskosten

R. N. Stavins hat insbesondere die Auswirkungen von Such-, Informations- und Ver-

handlungskosten innerhalb eines Emissionshandelssystems auf die Kosteneffizienz ana-

lysiert. Bei einem Lizenzsystem fallen derartige Kosten des Transfers von Emissions-

rechten beispielsweise an, weil sich Unternehmen Kenntnis über die eigene Grenzver-

meidungskostenstruktur verschaffen müssen, sich gegebenenfalls Transaktionspartner

zu suchen haben, mit denen sie in Verhandlung treten müssen und sich gegen schwan-

kende Zertifikatspreise ansichern müssen.. Die von Montgomery konstatierte bestmög-

liche Kosteneffizienz lässt sich bei derartigen Transaktionskosten nicht mehr ohne wei-

teres aufrechterhalten. Die paretooptimale Tauschmenge wird nicht realisiert. Für zwei

Unternehmen A und B gilt für die letzte vermiedene Emissionseinheit nach dem Handel

mit Emissionsrechten nicht mehr GVKA=GVKB, sondern GVKA+GTK=GVKB, wenn

GTK die Grenztransaktionskosten darstellen (vgl. R. N. Stavins 1995: 139).

Transaktionskosten

Set-Up-Kosten Wiederkehrende Kosten

ex-ante ex-post
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Quelle: In Anlehnung an R. N. Stavins (1995: 139).

Abbildung B.15: Marginale Transaktionskosten im Emissionshandel

Abbildung B.15 zeigt diesen Zusammenhang für zwei Unternehmen. Die Grenzvermei-

dungskosten des Unternehmens A steigen von links nach rechts mit zunehmender Ver-

meidungsaktivität bzw. von rechts nach links mit zunehmender Emissionsmenge. Die

Grenzvermeidungskosten des Unternehmens B steigen von rechts nach links mit zu-

nehmender Vermeidungsaktivität bzw. von links nach rechts mit zunehmender Emissi-

onsmenge. Bei knappen Emissionsrechten ergibt sich die kosteneffiziente Emissions-

menge bzw. die kosteneffiziente Vermeidungsaktivität im Schnittpunkt von GVKA und

GVKB. Bei einem Emissionshandelssystem wird dieses Ergebnis auf einem Wettbe-

werbsmarkt ohne Transaktionskosten unabhängig von der Erstausstattung mit Emissi-

onsrechten realisiert.

V1*VA0
I VA1 VB1 VA0

II
C

EB: Emissionsmenge Unternehmen B
GVKA: Grenzvermeidungskosten Unternehmen A
GVKB: Grenzvermeidungskosten Unternehmen B
T’: Marginale Transaktionskosten
VA: Vermeidungsmenge Unternehmen A

VA, EB

GVKA

GVKB

GVKA+T’

GVKB+T’

0

GVK
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Dargestellt sind hier die Grenzvermeidungskosten von Unternehmen A in Abhängigkeit

von der Vermeidungsmenge V1 und die Grenzvermeidungskosten von Unternehmen B

abhängig von der Emissionsmenge E2. Wird eine Emissionsobergrenze in Höhe der

Strecke OC gewählt, kann diese Emissionsmenge durch unterschiedliche Vermeidungs-

aktivitäten der Unternehmen realisiert werden. Die Vermeidungsmenge des Unterneh-

mens A entspricht bei jedem beliebigen Punkt auf dieser Strecke genau der Emissions-

menge von Unternehmen B. Umgekehrt entspricht die Emissionsmenge von Unterneh-

men A der Vermeidungsmenge von Unternehmen B.

Muss Unternehmen A die Menge VA0
I vermeiden und darf Unternehmen B auf der an-

deren Seite lediglich die Menge VA0
I emittieren entstehen Spielräume für Paretoverbes-

serungen durch Handel mit Emissionsrechten, weil hier gilt, dass Grenzvermeidungs-

kosten des Unternehmens B größer sind als die Grenzvermeidungskosten des Unter-

nehmens A. Unternehmen A kann bis zur Menge V1* Emissionen zu geringeren Kosten

vermeiden als Unternehmen B und wird somit zum Verkäufer von Emissionsrechten

während Unternehmen B zum Käufer von Emissionsrechten wird.

Muss Unternehmen A die Menge VA0
II vermeiden, während Unternehmen B die Menge

VA0
II emittieren darf, wird Unternehmen B zum Verkäufer von Emissionsrechten, weil

dessen Grenzvermeidungskosten kleiner sind als die des Unternehmens A. Hierdurch ist

die Aufnahme eines Handels lohnenswert und wieder wird nach Ausschöpfung aller

Kooperationsvorteile der Unternehmen die Vermeidungsmenge V1* des Unternehmens

A realisiert, welcher der Emissionsmenge von Unternehmen B entspricht. Die Anfangs-

ausstattung mit Emissionsrechten ist irrelevant für das Allokationsergebnis.

Werden Transaktionskosten berücksichtigt, gilt die These der Invarianz der Anfangs-

ausstattung mit Emissionsrechten und die These der Kosteneffizienz nicht mehr. Wird

Unternehmen A mit Emissionsrechten in Höhe von VAIC ausgestattet und Unternehmen

B mit OVAI, ist ein Handel nur dann vorteilhaft, wenn die Vorteile, die sich aus den

Grenzvermeidungskostenunterschieden ergeben, nicht durch marginale Transaktions-

kosten überkompensiert werden. Fallen die marginalen Transaktionskosten beim Ver-
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käufer an37, schlägt sich dies in der Abbildung B.15 dahingehend nieder, dass die

Grenzvermeidungskostenkurve von Unternehmen A nach oben verschoben wird. Sind

die marginalen Transaktionskosten konstant, handelt es sich um eine Parallelverschie-

bung. Realisiert wird hier nicht das kosteneffiziente Vermeidungsniveau V1*, sondern

das Vermeidungsniveau VA1. Hier sind alle Kooperationsvorteile bei gegebener An-

fangsausstattung unter Berücksichtigung von Transaktionskosten ausgeschöpft.

Das kosteneffiziente Ergebnis wird ebenfalls verfehlt, wenn die Anfangsausstattung von

Unternehmen A bei VA0
IIC und von Unternehmen B bei OVA0

II liegt. Hier wird Unter-

nehmen B zum Verkäufer, die Grenzvermeidungskostenkurve verschiebt sich unter Be-

rücksichtung der von dem Verkäufer zu zahlenden Transaktionskosten nach oben und

nach dem Handel mit Emissionsrechten wird für Unternehmen A das Vermeidungsni-

veau und für Unternehmen B das Emissionsniveau VB1 realisiert.

Das kosteneffiziente Vermeidungs- und Emissionsniveau wird also nur dann erreicht,

wenn auch die Erstausstattung mit Emissionsrechten bereits kosteneffizient ist. Darüber

hinaus zeigt sich, dass die Endverteilung der Emissionsrechte zwischen den Unterneh-

men nicht unabhängig von der Erstallokation ist. Bei einer Erstausstattung für Unter-

nehmen B im Bereich von O bis VA1 wird Unternehmen B nach Handel bei konstanten

marginalen Grenztransaktionskosten das NiveauVA1 emittieren, bei einer Erstausstat-

tung im Bereich von VB1 bis C wird es bei konstanten marginalen Transaktionskosten

das Emissionsniveau VB1 realisieren.38

Im Falle konstanter Grenztransaktionskosten sind die aggregierten Vermeidungskosten

der Unternehmen A und B unabhängig von der Erstallokation (vgl. R. N. Stavins 1995:

140 ff.). Es wird stets das Vermeidungs-/Emissionsniveau VA1 bzw. VB1 erreicht. Die

Höhe der aggregierten Transaktionskosten kann, abhängig von der jeweiligen Erstaus-

stattung mit Emissionsrechten, variieren. Je weiter das Erstausstattungsniveau vom

gleichgewichtigen Niveau entfernt ist, umso mehr Emissionsrechte werden gehandelt

und umso höher sind dementsprechend auch die Transaktionskosten.

37 Dies ist zunächst unbedeutend hinsichtlich der Frage, wer die Transaktionskosten zu tragen hat. Hierfür
ist entscheidend, wie „steil“ die jeweiligen Grenzvermeidungskostenkurven verlaufen.
38 Liegt die Erstausstattung zwischen VA1 und VB1, findet kein Handel statt und die Anfangsausstattung
entspricht der Endausstattung mit Emissionsrechten. Die marginalen Transaktionskosten machen jeden
Handel unrentabel.



57

Steigende Grenztransaktionskosten führen dazu, dass Handel umso teurer wird, je mehr

Emissionsrechte gehandelt werden (vgl. ebd.: 141 f.).39 Je weiter die Erstausstattung mit

Emissionsrechten von der kosteneffizienten Ausstattung abweicht, umso weiter wird die

Endausstattung mit Emissionsrechten von einer kosteneffizienten Lösung entfernt sein.

Im Falle steigender Grenztransaktionskosten erhöhen sich sowohl die aggregierten

Vermeidungskosten als auch die aggregierten Transaktionskosten mit zunehmender

Erstausstattung des/der Verkäufer von Emissionsrechten. Die steigenden Grenztransak-

tionskosten führen dazu, dass Tausch mit Emissionsrechten relativ schnell unattraktiv

wird. Die aggregierten Transaktionskosten steigen mit zunehmender Erstausstattung des

Verkäufers von Emissionsrechten, weil die potenziellen marginalen Tauschgewinne

umso größer sind, je weiter die Erstausstattung mit Emissionsrechten von einer kosten-

effizienten Ausstattung entfernt ist. Es wird mehr getauscht. Gleichwohl verhindern

steigende Grenztransaktionskosten, dass die Zahl der verkauften Emissionsrechte ge-

nauso stark steigt wie die Erstausstattung des Verkäufers mit Emissionsrechten. Die ag-

gregierten Vermeidungskosten steigen dementsprechend, weil die Endausstattung mit

Emissionsrechten ineffizienter wird.

Liegen sinkende Grenzvermeidungskosten vor, tritt das kontraintuitive Ergebnis ein,

wonach die aggregierten Vermeidungskosten mit zunehmender Erstausstattung des

Verkäufers von Emissionsrechten steigen (vgl. ebd.: 142). Mit dem Handel von Emissi-

onsrechten können „Economies of Scale“ verbunden sein, die sich z. B. in Mengenra-

batten von Brokern artikulieren können.

Die Existenz von marginalen Transaktionskosten im Tausch kann die Vorteilhaftigkeit

des Emissionshandels bezüglich des Kriteriums der Kosteneffizienz schmälern. Die

Wo-Flexibilität kann jedoch kaum hinter diejenige des Ordnungsrechts zurückfallen,

auch wenn der Handel mit Emissionsrechten aufgrund hoher Grenztransaktionskosten

signifikant eingeschränkt ist. Anders als Prozessnormen wie z. B. technologischer Stan-

dards stellen Emissionshandelssysteme frei wie und wo ein bestimmtes Emissionsziel

innerhalb eines Unternehmens erreicht wird. Besitzen Unternehmen diesbezüglich In-

39 Eine Stückelung von Transaktionen in kleinere Einheiten, um den Effekt steigender Grenztransaktions-
kosten auszuschalten, könnte durch fixe Transaktionskosten, die pro Transaktion anfallen, unwirtschaft-
lich werden.



58

formationsvorteile gegenüber der normgebenden Instanz, bleibt die Vorteilhaftigkeit

eines Emissionshandelssystems erhalten.

Die Wo-Flexibilität von Emissionshandelssystemen mit marginalen Transaktionskosten

kann zudem kaum schlechter sein als diejenige von Outputauflagen. Im ungünstigsten

Fall findet kein Handel mit Emissionsrechten statt und die Anfangsausstattung mit

Emissionsrechten entspricht gleichzeitig der Endausstattung. Dies ist nicht anders als

bei Auflagen, bei denen mit der Festlegung von Grenzwerten implizit die (kostenlose)

Emissionsberechtigung für eine bestimmte Menge verbunden ist. Eine Auflagenpolitik

würde nur dann kosteneffizienter hinsichtlich der Wo-Flexibilität ausfallen, wenn die

Ausgestaltung von Emissions- oder Produktionsgrenzwerten und damit der impliziten

Erlaubnis von Emissionen zwischen den Unternehmen effizienter ausgestaltet wäre als

dies bei der Erstausstattung in einem Emissionshandelssystem der Fall wäre.

Bezüglich der kosteneffizienten Erstausstattung bei einem Emissionshandelssystem

kommt es maßgeblich auf das Erstausgabeverfahren des Emissionshandelssystems an.

Bei einer Versteigerung von Emissionsrechten wird Wo-Flexibilität durch das Lizenz-

system zumindest vorübergehend erreicht. Sofern die Zuteilung von Emissionsrechten

unentgeltlich erfolgt, ist Wo-Flexibilität nicht gewährleistet. Sofern die Zuteilung von

Emissionsrechten sowohl bei Auflagen als auch bei Zertifikaten nach Effizienzkriterien

erfolgen soll, sind die Erfolgsaussichten dieses Vorhabens bezüglich der beiden Instru-

mente gleich fraglich. Es sind in der Regel eher die Unternehmen, welche über die not-

wendigen Informationen verfügen. Bei einem Lizenzsystem ist der Anreiz zur Weiter-

gabe gefilteter Informationen an die zuständigen staatlichen Institutionen möglicherwei-

se sogar noch größer als beim Ordnungsrecht, weil die Höhe der zugeteilten Zertifikate

nicht nur die Vermeidungskosten determiniert, sondern auch einen Vermögenswert dar-

stellen, sofern die Transaktionskosten des Handels nicht prohibitiv hoch sind. Darüber

hinaus ist fraglich, ob die normgebende Instanz bzw. die zuständigen Behörden sich in

ihren Entscheidungen überhaupt an Effizienzkriterien orientieren werden.

4.2.2.1.2 Ex-post-Transaktionskosten

Nach dem Transfer eines Gutes über eine technologisch separierbare Schnittstelle ent-

stehen Transaktionskosten in Form von Kontroll- und Anpassungskosten. Dies ist der
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Fall, weil die Schnittstelle nach dem Transfer des jeweiligen Gutes wieder geschlossen

werden kann, ohne dass zuvor ein Gegenwert transferiert wurde. Hier sind nach Bonus

und Häder (1998) spezifische Investitionen von großer Bedeutung. Sind Investitionen

hochspezifisch, sind die Erträge einer Investition sehr stark an eine bestimmte Verwen-

dung gebunden. Erlischt die Transaktion, gehen diese gebundenen Erträge verloren.

Unternehmen benötigen für spezifische Investitionen auch Sicherheit bezüglich der

staatlichen Rahmenbedingungen, weil im Moment der Investition eine Abhängigkeit

entsteht. Sind die spezifischen Investitionen nämlich erst einmal getätigt, werden die

hier gebundenen Ressourcen zu versunkenen Kosten. Sie sind dann nicht (mehr!) ent-

scheidungsrelevant und sind somit ausbeutbar. Ohne Sicherheit der institutionellen

Rahmenbedingungen ist diese Ausbeutungsgefahr voraussehbar und es besteht die Ge-

fahr, dass Investitionen gar nicht erst getätigt werden. (vgl. H. Bonus/M. Häder 1998:

37). Unternehmen investieren bspw. in Vertrauen auf einen vom Staat erlaubten Emis-

sionsstandard. Bonus und Häder widmen sich der Frage, ob und wie sich Investitionen

bei einem Übergang von einen ordnungsrechtlichen System zu einem Zertifikatssystem

absichern lassen und so zur Planungssicherheit von Unternehmen beitragen können.

Hierzu sei es hilfreich, wenn die Zertifikate den Emittenten in „Anlehnung an ihre bis-

herigen (legalen) Emissionen“ (ebd.: 38) zugeteilt würden. So könnte verhindert wer-

den, dass bereits getätigte Investitionen staatlich entwertet werden. Sie liefern hiermit

eine ökonomische Begründung für eine unentgeltliche Vergabe von Emissionsrechten.

40

Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn Emittenten auch über Erwartungssicherheit

über die zukünftige Ausstattung mit Emissionsrechten verfügen könnten (vgl. ebd.: 39).

Dies schließt eine voraussehbare Einschränkung der Ausstattung mit Zertifikaten nicht

aus. Selbst wenn neue Informationen über die Schadenswirkungen des Schadstoffes ei-

ne Verknappung des Emissionszieles erforderlich machen, können die Emittenten zwi-

schen Emissionskauf und Emissionsvermeidung wählen.

40 Aus ökonomischer Sicht ist hierbei insbesondere auch wichtig, dass eine verlässliche und konstante
Wirtschaftspolitik auch Planungssicherheit und Vertrauen für zukünftige Investitionen bietet.
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Der Staat investiert nach Bonus und Häder ebenfalls spezifisch, weil er das Recht zu

emittieren an die Emittenten transferiert. Wenn diese aber mehr emittieren als erlaubt,

können ökologische Probleme die Folge sein. Mit einer institutionellen Absicherung

gegen die Nichteinhaltung von Emissionszielen entstehen Kosten in Form von Kon-

trollkosten. Diese sind bei einem Lizenzsystem nicht notwendigerweise höher als bei

Auflagen. Jedenfalls dann nicht, wenn das gleiche Messziel zugrunde liegt, z. B. die

Einhaltung eines bestimmten Gesamtemissionsvolumens, bei dem sowohl in einem Zer-

tifikatssystem als auch bei einer Bewirtschaftung über Auflagen eine stetige Überwa-

chung der Emissionen erforderlich ist, anstatt einer stichprobenartigen Kontrolle von

Maximalkonzentrationen (vgl. H. Bonus/M. Häder 1998).

Die Effizienzvorteile eines Emissionshandelssystems sind indes nicht oder nur einge-

schränkt verwirklichbar, wenn sich die Grenzvermeidungskostenstrukturen der poten-

ziellen Transaktionspartner ähneln. Dann lassen sich nicht mehr große Effizienzgewin-

ne verwirklichen. Ist dies der Fall, können Transaktionskosten die Vorteilhaftigkeit ei-

nes Emissionshandels zunichte machen (vgl. W. Ströbele 2005: 341 ff.). Die Höhe der

Transaktionskosten hängt nicht zuletzt von der Ausgestaltung des Emissionshandelssys-

tems ab. So ist ceteris paribus z. B. zu erwarten, dass bei einem Cap-and-Trade-System

die Transaktionkosten geringer ausfallen als bei einem Baseline-and-Credit-System, bei

welchem aufwendige Einzelfallprüfungen vorgenommen werden müssen. Es soll an

dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die genaue Höhe der Transaktionskosten

von der konkreten Institutionalisierung des Systems abhängig ist, so dass ein Cap-and-

Trade-System nicht zwingend mit geringeren Transaktionskosten verbunden ist (vgl. E.

Woerdman 2001).

4.2.2.2 Set-up Kosten

Die Set-up-Kosten eines Lizenzhandelssystems sind nicht vernachlässigbar (vgl. M.

Häder 1997: 96 ff.). Hierzu gehören z. B. die Festlegung der Teilnehmer, die Ausgestal-

tung des Erstausgabeverfahrens, Gesetzesänderungen, die Bildung einer Verwaltungs-

infrastruktur etc. Nicht zuletzt lässt sich hierzu auch die Überwindung politischer Wi-

derstände zählen.
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Die Set-up-Investitionen in ein umweltpolitisches Instrument sind spezifisch, weil die

hier aufgebrachten Ressourcen nicht mehr für andere Verwendungen zur Verfügung

stehen können. Einmal getätigt handelt es sich hierbei um sunk costs. Für die meisten

Umweltpolitikbereiche gilt, dass das Ordnungsrecht dominiert. Dies lässt sich zum ei-

nen damit erklären, dass das marktwirtschaftliche Instrumentarium mit dem verstärkten

Einsatz von Umweltpolitik noch nicht ausgereift war, zum anderen aber auch, dass

marktwirtschaftliche Instrumente aufgrund fehlerhafter mentaler Modelle lange nicht

akzeptiert wurden. Der Zertifikatshandel wurde gar als Ablasshandel diskreditiert. Diese

beiden Gründe haben dazu geführt, dass marktwirtschaftliche Instrumente (zunächst)

nicht eingeführt wurden.

Die für die Implementierung des Ordnungsrechts aufgebrachten Ressourcen sind

„versunken“ und somit insofern nicht entscheidungsrelevant. Während Institutionen

ordnungsrechtlicher Instrumente bereits eingerichtet sind, wären für Lizensysteme in

vielen Politikbereichen einmalige auftretende Set-Up-Kosten aufzuwenden. Diese sind

unter der Voraussetzung, dass es sich um volkswirtschaftliche Kosten handelt, bei einer

rationalen Entscheidungsfindung auch zu berücksichtigen. Aber auch wenn diese Set-

Up-Kosten aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht prohibitiv hoch sind, können einzel-

wirtschaftliche Erwägungen die Einführung eines überlegenen marktwirtschaftlichen

Instrumentes verhindern und so die Umweltpolitik in eine „evolutionäre Sackgasse“ (H.

Bonus/M. Häder: 19) führen. So haben sich auf der einen Seite in Unternehmen Um-

weltabteilungen und auf der anderen Seite staatliche Behörden gebildet, deren Mitarbei-

ter mit ordnungsrechtlichen Details und dessen Umsetzung vertraut sind. Diese Investi-

tionen würden durch die Einführung eines neuen Instrumentes entwertet.

Auch wenn sich in der Summe das Lizenzsystem als kosteneffizienter herausstellen

sollte, als das dominierende Ordnungsrecht, ist mit dem Widerstand derjenigen zu rech-

nen, deren Investitionen entwertet würde. Anders ausgedrückt: Die Gewinner würden

durch einen Wechsel des Instrumentarium mehr gewinnen als die Verlierer verlieren.

Gleichwohl ist mit Widerstand der Verlierer zu rechnen. Die Neue Politische Ökonomie

kann im Detail erklären, warum eigeninteressiertes Handel zu politischen Blockaden

führen kann.
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Bei der Neuen Politischen Ökonomie wird das Erklärungsprogramm der Ökonomik auf

die Gegenstandsbereich der Politik ausgedehnt.41 Schon J. A. Schumpeter hat die para-

digmatische Struktur der Entkopplung gesellschaftlicher Ergebnisse von den Hand-

lungsmotiven der Akteure auch auf den politischen Prozess übertragen. Er schreibt:

„Aber um zu verstehen, wie die demokratische Politik diesen sozialen Zielen dient,

müssen wir vom Konkurrenzkampf um Macht und Amt ausgehen und uns klar werden,

dass die soziale Funktion so wie Dinge nun einmal liegen nur nebenher erfüllt wird. Im

gleichen Sinne wie die Produktion eine Nebenerscheinung beim Erzielen von Profiten

ist.“ (A. Schumpeter 1950: 448).

Probleme können sich insbesondere dann ergeben, wenn Informationsasymmetrien auf-

treten. Informationsasymmetrien sind nicht nur bedeutsam zwischen der Politik und der

Bürokratie oder dem Wähler und der Politik, sondern auch innerhalb der Wählergruppe

selbst. Stimmenmaximierende Politiker müssen dann gleiche Stimmen nicht gleich be-

handeln. Es ist auch keineswegs so, dass alle Interessen in der Bevölkerung durch Inte-

ressengruppen gleichermaßen schlagkräftig vertreten sind. Auch Verbände sind mit der

Problematik öffentlicher Güter konfrontiert, die deren Gründung und Aufrechterhaltung

sowie eine Kontrolle durch ihre Mitglieder schwierig macht. Der Nutzen eines Enga-

gements kann in großen, heterogenen Gruppen erheblich streuen (vgl. M. Olson 1968).

Dies kann nicht nur erklären, dass die Interessen von Konsumenten oder auch nachfol-

genden Generationen unzureichend vertreten werden, sondern erklärt auch einen unter

Effizienzgesichtspunkten unzureichenden Einbezug ökonomischer Instrumente in der

Umweltpolitik. Wähler gelten in ihrer Rolle als „rationale Ignoranten“ als eher desinter-

essiert an der Instrumentenwahl, welches ein großes Interesse an Umweltzielen nicht

ausschließt. Ordnungsrechtliche Instrumente gelten hierbei vielmehr noch als leicht ver-

ständlich, deren Wirkungsweise gut nachzuvollziehen ist. Das Eigeninteresse derjeni-

gen, welche in das Ordnungsrecht spezifisch investiert haben und hiervon profitieren,

41 Hiermit ist Vielfalt und Tiefe der Theorieansätze der Neuen Politischen Ökonomie nur sehr rudimentär
wiedergegeben. Grundlegende Beiträge im Rahmen der Neuen Politischen Ökonomie haben beispiels-
weise verfasst zum Wählerverhalten A. Downs (1957); zur ökonomischen Theorie der Bürokratie W.
Nieskanen (1971) und zum Verhalten von Interessengruppen M. Olson (1968). Zur Anwendung der Neu-
en Politischen Ökonomie auf die Umweltpolitik vgl. exemplarisch B. S. Frey/F. Schneider (1997) und F.
Schneider/G. Kirchgässner (2005). Wichtige Beiträge zur Anwendbarkeit des ökonomischen Denkansat-
zes auf andere Gegenstandsbereiche wie Politik, Kriminalität oder Familie kommen vom Nobelpreisträ-
ger Gary Becker. Vgl. hierzu z. B. grundlegend G. S. Becker (1982).
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wird unter diesen Bedingungen sehr viel leichter durchzusetzen sein. Dies gilt, zumal

die Profiteure anderer Regulierungsinstrument ex-ante nicht bekannt sind.

Wurde also bereits ein ineffizienter institutioneller Pfad beschritten, der mit spezifi-

schen Investitionen verbunden war, ist ein Verlassen dieses Pfades sehr schwierig.42

Dies hat Implikationen für die Einführung von marktwirtschaftlichen Instrumenten. Sie

werden dann eher entsprechend „der reinen Lehre“ durchgesetzt werden können, wenn

erstens ordnungsrechtliche Maßnahmen im Regulierungsbereich (noch) nicht existieren,

diese zweitens aufgrund fehlerhafter mentaler Modelle nicht abgelehnt und drittens ein-

flussreichen Interessenpositionen nicht widersprechen. Mit dem letzten Punkt sind ins-

besondere Verteilungsinteressen angesprochen.

4.3 Dynamische Effizienz

Das Kriterium der dynamischen Effizienz soll zum einen Auskunft geben, ob und in

welchem Ausmaß ein Instrument in der Lage ist, umwelttechnischen Fortschritt zu för-

dern. Es geht um zum einen um die Frage, inwiefern ein Instrument die Entwicklung

von neuen Technologien (Innovationen) begünstigt und hiervon nicht unabhängig dar-

um, in welchem Ausmaß die Diffusion dieser Technologie gefördert oder behindert

wird. Zum anderen geht es um die Frage nach dem optimalen Ausmaß an umwelttech-

nischen Fortschritt. Maximale Anreize für umwelttechnischen Fortschritt können nicht

mit optimalen Anreizen gleichgesetzt werden, da berücksichtigt werden muss, dass auch

Innovationen in der Regel knappe Ressourcen beanspruchen und somit nicht kostenlos

sind. Im Folgenden soll dieser Problematik nur auf der Ebene von Hinweisen nachge-

gangen werden, da die Annahme gerechtfertigt erscheint, dass es positive externe Effek-

te von Innovationen gibt, die nicht vollständig internalisierbar sind.

Die Untersuchung bezüglich der Anreizwirkung von umweltpolitischen Instrumenten

auf den umwelttechnischen Fortschritt kann in zweierlei Hinsicht für die Politikgestal-

tung relevant sein. Erstens könnte versucht werden, ein Instrumentenranking hinsicht-

lich der Größe der Anreizwirkungen auf umwelttechnischen Fortschritt zu entwickeln.

Zweitens kann auch die Ausgestaltung der Instrumente Anreize für umwelttechnischen

42 Zur Theorie des institutionellen Wandels vgl. grundlegend D. C North (1988).
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Fortschritt bieten. Bei Zertifikaten ist hier insbesondere das Erstausgabeverfahren von

Belang.

In der theoretisch arbeitenden Literatur sind die Ergebnisse hinsichtlich des Rankings

von umweltpolitischen Instrumenten im Allgemeinen und verschiedenen Zuteilungsver-

fahren im Besonderen nicht einheitlich. Milliman und Prince (1989) sowie Jung u. a.

(1996) beispielsweise kommen hinsichtlich eines Instrumentenrankings zu folgenden

Ergebnissen: Ein Zertifikatssystem mit versteigerten Emissionsrechten bietet die größ-

ten Anreizwirkungen gefolgt von Umweltabgaben. Diese wiederum bieten größere An-

reize für Umweltinnovationen als ein Zertifikatssystem mit einer Erstausgabe nach dem

Grandfathering-Verfahren. Die schlechtesten Anreize gehen von Umweltstandards aus.

Dieses Ranking der Instrumente ist verschiedentlich infrage gestellt worden. Die Grund-

linien der Argumentation sollen im Folgenden nachgezeichnet und in Bezug zur Klima-

problematik gesetzt werden.

Hier bietet es sich an, den technologischen Fortschritt innerhalb einer Volkswirtschaft

wie üblich in drei Phasen zu unterteilen:

1. Invention,

2. Innovation,

3. Diffusion.

Mit der Invention ist die eigentliche Erfindung, die Entwicklung einer Idee beschrieben.

Aus ökonomischer Sicht besonders interessant sind die Phasen der Innovation und der

Diffusion. Unter einer Umweltinnovation wird hier mit Downing und White (1986) die

wirtschaftliche Nutzung einer Entdeckung verstanden, welche die Vermeidungskosten

von Emissionen reduziert. Hiermit ist in der Regel eine Investition verbunden, der zu-

künftige Einzahlungen bzw. eingesparte Auszahlungen gegenüberstehen. Grundsätzlich

ist ein Anreiz, eine bereits vorhandene Technologie zu implementieren oder eine neue

Technologie zu entwickeln dann größer, wenn die diskontierten Ersparnisse oder Ein-

nahmen hieraus größer sind als die Innovationskosten. Unter Diffusion soll hier mit

Millimann und Prince (1989: 250) Ausmaß und Schnelligkeit, mit der sich diese neue

Technologie bei anderen Unternehmen verbreitet, verstanden werden.
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Im Folgenden soll zunächst die Anreizwirkung für Umweltinnovation untersucht wer-

den, wenn die Innovation unternehmensspezifisch ist, also nicht in anderen Unterneh-

men implementiert werden kann. Eine Diffusion der Technologie kann dann im Ent-

scheidungskalkül des innovierenden Unternehmens keine Rolle spielen. Anschließend

wird dargestellt, ob und wie sich das Entscheidungskalkül bei verschiedenen umweltpo-

litischen Instrumenten ändert, wenn die Innovation auch für andere Unternehmen nutz-

bar ist.

4.3.1 Anreizwirkung für unternehmensspezifischen umwelttechnischen Fort-

schritt

Die Ersparnisse und Einnahmen einer Umweltinnovation aus Unternehmenssicht kön-

nen sich im Fall eines unternehmensspezifischen umwelttechnischen Fortschritts aus

drei Komponenten zusammensetzen:

1. eingesparte Vermeidungskosten/effizientere Technologien zur Erreichung des

gegebenen Emissionszieles,

2. Gewinne aus dem Verkauf von Zertifikaten,

3. Einsparungen aus nicht gekauften Zertifikaten/eingesparte Steuerzahlungen.

Abbildung B.16 veranschaulicht die Anreizwirkung für umwelttechnischen Fortschritt

bei verschiedenen Instrumenten für ein Unternehmen (vgl. A. Endres 2007: 140). Hier-

bei soll es sich um unternehmensspezifische Investitionen handeln. In Abbildung B.16

wird das Emissionsniveau E0 durch eine Auflage in Höhe von E0, durch eine Abgabe in

Höhe von t oder durch eine Lizenzlösung, die zu dem Lizenzpreis PL führt, bestimmt.

Eine umwelttechnische Innovation wirkt sich in Abbildung B.16 dergestalt aus, dass die

Grenzvermeidungskosten über den gesamten Emissionsbereich von GVKalt auf GVKneu

sinken. Derartige Umweltinnovationen sind in der Regel nicht kostenlos. Gewinnmaxi-

mierende Unternehmen werden diese Investition dann tätigen, wenn dessen Kapitalwert

positiv ist, demnach die abdiskontierten Einzahlungen dieser Innovation die abdiskon-

tierten Auszahlungen überschreiten.

Die Höhe der Auszahlungen für die Investition in die Technologie GVKneu ist unabhän-

gig vom gewählten umweltpolitischen Instrument. Das umweltpolitische Instrumentari-

um beeinflusst nur die Erträge einer neuen Technologie. Hier spielt der Nutzen dieser
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neuen Technologie eine Rolle, der von den verschiedenen umweltpolitischen Instru-

menten ganz unterschiedlich beeinflusst wird.

Quelle: In Anlehnung an A. Endres (2007: 140).

Abbildung B.16: Anreizwirkung für umwelttechnischen Fortschritt

Auflagen, welche das Emissionsniveau E0 vorschreiben, bieten aus Unternehmenssicht

lediglich einen Anreiz, die Kosten der Normeinhaltung zu senken. Die Kosten der

Normeinhaltung würden bei Einführung der neuen Technologie GVK1 von E0AB auf

E0AD sinken. Der Nettovorteil läge bei DAB, an dem sich die Kosten der Einführung

dieser Technologie messen lassen müssten. Alternativ könnte die Einführung der neuen

Technologie mit dem Emissionsniveau E0 auch durch den Staat vorgeschrieben werden.

Dies setzt indes voraus, dass diese Innovationspotenziale dem Staat auch bekannt sind.

Das ist in der Regel aber nicht der Fall. Wird eine Technologie etwa nach dem Stand

der Technik durch den Staat vorgeschrieben, sind die Anreize zur Verbesserung des

Standes der Technik nur gering. Es droht sogar ein „Schweigekartell der Oberingenieu-
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re“, wenn befürchtet werden muss, dass eine Innovation zum Stand der Technik erho-

ben wird und somit die Umweltstandards verschärft werden. Darüber hinaus ist die

Festlegung oder Änderung des Standes der Technik sehr zeitaufwändig (vgl. A. Endres

2007: 135 f.). Da die Definition des Standes der Technik nicht frei von wirtschaftlichen

Erwägungen ist, müssen bei der Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgebotes die Emitten-

ten in den Abwägungsprozess einbezogen werden (vgl. ebd.: 136).

Marktwirtschaftliche Instrumente setzen aus Unternehmenssicht hingegen Anreizwir-

kungen für die Entwicklung neuer, emissionseinsparender Technologien, welche über

diejenigen des Ordnungsrechts hinausgehen. Bei Umweltabgaben und Lizenzen sind

Restemissionen nicht kostenlos. Im Falle von Emissionsabgaben macht die neue Tech-

nologie GVKneu eine geringere Emissionsmenge wirtschaftlich. Eine zusätzliche Emis-

sionsvermeidung von E0 auf E1 verursacht zwar zusätzlich Vermeidungskosten in Höhe

von E1E0DC, dem stehen aber Steuereinsparungen in Höhe von E1E0BC gegenüber, so

dass sich durch einer Verringerung der Emissionsmenge ein Nettovorteil von CDB er-

gibt. Dieser Nettovorteil einer verringerten Emissionsmenge durch eine neue Technolo-

gie stellt zugleich auch den Nettovorteil einer Abgabenlösung gegenüber einer Auflage

in Höhe von E0 dar. Wie bei einer Auflage lässt sich auch die alte Vermeidungsmenge

E0A zu geringeren Kosten erreichen.

Bei Lizenzen gilt analog, dass eingesparte Emissionen durch das Unternehmen gewinn-

bringend auf dem Lizenzmarkt verkauft werden können. Die Erlöse auf dem Zertifi-

katsmarkt würden bei einem Lizenzpreis in Höhe von PL der Fläche E1E0BC entspre-

chen. Wieder entstünde nach Abzug der mit einer erhöhten Emissionsmenge verbunde-

nen zusätzlichen Vermeidungskosten gegenüber einer Auflage ein Nettovorteil in Höhe

von CDB. Dies bedeutet nicht, dass für alle Unternehmen innerhalb eines Emissions-

handelssystems der Anreiz für umwelttechnischen Fortschritt gleichermaßen hoch ist.

Im Einzelfall kann dieser Anreiz sogar hinter den einer Auflage zurückfallen. Dies ist

dann der Fall, wenn der potenzielle Innovator vor und nach der Innovation Nettoverkäu-

fer von Emissionsrechten ist (vgl. D. Malueg 1987: 55 ff.). Abbildung B.17 illustriert

diese Situation.
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Quelle: In Anlehnung an D. Malueg (1987: 55).

Abbildung B.17: Innovationsanreize eines Nettokäufers von Zertifikaten

E0 stellt hierbei die Zuteilung von Emissionsrechten an ein Unternehmen dar. Weil die

Grenzvermeidungskosten höher sind als der Zertifikatspreis wird dieses Unternehmen

als Käufer auf dem Zertifikatsmarkt auftreten. Mit der Technologie GVKalt wird dieses

Unternehmen nach Abschluss aller Tauschmöglichkeiten die Emissionsmenge E1 reali-

sieren. Eine neue Technologie würde diesem Unternehmen einen Vorteil in Höhe der

Fläche GAB verschaffen. Eine Auflage in Höhe von E0, welche der Zuteilungsmenge

innerhalb eines Zertifikatssystems entspricht, hätte für das betrachtete Unternehmen mit

der Fläche FAC eine größere Anreizwirkung für umwelttechnischen Fortschritt als eine

Zertifikatslösung.

Abgaben und Zertifikate entfalten gleichwohl zusammengefasst eine größere Anreiz-

wirkung für umwelttechnischen Fortschritt als ordnungsrechtliche Maßnahmen. Wenn

die Innovation unternehmensspezifisch ist, also nicht auf andere Unternehmen über-

tragbar ist, hat das innovativ tätige Unternehmen auf einem perfekten Markt durch eine

Innovation keinen Einfluss auf den Zertifikatspreis und kann diesen als gegeben anse-

hen. Wenn das potenziell innovative Unternehmen davon ausgehen kann, dass der ge-

E
E1E2

A0
E0

E: Emissionen
GVKalt: Grenzvermeidungskosten einer alten Technologie
GVKneu: Grenzvermeidungskosten einer neuen Technologie
PL: Lizenzpreis

PL

GVKalt

GVKneu

B

C

GVK

D

F
G



69

genwärtige Zertifikatspreis auch in Zukunft zu erwarten ist, gibt es zwischen Abgaben-

lösung und Zertifikatslösung hinsichtlich der innovationsfördernden Wirkung keinen

Unterschied. Dies gilt indes nur unter der Voraussetzung, dass sich die Knappheitsver-

hältnisse auf dem Zertifikatsmarkt nicht ändern. Diese sind Schwankungen unterworfen.

Im Falle von Wirtschaftswachstum wird die Nachfrage nach Zertifikaten tendenziell

steigen. Dies hätte einen Zertifikatspreisanstieg zur Folge. Umgekehrt ist es aber auch

denkbar, dass die Nachfrage nach Zertifikaten gerade in Folge von umwelttechnischem

Fortschritt zurückgeht. Wenn die normgebende Instanz die Anzahl der Emissionsbe-

rechtigungen nicht verknappt, hätte dies einen zukünftig sinkenden Zertifikatspreis zur

Folge. Dadurch sinkt der Anreiz für umwelttechnischen Fortschritt. Im Folgenden wird

dargestellt, wie sich die Anreizwirkungen im Instrumentenvergleich darstellen, wenn

der Zertifikatspreis durch ein einzelnes Unternehmen mit Innovation und Diffusion be-

einflussbar ist.

4.3.2 Anreizwirkung für nicht unternehmensspezifischen umwelttechnischen

Fortschritt

Etwas differenzierter ist die Anreizwirkung für Umweltinnovationen, wenn diese dazu

führt, dass die Umweltinnovation auch in anderen Unternehmen übernommen oder imi-

tiert wird. Wird bei ordnungsrechtlichen Maßnahmen die Vermeidungstechnik vorge-

schrieben, haben emittierende Unternehmen keinerlei Spielräume, innovativ tätig zu

werden (vgl. C. Fischer 2005: 42 f.). Der Stand der Technik erlaubt in der Realität im-

merhin die Einführung einer kosteneffizienteren Technologie. Wird diese zum neuen

Standard erhoben, könnte sich dies für das innovierende Unternehmen aus zwei Grün-

den als vorteilhaft auswirken. Zum einen ist es denkbar, dass sich ein Unternehmen ei-

nen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen könnte, wenn diese

über verschärfte Umweltstandards geschädigt werden könnte. Hierbei ist es allerdings

fraglich, ob es nicht bessere Methoden des Verdrängungswettbewerbs gibt (vgl. A. End-

res 2007: 134 f.). Zum anderen haben möglicherweise Zulieferunternehmen von Um-

welttechnik ein Interesse daran, dass die von ihnen getätigte Innovation zum Standard

erhoben wird. Hier gilt indes, dass der umwelttechnische Fortschritt in eine bestimmte

Richtung gedrängt wird. Zulieferunternehmen von Umwelttechnik haben ein Interesse

an standardisierten Lösungen. Hierbei handelt es sich in der Regel aber um End-of-

Pipe-Technologien. Bei Emissionsgrenzwerten gilt ebenfalls, dass Unternehmen an
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neuen Technologien interessiert sein könnten, so dass eine Zahlungsbereitschaft für die

Implementierung neuer Technologien besteht, welche durch innovative Unternehmen

unter Umstände nutzbar gemacht werden könnte. Dieses Interesse gilt wiederum anders

als bei marktwirtschaftlichen Instrumenten nur bis zur Einhaltung der vorgeschriebenen

Emissionsnormen, nicht aber darüber hinaus. Insgesamt lässt sich festhalten, dass ord-

nungsrechtliche Maßnahmen zur Verbreitung von bereits bekannten Technologien bei-

tragen können. Dies wäre prinzipiell möglich, indem neue Technologien einfach vorge-

schrieben werden oder indem ein anspruchsvoller Emissionsgrenzwert gesetzt wird.

Sind Technologie und Vermeidungspotenzial von Vermeidungsverfahren nicht bekannt,

bieten ordnungsrechtliche Maßnahmen auch nur einen geringen Anreiz für deren Ent-

wicklung (vgl. ebd.: 142).

Noch etwas differenzierter ist die Anreizwirkung bezüglich des umwelttechnischen

Fortschritts zu sehen, wenn Abgaben und Lizenzen verglichen werden. Ist umwelttech-

nischer Fortschritt nicht unternehmensspezifisch, beeinflusst das innovierende Unter-

nehmen im Falle eines Emissionshandelssystems auch auf Wettbewerbsmärkten über

die neue Vermeidungstechnik den Zertifikatspreis. Dieser ist dann also keine exogene

Größe mehr, sondern durch Innovationen beeinflussbar. Ist dies der Fall, könnte auch

das Erstausgabeverfahren einen Einfluss auf den Innovationsanreiz haben. Werden die

Lizenzen befristet versteigert, wäre ein sinkender Marktpreis aus Unternehmenssicht

positiv zu bewerten. Die Ausgaben für die Ersteigerung von Lizenzen würden sinken

und somit entsteht aus Unternehmenssicht ein zusätzlich positiver Innovationsanreiz.

Anders ist dies bei nach dem Grandfatheringverfahren zugeteilten Emissionsrechten.

Käufe und Verkäufe innerhalb des Emissionshandelssystems gleichen sich dann netto

aus. Der Vermögenswert der unentgeltlich zugeteilten Emissionsrechte würde ganz im

Gegenteil sogar sinken. Die Innovationsanreize bei unentgeltlich zugeteilten Zertifika-

ten wären bei einer erwarteten Diffusion der Technologie also geringer als bei verstei-

gerten Zertifikaten (vgl. ebd.).

Des weiteren kommt es aber hier auch darauf an, ob und in welchem Ausmaß kon-

kurrierende Unternehmen die Innovation imitieren können, ohne eine Zahlung an das

innovierende Unternehmen zu leisten. Abbildung B.18 zeigt die Innovationsanreize für

den einen Extremfall, dass das innovierende Unternehmen überhaupt nicht mit Gebüh-
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ren für die Verwendung der Technologie durch andere Unternehmen rechnen kann, et-

wa weil alle anderen Unternehmen in der Lage sind, die Technologie vollständig zu

imitieren oder weil kein Patentschutz besteht und sich die innovative Technologie nicht

verbergen lässt (vgl. C. Fischer/I.W.H. Parry/W. Pizer 2003: 530 f).

Quelle: In Anlehnung an C. Fischer/I.W.H. Parry/W. Pizer (2003: 530 f.).

Abbildung B.18: Innovationsanreize bei Steuern und Lizenzen mit endogenem

Zertifikatspreis

Bei einer Abgabenlösung würde sich an den Innovationsanreizen gegenüber einer Situa-

tion mit unternehmensspezifischen Innovationen nichts ändern. Das Unternehmen wür-

de eine neue Technologie GVKneu implementieren, sofern die Kosten der Implementie-

rung die Fläche CAB nicht übersteigen würden. In einem Emissionshandelssystem hin-

gegen würde eine Innovation den Marktpreis beeinflussen.

Bei einer vollständigen Diffusion der neuen Technologie sinkt der Marktpreis für Li-

zenzen in Abbildung B.18 auf PL
1. Werden die Emissionsberechtigungen für die jewei-
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lige Periode versteigert, kann das repräsentative Unternehmen nicht nur Vermeidungs-

kosten in Höhe von DAB einsparen, sondern auch in Höhe von PL
1DBPL

0 Kosten für

eine Ersteigerung der Emissionsberechtigung. Die Anreizwirkung eines Emissionshan-

delssystems für umwelttechnischen Fortschritt übersteigt diejenige einer Abgabenlö-

sung dann um die Fläche PL
1DCPL

0. Die Vorteile der Innovation für andere Unterneh-

men können nicht genutzt werden.

Kann die neue emissionseinsparende Technologie hingegen nicht oder nur zu zu prohi-

bitiv hohen Kosten von anderen Unternehmen schlicht imitiert werden und sind sie

dementsprechend gezwungen für dessen Nutzung zu zahlen, bietet dies einen zusätzli-

chen Innovationsanreiz. Der Vorteil für innovierende Unternehmen durch eine Umwelt-

innovation liegt dann nicht mehr allein in den eingesparten Vermeidungskosten und im

Falle einer Auktionierung in niedrigeren Preisen für die Ersteigerung von Emissions-

rechten, sondern darüber hinaus auch in den zu erwartenden Gebühren anderer Unter-

nehmen für die Nutzung dieser Technologie.

Auch dies kann anhand von Abbildung B.19 dargestellt werden. Mit GVK sollen an

dieser Stelle allerdings die Grenzvermeidungskosten aller anderen Unternehmen ver-

standen werden. So kann gezeigt werden, wie hoch der zusätzliche Innovationsvorteil

im Rahmen eines Zertifikatssystems und einer Abgabenlösung sein kann, wenn nicht-

innovative Unternehmen die neue Technologie nur kaufen, jedoch nicht imitieren kön-

nen.

Die zusätzlichen Innovationsvorteile betragen bei einer Abgabe dann maximal die Flä-

che CAB multipliziert mit der Anzahl der Unternehmen, welche die Nutzung der neuen

Technologie kaufen. Der Innovationsanreiz würde bei einer Abgabenlösung stark zu-

nehmen, wenn das innovierende Unternehmen in sein Kalkül auch jene Innovationsvor-

teile einbezieht, welche bei anderen anfallen. Mit anderen Worten: Wenn es gelänge,

die positiven externen Effekte zu internalisieren.43

43 Mit dem Begriff der Internalisierung positiver externer Effekt ist implizit schon die Problematik einer
optimalen Anreizwirkung für umwelttechnischen Fortschritt angesprochen. Hierauf wird weiter unten
eingegangen. An dieser Stelle soll es nur um einen Vergleich der einzelnen Instrumente bezüglich des
Ausmaßes der Anreizwirkung für umwelttechnischen Fortschritt gehen.
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Quelle: In Anlehnung an C. Fischer/I.W.H. Parry/W. Pizer (2003: 530).

Abbildung B.19: Innovationsanreize bei Steuern und Lizenzen mit endogenem

Zertifikatspreis durch Nichtinnovatoren

Ebenfalls zunehmen würde der Anreiz für umwelttechnischen Fortschritt bei einer Li-

zenzlösung. Dieser zusätzliche Anreiz ist indes aus zwei Gründen nicht so stark wie bei

einer Abgabenlösung. Erstens sind die durch eine Innovation eingesparten Vermei-

dungskosten bei einer Zertifikatslösung schon deshalb geringer als bei einer Abgabenlö-

sung, weil bei einer Abgabenlösung mit dem Abgabensatz t ex-post eine geringere

Emissionsmenge und damit eine höhere Vermeidungsmenge verbunden ist als bei einer

Zertifikatslösung mit dem Zertifikatspreis PL
1. Dies führt zu einer geringeren Innova-

tionsanreizwirkung für Zertifikate entsprechend der Fläche CDB in Abbildung B.19.

Zweitens haben nichtinnovierende Unternehmen auch bei gleich bleibender Emissions-

menge die Option Emissionsrechte zu kaufen, statt die Nutzung der neuen Technologie.

Diese Option wird mit sinkendem Zertifikatspreis attraktiver. Der Innovationsanreiz für

Zertifikate gegenüber Abgaben verringert sich aus diesem Grund um die Fläche DFB

multipliziert mit der Anzahl an nichtinnovierenden Unternehmen. Nichtinnovatoren
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können somit als Trittbrettfahrer agieren. Insgesamt beträgt der zusätzliche Innovati-

onsanreiz, der sich aus einem Verkauf der Technologie an nichtinnovierende Unter-

nehmen ergibt, bei einer Lizenzlösung maximal DAF multipliziert mit der Anzahl an

nichtinnovierenden Unternehmen. Der Innovationsanreiz bei der Zertifikatslösung ist

also um die Fläche DFBC multipliziert mit der Anzahl der nichtinnovierenden Unter-

nehmen geringer als bei der Abgabenlösung.

Oben sind zwei Extremsituationen dargestellt worden. Zum einen ging es um eine Tech-

nologie, die vollständig und kostenlos von nichtinnovierenden Unternehmen imitierbar

ist. Innovative Unternehmen können im Falle versteigerter Zertifikate von sinkenden

Zertifikatspreisen profitieren, nicht aber von der Nutzung der Technologie in anderen

Unternehmen. Hier bieten versteigerte Emissionsrechte einen größeren Innovationsan-

reiz als Abgaben. Zum anderen ging es in einer anderen Extremvariante um Technol-

gien, die von nichtinnovierenden Unternehmen zwar adoptiert, aber in keiner Weise

imitiert werden können. Innovatoren konnten sich in dieser Darstellung die gesamtwirt-

schaftlichen Vorteile der Innovation zunutze machen. Der Anreiz für umwelttechni-

schen Fortschritt ist in diesem Fall bei Abgaben noch größer als bei versteigerten Zerti-

fikaten, sofern der Effekt der verringerten Kosten bei einer Ersteigerung von Emissions-

rechten nicht zu stark ausfällt. Abgaben bieten hier größere Anreize, weil nichtinnovati-

ve Unternehmen neben dem Kauf der Technologie die mit sinkendem Zertifikatspreis

kostengünstiger werdende Alternative des Zertifikatskaufs haben.

Es ist nahe liegend, dass zwischen diesen beiden Extremvarianten eine kritische Grenze

existiert, bei welcher das Ranking zwischen Abgaben und versteigerten Zertifikaten

umschlägt (vgl. C. Fischer/I. W. H. Parry/W. Pizer 2003: 532). Im Allgemeinen gilt,

dass Umweltabgaben im Vergleich zu Zertifikaten einen umso höheren Anreiz für um-

welttechnischen Fortschritt bieten, je weniger die neue Technologie imitierbar ist und

somit der Patentschutz umgangen werden kann.

R. Schwarze (2001; 2005) sieht das Trittbrettfahrerverhalten von Nichtinnovatoren bei

versteigerten Emissionsrechten als besonders kritisch bezüglich der relativen Anreiz-

wirkung zwischen Abgaben und Zertifikaten. Die Rolle der Innovatoren und Nichtinno-

vatoren sei demnach in der Realität nicht im Vorhinein festgelegt. Profitabler sei es bei
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einer Lizenzlösung die Trittbrettfahrerrolle anstatt der Innovatorenrolle einzunehmen.

Auf der anderen Seite könne kollektives Freifahrerverhalten keine Gleichgewichtslö-

sung sein, weil es dann überhaupt keine Spillovereffekte geben könnte, von denen man

profitieren könne. Das Gleichgewicht in einem Zertifikatssystem würde aus gemischten

Strategien bestehen. Einige Unternehmen würden die neue Technologie imitieren, ande-

re nicht. Eine vollständige Diffusion der Technologie würde bei einem Lizenzsystem im

Gegensatz zu einer Abgabenlösung unter den bestehenden Voraussetzungen nicht statt-

finden.44

Bezüglich eines Emissionshandelssystems kommt es darauf an, wie segmentiert es um-

gesetzt wird. Ist ein Emissionshandel auf eine Branche beschränkt, kann der Einfluss

einer Innovation auf den Zertifikatspreis groß sein. Wenn Emissionsrechte branchen-

übergreifend gehandelt werden, sind die Auswirkungen einer Innovation auf den Zerti-

fikatspreis eher gering, eine Zertifikatslösung ähnelt aus Sicht eines Unternehmens be-

züglich der Innovationsanreize dann eher einer Steuer.

44 Nach R. Schwarze ist es nicht von Beginn an zu beklagen, dass das Lizenzsystem geringere Anreize für
umwelttechnischen Fortschritt bietet als eine Abgabenlösung. Verortet man nämlich sowohl Abgaben- als
auch Lizenzlösung als Standard-Preisansatz und ist E0 in Abbildung B.24 der angestrebte Emissionsstan-
dard mit und ohne neue Technologie, würden mit einer Abgabenlösung und der hiermit verbundenen
vollständigen Diffusion der Technologie zu große Anreize für umwelttechnischen Fortschritt gesetzt.
„While tradable permits provide weaker incentives to adopt new technologies than taxes, they are dy-
namically efficient” (R. Schwarze 2005: 55).
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5 Verteilungswirkungen

5.1 Distributive Aspekte im Klimaschutz

Sowohl der Klimawandel selbst als auch Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawan-

dels sind mit erheblichen Kosten verbunden. Es kann daher nicht überraschen, dass eine

Diskussion um die (gerechte) Verteilung der Lasten zwischen souveränen Staaten, ver-

schiedenen Branchen und Sektoren, Unternehmen und Haushalten oder auch verschie-

denen Generationen eine wichtige Rolle spielt.45 Gleichwohl sollte man sich vor norma-

tiv kurzschlüssigen Argumenten in Acht nehmen. Die Höhe der Last insgesamt ist näm-

lich keineswegs eine feste Größe und an dieser Stelle kommt das Kriterium der Effi-

zienz zum tragen. Effizienz ist ein zentrales Kriterium zur Beurteilung wirtschaftspoliti-

schen Handelns, weil letzteres stets mit Kosten verbunden ist. „There’s no such thing as

a free lunch“, so ist der Titel eines Buches des Nobelpreisträgers Milton Friedman. Sol-

len wirtschaftspolitische Aktivitäten beurteilt werden, müssen stets Verzichtskosten in

das Kalkül einbezogen werden. Genauer: Verzichtskosten sollten so gering wie möglich

gehalten werden, um Verschwendung zu vermeiden.

Aus Sicht vieler Ökonomen sind Effizienz- und Verteilungsziele gedanklich auseinan-

derzuhalten. Am besten ist es, den Kuchen möglichst groß werden zu lassen und ihn

anschließend zu verteilen. Van Suntum (2005) bemüht zur Erläuterung des letzteren ein

Beispiel von Herbert Giersch: Ganz offensichtlich ist es besser, einem Taxifahrer ein

Trinkgeld zu geben als ihn ein weiteres Mal zur Aufbesserung seiner Einnahmen um

den Häuserblock fahren zu lassen (U. van Suntum 2005: 32 f.). Beide stellen sich mit

dem Trinkgeld besser.

In diesem Kapitel sollen im Folgenden einige ausgewählte Restriktionen und Verzichts-

kosten offengelegt werden, mit denen politisches Handeln bei der Lastenzuteilung von

Klimaschutz konfrontiert ist. In diesem Zusammenhang sollen insbesondere regionale

und intertemporale Verteilungswirkungen betrachtet werden. Beide können eine Ein-

fluss haben auf das optimale Vermeidungsniveau und auf die Aufteilung von Reduk-

tionslasten.

45 Vgl. im Folgenden M. Wiesweg (2008: 67 ff.).
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5.2 Internationale Verteilungswirkungen

5.2.1 Verteilungswirkungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern

Der anthropogene Klimawandel wird verursacht durch die mit dem Beginn der Industri-

alisierung weltweit verstärkten Emissionen von Treibhausgasen. Da sich diese Klima-

gase bei einer hohen Verweildauer gleichmäßig in der Atmosphäre verteilen, ist deren

Einfluss auf das regionale und globale Klima und damit auch auf regionale und globale

Klimafolgen gänzlich unabhängig vom Entstehungsort der Emissionen.

Quelle: M. Wiesweg (2008: 68).

Abbildung B.20: Temperatureinfluss auf Ernteerträge

Die Schäden durch die Emission von Treibhausgasen sind indes höchst ungleich ver-

teilt. Auch wenn die Kosten des Klimawandels in der Summe größer sind als deren

Nutzen, sind nicht alle Regionen, Staaten, Sektoren oder Personen gleichermaßen nega-

tiv betroffen. Im Einzelfall könnte es sogar Profiteure eines Klimawandels geben. Ob-

wohl die Durchschnittstemperatur in Industrieländern teilweise stärker angestiegen ist

und voraussichtlich ansteigen wird als in vielen Entwicklungsländern, ist insgesamt zu

erwarten, dass Industrieländer (cum grano salis) nicht so stark der Klimaproblematik

ausgesetzt sein werden wie Entwicklungsländer. Der dritte und vierte Sachstandsbericht

des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) legen dies ausführlich dar (vgl.

insbesondere Smith u. a. 2001; Schneider u. a. 2007). Hierfür können mehrere Gründe

ausschlaggebend sein (vgl. auch R. Tol 2004: 265 ff.; N. Stern 2006: 106 ff.).

Landwirtschaftliche Ernte

Temperatur



78

1. Ärmere Länder weisen tendenziell höhere Temperaturen auf (R. Tol 2004: 265 f.).

Nun ist es nicht so, dass gleiche Temperaturveränderungen regionenübergreifend

mit gleichen Klimafolgen verbunden sind. Die ökonomischen und sozialen Folgen

eines Temperaturanstiegs können u. a. auch vom Ausgangstemperaturniveau

abhängen. Abbildung B.20 illustriert einen denkbaren und nicht unrealistischen

Zusammenhang von Temperaturniveau und Ernteerträgen. Demnach könnten die

Ernteerträge ausgehend von niedrigen Temperaturen mit steigender

Durchschnittstemperatur z. B. aufgrund des Kohlendioxid-Düngeeffektes oder

verlängerter Wachstumsperioden sogar steigen, ausgehend von einer hohen

Durchschnittstemperatur bei Überschreiten bestimmter Toleranzschwellen aber

sinken; Letzteres möglicherweise wie in der Abbildung dargestellt sogar mit

zunehmenden Raten.

In der Tat zeigen Modellrechnungen, dass bei geringen bis mittleren

Durchschnittstemperaturanstiegen (1-3°C) Ernteerträge in Regionen mittlerer und

höherer Breitegrade steigen, während selbst bei geringen Temperaturanstiegen (1-

2°C) die Effekte in Regionen niedriger Breitengrade negativ sind. Die genauen

Auswirkungen sind aber auch u. a. abhängig von der jeweiligen Frucht, den

jeweiligen Veränderungen in den Niederschlägen und nicht zuletzt von

Anpassungsmaßnahmen.46 Der aufgezeigte, für Entwicklungsländer negative

Zusammenhang von Temperaturanstieg und Klimaschäden lässt sich auf die Fälle

verallgemeinern, bei denen ein zunehmender Temperaturanstieg mit zunehmenden

Grenzschäden verbunden ist. Immer dann sind Regionen mit bereits hohen

Durchschnittstemperaturen besonders negativ betroffen.47 Für Entwicklungsländer

in tropischen Regionen gilt im Allgemeinen, dass es dort bereits zu heiß ist (vgl. R.

Mendelsohn/A. Dinar/L. Williams 2006: 11).

2. In Entwicklungsländern ist ein größerer Anteil der Wirtschaft direkt abhängig vom

Klima. Beispielsweise ist der landwirtschaftliche Sektor in ärmeren Ländern

anteilsmäßig von größerer Bedeutung als in reicheren Ländern (vgl. R. S. J. Tol

2004: 265 f.). Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass mit zunehmendem

46 Vgl. hierzu ausführlich W. E. Easterling u. a. (2007) und die dort angegebene Literatur.
47 Für weitere Bereiche und Beispiele vgl. auch N. Stern (2007: insbesondere 65 ff.).
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Strukturwandel, insbesondere zugunsten des Dienstleistungssektors, die

Verwundbarkeit gegenüber einem Klimawandel sinkt.

3. Entwicklungsländer verfügen kaum über Kapazitäten, Anpassungsmaßnahmen an

Klimaschäden vorzunehmen (Adaptionsstrategie). Die Kosten eines Deichbaus

beispielsweise sind in unterentwickelten Ländern etwa gleich groß wie in

Industrieländern, jedoch in Relation zum Gesamteinkommen erheblich größer (R. S.

J. Tol 2004). Strömberg (2007) zeigt, dass vergleichbare Katastrophen in ärmeren

Ländern in den letzten Jahrzehnten mit einer höheren Anzahl von Todesfällen

verbunden waren als in reicheren Ländern. Nach diesen Schätzungen führen

Katastrophen der gleichen Art auf dem gleichen Kontinent und im gleichen Jahr zu

70 Prozent weniger Todesfällen in Ländern mit hohem Einkommen als in Ländern

mit geringem Einkommen (vgl. D. Strömberg 2007: 208 f.).48 Ohne

Wirtschaftswachstum zwischen 1960 und 2004 wäre gegenwärtig mit einer etwa 30

Prozent höheren Anzahl an durch Naturkatastrophen verursachten Todesfällen zu

rechnen (vgl. ebd.: 210).

5.2.2 Optimaler Klimaschutz und regionale Verteilungswirkungen von Klima-

schäden

Die sich unterscheidenden Wirkungen eines Klimawandels in unterschiedlichen Regio-

nen können in mindestens zweifacher Hinsicht relevant werden, nämlich erstens für die

Bestimmung des globalen Ausmaßes der Emissionsreduktionsanstrengungen und zwei-

tens hinsichtlich der regionalen Lastenaufteilung von Emissionsreduktionen. Beide As-

pekte sollen im Folgenden erörtert werden.

5.2.2.1 Regionale Verteilung von Klimaschäden und globale (optimale)

Emissionsreduktionen

Im Rahmen von Kosten-Nutzen-Analysen werden die Kosten von Emissionsreduk-

tionen deren Nutzen gegenübergestellt, um die sozialen Kosten von Treibhausgasemis-

sionen zu bestimmen. Im Optimum entsprechen bei „normalen“ Kostenverläufen die

Kosten einer zusätzlichen Emissionseinheit genau den Kosten ihrer Vermeidung. Das

Konzept des optimalen Umweltschutzes bietet den Vorteil, dass konsistent und explizit

48 Die Klassifizierung erfolgt nach derjenigen der Weltbank in Länder mit hohem, mittlerem und geringen
Einkommen.
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Verzichtskosten erfasst und berücksichtigt werden. Implizit müssen diese unter Knapp-

heitsbedingungen immer in Kauf genommen werden. Jede wirtschaftspolitische Ent-

scheidung zugunsten einer Aktivität, jedes klimapolitisches Handeln oder Nichthandeln

ist stets mit Verzichten an anderer Stelle konfrontiert. Nun ist die Monetarisierung von

Umweltschäden im Allgemeinen und Klimaschäden im Besonderen schon aus techni-

schen Gründen nicht unproblematisch.49 Umweltgüter sind häufig eben dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Ausschlussprinzip privatwirtschaftlich nicht anwendbar ist und

somit keine Marktpreise existieren.

Die Monetarisierung von Umwelt bzw. Umweltschäden wird aber auch mit darüber hi-

nausgehender, grundsätzlicher Kritik konfrontiert. So kann eingewendet werden, dass

die Monetarisierung von Kosten und Nutzen des Klimaschutzes auf der Basis von Zah-

lungsbereitschaften Ungleichheiten produziert. Zahlungsbereitschaften hängen nämlich

nicht unerheblich vom Einkommen ab, und der Einfluss des Klimawandels auf reichere

Menschen bekommt dann dementsprechend ein größeres Gewicht. So unterscheiden

sich beispielsweise nach Hohmeyer (2005) die Bewertung eines Todesfalls im Niger

und den USA abhängig von der jeweiligen Zahlungsbereitschaft ungefähr um den Fak-

tor 100 (vgl. O. Hohmeyer 2005: 166). Dies kann in zweifacher Hinsicht Anlass zur

Kritik geben. Erstens stellt sich die Frage, ob eine Monetarisierung und hiermit eine

Verrechenbarkeit von Menschenleben, die mit Kant einen intrinsischen Wert besitzen,

überhaupt ethisch zu verantworten ist (vgl. z. B. C. Azar 2000: 234; U. Hampicke 2001:

154 ff.). Andererseits wird bei einer Monetarisierung in Kosten-Nutzen-Analysen nicht

versucht, den Wert eines bestimmten individuellen Lebens zu erfassen. Es wird nicht

abgefragt, wie viel ein Individuum zahlen würde, um ein (bestimmtes) Menschenleben

zu retten (willingness to pay) oder welche Summe man ihm bieten müsste, um den Ver-

lust eines (bestimmten) Menschenlebens zu akzeptieren (willingness to accept). Viel-

mehr wird versucht zu ermitteln, wie viel den Individuen eine geringe Veränderung der

Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Jahr zu verunglücken wert ist (vgl. S. Fank-

49 Für einen Überblick über Monetarisierungsverfahren vgl. A. Endres/K. Holm-Müller (1998). Es lassen
sich indirekte und direkte Monetarisierungsverfahren unterscheiden. Bei indirekten Verfahren wird ver-
sucht, den Wert der Umwelt bzw. spiegelbildlich das Ausmaß von Umweltschäden über die tatsächliche
Reaktionen der Akteure auf Umweltveränderungen beispielsweise über Marktdaten zu erfassen. Bei di-
rekten Verfahren soll die Zahlungsbereitschaft für Umweltgüter z. B. über Befragungen ermittelt werden.
Zur Diskussion von letzterem vgl. stellvertretend W. M. Hanemann (1994), P. A. Diamond/J. A. Haus-
man (1994) und F. Söllner (1997).
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hauser/R. S. Tol 1998: 87 f.; L. Robinson: 283 ff.; R. N. Stavins 2007: 4). Menschen

nehmen in der Realität gewisse Risiken auch hinsichtlich einer Verkürzung ihres Lebens

in Kauf. Diese Zahlungsbereitschaft könnte dementsprechend abgefragt werden, um die

Präferenzen der Menschen auch für entsprechende öffentliche Maßnahmen zur Geltung

zu bringen. Darüber hinaus stehen Mittel, die in den Klimaschutz investiert werden,

möglicherweise – wenn auch zunächst nur hypothetisch – in Verwendungskonkurrenz

zu anderen Maßnahmen, die ebenfalls Leben retten könnten.

Eine Entscheidung, ob Todesfälle oder auch andere Werte wie z. B. die reine Existenz

von Staaten monetarisiert werden sollten, lässt sich nicht leicht beantworten. Man kann

dies aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnen oder aus pragmatischen Gründen zulas-

sen.

Es stellt sich aber noch ein zweites Problem, welches auch gewöhnliche, prinzipiell ver-

rechenbare Güter betrifft. Ist es ethisch vertretbar, einen physisch gleichen Schaden un-

terschiedlich zu bewerten? Diesem Einwand steht nämlich ein generelles Misstrauen

gegenüber Marktmechanismen zur Allokation von knappen Gütern und Produktionsfak-

toren nahe, da unterschiedliche Zahlungsbereitschaften bei einer Marktallokation eine

wesentliche Rolle spielen. Es müsste zumindest die Frage geprüft werden, warum aus-

gerechnet Umweltgüter von der Bewertung durch Zahlungsbereitschaften ausgenom-

men werden sollten (vgl. D. Pearce 2003: 364).

Grundsätzlich ist an einer Bewertung durch Zahlungsbereitschaften schließlich auch

nichts auszusetzen, sofern das Wollen der Individuen Grundlage für die Beurteilung von

wirtschaftspolitischen Projekten sein soll. Menschen haben unterschiedliche Präferen-

zen und dementsprechend auch unterschiedliche Zahlungsbereitschaften für gleiche Gü-

ter. Gleichwohl ließe sich eine Gewichtung von Zahlungsbereitschaften zugunsten ar-

mer Regionen rechtfertigen. Schließlich ist eine überregionale Aggregation dieser un-

terschiedlichen Zahlungsbereitschaften wiederum unvermeidlich mit Wertungen ver-

bunden. Letztlich ist auch eine Entscheidung gegen die Verwendung von Gewichtungs-

faktoren zugunsten armer Regionen innerhalb von Kosten-Nutzen-Analysen eine nor-

mative Entscheidung. „[...] ’not equity weighting’ implies a value of an equity weight

equal to unity, i.e. $1 of damage to a poor person is treated as if it is the same as $1 of
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loss to a rich person” (D. W. Pearce 2003: 372). Dies wird nicht selten als ungerecht

erachtet und würde auch bei einer Wohlfahrtsanalyse implizit unterstellen, dass ein zu-

sätzlicher Dollar für eine reiche Person denselben Nutzen stiftet wie für eine arme Per-

son. Normative Wertungen lassen sich durch die Formulierung der entsprechenden

Wohlfahrtsfunktion mit unterschiedlichen Arten von Gewichtungsfaktoren modellieren

(vgl. C. Azar 1999; C. Azar/T. Sterner 1996; S. Fankhauser/R. S. Tol/D. W. Pearce

1997; C. Helm/T. Bruckner/F. Toth 1999; D. W. Pearce 2003) Es geht hierbei dement-

sprechend auch um die Frage, welche Einkommensverteilung als gerecht angesehen

wird. Jedoch bleibt fraglich, ob die Klimapolitik als Instrument zur Korrektur von glo-

balen Ungerechtigkeiten in der Einkommensverteilung genutzt werden kann und sollte.

Können setzt voraus, dass Einkommensumverteilung zulasten bestimmter Regionen

durchgesetzt werden kann. Sollen muss sich auch an Alternativen messen lassen. Ein-

kommensumverteilung könnte schließlich auch über andere, möglicherweise effiziente-

re Maßnahmen erfolgen.

5.2.2.2 Regionale Lastenverteilung von Emissionsreduktionen

Neben der Frage, welche Emissionsreduktionsanstrengungen insgesamt ergriffen wer-

den sollten und wie diese von der regionalen Gewichtung von Zahlungsbereitschaften

abhängen, lässt sich die Frage der gerechten regionalen Verteilung von Emissionsreduk-

tionslasten politisch bestimmter globaler Emissionsreduktionslasten stellen.50 Hier spielt

in der öffentlichen Diskussion über Gerechtigkeit eine nicht unerhebliche Rolle, dass in

den Industrieländern lebende Menschen anteilsmäßig in einem erheblich größeren Aus-

maß zum Klimawandel beitragen und in der Vergangenheit beigetragen haben als Men-

schen in Entwicklungs- und Schwellenländern. In Abbildung B.21 lässt sich erkennen,

dass die Kohlendioxidemissionen pro Kopf 2005 in den USA und auch in der EU-27 ein

Vielfaches derer in Schwellenländern wie China und Indien oder auch dem Kontinent

Afrika betragen. Hinzu kommt, dass der Klimawandel das Resultat der akkumulierten

Emissionen vieler Jahre ist.

Gleichzeitig weisen insbesondere Staaten wie Indien oder China die höchsten Emissi-

onszuwächse auf. Während die EU-15 insgesamt ihre Kohlendioxidemissionen fast sta-

50 Diese politisch bestimmten Emissionsreduktionen können Kosten-Nutzen-Analysen zur Grundlage
haben. Sie könnten aber auch anders bestimmt werden, etwa durch wie auch immer genau definierte, kri-
tische Schwellenwerte von ökologischen Systemen, die nicht überschritten werden sollen.
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bilisieren konnten, hat sich der Ausstoß von Kohlendioxidemissionen in China und In-

dien zusammen genommen mehr als verdoppelt, so dass sie in der Summe fast so viel

emittieren wie die USA. China alleine emittiert bereits mehr Kohlendioxid als die EU-

15 und Indien mehr als Deutschland (vgl. H.-J. Ziesing 2006). Es ist auch nicht unplau-

sibel anzunehmen, dass sich diese Entwicklung verschärfen wird. Bezieht man die übri-

gen Treibhausgase mit ein, sind die Emissionen von Klimagasen „sogar“ leicht gesun-

ken. Auch der Rückgang der Treibhausgasemissionen in der EU ist zu relativieren. Er

kann insgesamt hauptsächlich zurückgeführt werden auf die Emissionsrückgänge in

Deutschland und Großbritannien, die ihrerseits wieder erklärbar sind durch sogenannte

wall-fall-profits im Falle Deutschlands und das Ende der Kohlesubventionen in Groß-

britannien.

Quelle: IEA: http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp (Stand März 2008); eigene

Darstellung.

Abbildung B.21: CO2-Emissionen (in Tonnen) pro Kopf in ausgewählten Ländern

und Regionen im Jahr 2005

Die UN-Klimarahmenkonvention von 1992 spricht von gemeinsamer, aber unterschied-

licher Verantwortung der Staaten. Das auf der 3. Vertragsstaatenkonferenz der Klima-

rahmenkonvention 1997 in Kyoto beschlossene Kyoto-Protokoll trennt die Vertragspar-

teien in zwei Staatengruppen: In Staaten mit Emissionsziel und Staaten ohne Emissi-

onsziel. Bei den Ländern ohne Emissionsziel handelt es sich im Wesentlichen um Ent-

wicklungs- und Schwellenländer – beispielsweise auch um Indien und China. Wenn

auch unter Gerechtigkeitsmotiven eine derartige Differenzierung möglicherweise ver-
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ständlich erscheint,51 stellt sich dies anders dar, wenn man die Folgen dieser Differen-

zierung betrachtet. Nicht nur werden günstige Emissionsreduktionspotenziale in Ent-

wicklungsländern nicht oder nur unzureichend ausgeschöpft, sofern sie in der Klimapo-

litik nicht berücksichtigt werden. Es besteht auch die Gefahr, dass das globale Emissi-

onsziel angesichts der dynamischen Entwicklung in Ländern wie China und Indien ver-

fehlt wird.

Eine Klimapolitik, die ökologische Treffsicherheit und Kosteneffizienz mit einer diffe-

renzierten Lastenverteilung kombiniert, ist indes nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Ein globaler Handel mit Treibhausgaszertifikaten wäre ein Instrument, der dieses er-

möglichen könnte. Unabhängig von der Erstausstattung wird durch den Handel mit

Emissionsrechten ein effizientes Ergebnis erreicht. Grundsätzlich ist es also möglich,

jedes gewünschte Verteilungsergebnis umzusetzen.

5.3 Intergenerationelle Verteilungswirkungen

Die Wahl der „richtigen“ Diskontrate im Rahmen von Kosten-Nutzen-Analysen wird

insbesondere im Kontext mit der Klimapolitik kontrovers diskutiert. Nordhaus (1991)

bezeichnet die Bestimmung der Diskontierungsrate als „thorny issue“.52 Auch folgendes

Zitat von Weitzman zeigt dies recht eindrucksvoll:

“There does not now exist within the economics profession, nor has there ever existed,

anything remotely resembling a consensus, even – or perhaps one should say, especially

– among the ‘experts’ on this subject […] an expert here might be defined as an econo-

mist who knows the literature well enough to be able to justify any reasonable discount

rate by some internally consistent story” (M. L. Weitzman 2001: 261).

Dies ist nicht zuletzt deswegen von zentraler Bedeutung, weil die Diskontrate einen

maßgeblichen Einfluss auf die Beurteilung von öffentlichen Projekten haben kann. Die

51 Der Frage, was nun konkret auf welcher ethischen Grundlage unter einer gerechten Lastenverteilung
verstanden werden könnte und welchen Einfluss dies genau bisher auf Klimaverhandlungen gehabt hat
oder haben wird, soll an dieser Stelle nicht näher nachgegangen werden. Vgl. hierzu stellvertretend W.
Buchholz/W. Peters (2005), B. Buchner/J. Lehmann (2005), A. Lange/C.Vogt/A. Ziegler (2007), L. Rin-
gius/A. Torvanger/A. Underdal (2002), A. Rose u. a. (1998).
52 Vgl. zur Problematik der Diskontierung in Zusammenhang mit Klimapolitik ausführlich S. Bayer
(2000).
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Wahl der Diskontrate im Rahmen von Kosten-Nutzen-Analysen bestimmt insbesondere

bei generationenübergreifenden Projekte über deren Vorteilhaftigkeit. Die Bestimmung

einer Diskontrate, mit derer Einkommensströme über verschiedene Perioden vergleich-

bar und somit aggregierbar gemacht werden können, ist ein zentraler Bestandteil von

Kosten-Nutzen-Analysen staatlichen Handelns.

Insbesondere über lange Zeiträume haben Diskontraten eine fast dominierende Bedeu-

tung in Kosten-Nutzen-Analysen. Die Bedeutung der Wahl der Diskontrate über lange

Zeiträume lässt sich leicht anhand eines Beispieles veranschaulichen. Ein Schaden von

100 Euro in 100 Jahren würde sich bei einer Diskontrate von einem Prozent auf einen

Gegenwartswert von etwa 37 Euro reduzieren, bei einer Diskontrate von fünf Prozent

auf etwa 76 Cent und bei einer Diskontrate von zehn Prozent sogar nur auf einen Ge-

genwartswert von 0,7 Cent fast marginalisieren.

Die Wahl der Diskontrate ist dem entsprechend auch zu einem großen Teil verantwort-

lich für unterschiedliche Politikempfehlungen aus verschiedenen Kosten-Nutzen-

Analysen.

Nicht zuletzt dieser erhebliche Einfluss der Diskontratenwahl auf Vorteilhaftigkeitskal-

küle von Maßnahmen in langen Zeiträumen, wie sie beim Klimawandel so typisch sind,

trägt zu der erheblichen Unsicherheit bezüglich der Bewertung klimapolitischer Maß-

nahmen bei. Es ist die vergleichsweise hohe soziale Diskontrate, welche zu den im Ver-

gleich zu anderen Kosten-Nutzen-Analysen hohen Schadenskosten führen. Es über-

rascht vor diesem Hintergrund nicht, dass die vergleichsweise niedrige Diskontrate von

Stern kritisch diskutiert wurde (vgl. z. B. P. Dasgupta 2008; W. Nordhaus 2007c; R. S.

J. Tol/G. W. Yohe 2007; M. L. Weitzman 2007). Die Wahl der Diskontrate hat einen

wesentlichen Einfluss auf die heutige Bewertung zukünftiger Vermeidungs- und Scha-

denskosten hat. Gleichzeitig ist die Wahl des richtigen Diskontfaktors mit Unsicher-

heiten verbunden: „In fact, it is no exaggeration to say that the biggest uncertainty of all

in the economics of climate change is the uncertainty about which interest rate to use for

discounting” (M. Weitzman 2007: 705).
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Unbestritten ist weitestgehend, dass grundsätzlich drei gängige Begründungen für eine

Diskontierung zukünftigen Konsums herangezogen werden können. Als Diskontie-

rungmotive kommen hierbei die soziale Zeitpräferenzrate, ein abnehmender Grenznut-

zen des Konsums und etwaige Opportunitätskosten in Betracht.53 Dies geht schon auf

Böhm-Bahwerk zurück, der die Existenz von Zinsen mit eben diesen Argumenten be-

gründet hat. Während die ersten beiden Motive erklären, warum Zinsen verlangt wer-

den, liefert das dritte Motiv die Begründung, warum diese Zinsen auch erwirtschaft

werden können.

Durch die soziale Zeitpräferenzrate wird zum Ausdruck gebracht, dass Menschen fak-

tisch gegenwärtigen gegenüber zukünftigem Konsum vorziehen. Dafür kann es gute

Gründe geben, wie etwa Unsicherheit darüber, ob zukünftiger Konsum überhaupt reali-

siert werden kann. Betrifft die Entscheidung weit in der Zukunft lebende Generationen,

kann die Möglichkeit eines Weltuntergangs ein rationales Argument für die Diskontie-

rung zukünftigen Konsums darstellen. Reine Zeitpräferenz kann aber auch durch Kurz-

sichtigkeit und Ungeduld der Individuen, durch Myopie, begründet sein.

Ein zweiter Grund für die Diskontierung zukünftigen Konsums ist der unterschiedliche

Grenznutzen des Konsums bei unterschiedlichen Konsumniveaus. Übertragen auf meh-

rere Generationen könnte eine Diskontierung zukünftiger Konsumströme mit einer Un-

gleichheitsaversion begründet werden. Ist zu erwarten, dass zukünftige Generationen

reicher sind als die gegenwärtigen Generationen, kann bei Ungleichheitsaversion eine

Umverteilung zugunsten der letzteren die Wohlfahrt erhöhen. Ein Projekt, welches von

der gegenwärtigen Generation einen Konsumverzicht in Höhe von einem Euro verlangt,

muss dann zusätzliche Konsummöglichkeiten von mehr als einem Euro ermöglichen.

Anders ausgedrückt, werden zusätzliche Konsummöglichkeiten für zukünftige Genera-

tionen abdiskontiert. Sind zukünftige Generationen ärmer müssten diese bei gleicher

Ungleichheitsaversion dann aufdiskontiert werden.

Die Diskontierungsrate zukünftigen Konsums ergibt sich dementsprechend aus einer

Kombination dieser beiden Motive. Unter vereinfachten Annahmen (vgl. N. Stern 2006:

53 Vgl. hierzu im Folgenden auch S. Bayer (2004: 145 f.).
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50 ff.) aus einer Wohlfahrtsfunktion abgeleitet kann sie entsprechend folgender Glei-

chung formuliert werden: cr ˆ  .

Mit  wird hierbei als erstes Diskontierungmotiv die reine Zeitpräferenz bezeichnet.

Der zweite Bestandteil des Terms ĉ spiegelt die wachstumsbedingte Diskontierung

wider. Hierbei wird die Wachstumsrate des Pro-Kopf-Konsums mit ĉ bezeichnet, 

stellt die Elastizität des Grenznutzens des Konsums dar. Während ĉ auch das Resultat

technischer Restriktionen und Prognosen zukünftiger Konsummöglichkeiten darstellt54,

ist die Wahl von sowohl von  als auch von  Resultat normativer Entscheidungen.

Bei einer logarithmischen Nutzenfunktion in Form von ccu ln)(  gilt beispielsweise:

1 . Ein einprozentiger Zuwachs des Konsums führt zu einer einprozentigen Nutzen-

steigerung. In absoluten Größen impliziert dies im Falle eines doppelt so hohen Kon-

sumniveaus zukünftiger Generationen, dass ein absoluter Konsumzuwachs für letztere

nur halb soviel Wert beibemessen wird wie für die gegenwärtige Generation. Prinzipiell

gilt: Je größer die Ungleichheitsaversion des Bewerters ist, desto höher ist der Parame-

ter  zu wählen.

Die reine Zeitpräferenzrate  macht den Nutzen gegenwärtiger und zukünftiger Perio-

den vergleichbar. In Bezug auf ein repräsentatives Individuum reflektiert , dass Men-

schen gegenwärtigen Nutzen gegenüber zukünftigem Nutzen vorziehen. Auf der Grund-

lage eines methodologischen Individualismus in der normativen Interpretation sind die

Präferenzen (genauer: Präferenzartikulationen) souveräner Individuen zu respektieren

und sollten dementsprechend zum Kriterium der Entscheidung über wirtschaftspoliti-

sches Handeln oder Nichthandeln gemacht werden. Fraglich bleibt, ob und wie die Prä-

ferenzen zukünftiger Generationen zu berücksichtigen sind. Kritiker halten eine Diskon-

tierung des Nutzens zu Lasten zukünftiger Generationen für moralisch nicht vertretbar,

zumal diese ihre Präferenzen naturgegeben nicht artikulieren können.

K. J. Arrow u. a. (1995) haben diese beiden unvereinbaren Positionen als deskriptiven

und als präskriptiven Ansatz bezeichnet. Der deskriptive Ansatz zur Ermittlung einer

54 Hier besteht insbesondere für lange Zeiträume eine erhebliche Unsicherheit. M. L. Weitzman (1998)
konnte zeigen, dass bei Unsicherheit über die Wachstumsrate des Konsums und damit über die Höhe der
Diskontrate selbige langfristig gegen den niedrigst möglichen Wert konvergieren sollte.
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Diskontrate nimmt die artikulierten Präferenzen der gegenwärtig lebenden Individuen

als Entscheidungsgrundlage. Prinzipiell ließe sich die Diskontrate dann auch über

Marktzinssätze bestimmen. Zumindest müssten Diskontraten mit dem tatsächlichen

Konsum- und Sparverhalten der Wirtschaftssubjekte vereinbar sein. Mit dem präskripti-

ven Ansatz wird die Diskontrate nach der oben dargestellten Gleichung bestimmt. Ins-

besondere eine Diskontierung des Nutzens zukünftiger Generationen wird hier abge-

lehnt.

Die Wahl der Diskontrate ist also auf der einen Seite mit Unsicherheiten über zukünfti-

ge Entwicklung der Konsummöglichkeiten und der Präferenzen zukünftiger Generatio-

nen verbunden. Auf der anderen Seite müssen normative Entscheidungen getroffen

werden: Erstens, wie damit umzugehen ist, dass zukünftige Generationen (oder die ge-

genwärtige Generation in der Zukunft) höhere (oder vielleicht sogar niedrigere) Kon-

summöglichkeiten haben und zweitens wie der zukünftige Nutzen im Vergleich zum

gegenwärtigen Nutzen bewertet werden soll.

Diskontierung ist eines der häufigst genannten Argumente für eine Verschiebung von

klimaschützenden Investitionen in die Zukunft (vgl. H. L. F. de Groot 2002: 132). Eine

anfänglich eher moderate Klimapolitik und deren Verschärfung im Zeitablauf lässt sich

mit Nordhaus als „climate policy ramp“ bezeichnen (W. Nordhaus 2007c: 687).

Ist nicht das ökonomische Umweltoptimum, sondern starke Nachhaltigkeit die ethische

Grundlage der Klimapolitik, erübrigt sich die Diskussion um die „richtige“ Diskontrate.

Ist Naturkapital nicht durch Menschen gemachtes Kapital substituierbar, kann ein Ver-

lust an Naturkapital für zukünftige Generationen nicht dadurch ausgeglichen werden,

dass sie reicher sind (vgl. E. Neumayer 2007: 299). Im Worst Case des Stern-Berichtes

geht es einer zukünftigen Generation im Jahr 2200 mit Schadenskosten von 20 Prozent

oder sogar bis zu 32 Prozent des BIP immer noch achtmal besser als der gegenwärtigen

Generation. Ohne Klimawandel ginge es ihnen 12,3 mal besser. „But the worst, that can

happen, if the world fails to heed the Review’s advice is that the distant future is only

much, much better off than the present instead of being much, much, much better off.

That is too bad, but it is not really a tragedy” (E. Neumayer 2007: 300). Dies ist insbe-
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sondere vor dem Hintergrund zu betrachten, dass die Vermeidungskosten für die ge-

genwärtige Generation nicht vernachlässigbar sind.

Die klimapolitischen Bemühungen scheinen sich bezüglich der Zielesetzungen eher an

dem Prinzip starker Nachhaltigkeit zu orientieren. „It may come as a surprise to some

economists, but Article 2 of the United Nations Framework on Climate Change calls for

‘stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at al level that would

prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system’, not for maxi-

mizing the present discounted value of an intertemporal social welfare function” (ebd.:

301). Hierauf wird im folgenden Kapitel noch näher eingegangen. Ob dies damit zu-

sammenhängt, dass Wähler Opferbereitschaft für eine ambitionierte Klimapolitik nur

aufbringen würden, um eine Schlechterstellung künftiger Generationen zu verhindern

(vgl. ebd.), oder ob das Prinzip der Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit so weit definiert

wird, dass er allgemein zustimmungsfähig ist und nichts ausgeschlossen wird, sei hier

dahingestellt.

Zusamenfassend kann hier für die Diskussion um die Instrumentenwahl festgehalten

werden, dass für eine Politik, welche sich an ökologischen Schwellenwerten orientiert,

um Naturkapital auch für zukünftige Generationen erhalten zu können, ökologische

Treffsicherheit ein herausragendes Kriterium ist. Da es unerheblich ist, wo Treibhaus-

gasemissionen emittiert werden, ist die Mengenlösung in Form der Lizenzlösung ein

geeignetes Instrument. Es könnte insofern auch als ein ordnungspolitisches Instrument

bezeichnet werden, welches Eigentumsrechte festlegt, den Wirtschaftsubjekten aber die

Verfügung über diese Eigentumsrechte überlässt. Das ökologische Ziel kann durch kein

anderes umweltpolitisches Instrument treffsicherer erreicht werden, Verteilungsgerech-

tigkeitsüberlegungen können über die Zuteilung von Emissionsrechten als Vermögens-

transfer Rechnung getragen werden und obendrein ist dieses Instrument auch noch kos-

teneffizient und bietet Anreize für umwelttechnischen Fortschritt.
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C Klimapolitik und Europäischer Emissionshandel

Während im vorherigen Kapitel zum einen die umweltpolitisch relevanten Charakteris-

tika der Klimaproblematik erläutert wurden und zum anderen die grundlegende Wir-

kungsweise der Zertifikatslösung als klimapolitisches Instrument erörtert und im Ver-

gleich zu anderen Instrumenten beurteilt wurde, wird im Folgenden der Europäische

Emissionshandel als Bestandteil europäischer Klimapolitik dargestellt. Hierzu wird zu-

nächst die europäische Klimapolitik in der globalen Klimapolitik verortet. Anschließend

wird der Europäische Emissionshandel als zentrales europäisches Instrument der Kli-

mapolitik vorgestellt.

1 Europäische Klimapolitik als Bestandteil globaler Klimapolitik

1.1 Entwicklung der globalen Klimapolitik

Globale Klimapolitik ist nur mit Einverständnis und Unterstützung souveräner Staaten

möglich. Eine völkerrechtlich verbindliche Basis für eine internationale Kooperation

stellt hierbei die 1992 auf dem sogenannten Erdgipfel in Rio verhandelte und 1994 völ-

kerrechtlich in Kraft getretene Klimarahmenkonvention (United Nations Framework

Convention on Climate Change, UNFCCC) dar (UN 1992).55 155 Staaten haben 1992

die Klimarahmenkonvention unterzeichnet. Hervorzuheben ist die Klimarahmenkon-

vention hinsichtlich mindestens zweier Aspekte. Erstens wurden zum ersten Mal in der

Geschichte, wenn auch keine verbindlichen, Treibhausgasemissionsziele gesetzt (vgl. B.

Buchner 2005: 21). In Art. 2 der Klimarahmenkonvention heißt es, dass es das „End-

ziel“ ist „eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf ei-

nem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klima-

systems verhindert wird.“ Die Klimarahmenkonvention basiert auf dem Grundsatz des

Vorsichtsprinzips (Art. 3; UN 1992). Darüber hinaus wird unter der „Grundlage der Ge-

rechtigkeit und entsprechend ihren gemeinsamen aber unterschiedlichen Verantwort-

lichkeiten“ die Hauptverantwortung bei den Industrieländern gesehen (vgl. ebd.). Nach

Art. 4 wird das Ziel formuliert, die Treibhausgasemissionen „einzeln oder gemeinsam“

auf das Niveau von 1990 zurückzuführen. Es gibt indes keine verbindliche Reduktions-

pflicht für irgendeine der Vertragsparteien. Barrett (2002) sieht hierin auch den Grund,

55 Im Folgenden wird lediglich ein Überblick über die wesentlichen Inhalte globaler Klimapolitik gege-
ben, soweit sie für das weitere Verständnis in den folgenden Kapiteln erforderlich sind. Detailliertere
Darstellungen insbesondere hinsichtlich der Inhalte des Kyoto-Protokolls finden sich z. B. in M.
Grubb/C. Vrolijk/D. Brack (1999) oder S. Oberthür/E. Ott (2002).
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warum diese Vereinbarung von so vielen Staaten unterzeichnet wurde und so schnell

(März 1994) in Kraft getreten ist (vgl. S. Barrett 2002: 369).

Neben diesem Setzen von eher vagen und unverbindlichen Zielen kann der Beitrag der

Klimarahmenkonvention zweitens in der Schaffung von Institutionen gesehen werden.

Die Klimarahmenkonvention sollte entsprechend ihres Namens einen „Rahmen“ bilden

für zukünftige Verhandlungen und Vereinbarungen. Oberstes Gremium der Klimarah-

menkonvention ist die jährlich stattfindende Konferenz der Vertragsstaaten (Conference

of the Parties, COP). Bisher haben 14 Vertragsstaatenkonferenzen stattgefunden, erst-

malig 1995 in Berlin (vgl. Tabelle C.1).

Konferenz Ort
COP 1 (1995) Berlin
COP 2 (1996) Genf
COP 3 (1997) Kyoto
COP 4 (1998) Buenos Aires
COP 5 (1999) Bonn
COP 6 (2000/2001) Den Haag/Bonn
COP 7 (2001) Marrakesh
COP 8 (2002) Delhi
COP 9 (2003) Mailand
COP 10 (2004) Buenos Aires
COP 11/MOP1 (2005) Montreal
COP 12/MOP2 (2006) Nairobi
COP 13/MOP3 (2007) Bali
COP 14/MOP4 (2008) Posen
Quelle: Eigene Zusammenstellung.
Tabelle C.1: Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention (Con-
ference of the Parties, COP) und Treffen der Vertragsstaaten des Kyoto-Protokolls
(MOP)

Ein besonderes Gewicht hat die dritte Vertragsstaatenkonferenz 1997 in Kyoto, in wel-

cher das so genannte Kyoto-Protokoll (UN 1997) unterzeichnet wurde. Zentrale Be-

standteile des Kyoto-Protokolls waren auf die Signatarstaaten herunter gebrochene

Treibhausgasemissionsziele für die in Annex B des Protokolls genannten Industrielän-

der, sowie die so genannten flexiblen Mechanismen, welche eine regionale Verschie-

bung der Emissionsreduktionslasten möglich machen sollten. Hierauf wird jeweils im

folgenden Kapitel näher eingegangen. Voraussetzung für ein Inkrafttreten war die Rati-

fikation des Protokolls durch mindestens 55 Vertragsstaaten, auf die mindestens 55 Pro-

zent der Kohlendioxidemissionen in den zu Emissionszielen verpflichteten und in An-
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nex I der Klimarahmenkonvention aufgelisteten Industrieländern entfallen sollten (Art.

25). Der zweite Teil der Voraussetzung hat sich mit dem durch den damaligen US-

Präsidenten G. W. Bush im März 2001 erklärten Rückzug der USA als eines der größ-

ten Industrieländer aus dem Kyoto-Protokoll als schwierig erwiesen.56 Erst mit der Rati-

fizierung Russlands Ende 2004 konnte somit das Kyoto-Protokoll am 16.02.2005 in

Kraft treten. Gegenwärtig (Stand Januar 2009) haben 183 Staaten und die Europäische

Union das Kyoto-Protokoll ratifiziert, welche zusammen 63,7 Prozent der Kohlendi-

oxidemissionen der in Annex I der Klimarahmenkonvention aufgeführten Industrielän-

der auf sich vereinigen.57

1.2 Zentrale Elemente des Kyoto-Protokolls und dessen Folgeabkommen

1.2.1 Ziele, Zeitpläne und Emissionsreduktionsverpflichtungen

Im Kyoto-Protokoll werden die Staaten in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe

besteht aus den Ländern, die sich für ein Emissionsziel verpflichtet haben. Es handelt

sich hierbei um die in Annex B des Kyoto-Protokolls aufgeführten Industrieländer. Die

zweite Gruppe besteht im Wesentlichen aus Entwicklungs- und Schwellenländern ohne

Emissionsziel. Die in Annex B aufgeführten Staaten sind dazu verpflichtet, die Emissi-

onen von sechs Treibhausgasen in der Periode 2008 bis 2012 im Vergleich zum Jahr

1990 durchschnittlich um insgesamt mindestens 5,2 Prozent zu verringern. Die Errei-

chung dieses Gesamtzieles ist für Industrieländer mit unterschiedlichen Emissionszielen

verbunden wie Tabelle C.2 zeigt. Während einigen Staaten wie Island, Australien und

Norwegen steigende Emissionsmengen zugestanden werden, sind andere Staaten zu

Emissionsreduktionen verpflichtet, die über den Durchschnitt von rund 5 Prozent hi-

nausgehen.

56 An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass für eine Ratifizierung des Kyoto-Protokolls in
den USA eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat erforderlich gewesen wäre. Auch der während der Kyoto-
Verhandlungen amtierende Präsident Bill Clinton mit dem bekanntermaßen in Klimafragen engagierten
Vizepräsidenten Al Gore hatte zuvor das Kyoto-Protokoll zwar im November 1998 unterzeichnet, aber
nicht zur Ratifizierung dem Senat vorgelegt. Einige republikanische Senatoren hatten genau dies gefor-
dert, allerdings vor dem Hintergrund, dass das Kyoto-Protokoll dann abgelehnt worden wäre (vgl. S. Bar-
rett 2002: 370). Bereits im Sommer 1997 hatte der Senat mit 97-0 Stimmen (!) eine Resolution einge-
bracht, dass die USA keine Verpflichtung eingehen dürften, sofern erstens Entwicklungsländer nicht
ebenfalls in einem derartigen Abkommen verpflichtet würden und zweitens der US-amerikanischen Wirt-
schaft geschadet würde (vgl. ebd: 369).
57 Eine Liste der Staaten, welche das Kyoto-Protokoll ratifiziert haben, findet sich auf den Internetseiten
der Klimarahmenkonvention:
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/status_of_ratification/application/pdf/kp_ratification.pdf.
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Im Zuge der Folgekonferenzen in Bonn und Marrakesh sind die Emissionsziele weiter

abgeschwächt worden (vgl. B. Buchner 2005: 30 ff.). In Folge des Entschlusses der

USA, das Kyoto-Protokoll nicht zu ratifizieren, sind Schlüsselspielern wie Russland

und Kanada hinsichtlich der Anrechenbarkeit von Kohlenstoffsenken einige Konzessio-

nen gewährt worden. Dies ist auch insofern bemerkenswert, als die Emissionsziele eini-

ger Staaten, wie z. B. die Ziele Russlands unterhalb einem Business-as-Usual liegen. Da

ein Verkauf derartiger Emissionsrechte möglich ist, wie im folgenden Kapitel erläutert

wird, wird auch von einem Handel mit heißer Luft (Hot Air) gesprochen. An dieser

Stelle kann festgehalten werden, dass auch die ökologische Wirksamkeit der Kyoto-

Ziele nach dem Rückzug der USA allenfalls als bescheiden angesehen werden kann

(vgl. z. B. C. Böhringer 2001; 2003).58

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Tabelle C.2: Emissionsziele des Kyoto-Protokolls

58 Die ökologische Integrität wird darüber hinaus in Zweifel gezogen, weil die im Kyoto-Protokoll vorge-
sehenen Sanktionsmechanismen als unwirksam angesehen werden (vgl. z. B. S. Barrett: 384 ff.)

Medium Treibhausgase:
Kohlendioxid (CO2)
Methan (CH4)
Distickstoffoxid (N2O)
Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW/HFC)
Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW/PFC)
Schwefelhexafluorid (SF6)

Zeitraum 1990-2008/12

Umfang - 5,2 %

Ort Annex B-Staaten: Industrie- und Transformationsländer
(-8 %: EU-15, Bulgarien, Estland, Lettland, Liechtenstein, Monaco,
Rumänien,
Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik
-7 %: USA
-6 %: Japan, Kanada, Polen, Ungarn
-5 %: Kroatien
+/-0 %: Neuseeland, Russische Föderation, Ukraine
+1 %: Norwegen
+8 %: Australien
+10 %: Island)
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1.2.2 Flexibilisierungsmechanismen

Entsprechend der Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls haben die in Annex B aufge-

führten Staaten individuelle Reduktionsverpflichtungen auf Basis historischer Emissio-

nen übernommen (vgl. Tabelle C.1). Grundlage für diese Mengenziele ist indes nicht

primär eine kosteneffiziente Ausgestaltung der Lastenverteilung. Besonders augen-

scheinlich ist dies für die Aufteilung der Emissionsziele zwischen Entwicklungsländern

und Industrieländern. Letztere weisen überhaupt kein Emissionsziel auf. Hier liegen die

Grenzvermeidungskosten also definitionsgemäß bei Null, während bei Industrieländern

aufgrund des teilweise bereits hohen Standards an Vermeidungstechnologie von ver-

gleichsweise hohen Vermeidungskosten einer zusätzlichen Emissionsreduktion auszu-

gehen ist. Das Erreichen der Emissionsziele des Kyoto-Protokolls könnte sich also als

sehr teuer herausstellen. Das Kyoto-Protokoll sieht nun einige Mechanismen vor, wel-

che gesamtwirtschaftliche Kostensenkungspotenziale durch eine Angleichung der

Grenzvermeidungskosten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern aber auch in-

nerhalb der Industrieländer nutzbar machen können. Abbildung C.1 gibt eine Übersicht

über diese Mechanismen. Hierbei lassen sich grundsätzlich projektbasierte Mechanis-

men von denjenigen unterscheiden, welche bei Einhaltung eines Gesamtemissionszieles

einen Handel mit Emissionsmengen entsprechend eines Cap-and-Trade-Regimes er-

möglichen.

Beim so genannten Emissions Trading (ET) gemäß Art. 17 des Kyoto-Protokolls kön-

nen Staaten ihre Reduktionsverpflichtungen auch dadurch erfüllen, indem sie über-

schüssige Emissionsrechte anderer Staaten erwerben. Da die Gesamtemissionsmenge

durch die nationalen Emissionsmengenvorgaben bestimmt ist und der Handel mit Emis-

sionsberechtigungen nicht an konkrete Projekte gebunden ist, bei denen die Emissions-

minderungen im Vergleich zu einem Business-as-Usual für jeden Einzelfall zu belegen

sind, ähnelt das ET einem Cap-and-Trade-System. Hierauf wird in Kapitel 1.2.2.1 ein-

gegangen.

Die projektbasierten Mechanismen, welche in Kapitel 1.2.2.2 beschrieben werden, ent-

sprechen in ihrer Funktionsweise einem Baseline-and-Credit-Ansatz. Staaten können

durch konkrete emissionsmindernde Projekte im Ausland Emissionsgutschriften erwer-

ben, welche auf das nationale Emissionsziel angerechnet werden dürfen. Emissionsmin-
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derungen beziehen sich immer auf einen Referenzwert, der sich am Business-as-Usual

orientiert. Die Emissionen müssen also über das Niveau hinaus reduziert werden, wel-

ches ohne das Projekt realisiert würde. Joint Implementation (JI) und Clean Develop-

ment Mechanism (CDM) unterscheiden sich nun dadurch, in welchem Land diese Pro-

jekte stattfinden.

Einen Sonderfall stellt die Bildung einer sogenannten EU-Bubble dar. Die EU-

Mitgliedsstaaten können entsprechend Art. 3 ihre Verpflichtung gemeinsam erfüllen.

Dies wird in Kap. 1.2.2.3 ausgeführt.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung C.1: Regionale Flexibilisierung der Reduktionslasten auf Basis des Ky-

oto-Protokolls
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ET und JI sowie die EU-Bubble ermöglichen eine Emissionshandel zwischen Industrie-

ländern während CDM einen Handel mit Emissionsrechten zwischen Industrieländern

und Entwicklungsländern ohne Emissionsziel möglich macht.59

1.2.2.1 Emissions Trading

Artikel 17 des Kyoto-Protokolls macht einen zwischenstaatlichen Emissionshandel

möglich. Es ähnelt insofern einem Cap-and-Trade-System, als ein Gesamtemissionsziel

bestimmt wird (Cap), Emissionsrechte definiert und gestückelt und dann den jeweiligen

Staaten entsprechend ihrer Verpflichtungen zugeteilt werden sowie ein Handel dieser

Emissionsrechte zwischen den Vertragsparteien möglich gemacht wird (Trade). Jedoch

gibt es einen gewichtigen Unterschied zu den nationalen Emissionshandelsprogrammen

wie dem Acid-Rain-Program in den USA und dem später beschriebenen Europäischen

Emissionshandel. Die handelnden Akteure sind nicht Unternehmen, sondern die durch

die jeweilige Regierung vertretenen Vertragsstaaten des Kyoto-Protokolls.

In Satz 3 von Artikel 17 des Kyoto-Protokolls heißt es, dass ein Handel mit Emissions-

rechten ebenso wie der im folgenden Kapitel beschriebene Handel mit Gutschriften aus

projektbezogenen Mechanismen ergänzend zu inländischen Emissionsreduktionsmaß-

nahmen erfolgen soll.

In Folge des Emissions Trading stellt sich die Problematik der heißen Luft . Die Entste-

hung von heißer Luft wird schematisch in Abbildung C.2 beschrieben. Sie resultiert im

Wesentlichen aus den Zusammenbruch der Wirtschaft in den Transformationsländern

wie Russland und ist dementsprechend nicht das Resultat darüber hinausgehender Re-

duktionsleistungen. Inwiefern der Handel mit heißer Luft die ökologische Treffsicher-

heit des Kyoto-Protokolls berührt, ist eine Frage der Perspektive (vgl. E. Woerdman

2005a). Rein formal wird das im Kyoto-Protokoll formulierte Gesamtemissionsziel

59 Genau genommen ist ET auf Annex B-Länder des Kyoto-Protokolls beschränkt. Bei JI können auch
Länder beteiligt sein, die zu den Annex I-Ländern der Klimarahmenkonvention zählen, nicht aber zu den
in Annex B des Kyoto-Protokolls aufgezählten Staaten gehören oder aber das Kyoto-Protokoll nicht rati-
fiziert haben. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass erstens die Türkei und Weißrussland
Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention sind, nicht aber des Kyoto-Protokolls und zweitens einige
Annex B-Länder das Kyoto-Protokoll nicht ratifizieren könnten (vgl. M. Mittendorf 2004: 49). JI sollte
grundsätzlich auch in diesen Ländern möglich sein, da hierdurch tatsächlich auch Emissionsreduktionen
erzielt werden, die in Annex B-Ländern angerechnet werden können, ohne das Gesamtemissionsziel zu
gefährden.
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nicht beeinträchtigt. Richtig ist auf der einen Seite aber auch, dass ohne den Handel mit

heißer Luft mehr Emissionen vermieden werden könnten als ohne. Auf der anderen Sei-

te wiederum war der Handel mit heißer Luft möglicherweise auch der Preis für das

Inkraftreten des Kyoto-Protokolls und damit überhaupt für eine Reduktion von Treib-

hausgasemissionen (vgl. U. Steiner Brandt/G. T. Svendsen 2005).

Quelle: In Anlehnung an M. Mittendorf (2004: 56).

Abbildung C.2: Entstehung von heißer Luft

Ob und inwiefern es eine Nachfrage nach heißer Luft gibt, ist zum gegenwärtigen Zeit-

punkt aufgrund des politischen Widerstandes hingegen unklar. Eine Operationalisierung

der Begrenzung zur Nutzbarkeit der flexiblen Mechanismen im Allgemeinen gibt es

zwar weder im Kyoto-Protokoll selbst, noch in den Folgeabkommen. Länder wie Öster-

reich, Deutschland oder die Niederlande haben aber beispielsweise erklärt, keine russi-

sche oder osteuropäische heiße Luft ohne einen ökologischen Nutzen erwerben zu wol-

len (vgl. C. Hepburn 2007: 380).

1.2.2.2 Projektbasierte Mechanismen

Gutschriften aus JI-Projekten, sogenannte „Emission Reduction Units“ (ERUs), können

entsprechend der Vereinbarungen aus dem Kyoto-Protokoll von Industrieländern in In-

dustrieländern generiert werden (Art. 6, UN 1997). Beim CDM handelt es sich um Pro-

jekte von Industrieländern in anderen Entwicklungsländern (Art. 12). Die hier gewon-
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nen Gutschriften werden als „Certified Emission Reductions“ (CERs) bezeichnet. CDM

soll gemäß Art. 12 (2) zwei Zielen dienen: Zum einen sollen die Industriestaaten darin

unterstützt werden, ihre Klimaziele zu erreichen. Emissionsreduktionen in Entwick-

lungsländern sind kostengünstiger zu erreichen als in Industrieländern. Zum anderen

soll eine nachhaltige Entwicklung der Entwicklungsländer gefördert werden.60

Die Zertifizierung von Emissionsgutschriften soll hierbei nach folgenden Kriterien er-

folgen (Art 12, Abs. 5):

 freiwillige Teilnahme von allen Vertragsparteien,

 Vorteile hinsichtlich der Abschwächung des Klimawandels (real, messbar, lang-

fristig),

 Zusätzlichkeit von Emissionsreduktionen, die ohne das Projekt nicht erfolgt wä-

ren.

Das erste Kriterium soll die Förderung der Nachhaltigkeit auch in Entwicklungsländern

sichern. Dient das CDM-Projekt nicht den Entwicklungszielen des jeweiligen Gastge-

berlandes, kann es dieses Projekt ablehnen. Es sind also die jeweiligen Entwicklungs-

länder, die beurteilen, ob das Projekt der nachhaltigen Entwicklung im eigenen Land

dienlich ist oder nicht. Sie bleiben hinsichtlich dieser Entscheidung souverän. Die letz-

ten beiden Kriterien wenden sich an die ökologische Integrität der Projekte.

Erstmalig wurde in der Klimarahmenkonvention von 1992 auf die Möglichkeit, Maß-

nahmen zur Emissionsvermeidung in einer projektgebundenen Form gemeinsam auszu-

führen, hingewiesen. Die Einbeziehung des CDM in das Kyoto-Protokoll war zum da-

maligen Zeitpunkt aufgrund von Misstrauen seitens vieler Entwicklungsländer, der EU

und von Nichtregierungsorganisationen überraschend (vgl. A. Michaelowa 2005: 137

ff.). Entwicklungsländer hatten die Befürchtung, dass sich die Industrieländer ihrer Ver-

pflichtung durch Abgreifung von „tief hängenden Früchten“ entledigen und den Ent-

wicklungsländern so zukünftig günstige Vermeidungsmöglichkeiten verloren gehen.

Darüber hinaus bestand die Hoffnung auf ungebundene Finanztransfers im Gegensatz

60 Es ist durchaus möglich, dass es einen trade-off zwischen diesen beiden Zielen gibt. Werden hohe
Nachhaltigkeitsanforderungen gestellt, wie sie auch immer definiert werden, können möglicherweise kos-
tengünstige Vermeidungsoptionen nicht realisiert werden und umgekehrt. In einem Literaturüberblick
kommt K. H. Olsen (2007) zu dem Ergebnis, dass über die kostengünstige Emissionsvermeidung hinaus-
gehende Nachhaltigkeitsziele kaum verwirklicht werden, eben weil die kostengünstigsten Vermeidungs-
optionen gewählt werden.
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zu einem damalig befürchteten Eingriff in die Souveränität bei gemeinsamen Projekten.

Nichtregierungsorganisationen hingegen zeigten sich besorgt über die ökologische

Treffsicherheit bei Durchführung von gemeinsamen Projekten (vgl. ebd.). Diese wurden

darüber hinaus als Schlupfloch für Industrieländer gesehen, sich ihrer Verpflichtungen

zu entledigen. Die EU stand den flexiblen Instrumenten aus ähnlichen Motiven eben-

falls kritisch gegenüber. Auf der ersten Konferenz der Vertragsstaaten 1995 wurde sich

lediglich auf eine Erprobung von gemeinsamen Aktivitäten (Activities Implemented

Jointly, AIJ) geeinigt (vgl. ebd.: 137 f.). Dementsprechend stellte die Einführung insbe-

sondere von in Entwicklungsländern durchgeführten Projekten eine Überraschung dar

und wurde auch als „Kyoto-Surprise“ bezeichnet.

Der Durchbruch gelang mit dem Vorschlag Brasiliens als Nicht-Annex-I-Staat zur Ein-

richtung eines „Clean Development Funds“, mit dessen Hilfe Emissionsminderungs-

maßnahmen in Entwicklungsländern gefördert werden sollten. Dieser sollte finanziert

werden aus Strafzahlungen der zu Emissionsreduktionsmaßnahmen verpflichteten In-

dustrieländer für den Fall, dass sie ihre Emissionsziele überschreiten. Strafzahlungen

waren seitens der Industrieländer (insbesondere der USA) nicht konsensfähig. Jedoch

war es nur noch ein kleiner Schritt zu einer Interpretation, die das Einhalten dieser

Emissionsziele durch Finanzierung von Projekten in Entwicklungsländern ermöglicht

(N. Matsuo 2003: 196 f.; M. Pohlmann 2004: 33 ff.).

Die EU hätte diese Mechanismen indes fast zu Fall gebracht, jedoch verpasste sie die

entscheidende Sitzung aufgrund interner Beratungen (vgl. M. Michaelowa 2005: 139).

Gleichwohl kann die eher reservierte bis ablehnende Haltung gegenüber flexiblen Me-

chanismen im Allgemeinen und CDM im Besonderen Schwierigkeiten über die Ver-

handlungen bezüglich der detaillierten Ausgestaltung der Regeln des CDM begründen,

die dann schließlich erst vier Jahre später in den Marrakesh-Accords vereinbart wurden

(vgl. F. Lecocq/P. Ambrosi 2007: 135 ff.).
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CDM-Projekte und JI-Projekte müssen einen festgelegten Projektzyklus durchlaufen.61

Im Falle von JI-Projekten lassen sich, je nachdem welche Kriterien die beteiligten Län-

dern erfüllen, hierbei ein vereinfachtes Track 1- und ein Track 2-Verfahren unterschei-

den. Sind die Kriterien für ein Track 1-Vefahren erfüllt, kann ein Gastgeberstaat von JI-

Projekten selbst die Anforderungen an diese Projekte festlegen. Für die Track 2-

Verfahren ist die Prozedur des Projektzykluss festgelegt. Im Falle von CDM-Projekten

spricht Michaelowa vom Durchlaufen eines „Irrgartens“, der wiederum mit hohen

Transaktionskosten verbunden ist (vgl. A. Michaelowa: 140). Abbildung C.3 zeigt (ver-

einfacht) einen idealtypischen Ablauf eines CDM-Projektzyklus.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung C.3: CDM-Projektzyklus

61 Auf der COP 7 in Marrakesh wurden Richtlinien für die Umsetzung von JI-Projekten erarbeitet.
Rechtskräftige Beschlüsse konnten indes erst nach Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls im Februar 2005
gefasst werden. Im Gegensatz hierzu sind Regelungen zu CDM-Projekten seit der COP 7 in Marrakesh
provisorisch in Kraft. Detaillierte Informationen mit allen wichtigen Dokumenten hierzu finden sich auf
den Internetseiten der Klimarahmenkonvention unter http://ji.unfccc.int/index.html (JI) und
http://cdm.unfccc.int/index.html (CDM). Eine übersichtliche Einführung liefert eine Broschüre des Bun-
desumweltministeriums (vgl. C. Arens/W. Sterk 2006).
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CDM-Projekte stehen nach Art. 12 Abs. 10 des Kyoto-Protokolls sowohl privaten als

auch öffentlichen Einrichtungen offen.62 Die Durchführer eines Projektes müssen eine

Projektdokumentation erstellen, in der insbesondere auch das Referenzszenario ohne

Klimaschutzprojekt (Baseline) dargestellt wird, verbunden mit den voraussichtlichen

Emissionen mit dem Klimaschutzprojekt. Die hierzu verwendete Methologie muss von

den Projektdurchführern selbst entwickelt und vom CDM-Exekutivrat (CDM-Executive

Board) der Klimarahmenkonvention genehmigt werden, sofern noch keine Methodolo-

gie aus einem vergleichbaren Projekt zuvor genehmigt wurde. Die Projektdokumentati-

onen müssen von einer akkreditierten Prüfungsstelle (Designated Operating Entity,

DOE) insbesondere hinsichtlich der Zusätzlichkeit des Projektes geprüft und validiert

werden.63 Ist dies der Fall kann das Projekt beim Exekutivrat der Klimarahmenkonven-

tion (CDM Executive Board) registriert werden. Bei der Projektdurchführung sind die

tatsächlichen Emissionen laufend zu überwachen. Die durch das Projekt tatsächlich ge-

nerierten Emissionsreduktionen müssen wiederum von einer DOE verifiziert und zerti-

fiziert werden, bevor die Emissionsgutschriften für das Projekt ausgegeben werden

können. CDM-Projekte bedürfen der Zustimmung der Gastgeberstaaten. Diese sind

nicht dazu verpflichtet CDM-Projekte durchführen zu lassen. Die Zustimmung desjeni-

gen Landes, in dem die generierten Gutschriften genutzt werden soll, ist spätestens beim

Transfer der Gutschriften in das Investorland erforderlich.

1.2.2.3 EU-Bubble und EU-Burden-Sharing

Zu den Flexibilisierungsmechanismen im engeren Sinne zählen die zuvor erläuterten

projektbasierten Mechanismen und das zwischenstaatliche Emissions Trading. Das Ky-

oto-Protokoll erlaubt darüber hinaus aber auch einer Gruppe von Industrieländern, sich

auf ein gemeinsames Reduktionsziel zu einigen und dieses Ziel zwischen den Ländern

umzuverteilen. Hiermit ist die so genannte Bubble-Regelung angesprochen. In Artikel 3

62 Hierbei lassen sich unilaterale, bilaterale und multilaterale Investitionen unterscheiden (vgl. N. Turek
2007: 311 ff.). Bei bilateralen Investitionen investiert z. B. ein Unternehmen aus einem Industrieland in
eine Emissionsreduktionsmaßnahme in einem Entwicklungsland. Multilaterale Investitionen können über
Fondsbeteiligungen erfolgen. Im Falle von unilateralen Investitionen erfolgt die Investition in Emissions-
reduktionsmaßnahmen durch die Gastgeberländer. Es findet also keine Direktinvestition statt. Lediglich
die aus dem Projekt erzeugten Gutschriften werden durch das Industrieland bzw. Unternehmen im In-
dustrieland gekauft. Das Projektrisiko, auch das Länderrisiko z. B. in Form von politischen Instabilitäten,
liegt hier im Gastgeberland der Investition (vgl. A. Michaelowa 2007).
63 Eine Liste mit den akkredetierten DOEs findet sich auf den Internetseiten der Klimarahmenkonvention:
http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html. Hierzu gehören beispielsweise der TÜV Süd und der TÜV
Nord.
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des Kyoto-Protokolls heißt es, dass Annex I-Länder ihre Emissionsreduktionsverpflich-

tungen einzeln oder gemeinsam erfüllen können. In Artikel 4 ist diese Option näher

spezifiziert:

“Any Parties included in Annex I that have reached an agreement to fulfil their com-

mitments under Article 3 jointly, shall be deemed to have met those commitments pro-

vided that their total combined aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent

emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned

amounts calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction com-

mitments inscribed in Annex B and in accordance with the provisions of Article 3.”

(Art. 4, UN 1997)

Die jeweiligen Emissionsreduktionsverpflichtungen der unter dieser Blase erfassten

Staaten können durch eine formale Vereinbarung umverteilt werden. Von dieser Ver-

einbarung ist das Sekretariat der Klimarahmenkonvention mit der Ratifikation in

Kenntnis zu setzen.

Die Europäische Union hat eine derartige Blase gebildet. Die EU-15 konnte sich hierbei

auf ein Lastenverteilungsabkommen oder auch Burden-Sharing-Agreement“ einigen. In

Abbildung C.4 sind die Emissionsreduktionsverpflichtungen der einzelnen Mitglieds-

staaten der EU-15 beschrieben. Hierbei fällt auf, dass es auf der einen Seite Länder gibt,

die sich zu Emissionsreduktionen verpflichtet haben (oberer Teil der Abbildung). Auf

der anderen Seite ist es entsprechend der EU-internen Lastenverteilung einigen Mit-

gliedsstaaten erlaubt, ihre Emissionen ausgehend vom Basisjahr 1990 bis zur Kyoto-

Periode 2008/12 zu erhöhen (unterer Teil der Abbildung). In Klammern sind die Emis-

sionsreduktionspflichten in Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalente aufgelistet. Et-

wa Dreiviertel der Gesamtreduktionspflicht entfällt hierbei auf Deutschland.

Für die neuen Mitgliedsstaaten der EU gelten die im Kyoto-Protokoll festgeschriebenen

Emissionsziele. Sie fallen nicht unter das Burden-Sharing. Ein nachträglicher Einbezug

dieser Staaten ist nach den Bestimmungen von Art. 4 auch nicht möglich. Für die neuen
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Mitgliedsstaaten sind deren im Kyoto-Protokoll festgelegten Emissionsziele maßgeblich

(vgl. F. Jacquemont 2005: 367).64

in Prozent; Zielraum 2008/12; in Klammern: Veränderung der Emissionen in Millionen Tonnen CO2-

Äquivalente

Quelle: G.-J. Krol (2005: 292).

Abbildung C.4: Burden-Sharing der EU-15 nach Kyoto

64 Malta und Zypern sind im Kyoto-Protokoll nicht zu Emissionsreduktionen verpflichtet.
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2 Institutionelle Ausgestaltung des Europäischen Emissionshandels

Mit der Vorlage des Grünbuches im März 2000 (vgl. Europäische Kommission 2000)

begann in der Europäischen Union ein öffentlicher Diskurs über die Einführung eines

Europäischen Emissionshandelssystems.65 Dieses wurde 2005 auf Basis der Richtlinie

2003/87/EG eingeführt und bildet die rechtliche Basis des Europäischen Emissionshan-

dels. Sie steht Anfang 2009 vor einer grundlegenden Überarbeitung hinsichtlich der Zeit

ab dem Jahr 2013. Die Beurteilung Europäischen Emissionshandelssystems unter Be-

rücksichtigung der Teilmengenproblematik wird durch die institutionelle Ausgestaltung

des Europäischen Emissionshandelssystems beeinflusst. Aufgrund dessen werden im

folgenden die wichtigsten Regelungen vorgestellt. Im Folgenden wird zunächst die In-

stitutionalisierung des Europäischen Emissionshandels von 2005 bis 2012 dargestellt,

anschließend werden die wichtigsten auch für die Beurteilung des Europäischen Emis-

sionshandel relevanten Neuerungen erläutert.

2.1 Organisation des Europäischen Emissionshandels und seiner nationalen

Umsetzung von 2005 bis 2012

2.1.1 Europäische Emissionshandelsrichtlinie und nationale Umsetzung

Grundlage für den Europäischen Emissionshandel ist die Europäische Emissionshan-

delsrichtlinie 2003/87/EG, die durch die Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt

werden musste. Das Herzstück im Europäischen Emissionshandelssystem von 2005 bis

2012 bilden die Nationalen Allokationspläne. Sie sind ein wichtiges Verbindungsglied

zwischen der europäischen und der nationalen Ebene und beinhalten im Wesentlichen

einen Makroplan und einen Mikroplan. Im Makroplan wird der nationale Cap des Emis-

sionshandelssystems festgelegt, welcher bestimmt, wie viele Emissionsrechte zugeteilt

werden, bzw. indirekt, in welchem Umfang Emissionen reduziert werden. Für geplante

Emissionsreduktionen in Nichtemissionshandelssektoren werden ebenfalls Angaben

gemacht, die indes nicht mehr als deklaratorischen Charakter haben. Der Mikroplan legt

im Einzelnen fest, in welcher Höhe und nach welchem Verfahren die Emissionsrechte

den einzelnen im Emissionshandelssystem erfassten Anlagen zugeteilt werden.

Abbildung C.5 gibt am Beispiel Deutschlands eine knappe Übersicht in welcher Bezie-

hung der Europäische Emissionshandel zum nationalen Recht steht. Während auf natio-

65 Zur Genese des Europäischen Emissionshandels vgl. T. Santarius/M. Braun (2008).
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naler Ebene im Treibhausgasemissionshandelsgesetz die rechtlichen Grundlagen für ein

Emissionshandelssystem geschaffen werden, ist ferner das Zuteilungsgesetz von beson-

derer Bedeutung. Hier werden die Inhalte des Nationalen Allokationsplanes in nationa-

les Recht übertragen.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung C.5: Organisation des Europäischen Emissionshandels bis 2012 und

dessen Umsetzung in deutsches Recht
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Makroebene betreffend bedeutet dies, dass die Europäische Kommission die Möglich-

keit hat, großzügige Zuteilungen von Emissionsberechtigungen seitens der Mitglieds-

staaten zu unterbinden. So muss z. B. die Höhe des von den Mitgliedsstaaten festzule-

genden Caps mit deren Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll und dem EU-Burden-

Sharing vereinbar sein.

Makroebene Mikroebene

(1) Vereinbarkeit mit Kyoto und EU-
Burden-Sharing



(2) Vereinbarkeit der Bewertung von
tatsächlichen und erwarteten Fort-
schritten mit Verpflichtungen gemäß
93/389/EWG



(3) Berücksichtigung des technischen
Potenzials zur Emissionsverringe-
rung

 

(4) Berücksichtigung übriger rechtlicher
und politischer Instrumente

 

(5) Keine Bevorzugung von Unterneh-
men und Sektoren

 

(6) Angaben zur Einbindung von neuen
Marktteilnehmern



(7) Berücksichtigung von Vorleistungen
auch über Benchmarks nach BAT
(Best Available Technology)



(8) Angaben zur Berücksichtigung von
sauberen Technologien



(9) Angaben zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit



(10) Liste der Anlagen 

(11) Angaben zur Berücksichtigung des
Wettbewerbs mit Nicht-EU-Ländern
und -Anlagen



Quelle: In Anlehnung an Europäische Kommission (2004).

Tabelle C.3: Kriterien zur Erstellung von Nationalen Allokationsplänen nach An-

hang III der Emissionshandelsrichtlinie

Die Gesamtmenge an zugeteilten Emissionsberechtigungen darf dabei die gegenwärti-

gen oder prognostizierten Emissionen nicht überschreiten. Des Weiteren muss hierbei

das Emissionsreduktionspotenzial betrachtet werden – auch im Vergleich zu Sektoren,
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die nicht im Emissionshandelssystem erfasst sind (vgl. Europäische Kommission

200466).

Die Vorgaben bezüglich der Mikroebene belassen den Mitgliedsstaaten zumindest for-

mal einige Optionen. Zum Beispiel müssen in den Nationalen Allokationsplänen zwar

Angaben zur Einbindung neuer Marktteilnehmer gemacht werden, wie diese konkret

eingebunden werden bleibt indes den europäischen Mitgliedsstaaten überlassen: Sie

können neue Marktteilnehmer kostenlos aus einer Reserve bedienen. Sie können Emis-

sionsrechte für neue Marktteilnehmer periodisch versteigern. Neue Marktteilnehmer

können aber auch einfach verpflichtet werden, Emissionsrechte auf dem Lizenzmarkt zu

erwerben (vgl. ebd.: 11 ff.).

Über Anhang III hinaus beinhaltet die Emissionshandelsrichtlinie eine weitere wichtige

Bestimmung, welche die Mikroallokation von Emissionsrechten betrifft. Dies bezieht

sich auf die zumindest aus distributiver Sicht zentrale Frage eines jeden Emissionshan-

delssystems, ob die Emissionsrechte den Emittenten kostenlos zugeteilt werden oder ob

eine entgeltabhängige Zuteilung an die Emittenten erfolgt, z. B. über Auktionen. Eine

Regelung zur Zuteilungsmethode findet sich in der Emissionshandelsrichtlinie in Art.

10. Danach mussten in der Periode 2005 bis 2007 mindestens 95 Prozent der Zertifikate

kostenlos zugeteilt werden, in der Periode 2008 bis 2012 mindestens 90 Prozent. Der

Handlungsspielraum der Mitgliedsstaaten war in dieser Hinsicht somit erheblich einge-

schränkt.

Tatsächlich wurde die Höchstquote bezüglich der entgeltlichen Ausgabe von Emissions-

rechten in der ersten Handelsperiode nur von Dänemark ausgeschöpft. Des Weiteren

haben nur Irland (0,75 Prozent), Litauen (1,5 Prozent) und Ungarn (2,5 Prozent) einen

geringen Teil der Emissionsrechte versteigert (vgl. DEHST 2005). In diesem Bereich ist

dementsprechend in der ersten Handelsperiode eine erhebliche Harmonisierung der Zu-

teilung auch ohne zentrales Eingreifen zu beobachten.

66 Die 2003 von der Kommission ausgegebenen Leitlinien waren für die Kommission in der Beurteilung
der Allokationspläne verbindlich, nicht für die Mitgliedsstaaten (vgl. P. Zapfel 2007: 21).
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Neben den die Allokation betreffenden Vorgaben enthält die Emissionshandelrichtlinie

auch Angaben zum Monitoring und zu Sanktionsmaßnahmen. Die Vorgaben aus der

europäischen Emissionshandelsrichtlinie und des genehmigten Nationalen Allokations-

planes müssen in nationales Recht überführt werden. Dies geschieht in Deutschland

über das Treibhausgasemissionshandelsgesetz.

Die sogenannte Verbindungsrichtlinie regelt die Verknüpfung mit den projektbasierten

flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls (Europäische Union 2004). In Deutsch-

land wird dies über das Projekt-Mechanismen-Gesetz in nationales Recht übertragen.

2.1.2 Geltungsbereich des Europäische Emissionshandels

2.1.2.1 Temporale Abgrenzung

Im Europäischen Emissionshandel wird zwischen verschiedenen Handelsperioden diffe-

renziert. Der offizielle Start des Europäischen Emissionshandelssystems war der

1.1.2005. Hieran schloss sich entsprechend Art. 11 (1) 2003/87/EG die erste dreijährige

Handelsperiode 2005 bis 2007 an. Diese könnte auch als Testperiode bezeichnet wer-

den, weil erst die zweite Emissionshandelsperiode 2008 bis 2012 mit der Kyoto-

Verpflichtungsperiode zusammenfällt, aber nicht weil das Emissionshandelssystem oder

Teile des Emissionshandelssystems hier in irgendeiner Form für die beteiligten Staaten

und Unternehmen unverbindlich gewesen wäre. Aus der ersten Emissionshandelsperio-

de konnte man sich im Hinblick auf die zweite Handelsperiode erste Erfahrungen erhof-

fen, die dann in den folgenden fünfjährigen Handelsperioden (Art. 11 (2) 2003/87/EG)

genutzt werden sollten.67 Die zweite Handelsperiode hat dementsprechend mit dem

1.1.2008 begonnen und endet am 31.12.2012.

Die Höhe der an die Unternehmen ausgegebenen Emissionsrechte wird für die jeweilige

Periode bestimmt. Die Emissionsrechte werden indes nicht am Anfang der Periode für

die ganze Periode zugeteilt, sondern jährlich. Nach Art. 11 (4) 2003/87/EG müssen die

67 Aus diesem Grund begann der Emissionshandel bereits 2005, obwohl die Kyoto-Periode erst mit dem
Jahr 2008 startete. In dem im Jahr 2000 von der Europäische Kommission vorgestellten Grünbuch zur
Einführung eines Emissionshandelssystems heißt es: „Da der Emissionshandel ein neues Instrument für
den Umweltschutz in der EU darstellt, ist es wichtig, noch vor dem Beginn des internationalen Handels
mit Emissionsrechten im Jahre 2008 Erfahrungen mit der Umsetzung zu sammeln. Für die Europäische
Gemeinschaft und ihre Mitgliedsstaaten gibt es also guten Grund, sich durch Einführung eines innerge-
meinschaftlichen Systems für den Handel mit Emissionen ab 2005 darauf vorzubereiten“ (Europäische
Kommission 2000: 4).
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Emissionsrechte Ende Februar eines jeden Jahres ausgegeben werden und nach Art. 12

(3) Ende April des folgenden Jahres für die getätigten Emissionen zurückgegeben wer-

den. Wird von dem jeweiligen Unternehmen mehr emittiert als an Emissionsrechten zu-

geteilt wurde, muss es Emissionsrechte zukaufen. Wenn mehr zugeteilt als genutzt wird,

können überschüssige Emissionsrechte verkauft werden.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung C.6: Banking und Borrowing im Europäischen Emissionshandels-

system

Abbildung C.6 veranschaulicht nun im Einzelnen, welche Möglichkeiten die Richtlinie

den Unternehmen hinsichtlich der zeitlichen Flexibilisierung ihrer Emissionen im Zeit-

ablauf bietet. Grundsätzlich kann die Flexibilisierung zeitlich in zwei Richtungen ge-

dacht werden: So ist es denkbar, dass Emissionsrechte angespart werden. Emissionen

werden also zeitlich nach hinten verschoben. In diesem Fall wird von Banking gespro-

chen. Es wird dann zu einem früheren Zeitpunkt von einem Unternehmen weniger emit-

tiert, um zu einem späteren Zeitpunkt mehr emittieren zu können oder dann alternativ

die angesparten Emissionsrechte zu einem späteren Zeitpunkt zu verkaufen. Innerhalb

einer Periode ist Banking im Europäischen Emissionshandelssystem ohne Einschrän-
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kungen möglich, denn die Emissionsrechte sind nach Art. 13 (1) 2003/87/EG für die

jeweils volle Periode gültig. Zwischen den Perioden ist hier indes zu differenzieren.

Ebenfalls ohne Einschränkungen können Emissionsrechte nach Art. 13 (3) zwischen der

zweiten und dritten Periode übertragen werden.68

Anders war dies zwischen der ersten und zweiten Periode. Banking wurde hier zwar

durch die Emissionshandelsrichtlinie gemäß Art. 13 (2) den Mitgliedsstaaten gestattet.

Tatsächlich wurde Banking lediglich und nur in geringem Ausmaß in Polen und Frank-

reich durchgeführt (vgl. J. Kruger/W. Oates/W. A. Pizer 2007: 18). Die grundlegende

Problematik eines Bankings zwischen der ersten und der zweiten Handelsperiode be-

stand darin, dass hierfür keine Vorkehrungen im Kyoto-Protokoll existierten. Frühzeiti-

ge Emissionsminderungen vor 2008 führten nicht zu Entlastungen hinsichtlich der nati-

onalstaatlichen Emissionsziele, die sich auf die Kyoto-Periode 2008 bis 2012 beziehen.

Im November 2006 hat die Europäische Kommission eine Regel aufgestellt, nach der

die in der ersten Periode gesparten Emissionsrechte vollständig von der Anzahl der in

der zweiten Periode in den Emissionshandelssektoren der jeweiligen Mitgliedsstaaten

ausgeteilten Emissionsrechte abgezogen werden müssen. Banking von der ersten in der

zweiten Periode hatte auch demzufolge keine praktische Bedeutung.

Von Borrowing spricht man bei einer vorzeitigen Nutzung von Emissionsrechten. Bor-

rowing zwischen den Perioden ist grundsätzlich nicht möglich, da die Zertifikate nur für

die jeweilige Periode Gültigkeit haben. Das Kyoto-Protokoll sieht hierfür ebenfalls kei-

ne Bestimmungen vor. Würde etwa Borrowing zwischen der zweiten und dritten Perio-

de durchgeführt, wären die Emissionsziele in der zweiten Emissionshandelsperiode und

damit die Einhaltung der Kyoto-Verpflichtungen gefährdet. Borrowing ist indes in ge-

ringem zeitlichen Umfang innerhalb der Perioden möglich, nämlich für jeweils ein Jahr.

Diese Möglichkeit beruht auf der Tatsache, dass die Emissionsrechte Ende Februar ei-

68 Technisch werden die Emissionsrechte nicht übertragen, sondern ersetzt. Die Zertifikate haben nur für
die jeweilige Periode Gültigkeit und werden im ersten Jahr der Folgeperiode Ende April gelöscht und
durch neue Zertifikate ersetzt. Ökonomisch ist diese Unterscheidung ohne Bedeutung. Der genaue Wort-
laut in der Emissionshandelsrichtlinie ist Folgender: „Vier Monate nach Beginn jedes folgenden in Arti-
kel 11 Absatz 2 genannten Fünfjahreszeitraumes werden Zertifikate, die nicht mehr gültig sind und nicht
gemäß Artikel 12 Absatz 3 abgegeben und gelöscht wurden, von der zuständigen Behörde gelöscht. Die
Mitgliedsstaaten vergeben Zertifikate an Personen für den laufenden Zeitraum, um Zertifikate zu erset-
zen, die diese Personen besaßen und die gemäß Unterabsatz 3 gelöscht wurden.“
(Art. 13 (3) 2003/87/EG).
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nes jeden Jahres ausgegeben werden, die Rückgabe der Emissionsrechte für die tatsäch-

lichen Emissionen indes erst Ende April des Folgejahres erfolgen muss. Die Emissions-

rechte für das Folgejahr werden zu diesem Zeitpunkt also ebenfalls schon zugeteilt. Hat

nun beispielsweise ein Unternehmen im Jahr 2009 mehr emittiert als diesem Unteneh-

men an Emissionsrechten zugeteilt wurde, kann das Unternehmen dieses Defizit auch

durch die im Jahr 2010 zugeteilten Emissionsrechte vorübergehend ausgleichen.

2.1.2.2 Regionale Abgrenzung

Vom Emissionshandelssystem erfasst sind seit 2005 die EU-25. Im Zuge des EU-

Beitritts nehmen seit 2007 zusätzlich Rumänien und Bulgarien am EU-Emissionshandel

teil. Liechtenstein, Norwegen und Island beteiligen sich darüber hinaus seit 2008 am

EU-Emissionshandel.

Im globalen Maßstab ist der Anteil der EU-27 an den globalen Treibhausgasemissionen

gering. Die energiebedingten Kohlendioxidemissionen in der EU-27 betrugen 2005 mit

dem Start des Europäischen Emissionshandelssystems nur etwa 15 Prozent der globalen

energiebedingten Kohlendioxidemissionen (vgl. IEA 2008). Der Anteil an den weltwei-

ten Treibhausgasemissionen ist in den vergangenen Jahren noch weiter geschrumpft.

Ein globaler Handel mit Emissionsrechten kann über zwei Kanäle Einfluss auf den Eu-

ropäischen Emissionshandel ausüben. Erstens über den zwischenstaatlichen Handel mit

Emissionsrechten und zweitens über die projektbasierten Mechanismen des Kyoto-

Protokolls. Es kann ferner differenziert werden zwischen den Akteuren, welche die fle-

xiblen Instrumente des Kyoto-Protokolls in Anspruch nehmen, nämlich Staaten und pri-

vatwirtschaftliche Akteure.

Zwar ist der zwischenstaatliche Handel mit Emissionsrechten grundverschieden vom

Europäischen Emissionshandel – bei ersterem sind Staaten Vertragsparteien bei zwei-

tem sind es Unternehmen – gleichwohl können diese beiden Systeme nicht isoliert be-

trachtet werden. Die Entscheidung eines Staates, Kyoto-Emissionsrechte zu kaufen oder

zu verkaufen, beeinflusst indirekt das innerstaatliche Emissionsbudget und damit auch

den Cap des Emissionshandelssystems.
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Abbildung C.7 zeigt schematisch, wie Emissionsgutschriften aus dem Ausland in der

Europäischen Union genutzt werden können.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung C.7: Verknüpfungspotenzial des Europäischen Emissionshandels

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben sich im Kyoto-Protokoll zu hier

festgehaltenen Emissionszielen verpflichtet. Sie haben die Möglichkeit, Kyoto-

Emissionsrechte zu erwerben und können in einem entsprechenden Umfang zusätzlich

emittieren. Jeder Mitgliedsstaat muss entscheiden, wie das knappe Emissionsbudget

zwischen den Sektoren, vereinfacht zwischen dem Emissionshandelssektor und dem

Nichtemissionshandelssektor, aufgeteilt werden soll. Insgesamt umfasst die Emissions-

menge der EU die Emissionen im Emissionshandelssektor, die Emissionen im

Nichtemissionshandelssektor und Emissionen, die durch den Zukauf von Kyoto-
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Emissionsrechten ermöglicht werden. Wenn die Kyoto-Verpflichtungen eingehalten

werden und auch nicht übererfüllt werden sollen, verhält es sich also wie bei einem Sys-

tem kommunizierender Röhren. Eine geringere Emissionsreduktionsverpflichtung in

einem Sektor führt bei gegebenem Emissionsbudget unweigerlich zu einer höheren Re-

duktionsverpflichtung in einem anderen Sektor. Eine Erhöhung des durch das Kyoto-

Ziel definierten Emissionsbudgets ist nur über den staatlichen oder im Rahmen der pro-

jektbasierten Mechanismen privatwirtschaftlichen Kauf von Kyoto-Emissionsrechten

möglich.

Mitgliedsstaaten der EU können nun also erstens von anderen Annex B-Staaten, die das

Kyoto-Protokoll ratifiziert haben, Emissionsrechte kaufen. Durch den Erwerb dieser

AAUs verringert sich das Emissionsziel, das in den jeweiligen Mitgliedsstaaten inlän-

disch zu erbringen ist. Zweitens können Staaten auch Kyoto-Rechte über die projektba-

sierten Mechanismen erwerben. Hierbei kann es sich um Rechte aus Projekten in ande-

ren Annex B-Ländern handeln (ERU) sowie um Rechte aus Projekte in Nicht-Annex-B-

Ländern (CER). Die nationalen Allokationspläne müssen darüber Auskunft geben, in

welchem Ausmaß dies geplant ist.

In der erweiterten EU ist das Bild hierbei sehr heterogen. Mitgliedsstaaten, die ihre

Emissionsziele fast erreicht oder schon übererfüllt haben und somit potenzielle Verkäu-

fer von Kyoto-Rechten sind, stehen Mitgliedsstaaten gegenüber, welche Emissionsre-

duktionen vorzunehmen haben und/oder Kyoto-Rechte erwerben müssen. Letzteres gilt

für die Summe aller Mitgliedsstaaten.

Die projektbasierten Mechanismen stellen insofern eine Besonderheit dar, als sie nicht

nur von Staaten zur Erfüllung von Emissionszielen genutzt werden können, sondern

auch von Unternehmen – Abbildung C.8 veranschaulicht dies. Das Europäische Emis-

sionshandelssystem ermöglicht im begrenzten Rahmen auch Unternehmen, die flexiblen

Instrumente des Kyoto-Protokoll in Anspruch zu nehmen. Sie können keine AAUs von

Regierungen der Annex-B-Staaten erwerben. Die Europäische Emissionshandelsrichtli-

nie ermöglicht über die sogenannte Verbindungsrichtlinie, dass auch Unternehmen Gut-

schriften der projektbasierten Mechanismen Joint Implementation (ERUs) und Gut-

schriften aus dem Clean Development Mechanism (CERs) in europäische Emissionsbe-
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rechtigungen (EUAs) umwandeln können. Auch hierdurch können die Emissionen im

Emissionshandelssektor schließlich vergrößert werden.

Quelle: In Anlehnung an W. Sterk/C. Arens (2008: 42).

Abbildung C.8: Nutzungspotenziale der projektbasierten Mechanismen des Kyoto-

Protokolls

Neben im Emissionshandelssystem verpflichteten Unternehmen können Unternehmen

auch auf freiwilliger Basis Emissionsgutschriften aus JI- oder CDM-Projekten erwerben

und stilllegen.69 Auch Privatpersonen können bei eigens auf dieses Geschäft ausgerich-

teten Unternehmen ihren Kohlenstofffußabdruck, z. B. bei einer Flugreise, über das In-

ternet kalkulieren und hierfür Emissionsgutschriften erwerben. Im Prinzip wäre auch

über diesen Mechanismus ein Einfluss auf Emissionsmengen und Lizenzpreise im

Emissionshandelsektor zumindest theoretisch denkbar. Eine steigende „freiwillige“

Nachfrage nach Emissionsrechten aus CDM- und JI-Projekten erhöht den Preis der aus

ihnen generierten Emissionsgutschriften und macht diese dann für die im Emissions-

handelssystem agierenden Unternehmen teurer. Der freiwillige Kauf von Emissionsgut-

schriften und deren anschließende Stilllegung spielt indes nur eine geringe Rolle. Prin-

zipiell können nicht emittierende Unternehmen und Privatpersonen auch direkt Emissi-

69 So war z. B. die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland durch den Erwerb von Emissionsgut-
schriften in diesem Sinne klimaneutral.
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onsrechte im Europäischen Emissionshandelssystem erwerben und stilllegen. Dies fin-

det gegenwärtig nicht statt (vgl. O. Rousse 2008: 390 ff.).70

Mit diesen Emissionsrechten könnte nun der Cap des Emissionshandelssektors vergrö-

ßert und/oder auf entsprechende Emissionsreduktionsmaßnahmen in Nichtemissions-

handelssektoren verzichtet werden.

Umgekehrt steht es den Mitgliedsstaaten auch frei, den Cap zu verschärfen, um über-

schüssige Emissionsrechte zu verkaufen. Für die neuen Mitgliedsstaaten könnte dies

eine Option darstellen, da sie mit Ausnahme von Slowenien auf einem guten Weg sind,

ihre Kyoto-Verpflichtungen nicht nur einzuhalten, sondern überzuerfüllen (vgl. D. Ür-

ge-Vorsatz/A. Novikova/A. Watt 2007: 181 f.). Dies liegt insbesondere an dem Zu-

sammenbruch der sozialistischen Wirtschaft Anfang der 1990er Jahre. Darüber hinaus

besteht aber immer noch ein Potenzial für weitere Emissionssenkungen, da die Kohlen-

stoffintensität gemessen in Kohlenstoff pro Einheit Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraft-

paritäten in den neuen Mitgliedsstaaten mit Ausnahme von Lettland und Litauen dieje-

nige in der EU-15 um das 1,2 bis 2,8 fache übertrifft. Die Annex I-Staaten werden 2008

bis 2012 ein Defizit in Höhe von 5,6 Milliarden Tonnen Kohlendioxidäquivalente aus-

zugleichen haben. Da nach Reece u. a. (2006) nur mit einem globalen Angebot an

Emissionsgutschriften aus CDM und JI im gleichen Zeitraum von etwa zwei Milliarden

Tonnen gerechnet werden kann, besteht ein Nachfrageüberschuss in Höhe von drei Mil-

liarden Tonnen Kohlendioxidäquivalenten. Für viele Transformationsländer bietet dies

die Gelegenheit als Verkäufer von Emissionsrechten im internationalen Handel mit

AAUs tätig zu werden (vgl. D. Ürge-Vorsatz/A. Novikova/A. Watt 2007: 181 f.).

Über die sogenannte Verbindungsrichtlinie („linking directive“) wird die Anrechenbar-

keit der aus projektbasierten Mechanismen des Kyoto-Protokolls generierten Emissions-

rechte zur Erfüllung der Emissionsziele ermöglicht (Europäische Union 2004). Seit

2005 können hiernach Emissionsrechte aus Projekten in Entwicklungs- und Schwellen-

ländern genutzt werden, ab 2008 Emissionsrechte aus Projekten in anderen Industrie-

70 Dies lässt sich für Privatpersonen mit prohibitiv hohen Transaktionskosten erklären. Schon die Eröff-
nung eines Kontos ist mit Kosten verbunden. Neben den Informationskosten kommt hinzu, dass an Bör-
sen in der Regel größere Mengen gehandelt werden, so dass auf bilaterale Käufe mit den entsprechenden
Such- und Verhandlungskosten ausgewichen werden müsste. O. Rousse (2008) hält es für sinnvoll, dass
sich Nichtregierungsorganisationen in diesem Bereich organisieren.
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ländern. Die Nutzung dieser Mechanismen wird indes quantitativ und qualitativ be-

grenzt (vgl. W. Sterk/C. Arens 2008: 41 ff.).

Eine quantitative Beschränkung kann auf Basis der Bestimmungen des Kyoto-

Protokolls und der Vereinbarungen von Marrakesh erfolgen. Demnach dürfen die fle-

xiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls lediglich zusätzlich genutzt werden. Sie dür-

fen inländische Maßnahmen nicht ersetzen (Supplementarität). Wie diese Bestimmung

genau interpretiert und konkretisiert wird, bleibt indes offen. Die EU hatte in den Kli-

maverhandlungen einen Vorschlag eingebracht, nach dem 50 Prozent der Verpflichtung

zu Hause zu erbringen ist, konnte sich hiermit aber nicht durchsetzen (vgl. W. Sterk/C.

Arens 2008: 42; E. Woerdman 2005b: 63).

Eine Verknüpfung mit nationalen oder internationalen Emissionshandelssystemen au-

ßerhalb der Europäischen Union ist entsprechend Art. 25 2003/87/EG grundsätzlich

möglich. Hier heißt es: „Mit den in Anhang B aufgeführten Drittländern, die das Kyoto-

Protokoll ratifiziert haben, sollten im Hinblick auf die gegenseitige Anerkennung der

Zertifikate, die im Rahmen des Gemeinschaftssystems und anderer Systeme für den

Handel mit Treibhausgasemissionen erteilt wurden [...] geschlossen werden“ (Art. 25

(1) 2003/87/EG). Keine Verknüpfung ist also auf dieser Basis möglich mit Emissions-

handelssystemen in Nicht-Annex-B-Ländern, also im Wesentlichen Entwicklungs- und

Schwellenländern sowie mit Ländern, welche das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert ha-

ben. Für eine Verknüpfung mit einem (gegenwärtig nicht existierenden nationalen)

Treibhausgasemissionshandelssystem in den USA liefert Art. 25 im derzeitigen Regime

keine Grundlage. Ein Kauf von Emissionsrechten europäischer Unternehmen auf natio-

nalen Emissionshandelsmärkten europäischer Prägung in Ländern außerhalb Europas,

welche das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert haben oder entsprechend des Kyoto-

Protokolls keine Emissionsziele haben, ist also zunächst nicht möglich.

2.1.2.3 Sektorale Abgrenzung

Die Europäische Emissionshandelsrichtlinie 2004/42/EG legt den Geltungsbereich in-

nerhalb der teilnehmenden Staaten fest. Demnach sind in der Richtlinie definierte Tä-

tigkeiten („activities“) erfasst. Reguliert werden nach Artikel 2 (2) der EU-Richtlinie
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die Emissionen aller in Anhang I ausgeführten Tätigkeiten. Tabelle C.4 zeigt, welche

Tätigkeiten im Emissionshandelssystem mit dessen Start im Jahr 2005 erfasst wurden.

Tätigkeiten Treibhausgase

Energieumwandlung und Umformung

Feuerungsanlagen mit einer Feuerwärmeleistung über 20 MW
(ausgenommen Anlagen für die Verbrennung von gefährlichen
oder Siedlungsabfällen)

Mineralölraffinierien

Kokereien

Kohlendioxid

Eisenmetallerzeugung und -verarbeitung

Röst- und Sinteranlagen für Metallerz (einschließlich Sulfiderz)

Anlagen für die Herstellung von Roheisen oder Stahl (Primär-
oder Sekundärschmelzbetrieb), einschließlich Stranggießen, mit
einer Kapazität über 2,5 Tonnen pro Stunde

Kohlendioxid

Mineralverarbeitende Industrie

Anlagen zur Herstellung von Zementklinker in Drehöfen mit einer
Produktionskapazität über 500 Tonnen pro Tag oder von Kalk in
Drehöfen mit einer Produktionskapazität über 50 Tonnen pro Tag
oder in anderen Öfen mit einer Produktionskapazität über 50
Tonnen pro Tag

Anlagen zur Herstellung von Glas einschließlich Glasfasern mit
einer Schmelzkapazität über 20 Tonnen pro Tag

Anlagen zur Erstellung von keramischen Erzeugnissen durch
Brennen (insbesondere Dachziegel, Ziegelsteine, feuerfeste Stei-
ne, Fliesen, Steinzeug oder Porzellan) mit einer Produktionskapa-
zität über 75 Tonnen pro Tag und/oder einer Ofenkapazität über 4
m3 und einer Besatzdichte über 300 kg/m3

Kohlendioxid

Sonstige Industriezweige

Industrieanlagen zur Herstellung von
a) Zellstoff aus Holz und anderen Faserstoffen
b) Papier und Pappe mit einer Produktionskapazität über 20 Ton-
nen pro Tag

Kohlendioxid

Quelle: Europäische Union (2003, Anhang I).

Tabelle C.4: In das Emissionshandelssystem einbezogene Tätigkeiten (2005 bis

2007)

Es sind insbesondere Anlagen in Energie- und Industriesektoren, zum Teil ab einer be-

stimmten Mindestgröße, die in das Emissionshandelssystem einbezogen sind. Vollstän-

dig ausgenommen sind (bisher) dementsprechend der Haushaltssektor, der Sektor Ge-

werbe, Handel, Dienstleistung und der Verkehrssektor. Der Einbezug des Flugverkehrs

in den Europäischen Emissionshandel ist für die Zeit ab 2012 beschlossen (Europäische



118

Union 2009). Fluggesellschaften, die in Europa starten oder landen, müssen für die ent-

sprechenden Flüge dann im Besitz von Emissionsberechtigungen sein. Das Medium für

die aufgeführten Tätigkeiten ist Kohlendioxid. Die verpflichtende Teilnahme am Emis-

sionshandelssystem setzt bei den aufgeführten Tätigkeiten direkt an der Emissionsquelle

und damit im unteren Bereich der Wertschöpfungsquelle an. Es handelt sich dement-

sprechend um einen Downstreamansatz. Ein Upstreamansatz hätte z. B. die Produzenten

oder Importeure von fossilen Energieträgern zur Teilnahme am Emissionshandels-

system verpflichtet (vgl. B. Hillebrand u. a. 2002: 27 f.).

Im Detail lagen bei der Bestimmung der teilnehmenden Anlagen noch Interpretations-

spielräume vor. So lassen sich sogenannte Feuerungsanlagen zum Beispiel unterschied-

lich definieren. Im engen Sinn können hierunter nur die Anlagen mit dem Ziel der

Energieerzeugung verstanden werden, die Strom, Hitze oder Dampf produzieren und

diese Produkte an Dritte verkaufen. In einer mittleren Interpretation ist auch die Eigen-

verwendung von Strom, Hitze oder Dampf erfasst, der Produktverkauf an Dritte ist

nicht mehr notwendige Bedingung. Im weiten Sinn werden auch Feuerungsanlagen der

chemischen Industrie einbezogen, deren Hauptzweck nicht die Energieproduktion ist

wie z. B. Cracker oder Anlagen zur Herstellung von Ammoniak. Die meisten Mitglieds-

staaten haben sich in der Periode 2005 bis 2007 für die mittlere Interpretation von Feue-

rungsanlagen entschieden. Die von einigen Mitgliedsstaaten (Italien, Frankreich, Spa-

nien) beabsichtigte Verwendung der engen Interpretation einiger Mitgliedsstaaten ist

von der Europäische Kommission in den Entscheidungen zu den Nationalen Alloka-

tionsplänen für die Periode 2005 bis 2007 zurückgewiesen worden (vgl. Europäische

Kommission 2006a: 3 ff.).

Gemäß Art. 24 konnten einzelne Mitgliedsstaaten „im Einklang mit dieser Richtlinie“

ab 2005 den Handel auf andere Anlagen und Tätigkeiten ausweiten („Opt-In“) und ab

2008 auch die in Anhang II aufgeführten Treibhausgasen Methan (CH4), Distickstoff-

oxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), Perfluorierte Kohlenwasserstoffe und

Schwefelhexafluorid (SF6) in den Handel einbeziehen.

Mit dem Start des Europäischen Emissionshandels im Jahr 2005 betrugen die Emissio-

nen im Emissionshandelssektor insgesamt rund zwei Milliarden Tonnen Kohlendioxid.
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Hiermit wurden somit rund 40 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in der EU

erfasst.

Mitgliedstaat*
Verifizierte Emissionen 2005
im Emissionshandelssektor**

Treibhausgasemissionen
2005 insgesamt*** Anteil

Belgien 55.363.223 142.345.697 38,89 %

Dänemark 26.475.718 63.553.595 41,66 %

Deutschland 474.990.760 1.005.000.425 47,26 %

Estland 12.621.817 19.313.171 65,35 %

Finnland 33.099.625 69.026.696 47,95 %

Frankreich 131.263.787 555.136.374 23,65 %

Griechenland 71.267.736 133.831.229 53,25 %

Großbritannien 242.513.099 655.306.838 37,01 %

Irland 22.441.000 70.345.059 31,90 %

Italien 225.989.357 577.944.843 39,10 %

Lettland 2.854.481 11.130.463 25,65 %

Litauen 6.603.869 22.680.743 29,12 %

Luxemburg 2.603.349 13.290.615 19,59 %

Niederlande 80.351.288 211.754.229 37,95 %

Österreich 33.372.826 93.259.619 35,78 %

Polen 203.149.562 386.356.889 52,58 %

Portugal 36.425.915 87.420.541 41,67 %

Schweden 19.381.623 66.899.641 28,97 %

Slowakei 25.231.767 49.333.089 51,15 %

Slowenien 8.720.548 20.467.679 42,61 %

Spanien 183.626.981 440.887.486 41,65 %

Tschechische Republik 82.454.618 145.749.372 56,57 %

Ungarn 26.161.627 80.198.058 32,62 %

Zypern 5.078.877 9.852.236 51,55 %

Gesamt 2.012.043.453 4.931.084.587 40,80 %
*EU-25 ohne Malta. Die verifizierten Emissionen sind im Jahr 2005 geringer als die zugeteilten Emissi-
onsberechtigungen. Es wurden also mehr Emissionsberechtigungen zugeteilt als ex-post benötigt wurden;
**in Tonnen CO2; ***in Tonnen CO2-Äquivalente ohne Berücksichtigung von Land Use Land Use
Change and Forestry (LULUF).

Quelle: Europäische Kommission (2008a); Daten der EEA (European Energy Agency):
http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455, abgerufen am
29.10.2008); eigene Berechnungen.
Tabelle C.5: Größe des Emissionshandelssektors in der EU im Jahr 2005

Der Anteil der Emissionen im Emissionshandelssektor an den Gesamtemissionen stellt

sich in den einzelnen Mitgliedsstaaten recht unterschiedlich dar. Tabelle C.5 zeigt die

Bedeutung des Emissionshandelssektors mit dem Start des Europäischen Emissions-

handels 2005 in den damaligen Mitgliedsstaaten der EU.
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Die Gründe hierzu können vielfältig sein. Vergleicht man z. B. die im wirtschaftlichen

Entwicklungsstand (gemessen am Pro-Kopf-Einkommen) ähnlichen Staaten Frankreich

und Deutschland, so fällt auf, dass der Emissionshandelssektor in Frankreich im Jahr

2005 etwas weniger als ein Viertel (23,65 Prozent) aller Treibhausgasemissionen um-

fasste, während in Deutschland mit 47,62 Prozent immerhin fast die Hälfte aller Treib-

hausgasemissionen erfasst wurden. Dies mag zum Teil damit zusammenhängen, dass

ansonsten gleiche Anlagen in Deutschland in den Emissionshandel einbezogen wurden,

in Frankreich aber nicht (K. Zwingmann 2007: 317). Entscheidender ist in vielen Fällen

indes die Struktur der Energieerzeugung, welche unterschiedlich kohlendioxidintensiv

ausgebildet ist. So wird Strom in Frankreich zu einem überwiegenden Teil durch Kern-

energie erzeugt, während in Deutschland hierbei nach wie vor fossile Energieträger eine

wichtige Rolle spielen. Dementsprechend wurden im Energiesektor in Deutschland

2005 etwa 362 Millionen Tonnen Kohlendioxid emittiert (vgl. EEA 2008). Dies ent-

spricht einem Anteil an den gesamten deutschen Treibhausgasemissionen in Höhe von

ca. 36 Prozent. In Frankreich hingegen wurden lediglich ca. 68 Millionen Tonnen Koh-

lendioxid im Energiesektor emittiert. Dies sind lediglich knapp 11 Prozent der französi-

schen Treibhausgasemissionen. Insgesamt sind also nicht nur die französischen Pro-

Kopf-Emissionen am Treibhausgasen geringer als in Deutschland, der Emissionshan-

delssektor hat darüber hinaus in Frankreich ein wesentlich geringeres Gewicht als in

Deutschland.71

2.1.3 Funktionsweise des Handels mit Emissionsrechten

Neben der Vergabe, Besitz und Löschung der Zertifikate der betreffenden Anlagen im

Emissionshandelssystem wird entsprechend Art. 19 2003/87/EG auch deren Übertra-

gung im Emissionshandelsregister der jeweiligen zuständigen Behörde verbucht. Hier-

bei handelt es sich um elektronische Buchführungsysteme, in denen der Besitz von

Emissionszertifikaten und Emissionsgutschriften aus dem Kyoto-Protokoll festgehalten

wird. Die Register sind dabei keine Handelsplattformen, auf denen der Handel mit

Emissionsrechten abgewickelt wird, sondern weisen vielmehr Ähnlichkeit mit einem

nach dem Prinzip der doppelten Buchführung funktionierenden Bankensystem auf (vgl.

71 Möglicherweise erklärt die unterschiedliche Bedeutung der Emissionshandelssektoren in den jeweili-
gen Ländern auch unterschiedliche Sensibilitäten bezüglich des Ausmaßes an Emissionsreduktionen und
des Zuteilungsverfahren hinsichtlich der Emissionsrechte. So leistet gegenwärtig Polen Widerstand ge-
gen eine vollständige Auktionierung von Emissionsrechten im Energiesektor. Die polnische Stromerzeu-
gung basiert zu einem großen Teil auf Kohle.



121

R. Betz/K. Rogge/J. Schleich 2005: 140). In Deutschland ist die zuständige Behörde

beispielsweise die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHST).72 Nach § 14 Treibhaus-

emissionshandelsgesetz erhalten hier die deutschen Unternehmen ein Anlagenkonto.

Ende Februar eines jeden Jahres erfolgt die Ausgabe der Emissionsrechte, Ende April

des Folgejahres müssen für die tatsächlich getätigten Emissionen in entsprechender Hö-

he Emissionsrechte abgegeben werden. Überschüssige Emissionsrechte können verkauft

werden, überschüssige Emissionen können durch den Kauf von Emissionsrechten aus-

geglichen werden. Die nationalen Register werden durch ein europäisches Zentralregis-

ter, dem Community Independent Transaction Log (CITL) verknüpft. Alle Transaktio-

nen müssen durch das CITL überprüft und bestätigt werden. Seit Ende 2008 ist das eu-

ropäische Zentralregister darüber hinaus auch mit dem UN-Register, dem International

Transaction Log (ITL) verknüpft. Unternehmen können sich dementsprechend zertifi-

zierte CERs aus Projekten in Entwicklungsländern auf ihrem Konto gutschreiben lassen

(vgl. Europäische Kommission 2008b)73.

Bevor es zu einem Handel mit Emissionsrechten kommt und dieser verbucht werden

kann, muss zunächst ein Handelspartner gefunden werden, grundsätzlich gibt es keine

gesetzlichen Restriktionen bezüglich der Suche nach diesen. Potenzielle Käu-

fer/Verkäufer von Emissionsrechten haben die Option, direkt mit Verkäufern/Käufer

einen bilateralen Handel zu suchen oder auch hierfür Intermediäre in Anspruch zu neh-

men. Neben diesem bilateralen Handel „Over the Counter“ (OTC) kann ein Emissions-

rechtehandel auch über Börsen erfolgen (vgl. B. Hansjürgens 2005: 247 f.).

Die dominierende Handelsform im Europäischen Emissionshandel war bisher der Han-

del OTC. Gleichwohl erfolgte ein nicht unbedeutender Teil des Handels (ein Drittel)

über Börsen (vgl. A. D. Ellerman/P. L. Joskow 2008: 17). Dies ist insofern bemerkens-

wert, als in den bisherigen amerikanischen Emissionshandelsprogrammen der Handel

fast vollständig OTC abgewickelt wurde.

Der erste organisierte Handel im Europäischen Emissionshandelssystem fand Anfang

2005 an der skandinavischen Börse Nordpool statt. Die größte Handelsplattform im Eu-

72 Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der DEHST: http//www.dehst.de.
73 Die Verknüpfung der Register war mit dem 28.10. 2008 abgeschlossen und funktionsfähig.
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ropäischen Emissionshandel mit etwa drei Viertel des Handelsvolumens ist mittlerweile

die London Exchange (ECX). Weitere Handelsplattformen finden sich in Leipzig

(EEX), Wien (EXAA) und Paris (Bluenext). Gehandelt wird teils an unterschiedlichen

Standorten mit Spots oder verschiedenen Formen von Terminkontrakten.74

2.1.4 Monitoring, Verifizierung, Kontrolle und Sanktionen

In einem Emissionshandelssystem muss die Zahl der Emissionsrechte mit der Höhe der

Emissionen abgeglichen werden, um die Integrität des Systems zu gewährleisten. Es

sind dementsprechend drei Bedingungen zu erfüllen, soll das Emissionshandelssystem

funktionsfähig sein: Erstens müssen Ausgabe, Transfer und Löschung von Emissions-

rechten verbucht werden, um ermitteln zu können, welche Anlage im Besitz von wel-

chen Emissionsberechtigungen ist. Es muss für jede Anlage die Höhe der tatsächlichen

Emissionen ermittelt werden. Zweitens ist hierbei durch ein Kontroll- und Sanktionssys-

tem sicherzustellen, dass die Betreiber der Anlagen ihren Berichterstattungspflichten

nachkommen. Drittens sind schließlich auch hinreichend große Sanktionen für den Fall

erforderlich, dass der Betreiber einer Anlage nicht ausreichend Emissionsberechtigun-

gen nachweisen kann oder will.

Während Ausgabe, Transfer und Löschung der Emissionsrechte wie im vorherigen Ka-

pitel beschrieben in nationalen Registern erfolgt, die über ein europäisches Register

verknüpft sind, obliegt es den am Emissionshandel teilnehmenden Unternehmen, die

Höhe der tatsächlich getätigten Emissionen zu ermitteln, darüber zu berichten und zu

verifizieren.

Art. 14 der Emissionshandelsrichtlinie weist der Kommission die Aufgabe zu, in Ein-

klang mit den in Anhang IV der Richtlinie formulierten Grundsätzen Leitlinien bezüg-

lich der Überwachung und Berichterstattung zu entwickeln. Grundsätzlich können dem-

nach die Emissionen z. B. auf Grundlage des Brennstoffverbrauchs und der daran ge-

koppelten Emissionen berechnet oder nach standardisierten Verfahren gemessen wer-

den. Die Höhe der Kohlendioxidemissionen lässt sich in der Regel relativ einfach

bestimmen, da sie in einem festen Verhältnis zum Brennstoffverbrauch oder auch zur

74 Mittlerweile gibt es auf dem nicht auf das Europäische Emissionshandelssystem limitierten Kohlen-
stoffmarkt eine Vielzahl von Finanzprodukten. Vgl. hierzu ausführlich K. Capoor/P. Ambrosi (2008: 64
ff.).
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Produktionsmenge steht. Die Emissionen können hierbei grundsätzlich dementspre-

chend nach folgender Formel berechnet werden: Emissionen = Tätigkeitsdaten x Emis-

sionsfaktor x Oxidationsfaktor (vgl. Anhang IV 2003/87/EG).75 Die Tätigkeitsdaten

können beispielsweise den erwähnten Brennstoffverbrauch darstellen. Die vollständige

Verbrennung kohlenstoffhaltiger Energieträger steht in einem physikalisch proportiona-

len Verhältnis zu den Kohlendioxidemissionen. Mittels eines Emissionsfaktors können

also aus dem Brennstoffverbrauch die Kohlendioxidemissionen bestimmt werden. So-

fern ein Teil des im Brennstoff gebundenen Kohlenstoffs nicht verbrannt wird, ist dies

mittels eines Oxidationsfaktors zu berücksichtigen. Für jede Tätigkeit, Anlage und je-

den Brennstoff muss nach Anhang IV der Emissionshandelsrichtlinie eine eigene Be-

rechnung durchgeführt werden. Für die Emissionsfaktoren müssen etablierte Werte

(beispielsweise IPCC-Standardwerte für Raffinerieerzeugnisse) genutzt werden (vgl.

ebd.).

Gemäß Art. 6 der Emissionshandelsrichtlinie müssen die von den Mitgliedsstaaten aus-

zustellenden Anlagegenehmigungen zur Emission von Treibhausgasen Überwachungs-

auflagen enthalten, in denen die Überwachungsmethode und die Überwachungshäufig-

keit festgelegt sind. Diese müssen mit den von der Kommission entwickelten Leitlinien

zur Überwachung und Berichterstattung (vgl. Europäische Kommission 2004; 200776)

vereinbar sein. Anlagenbetreiber berichten über ihre Emissionen entsprechend der in der

Anlagengenehmigung spezifizierten Überwachungsmethode. Es obliegt den Mitglieds-

staaten sicherzustellen, dass die Emissionen im Einklang mit den Leitlinien überwacht

werden (Art 13 (2) 2003/87/EG) und hierüber bis Ende einen jeden Jahres von Anla-

genbetreibern Bericht erstattet wird (Art 13(3) 2003/87/EG). Gemäß Art. 15 und An-

hang V der Emissionshandelsrichtlinie müssen die Mitgliedsstaaten darüber hinaus da-

für Sorge tragen, dass die vorgelegten Berichte von einer unabhängigen Organisation

geprüft bzw. verifiziert werden. Dies kann eine nationale Behörde sein oder es kann

sich um akkredetierte Verifizierer handeln. Bezüglich des Vorgehens gegen Verstöße

gegen die Überwachungs- und Berichterstattungspflichten bleibt die Emissionshandels-

75 Grundsätzlich lassen sich direkte und indirekte Verfahren zur Emissionsmessung unterscheiden. Bei
der hier beschriebenen Messmethode handelt es sich um ein indirektes Verfahren. Bei den direkten
Messmethoden wird die emittierte Gasmenge „direkt“ erfasst. Vgl. hierzu R. Betz (2003: 56 f.).
76 Die Monitoring-Leitlininien aus dem Jahr 2004 wurden im Rahmen eines Review-Prozesses überarbei-
tet. Die wichtigsten Änderungen wurden von der Deutschen Emissionshandelsstelle zusammengefasst
(vgl. DEHST 2007).
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richtlinie relativ unkonkret. Es heißt in Art. 15 (1) 2003/87EG, dass die von den Mit-

gliedsstaaten zu bestimmenden Sanktionen „wirksam, verhältnismäßig und abschre-

ckend“ sein sollen sowie, dass die „notwendigen Maßnahmen“ getroffen werden müs-

sen, um die Durchsetzung der Vorschriften sicherzustellen.

Bei einem Abgleich der Emissionsmenge mit der Höhe der Emissionsberechtigungen

kann festgestellt werden, ob die Betreiber von emissionshandelspflichtigen Anlagen ih-

re Verpflichtungen erfüllt haben, bis zum 30. April eines jeden Jahres ausreichend

Emissionsberechtigungen für das Vorjahr abgegeben zu haben. Die bei Verfehlungen zu

verhängenden Sanktionen sind hier, anders als bei Verfehlungen gegen Überwachungs-

und Berichterstattungspflichten der Anlagenbetreiber, direkt in Art. 16 der Emissions-

handelsrichtlinie und damit zentral für alle Mitgliedsstaaten festgelegt.

Sanktionen bestehen hierbei aus drei Elementen. Erstens ist eine Strafzahlung für jede

zu viel emittierte Tonne Kohlendioxid zu leisten. Sie betrug in der ersten Handelsperio-

de von 2005 bis 2007 40 Euro pro Tonne Kohlendioxid (Art. 16 (3) 2003/87/EG) und

beträgt ab der zweiten Handelsperiode 100 Euro pro Tonne Kohlendioxid (Art. 16 (3)

2003/87/EG). Allein diese Sanktion ist schon als relativ streng einzustufen, wenn man

zum Vergleich die Marktpreise für Kohlendioxid heranzieht. Der Preis für eine Tonne

Kohlendioxid hat nie die Grenze von 30 Euro überschritten. Zweitens entbindet die

Strafzahlung nicht von der Pflicht, Zertifikate für die Emissionsüberschreitung im Fol-

gejahr nachzureichen. Ein Unternehmen kann sich mit der Strafzahlung somit nicht von

der Zertifikatspflicht befreien. Drittens schließlich müssen die Namen der Betreiber,

welche gegen die Abgabepflicht von Zertifikaten verstoßen haben, veröffentlicht wer-

den. Gegebenenfalls müsste ein solcher Betreiber also auch potenzielle Reputationsver-

luste in Rechnung stellen.

Die Sanktionen gegen die Emissionsüberschreitung sind also zusammengefasst sehr ef-

fektiv. Dies bedeutet indes gleichzeitig, dass die Strafzahlung kein Preisventil darstellt

(vgl. P. Graichen/T. Requate 2005: 47). Der Europäische Emissionshandel stellt sich

damit zumindest aus Sicht der zur Zertifikatsabgabe verpflichteten Unternehmen als

reine Mengenlösung dar.
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2.2 Organisation des Europäischen Emissionshandels und seine nationale Um-

setzung ab 2013

Im Dezember 2008 ist eine grundlegende Revision des Europäischen Emissionshandels

für die Zeit nach 2013 beschlossen worden. Unter anderem wurde eine Ausweitung der

Handelsperiode von fünf Jahre auf acht Jahre beschlossen, sowie eine punktuelle Aus-

weitung der Tätigkeiten, welche im Emissionshandelssystem erfasst werden. Die Sekto-

ren private Haushalte, der Verkehrssektor (mit Ausnahme des Flugverkehrs) sowie der

Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen werden jedoch auch weiterhin nicht

durch das Emissionshandelssystem erfasst. Die wichtigsten Reformelemente betreffen

im Wesentlichen eine weitestgehende Harmonisierung der Allokation. Dies bedeutet auf

einer Makroebene, dass das Emissionsbudget im Emissionshandelssektor nicht mehr

jeweils durch die Mitgliedsstaaten für sich selbst bestimmt wird. Vielmehr wird die Ent-

scheidung über das Emissionsbudget und damit auch über die Aufteilung der Emissi-

onsziele zwischen den Sektoren zentral durch die Europäische Union entschieden. Auf

einer Mikroebene wird die Allokation ebenfalls harmonisiert: Dies impliziert, dass alle

Unternehmen, welche gleiche Tätigkeiten ausüben, auch den gleichen Allokationsregeln

ausgesetzt sind. Im Folgenden wird knapp beschrieben, wie auf der Makroebene das

Emissionsbudget ausgestaltet wird und welche Allokationsregeln auf einer Mikroebene

gelten werden.

2.2.1 Makroallokation

Der Europäische Rat hat sich auf seiner Tagung am 8./9. März 2007 auf das strategische

Ziel geeinigt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 2°C im Vergleich

zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen (vgl. Europäische Union 2007).77 Dies ist nun

allerdings kein Umweltziel, welches sich ohne Weiteres operationalisieren lässt. Es be-

stehen Unsicherheiten bezüglich des Zusammenhangs zwischen Treibhausgasemissio-

nen, Treibhausgaskonzentration und globaler Durchschnittstemperatur. Als eine Nähe-

rungsgröße kann dennoch eine Begrenzung der Treibhausgasemissionen verwendet

werden. Mit der Ratifizierung des Kyoto-Protokolls haben sich die meisten Mitglieds-

staaten zu Emissionszielen verpflichtet. Darüber hinaus strebt die Europäische Union

77 Das 2°C-Ziel hat in der Europäischen Union bereits eine längere Tradition. Dieses langfristige Ziel geht
zurück auf den Wirtschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen der Bundesrepublik Deutschland
(1995) und wurde vom Europäischen Rat 1996 übernommen (vgl. R. S. J. Tol 2007: 425). R. S. J. Tol
(2007) kritisiert sowohl das Ziel als auch das Zielfindungsverfahren.
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eine Begrenzung der Treibhausgasemissionen um 20 Prozent bis zum Jahr 2020 an, un-

abhängig vom Verhalten anderer Staaten. Sofern sich andere Industriestaaten und wich-

tige Schwellenländer zu vergleichbaren Emissionsreduktionszielen verpflichten sollen

Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 sogar um bis zu 30 Prozent sinken. Vor die-

sem Hintergrund hat die Europäische Kommission im Januar 2008 im Rahmen ihres

Initiativrechts ein Klimapaket in den Gesetzgebungsprozess eingebracht. Bestandteile

dieses Paketes waren u. a. eine grundlegende Reform der bisherigen Europäischen

Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EG (Europäische Kommission 2008c) sowie ein

Effort-Sharing, einer am Bruttoinlandsprodukt orientierten Verteilung der Emissionszie-

le zwischen den Mitgliedsstaaten in denjenigen Sektoren der Wirtschaft, welche nicht

im Emissionshandelsystem erfasst werden. Das 20-Prozent-Reduktionsziel der EU bis

2020 gegenüber 1990 wird aufgeteilt in ein Emissionsziel für den Emissionshandelssek-

tor und in ein Emissionsziel für den Nichtemissionshandelssektor.

Das Vorgehen über die Änderung der Richtlinie 2003/87/EG unterlag dem Kodezi-

sionsverfahren der EU.78 Eine Einigung über die Reform des Emissionshandelssystems

wurde schließlich durch den Europäischen Rat im Dezember 2008 erzielt. Dessen

Kompromiss sowie das Effort-Sharing für die nicht unter die Emissionshandelsrichtlinie

fallenden Sektoren hat auch das Europäische Parlament am 17. Dezember zugestimmt

(Europäisches Parlament 2008 a; b).

2.2.2 Mikroallokation

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt soll für die Allokation der Emissionsrechte an die

Unternehmen Auktionierung verstärkt zur Anwendung kommen. Hier wird differenziert

zwischen dem Industriesektor und dem Energiesektor. Grundsätzlich sollen 100 Prozent

der Emissionsrechte in der Stromerzeugung versteigert werden. Eine Ausnahme gilt für

Mitgliedsstaaten, deren Netzwerk nicht oder mit einem Interkonnektor 400 MW nur

schlecht an das europäische Netzwerk UCTE verbunden ist oder dessen Stromerzeu-

gung zu mehr als 30 Prozent von einem fossilen Energieträger abhängt und dessen Brut-

toinlandsprodukt pro Kopf maximal 50 Prozent des EU-Durchschnitts beträgt (Europäi-

sches Parlament 2009, Art. 10c). Diese Ausnahmeregelung ist Bestandteil des im De-

78
Das Kodezisionsverfahren wird detailliert auf der Homepage der Europäischen Union beschrieben:

http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/text/index_en.htm. Vgl. auch A. Kortenjann (2007: 45 f.).
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zember 2008 ausgehandelten Kompromisses. Die Anwendung dieser Kriterien führt da-

zu, dass in den neuen Mitgliedsstaaten der EU 70 Prozent der Emissionsrechte im Ener-

giesektor 2013 weiterhin kostenlos zugeteilt werden können. Dieser Anteil wird sich bis

2020 auf Null reduzieren. Im Industriesektor sollen zunächst 20 Prozent der Zertifikate

versteigert werden. Der Anteil der versteigerten Emissionsmenge soll sukzessive bis

2020 auf 70 Prozent gesteigert werden, eine hundertprozentige Versteigerung der Emis-

sionsrechte im Industriesektor wird für das Jahr 2027 angestrebt (vgl. ebd.).

Bis zum 31. Dezember 2010 wird die Europäische Kommission harmonisierte Zutei-

lungsregeln der unentgeltlich zugeteilten Emissionsrechte für Industrieanlagen erlassen

(vgl. ebd., Art. 10a). Die Ausgabe wird nach einem „Ex-ante Benchmarking“-Verfahren

gebildet. Zum Beispiel könnte eine bestimmte Anzahl von Emissionsrechten pro Pro-

dukteinheit multipliziert mit einem historischen Output zugeteilt werden. Im Prinzip

sollen die Benchmarks für jeden Sektor bzw. Subsektor für Produkte und nicht für die

Inputs berechnet werden. Mit dem Start der dritten Handelsperiode ist die Allokation

festgelegt. Ex-post-Korrekturen wird es nicht geben.

Eine Ausnahme hinsichtlich der Menge der unentgeltlich zugeteilten Emissionsrechte

gibt es für Anlagen in Sektoren, welche einem bedeutenden Leakage-Risiko („signifi-

cant risk of carbon leakage“) ausgesetzt sind. Bis zum 31. Dezember 2009 wird die Eu-

ropäische Kommission unter Berücksichtigung der in Art. 10b genannten Kriterien die-

jenigen Sektoren benennen, für die dieses zutrifft. Für diese werden die Emissionsrechte

unentgeltlich zugeteilt und zwar anteilsmäßig an der jährlich sinkenden Anzahl insge-

samt unentgeltlich zugeteilter Emissionsrechte. Der Anteil dieser Emissionen wird be-

stimmt im Verhältnis zu den Gesamtemissionen in den Emissionshandelssektoren der

ersten Handelsperiode.

Eine große Anzahl von Anlagen emittiert relativ wenig Kohlendioxid (vgl. CITL-

Viewer 2008). Aufgrund der durch die Einbeziehung in das Emissionshandelssystem

verbundenen fixen Transaktionskosten pro Anlage, stellt sich die Frage der Kosteneffi-

zienz. Ab 2013 wird die Option bestehen, kleinere Anlagen aus dem Emissionshandels-

system auszuschließen, sofern sie anderweitig reguliert werden (Art. 27). Hiervon be-

troffen sind Anlagen, die weniger als 25000 Tonnen pro Jahr emittieren, sowie Feue-
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rungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung mit weniger als 35 MW. Ebenfalls

ausgenommen werden können Krankenhäuser, sofern für diese gleichwertige Maßnah-

men ergriffen werden.
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D Beurteilung des Europäischen Emissionshandelssystems

1 Europäischer Emissionshandel als Bestandteil globaler Klimapolitik und

deren Teilmengenproblematik

Der Europäische Emissionshandel reguliert wie oben beschrieben lediglich eine Teil-

menge der globalen Treibhausgasemissionen. Abbildung D.1 gibt einen (vereinfachten)

Überblick über die regionalen und sektoralen Teilmengen.

Quelle: G.-J. Krol (2005: 305).

Abbildung D.1: Teilmengenproblematik des Europäischen Emissionshandels

Im Folgenden werden zunächst regionale und sektorale Teilmengen quantifiziert und zu

nationalen und globalen Emissionsmengen in Relation gesetzt. Anschließend wird er-

läutert, inwiefern dies Auswirkungen haben kann auf die Beurteilung von Klimapolitik

im Allgemeinen und des Europäischen Emissionshandelssystems auf der Grundlage von

ausgesuchten Kriterien.

1.1 Regionale Teilmengen

Entsprechend den Vereinbarungen von Kyoto hat nur eine Teilmenge der Staaten Emis-

sionsreduktionsverpflichtungen. Das Europäische Emissionshandelssystem ist im We-

sentlichen auf Europa beschränkt. Innerhalb der Europäischen Union haben hierbei die

Länder entsprechend den Verpflichtungen von Kyoto oder dem EU-Burden-Sharing

Übrige SektorenEnergie
Industrie
Sektor

E
H
S

Annex-B-Länder mit
Emissionsziel

davon EU Länder:

Länder ohne Emissionsziel



130

ganz unterschiedliche Verpflichtungen. Dies ist die regionale Abgrenzung des Europäi-

schen Emissionshandelssystems.

Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob der Europäische Emissionshandel

ein zentraler Bestandteil globaler Klimapolitik ist. Dies ist sicherlich der Fall, wenn

man das globale Handelsvolumen als Maßstab nimmt. Das Europäische Emissionshan-

delssystem ist das derzeitig bedeutendste Emissionshandelssystem wie Tabelle D.1

zeigt.

Volumen (Millionen Ton-
nen CO2-Äquivalente)

Wert (Millionen US-
Dollar)

EU-Emissionshandel 2061 50097

New South Wales (Austra-

lien)
25 224

Chicago Climate Exchange 23 72

Projektbasierte Transaktio-

nen (CDM, JI, Sonstige)
874 13641

Summe 2983 64035

Quelle: K. Capoor/P. Ambrosi (2008: 1).

Tabelle D.1: Globales Emissionshandelsvolumen 2007

Im Europäischen Emissionshandelssystem wurden im Jahr 2007 mehr als zwei Milliar-

den Tonnen Kohlendioxidäquivalente mit einem Wert von mehr als 50 Milliarden US-

Dollar gehandelt.79 Damit wurden fast 70 Prozent aller Emissionsrechte innerhalb des

Europäischen Emissionshandelssystems gehandelt. Im Vergleich hierzu war der Handel

mit Emissionsrechten in New South Wales (Australien) und der Handel an der Chicago

Climate Exchange marginal. Auch der Handel mit Gutschriften aus projektbasierten

Emissionsminderungen wurde 2007 durch Europa mit einem Marktanteil von fast 90

Prozent dominiert.

79 Hiermit sind Spot, Futures und Optionen erfasst. Den bei weitem größten Anteil hiervon hatte der Han-
del mit Futures. Der Handel auf dem Spot-Markt war 2007 nahezu bedeutungslos. Dies ist auch darauf
zurückzuführen, dass ein Banking von Emissionsrechten von der ersten in die zweite Handelsperiode
nicht möglich war.



131

Gegenwärtig sind weitere nationale und regionale Treibhausgasemissionshandelssyste-

me in Planung. Dies ist z. B. der Fall in Neuseeland, Australien oder auf regionaler

Ebene bei der „Regional Greenhouse Gas Initiative“ (RGGI) von zehn US-Staaten im

Nordosten der USA oder in Kalifornien (vgl. O. Edenhofer u. a. 2008: 5). In den USA

gibt es mit dem Präsidentschaftswechsel im Jahr 2009 Überlegungen für ein nationales

Emissionshandelssystem, welches das Europäische Emissionshandelssystem als größtes

Regime ablösen könnte (vgl. C. von Hirschhausen/F. Holz/C. Kemfert 2009: 47 ff.).

Gleichwohl gilt, dass bisher alle sich auf die Unternehmensebene beziehenden Emissi-

onshandelssysteme zum einen (bisher) miteinander verknüpft sind. Zum anderen ist von

Bedeutung, dass alle Emissionshandelssysteme nur in einem Teil der Länder mit Emis-

sionsziel verortet oder angedacht sind.

Länder ohne Emissionsziel machen den Hauptteil der Treibhausgasemissionen aus. Ge-

naue Zahlen zu den weltweiten Treibhausgasemissionen insgesamt gibt es allerdings

nicht. Nur die Annex I-Staaten der Klimarahmenkonvention von Rio haben sich ver-

pflichtet, regelmäßig über die Entwicklung ihrer Treibhausgasemissionen Bericht zu

erstatten (vgl. UN 1992, Art. 4; Art. 8). Aus diesem Grund liegen lediglich für diese

Staaten und dementsprechend auch für die Annex-B-Staaten des Kyoto-Protokolls ge-

nauere Daten aus den Treibhausgasinventaren vor (vgl. H-J. Ziesing 2007a: 64 ff.),

nicht aber für die Länder ohne Emissionsziel.

Genauere, wenn auch keine exakten Daten existieren auch für Nicht-Annex-B-Länder

bezüglich der Kohlendioxidemissionen, nämlich bezüglich der verbrennungsbedingten

Kohlendioxidemissionen. Diese werden von der International Energy Agency, einer

zwischenstaatlichen Agentur, welche als Reaktion auf die erste Ölkrise von der OECD

gegründet wurde, erhoben80. Nicht erfasst werden dementsprechend prozessbedingte

Kohlendioxidemissionen, beispielsweise aus der Zement- und Kalkproduktion.

Nur knapp 30 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen in Höhe von knapp 29

Milliarden Tonnen Kohlendioxid stammten im Jahr 2006 aus den Annex-B-Ländern des

80 In Nicht-OECD-Ländern werden die Daten direkt von der jeweiligen Regierung, Industriekontakten
oder aus nationalen Publikationen erhoben. Vgl. hierzu: http://www.iea.org/about/esd.htm.
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Kyoto-Protokolls81. Die EU-27 haben lediglich einen Anteil von 15 Prozent an den glo-

balen Kohlendioxidemissionen.

Gleichzeitig weisen insbesondere Staaten wie Indien oder China, die keine aus dem Ky-

oto-Protokoll abgeleiteten Emissionsziele zu erfüllen haben, die höchsten Emissionszu-

wächse auf. Dies ist in Abbildung D.2 ersichtlich. Während die EU-15 insgesamt ihre

Kohlendioxidemissionen fast stabilisieren konnten, hat sich der Ausstoß von Kohlendi-

oxidemissionen in China und Indien zusammen genommen mehr als verdoppelt, so dass

sie in der Summe fast so viel emittieren wie die USA. China alleine emittiert bereits

mehr Kohlendioxid als die EU-15 und Indien emittiert mehr als Deutschland.82 Bemer-

kenswert ist auch die Tatsache, dass die verbrennungsbedingten Kohlendioxidemissio-

nen im Jahr 2006 um etwa 450 Millionen Tonnen gestiegen sind. Dies entspricht fast

genau dem deutschen jährlichen Cap im Emissionshandelssektor in der Periode 2008 bis

2012. Selbst eine vollständige und dauerhafte Einstellung aller Tätigkeiten in den Sek-

toren Energie und Industrie in Deutschland könnte den Anstieg der Kohlendioxidemis-

sionen in China nur für ein Jahr kompensieren. Es ist dementsprechend auch nicht un-

plausibel anzunehmen, dass sich der Anteil der Emissionen entwickelter Länder an den

Gesamtemissionen im Vergleich zum Gesamtemissionsanteil von Entwicklungs- und

Schwellenländern weiter verschärfen wird.83

Die EU-15 werden in Abbildung D.2 gesondert dargestellt, da die neuen Mitgliedsstaa-

ten zu den Transformationsländer zu zählen sind, welche eine spezifische Emissions-

entwicklung aufzuweisen haben. Während sich die Kohlendioxidemissionen in den al-

ten Mitgliedsstaaten von 1990 bis 2006 leicht um ca. vier Prozent erhöht haben, sind die

Kohlendioxidemissionen in den zwölf neuen Mitgliedsstaaten im gleichen Zeitraum um

etwa 25 Prozent gesunken (vgl. H.-J. Ziesing 2007a: 65).

81 Der Anteil von 30 % lässt sich aus den Daten von H.-J. Ziesing (2007) berechnen. Der tatsächliche
Anteil wird sogar noch überschätzt, da bei den Nicht-Annex-B-Ländern keine Treibhausgasinventare vor-
liegen und hier ausschließlich die verbrennungsbedingten Kohlendioxidemissionen (CO2-emissions from
fuel combustion) erfasst werden.
82 Nach der Netherlands Environmental Assessment Agency (2007) ist China unter Berücksichtigung der
in der Zementproduktion entstehenden Kohlendioxidemissionen seit 2006 bereits größter Kohlendioxid-
emittent.
83 Vgl. hierzu auch W. Pizer (2005: 2 ff.).
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Quelle: H.-J. Ziesing (2007a); eigene Darstellung.

Abbildung D.2: Energiebedingte CO2-Emissionen in Millionen Tonnen

Bezieht man die übrigen Treibhausgase mit ein, sind die Emissionen von Klimagasen in

der EU-15 „sogar“ leicht gesunken. Daraus kann jedoch keine Trendwende hin zu nied-

rigeren Emissionen abgeleitet werden. Der Emissionsrückgang insgesamt kann haupt-

sächlich zurückgeführt werden auf die Emissionsrückgänge in Deutschland und Groß-

britannien, die ihrerseits wieder erklärbar sind durch sogenannte „Wall-Fall-Profits“ im

Falle Deutschlands und das Ende der Kohlesubventionen in Großbritannien.

Das für den anthropogen bedingten Treibhauseffekt quantitativ bedeutendste Treib-

hausgas Kohlendioxid wird hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe

zum Zwecke der Energieerzeugung freigesetzt. Die Entwicklung der Treibhausgasemis-

sionen lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, insbesondere auf die Bevöl-

kerungsentwicklung, auf einen Einkommenseffekt, auf Veränderungen der Energiein-

tensität84 und auf Veränderungen der Energieträgerstruktur (vgl. H.-J. Ziesing 2006: 495

ff.).

84 Dieser kann z. B. am Primärenergieverbrauch (z. B. in Öleinheiten oder Steinkohleeinheiten) pro BIP
gemessen werden.
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Quelle: H.-J. Ziesing (2006: 497).

Abbildung D.3 Komponenteneinfluss auf die relativen Veränderungen der Treib-

hausgasemissionen in der EU-15 von 1990-2005 in Prozent

Zwischen Bevölkerungsentwicklung und Treibhausgasemissionen besteht ein positiver

Zusammenhang. Es ist nicht unplausibel anzunehmen, dass ein höheres Bevölkerungs-

wachstum zu steigendem Energieverbrauch führt und damit Treibhausgasemissionen

ansteigen. Eine Änderung im Energiemix hin zu emissonsärmeren oder gar emissions-

freien Energieträgern sowie eine Verringerung der Energieintensität (bzw. Erhöhung

der Energieproduktivität) haben einen eher dämpfenden Einfluss auf die Höhe des Aus-

stoßes von Treibhausgasen. Abbildung D.3 zeigt für die EU-15 exemplarisch wie die

Veränderung des Ausstoßes von Treibhausgasen auf die einzelnen Faktoren zurückzu-

führen ist.

Mit steigendem Wachstum in Entwicklungs- und Schwellenländern wird sich der euro-

päische Anteil am globalen Ausstoß von Treibhausgasen zunehmend verringern. Nach

Projektionen der Energy Information Administration (2008) werden die Kohlendioxid-

emissionen in Ländern wie China und Indien absolut und relativ wesentlich stärker stei-

gen als dies in Entwicklungsländern der Fall ist (vgl. auch H.-W. Ziesing 2007a: 70).
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Staat/Region Durchschnittliches jährliches CO2-
Wachstum 2005 bis 2030

USA 0,5

OECD-Europa 0,4

China 3,3

Indien 2,6

OECD 0,5

Nicht-OECD 2,5

Quelle: EIA (2008: 113).

Tabelle D.2: CO2-Wachstumprognosen in ausgewählten Ländern und Regionen

Tabelle D.2 zeigt, welche durchschnittliche Wachstumsraten in OECD-Ländern und

Nicht-OECD-Ländern zu erwarten ist. Während in OECD-Ländern ein leichter jährli-

cher Anstieg der Kohlendioxidemissionen in Höhe von 0,5 Prozent prognostiziert wird,

werden die jährlichen Kohlendioxidemissionen in Nicht-OECD im Referenzszenario

jährlich um 2,5 Prozent zunehmen. Eine besonders gewichtige Rolle nicht nur bei den

relativen, sondern auch bei den absoluten Zuwächsen spielen hierbei Indien und China.

Es wird prognostiziert, dass die Kohlendioxidemissionen weltweit von ca. 28 Mrd.

Tonnen Kohlendioxid auf etwa 42 Mrd. Tonnen Kohlendioxid steigen. Die chinesischen

Kohlendioxidemissionen steigen hierbei von 5,3 auf 12 Mrd. Tonnen Kohlendioxid, die

indischen Emissionen von rund 1,2 auf 2,2 Mrd. Mehr als die Hälfte des Emissionszu-

wachses bis 2030 wird demnach also auf Indien und China entfallen (vgl. auch H.-J.

Ziesing 2007a: 64 ff.). Prognosen der International Energy Agency (IEA) unterstreichen

dies. Demnach werden 97 Prozent des Emissionsanstieges bis 2030 auf Nicht-OECD-

Länder zurückzuführen sein, Dreiviertel alleine auf China, Indien und den Mittleren Os-

ten (IEA 2008).

1.2 Sektorale Teilmengen

Das Europäische Emissionshandelssystem ist wie zuvor erläutert nach einem sektoralen

Ansatz organisiert. Hierbei werden nicht alle Sektoren durch das Emissionshandelssys-

tem erfasst. Abbildung D.4 zeigt, welchen Anteil an den Kohlendioxidemissionen dem

Emissionshandelssektor Energie und Industrie im Jahr 2004, also ein Jahr vor der Ein-

führung des Emissionshandelssystems, zukommt.
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Quelle: H.-J. Ziesing (2007b: 494); eigene Darstellung.

Abbildung D.4: Sektorale Struktur der CO2-Emissionen im Jahr 2004 in Prozent

Dieser Anteil ist mit gut 50 Prozent in Deutschland, 56 Prozent in der EU-15 und gut 70

Prozent in den neuen Mitgliedsstaaten bedeutend. Er ist aber dahingehend zu relativie-

ren, dass der Anteil des Emissionshandelssektor an den gesamten Treibhausgasemissio-

nen noch wesentlich geringer ausfällt. Das Gewicht des Emissionshandelssektors inner-

halb Europas ist recht unterschiedlich. Der Anteil des Emissionshandelssektors an den

gesamten Kohlendioxidemissionen war in Deutschland innerhalb der EU-15 überdurch-

schnittlich hoch, aber nicht so hoch wie der Durchschnitt in den neuen Mitgliedsstaaten

der EU.

Bei allen Unterschieden kann nicht übersehen werden, dass die Emissionen in den

Nichthandelssektoren eine nicht vernachlässigbare Höhe aufweisen. Betrachtet man die

Entwicklung der Kohlendioxidemissionen seit 1990 differenziert nach Sektoren, stellt

man fest, dass sich die sektorale Struktur der Kohlendioxidemissionen im Zeitablauf

verändert. Für Deutschland beispielsweise gilt, dass die Emissionen im Verkehrssektor

bis 1999 um 16 Prozent zugenommen haben und erst seit 1999 rückläufig sind.85 Sie

liegen aber immer noch über den Emissionen von 1990. In den eher weniger bedeuten-

den Sektoren Gewerbe, Handel, Dienstleistungen sind die Emissionen relativ stark ge-

sunken. Den absolut größten Emissionsrückgang gab es seit 1990 im größten Teilsektor

85 Auch dies muss indes differenziert betrachtet werden. Die Emissionen des Flugverkehrs weisen auch
nach 1999 erhebliche Wachstumsraten auf.
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Kraftwerke. Die dortigen Emissionen haben von 1999 bis 2005 aufgrund des verstärk-

ten Einsatzes von Braunkohle wieder zugenommen. Eine bedeutende Rolle spielt hier

möglicherweise nicht zuletzt der Niedergang der DDR. Diese Entwicklung ist analog zu

derjenigen der meisten ehemals sozialistischen neuen Mitgliedsstaaten in der EU (vgl.

SRU 2008: TZ 103; H.-J. Ziesing 2007b: 83 f.).

Dies hat nun Konsequenzen im Hinblick auf die Beurteilung des Europäischen Emis-

sionshandels bezüglich einer optimalen Klimapolitik, ökologischer Treffsicherheit und

Kosteneffizienz.
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2 Beurteilung des Europäischen Emissionshandels unter Berücksichtigung

der Teilmengenproblematik

2.1 Beurteilung des Europäischen Emissionshandels hinsichtlich des Kriteri-

ums eines optimalen Klimaschutzes

Bezüglich der Beurteilung europäischer Klimapolitik ist zwischen der Zielebene und

der Instrumentenebene zu unterscheiden. Zunächst wird im folgenden Kapitel die Aus-

wirkung der Teilmengenproblematik auf die Entscheidungsfindung hinsichtlich der

Zielebene beschrieben. In Kapitel B wurden bereits die Schwierigkeiten, die mit der Be-

stimmung einer optimalen Emissionsmenge verbunden sind, erläutert. In diesem Kapitel

geht es um die optimale Emissionsmenge unter Berücksichtigung der Teilmengenprob-

lematik. Der Aussagegehalt dieser Analysen muss insofern eingeschränlt werden, als

das Anspruch eines Zertifikatehandels nicht auf eine optimale Klimapolitik ausgerichtet

ist wie in Kapitel 4 dargestellt. Anschließend wird der Europäische Emissionshandel im

Vergleich zu einer Preislösung hinsichtlich des Kriteriums der Optimalität unter Be-

rücksichtigung der Teilmengenproblematik und Unsicherheit bezüglich der Vermei-

dungs- und Schadenskosten beurteilt.

2.1.1 Optimale Emissionsmenge und Teilmengenproblematik

Hinsichtlich des Kriteriums der Optimalität von Emissionsvermeidungen ist der Teil-

nehmerkreis der hiervon Begünstigten zu definieren sowie zu prüfen, ob die Emissions-

vermeidungen einseitig sind oder Teil eines über die EU hinausgehenden internationa-

len oder globalen Abkommens. Bezieht man nur die EU-Mitglieder in die Wohlfahrts-

analyse ein, verbieten sich anspruchsvolle Emissionsziele, da die Spielräume für Wohl-

fahrtsverbesserungen durch Emissionsverringerungen sehr schnell ausgeschöpft sind.

Die innerhalb der Europäischen Union emittierte Treibhausgasmenge trägt, wie zuvor

beschrieben, nur einen kleinen Teil zu der weltweit emittierten Menge bei. Dieser Sach-

verhalt lässt sich anhand Abbildung D.5 folgendermaßen darstellen. Eine auf die EU

reduzierte Wohlfahrtsanalyse mit der Grenzschadenskostenkurve GSKEU und der

Grenzvermeidungskostenkurve GVKEU führt zu einer optimalen Emissionsmenge

(EEU
opt). Bei einem steilen Verlauf der Grenzvermeidungskostenkurve, wie dies inner-

halb der EU aufgrund der bereits erfolgten Reduktionsmaßnahmen erwartet werden

kann, verbieten sich anspruchsvolle Reduktionsmaßnahmen über EEU
opt hinaus bei einer
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auf die EU beschränkten Wohlfahrtsanalyse. Geringen eingesparten Schadenskosten

stünden hohe zusätzliche Vermeidungskosten gegenüber.

Mit der Emission von Treibhausgasen verursacht die EU darüber hinaus gleichwohl ei-

nen externen Effekt. Dieser externe Effekt führt in Abbildung D.5 dazu, dass die globa-

le Grenzschadenskostenkurve aus der Emission von europäischen Treibhausgasen zum

einen oberhalb der europäischen Grenzschadenskostenkurve liegt, zum anderen aber

auch einen steileren Verlauf aufweist.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung D.5: Externe Effekte europäischer Treibhausgasemissionen

Ist das Entscheidungskriterium der EU nicht eine regionale, sondern eine globale Wohl-

fahrtsanalyse, würde dies zu einer geringeren europäischen Emissionsmenge in Höhe

von EUW
opt führen. Allein auf die EU bezogen wäre hiermit ein Wohlfahrtsverlust in

Höhe der Fläche ABD verbunden. Gegenüber dem isolierten EU-Optimum kann ein

EW
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opt
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globaler Wohlfahrtsgewinn in Höhe der Fläche DBC konstatiert werden. Der Rest der

Welt gewinnt mehr als die EU verliert.

Dieser Befund muss in jedoch in mehrfacher Hinsicht relativiert werden. Erstens darf

aufgrund des im globalen Maßstab eher geringen und zukünftig abnehmenden Anteils

der EU-Treibhausgasemissonen dieser Wohlfahrtsgewinn nicht überschätzt werden.

Darüber hinaus würde zweitens eine Emissionsmenge in Höhe von EW
opt auch nicht be-

deuten, dass externe Schadenskosten vollständig vermieden würden. Nach wie vor wür-

den Entwicklungsländer durch die Emission von europäischen Treibhausgasen Schaden

nehmen, schließlich würde immer noch die Emissionsmenge EW
opt emittiert. Mit diesen

Emissionen würden weiterhin externe Grenzschäden produziert, auch wenn sie interna-

lisiert sind. Drittens schließlich stehen Ressourcen, welche in der EU oder anderen In-

dustriestaaten für die Reduktion von Treibhausgasen verwendet werden, in Verwen-

dungskonkurrenz.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung D.6: Verwundbarkeit und Emissionsreduktion
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Unmittelbar einsichtig ist dies, wenn Emissionen über EW
opt hinausgehend reduziert

werden würden, um auch Restschäden in Entwicklungsländern über das globale Emis-

sionsoptimum hinaus zu verhindern. Die zusätzlichen Kosten einer Emissionsvermei-

dung wären höher als der zusätzliche Nutzen. Auch wenn reichere Länder Verantwor-

tung für den Klimawandel zu übernehmen beabsichtigen, sind bei Emissionsreduktio-

nen die Verzichtskosten zu berücksichtigen. Abbildung D.6 soll diesen Gedankengang

anhand eines Gedankenexperimentes veranschaulichen. Mit GSK0
a werden die Grenz-

schadenskosten in den armen Ländern bezeichnet, mit GVKr Grenzvermeidungskosten

der reichen Länder. Für einen ganz einfachen Fall, in dem jeglicher Schaden in armen

Ländern anfällt, ist E0
opt die (global) optimale Emissionsmenge der reichen Länder. NUr

reiche Länder verursachen in diesem Fall externe Kosten. Für eine Emissionsreduktion

über E0
opt hinaus ließen sich zwar weitere Schadenskosten in armen Länder verringern.

Diese werden aber über höhere Vermeidungskosten überkompensiert. Immer noch fal-

len Schadenkosten an und zwar im Rahmen dieses Gedankenexperimentes ausschließ-

lich bei den ärmeren Ländern.

Steht man diesen ein Recht auf Nichtschädigung zu, ist es leicht zu zeigen, dass Kom-

pensationszahlungen seitens der reicheren Länder die überlegene Lösung gegenüber ei-

ner über E0
opt hinausgehenden Emissionsreduktion darstellen. Werden etwa die Emissi-

onen auf E0’ gesenkt, ließen sich die Schadenskosten, die annahmegemäß ausschließlich

in den armen Ländern auftreten, um die Fläche E0’E0
optCE reduzieren. Dem stünden hö-

here Vermeidungskosten der reicheren Länder in Höhe von E0’E0
optCD gegenüber. Rei-

chere Länder könnten sogar Kompensationszahlungen bis zu der Fläche E0’E0
optCD

leisten, die um die Fläche ECD über die Schadenskosten hinausgehen und würden im

Vergleich zu einer Emissionsreduktion immer noch nicht schlechter gestellt werden.

Anders ausgedrückt könnten Emissionsreduktionen ausschließlich der reicheren Länder

über E0
opt hinaus selbst dann nicht im Interesse der ärmeren Länder sein, wenn die

Schadenskosten alleine in diesen ärmeren Ländern anfallen würden. Im Vergleich hier-

zu könnten sie sich jedenfalls im Prinzip wie die reicheren Länder durch Kompensati-

onszahlungen besser stellen.

Thomas C. Schelling (1992) hat darüber hinaus darauf hingewiesen, dass Schäden keine

exogene Größe sind, sondern ihrerseits vom Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft
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abhängen. Führt Entwicklungshilfe zu einer positiven ökonomischen Entwicklung,

könnte die Verwundbarkeit der Entwicklungsländer gegenüber einem Klimawandel sin-

ken. „We might find better use for the money“, so hat Schelling (1992) dieses Argu-

ment zusammengefasst. Damit ist nicht lediglich gemeint, dass zur Schadensminderung

mittels Emissionsvermeidung eingesetzte knappe Mittel an anderer Stelle möglicher-

weise produktiver eingesetzt werden könnten. Zukünftige Schäden selbst könnten also

mit wirtschaftlicher Entwicklung verringert werden. Ärmere Länder sind schließlich

auch deswegen relativ stärker von einer Klimaänderung betroffen, weil sie über gerin-

gere Anpassungskapazitäten verfügen und weil ihre Wirtschaft stärker vom Klima ab-

hängt als dies in entwickelten Ländern der Fall ist.

In Abbildung D.6 ist dieser Zusammenhang durch eine Verschiebung der Grenzscha-

denskostenkurve nach unten gekennzeichnet. Plausibel wird diese Verschiebung, wenn

man die Grenzschadenskostenkurve von rechts nach links denkt. Jede vermiedene

Emissionseinheit führt in Form vermiedener Schäden zu einem zusätzlichen Nutzen für

ärmere Länder. Nur ist dieser zusätzliche Nutzen einer verminderten Emissionseinheit

geringer, wenn hiermit beispielsweise knappe Mittel der Entwicklungspolitik entzogen

werden und hierdurch die Verwundbarkeit der ärmeren Länder gegenüber einem Kli-

mawandel steigt. Nicht das Emissionsniveau E0
opt stellt dann das global optimale Emis-

sionsniveau dar, sondern das höhere Emissionsniveau E1
opt.

Die Schlussfolgerungen von R. S. J. Tol (2005) aus Modellrechnungen legen nahe, dass

Entwicklungsländer tatsächlich durch Investitionen in Entwicklungspolitik mehr profi-

tieren könnten als durch Investitionen in Emissionsvermeidung. Tol selbst empfiehlt

jedoch, diese Ergebnisse mit Vorsicht zu behandeln, u. a. deswegen, weil sie auf nur

einem einzigen Modell basieren und andere Autoren zu abweichenden Schätzungen von

Klimaschäden für verschiedene Regionen oder Sektoren gelangen (vgl. R. S. J. Tol

2005: 627).

Darüber hinaus könnte sich vermindertes Wirtschaftswachstum in reichen Ländern in-

folge ambitionierter Emissionsvermeidungsaktivitäten über Veränderungen der Han-

dels- und Kapitalströme auch negativ auf das Wirtschaftswachstum in ärmeren Länder

auswirken. Hat dies wiederum negative Folgen für das öffentliche Gesundheitswesen,
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könnte beispielsweise die Zahl der Malariaerkrankungen trotz verlangsamten Klima-

wandels sogar steigen statt sinken (vgl. R. S. J. Tol/H. Dowlatabati 2001).86

Festgehalten werden kann, dass die Opportunitätskosten einer ambitionierten Klimapo-

litik auch bei der Verfolgung sozialer Ziele nicht vernachlässigt werden dürfen. Ein-

schränkend muss jedoch berücksichtigt werden, dass nicht nur der unmittelbare Nutzen

von Emissionsvermeidung schwierig zu ermitteln ist. Dies gilt auch für den Nutzen der

besten nicht genutzten Alternative, hier also für den Nutzen von Entwicklungspolitik.87

Ferner kann bezweifelt werden, ob die beste nicht genutzte Alternative politisch über-

haupt durchsetzbar ist. Es ist auf der einen Seite zwar fraglich, ob von reichen Ländern

Kosten der Emissionsvermeidung zugunsten von ärmeren Ländern in Kauf genommen

werden. Auf der anderen Seite könnte aber eine ebenso große oder bei gleichem Zieler-

reichungsgrad möglicherweise sogar geringere Belastung zugunsten von Entwicklungs-

politik noch schwieriger durchzusetzen sein.

Zwischen stark regulierten Industrieländern auf der einen Seite und weniger regulierten

Entwicklungs- und Schwellenländern auf der anderen Seite bestehen größere Grenz-

vermeidungskostenunterschiede. Einen Anhaltspunkt hierfür liefert Abbildung D.7.

Hier werden die Kohlendioxidemissionen pro Wertschöpfungseinheit (in US-Dollar) im

Jahr 2005 dargestellt. Es fällt auf, dass sowohl die USA als auch die EU-27 weniger

Kohlendioxid pro Wertschöpfungseinheit emittieren als der Durchschnitt.

86 Vgl. hierzu des Weiteren und ebenfalls R. S. J. Tol/H. Dowlatabati (2001), R. S. J. Tol/K. L. E
Kristie/G. W. Yohe (2007).
87 Beispielsweise könnte die Aufnahmefähigkeit von zusätzlicher Entwicklungshilfe in einigen (nicht
allen) Ländern deswegen begrenzt sein, weil die Gefahr der Korruption besteht. Deren zusätzlicher Nut-
zen ist dann fraglich. Im Extremfall könnte sich Entwicklungshilfe sogar für die Entwicklung eines Lan-
des als schädlich erweisen. Vgl. J. Bhagwathi (2005) .
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Quelle: IEA: http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp (Stand: März 2008); eigene

Darstellung.

Abbildung D.7: Energiebedingte Kohlendioxidemissionen pro Wertschöpfungsein-

heit verschiedener Länder und Regionen 2005

In einer Wohlfahrtsanalyse bedeutet dies, dass Wohlfahrtsverbesserungen im Falle be-

reits hoher Standards durch eine weitere Verschärfung der Standards schnell ausge-

schöpft sind (vgl. G.-J. Krol 2006: 302). Basiswert für die Emissionsreduktion kann in

diesem Fall auch ein Business-as-Usual-Emissionsverhalten der Entwicklungsländer

sein. Entscheidend für potenzielle Wohlfahrtsverbesserungen ist, dass Entwicklungslän-

der ein hohes technisches Potenzial hinsichtlich einer Reduktion der Emissionsintensi-

tät, verstanden als in Relation zum Sozialprodukt gesetztes Emissionsniveau, aufweisen.

Dies schließt ein Wachstum ihrer Sozialprodukte nicht aus. Eine über EEU
0 hinausge-

hende Emissionsreduktion auf EEU
1 in Abbildung D.8 würde zu einem Wohlfahrtsver-

lust in Höhe der Fläche ABC führen. Eine gleich hohe Emissionsreduktion in Entwick-

lungsländern würde hingegen sogar eine Wohlfahrtsverbesserung in Höhe der Fläche

ABD ermöglichen.
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Quelle: In Anlehnung an G.-J. Krol (2006: 302).

Abbildung D.8: Wohlfahrtseffekte von Emissionsreduktionen bei unterschiedli-

chen Grenzvermeidungskosten

2.1.2 Optimalität von Lizenzen im Klimaschutz bei Unsicherheit von Grenzscha-

denskosten und Grenzvermeidungskosten

In der Klimapolitik werden zur Vermeidung von Klimaschäden Mengenlösungen, Preis-

lösungen oder eine Kombination aus beiden diskutiert. Dies ist insofern eine grobe Ver-

einfachung als zum einen sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik Vorschläge

unterbreitet werden, die aufgrund einer mangelnden globalen Durchsetzbarkeit sowohl

von Mengen- als auch von Preislösungen auf die Förderung und Verbreitung von um-

welttechnologischen Fortschritt setzen (vgl. z. B. S. Barrett 1999). Zum anderen gibt es

eine Vielzahl von Mengen- und Preislösungen, die sich in nicht unerheblichen Details

wie der Stringenz des Klimaschutzes und dem Zeitpfad der Emissionsreduktionen un-

terscheiden.88 Im Folgenden sollen aber die unter Wohlfahrtsaspekten relativen Vorteile

von Mengen- und Preislösungen verglichen werden. Sind alle Grenzschadenskosten-

und Grenzvermeidungskostenverläufe bekannt, sind die Volkswirtschaften durch Fehlen

88 Einen systematisierten Überblick über mehr oder weniger politikreif ausgewählte Vorschläge einer
globalen Klimapolitikarchitektur geben J. E Aldy/S. Barrett/R. N. Stavins (2003). „Jüngere“ Beiträge zur
Debatte kommen z. B. von L. Wicke (2005) oder J. Matthews (2007).
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jeglicher sonstiger Marktverzerrungen gekennzeichnet und orientiert sich das Entschei-

dungskalkül der Entscheidungsträger weltweit am Kriterium der Pareto-Effizienz ent-

sprechend dem Kaldor-Hicks-Kriterium, ist die Äquivalenz von Steuer- und Mengenlö-

sung nicht gesichert.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung D.9: Mengen- und Preislösung bei Unsicherheit der Grenzschadenskos-

ten im Vergleich

Sind die Grenzschadenskosten und/oder die Grenzvermeidungskosten unbekannt, wird

die optimale Emissionsmenge allenfalls zufällig erreicht. Ein Irrtum über die Höhe der

Kostenverläufe führt dementsprechend zu Wohlfahrtsverlusten. Abbildung D.9 illust-

riert dies sowohl für den Fall, dass die Grenzschadenskosten niedriger sind als erwartet,

als auch für den Fall, dass sie höher sind als erwartet. Die normgebende Instanz erwar-

tet, dass die Grenzschadenskostenkurve entsprechend GSKe verläuft und wird, wenn sie

die erwartete Wohlfahrt maximieren will, die Emissionsmenge z. B. durch eine Lizenz-

lösung auf E* fixieren oder ein Steuersatz auf t so setzen, dass sich die Wirtschaftssub-

E: Emissionsmenge
GSK: Grenzschadenskosten
GVK: Grenzvermeidungskosten
t: Steuersatz
PL: Lizenzpreis

GSKe

GVK

E2
opt

E

GSK2

GSK1

E1
opt

E*

A

B

C

D

F

t, PL*

GSK,
GVK



147

jekte entsprechend der Grenzvermeidungskostenverläufe mit der Emissionsmenge E*

anpassen. Werden die Grenzschadenkosten unterschätzt, sind sie also mit GSK1 höher

als erwartet, entstünde ein Wohlfahrtsverlust in Höhe der Fläche BCA, da im Falle einer

Emissionsreduktion von E auf E1 die höheren Vermeidungskosten in Höhe der Fläche

E1
optE*CB durch die vermiedenen Schadenskosten in Höhe der Fläche E1

optE*AB um

eben diese Fläche ABC mehr als ausgeglichen würde.

Sind die Grenzschadenskosten mit GSK2 niedriger als erwartet, entstünde ex-post eben-

falls ein Wohlfahrtsverlust, diesmal in Höhe der Fläche DFC. Eine höhere Emissions-

menge E2 wäre zwar mit höheren Schadenskosten verbunden, die aber durch eingespar-

te Vermeidungskosten mehr als aufgehoben würden.

Die Höhe der Wohlfahrtsverluste hängt in diesem Fall zwar von der Höhe des Irrtums

über den Verlauf und die Höhe der Grenzschadenskosten ab, nicht aber von der Instru-

mentenwahl. Der für die Emissions- und Lizenzmenge E zu erwartende Lizenzpreis PL

wäre identisch mit dem zu der Emissionsmenge E führenden Steuersatz t.

Anders ist dies im Falle der Unsicherheit über die Vermeidungskosten (vgl. M. L.

Weitzman 1974). Irrtümer über die Höhe der Grenzvermeidungskosten können bei Li-

zenzlösungen andere Auswirkungen auf die Höhe des Wohlfahrtverlustes haben als dies

bei einer Steuerlösung der Fall ist. Entscheidend sind hier die Steigungen der Grenz-

vermeidungskostenkurve und der Grenzschadenskostenkurve in der Nähe des erwarte-

ten Emissionsoptimums. Weitzman hat den Vorteil einer Steuerlösung über eine Men-

genlösung bei Unsicherheit über die Höhe von Grenzvermeidungskosten und den

Grenznutzen einer Emissionsvermeidung unter der Annahme üblicher Kostenverläufe89

wie folgt beziffert (vgl. M. Weitzman 1967: 484):

KK

N









22

2

2

2 
.

Mit 2 wird die Varianz der Irrtümer bezüglich der Grenzvermeidungskosten bezeich-

net, K  ist die Steigung der Grenzvermeidungskostenkurve, N  die Steigung der

89 Genau genommen ist Weitzman von quadratischen Kosten- und Nutzenfunktionen in der Nähe des Op-
timums mit hinreichend geringer Varianz der Grenzkosten ausgegangen. Vgl. hierzu ausführlicher M.
Weitzman (1974): 483.
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Grenznutzenkurve einer zusätzlichen Emissionsvermeidung. Es fällt auf, dass die von

Weitzman berücksichtigte Varianz des Grenznutzens einer Emissionsvermeidung ent-

sprechend Abbildung D.9 keine Rolle spielt.
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Da annahmegemäß 0K und 0N , ist eine Steuerlösung also dann vorteilhafter,

wenn die Steigung der Grenzvermeidungskostenkurve betragsmäßig größer ist als die

betragsmäßige Steigung der Grenznutzenkurve ( NK  ) und sie ist dann umso vor-

teilhafter, je größer diese Differenz ist, je größer die Varianz der Grenzkosten ist und je

kleiner die Grenzvermeidungskosten sind. Umgekehrt ist eine Mengenlösung vorteil-

haft, wenn die betragsmäßige Steigung der Grenzvermeidungskostenkurve kleiner ist

als die betragsmäßige Steigung der Grenznutzenkurve.

Spiegelbildlich formuliert ist eine Mengenlösung vorzuziehen, wenn die Grenzscha-

denskostenkurve steiler verläuft als die Grenzvermeidungskostenkurve. Dann ist der

Wohlfahrtsverlust ex-post bei Irrtum über die Höhe der Grenzvermeidungskosten im

Falle einer Lizenzlösung kleiner als bei einer Steuerlösung.

Es lässt sich also keine eindeutige Aussage über die Vorteilhaftigkeit einer Mengen-

oder Lizenzlösung bei Unsicherheit über die Grenzvermeidungskostenhöhe treffen. De-

ren relative Vorteilhaftigkeit hängt vielmehr davon ab, wie steil der Verlauf der Grenz-

vermeidungskosten und der Grenzschadenskostenkurve in der Nähe des erwarteten

Emissionsoptimums ist. Die Intuition dieses Zusammenhanges soll wiederum im Fol-

genden illustriert werden. In Abbildung D.10 weist die Grenzvermeidungskostenkurve

einen steileren Verlauf auf als die Grenzschadenskostenkurve.
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Wird die Höhe der Grenzvermeidungskosten überschätzt, liegt die tatsächliche Grenz-

vermeidungskurve mit GVK1 also unterhalb der erwarteten Grenzvermeidungskosten-

kurve GVKe, entsteht im Falle einer Lizenzlösung ein Wohlfahrtsverlust in Höhe der

Fläche ABC. Da die Emissionsmenge fixiert ist, wird zu viel emittiert. Den im Ver-

gleich zur optimalen Menge E1
opt geringeren Vermeidungskosten in Höhe von

E1
optE*BA stünden höhere Schadenskosten in Höhe der Fläche E1

optE*CA gegenüber.

Quelle: In Anlehnung an N. Stern (2007: 356).

Abbildung D.10: Wohlfahrtsvergleich von Mengen- und Preislösungen bei Unsi-

cherheit der Grenzvermeidungskosten und relativ steilem Grenzvermeidungskos-

tenverlauf

Eine Steuerlösung hingegen würde einen im Vergleich kleineren Wohlfahrtverlust nach

sich ziehen, nämlich in Höhe der Fläche HAG. Wenn Emissionsvermeidung billiger ist

als erwartet, würden aufgrund des fixierten Abgabensatzes, mit dem jede Emissionsein-

heit belastet ist, nicht zu wenige, sondern zu viele Emissionen vermieden. Den im Ver-
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gleich zur optimalen Menge hierdurch eingesparten Schadenkosten E1
tE1

optAG stünden

höhere Vermeidungskosten in Höhe der Fläche E1
tE1

optAH gegenüber.

Werden die Grenzvermeidungskosten unterschätzt, liegt die Grenzvermeidungskosten-

kurve also höher als erwartet, entsteht bei der Lizenzlösung ein Wohlfahrtsverlust in

Höhe der Fläche CDF. Den im Vergleich zur optimalen Emissionsmenge eingesparten

Schadenkosten in Höhe der Fläche E*E2
optDC stehen höhere zusätzliche Vermeidungs-

kosten gegenüber in Höhe der Fläche E*E2
optDF. Eine Steuerlösung ist also bei einer

relativ flach verlaufenden Grenzschadenskostenkurve und einer relativ steil verlaufen-

den Grenzvermeidungskostenkurve (ceteris paribus) einer Lizenzlösung vorzuziehen.

Genau umgekehrt verhält es sich, wenn die Grenzschadenskostenkurve im relevanten

Bereich einen steilen Verlauf hat und die Grenzvermeidungskostenkurve einen eher fla-

chen Verlauf aufweist.

Quelle: In Anlehnung an N. Stern (2007: 356).

Abbildung D.11: Wohlfahrtsvergleich von Mengen- und Preislösungen bei Un-

sicherheit der Grenzvermeidungskosten und relativ flachem Grenzvermeidungs-

kostenverlauf
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Abbildung D.11 illustriert dieses. Werden die GVK überschätzt, liegt also die Grenz-

vermeidungskostenkurve mit GVK1 unterhalb der erwarteten Grenzvermeidungskosten-

kurve, entsteht wiederum ein Wohlfahrtsverlust bei einer Lizenzlösung in Höhe der Flä-

che ABC, der aber in diesem Falle geringer ist als der Wohlfahrtsverlust der Steuerlö-

sung in Höhe der Fläche HAG.

Selbiges gilt, wenn die Höhe der Grenzvermeidungskosten unterschätzt wird, die

Grenzvermeidungskostenkurve mit GVK2 also oberhalb der erwarteten Grenzvermei-

dungskostenkurve GVKe liegt. Der Wohlfahrtsverlust einer Lizenzlösung entspräche

lediglich der Fläche CDF, während eine Steuerlösung in die „ökologische Katastrophe“

führen würde (Fläche DIJ). Die Wirtschaftssubjekte reagieren auf den festen Steuersatz

aufgrund der hohen Grenzvermeidungskosten mit höheren Emissionen als erwartet. Da

aber bereits geringe Emissionssteigerungen zu hohen zusätzlichen Schäden führen, ist

dies mit entsprechend hohen Wohlfahrtsverlusten verbunden.

Die Frage, ob sich für die Klimapolitik hinsichtlich des Kriteriums der Optimalität unter

Unsicherheit eher eine Steuerlösung oder doch eine Mengenlösung anbietet, kann dann

beantwortet werden, wenn eine Vorstellung darüber besteht, ob die Grenzschadenskos-

ten einen steileren Verlauf aufweisen als die Grenzvermeidungskosten oder umgekehrt.

R. Newell und W. Pizer (2003) erweitern die Analyse Weitzmans auf Bestandsgrößen

wie die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Klimafolgen und damit

auch Klimaschäden hängen nicht von den Emissionen eines einzelnen Jahres ab, son-

dern von deren akkumulierten Bestand in der Atmosphäre, welcher durch die Konzen-

tration der Treibhausgase gemessen wird. Die Tatsache, dass die Emissionen in einem

einzelnen Jahr nur einen geringen Einfluss auf die Bestandsgröße der Treibhausgaskon-

zentration haben, kann eine flach verlaufende Grenzschadenskostenkurve erklären. Dies

würde eher für eine Steuerlösung sprechen (vgl. ebd.: 427 ff.).

Gleichwohl identifizieren R. Newell und W. Pizer auch Parameter, die ungeachtet des-

sen für eine Mengenlösung sprechen könnten: „Lower stock decay rates, lower discount

rates, and greater rates of benefit growth tend to favor quantity controls for regulating
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stock externalities” und „Greater correlation in costs across time tends to favour quan-

tity controls” (R. Newell/W. Pizer 2003: 425).

Von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit der Klimaproblematik ist die Exis-

tenz von Schwellenwerten (Tipping Points) (vgl. ebd.: 426; W. Pizer 2002: 424 ff.).

Keine noch so rigide Steuerlösung könnte ein Nichtüberschreiten dieser Schwelle ga-

rantieren, eine Mengenlösung wäre prinzipiell hierzu aber in der Lage. Dieses Argu-

ment ist indes insofern zu relativieren, als auch die kritischen Schwellenwerte in der

Klimapolitik nicht bekannt sind. Zwar kann die Treibhausgaskonzentration durch eine

Deckelung der Treibhausgasemissionen relativ genau anvisiert werden. Für die hier-

durch beeinflusste Treibhausgaskonzentration und die hieraus resultierenden Tempera-

turänderungen gilt dies jedoch nicht mehr uneingeschränkt. Zudem sind die hiermit ver-

bundenen Klimaschäden mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Ein Überschreiten

eines kritischen Schwellenwertes der Treibhausgaskonzentration oder einer Durch-

schnittstemperatur kann, sofern dieses überhaupt identifiziert werden kann, auch mit

einer Mengenlösung nicht sicher gewährleistet werden (vgl. W. Pizer 2003).

Abgaben- und Mengenlösungen sind bei Unsicherheit über die Höhe der Vermeidungs-

kosten also nicht indifferent. Geht man davon aus, dass die Grenzschadenskosten relativ

flach verlaufen, wäre eine Abgabe der Mengenlösung vorzuziehen. Das Europäische

Emissionshandelssystem ist eine reine Mengenlösung auf sektoraler Ebene. Dement-

sprechend wäre auch der Europäische Emissionshandel hinsichtlich des Kriteriums der

Optimalität kritisch zu beurteilen. Bei einem steilen Verlauf der Grenzschadenskosten-

kurve wäre dies bezüglich einer globalen Mengenlösung anders zu sehen. Sicherlich ist

sind Optimierungen im Rahmen von Kosten-Nutzen-Analysen in der Realität Grenzen

gesetzt. Gleichwohl sind Kosten-Nutzen-Kalküle auch nicht irrelevant.

Nimmt man an, dass eine Mengenlösung aufgrund kritischer klimatischer Schwellen-

werte vorzuziehen ist, lässt sich diese Vorteilhaftigkeit nicht auf den Europäischen

Emissionshandel übertragen. Im Europäischen Emissionshandel wird schließlich ledig-

lich eine Teilmenge der globalen Treibhausgasemissionen limitiert. Selbst wenn kriti-

sche klimatische Schwellenwerte identifiziert werden könnten, kann mit einer europäi-

schen Mengenlösung ein Überschreiten dieser Schwellenwerte nicht verhindert werden,
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weil das globale Treibhausgasemissionsniveau weder genau prognostiziert noch beein-

flusst werden kann. Bereits Unsicherheiten über die Lage kritischer Schwellenwerte re-

lativieren die Vorteilhaftigkeit von Mengenlösungen. Zu dieser Unsicherheit gesellen

sich dann auch noch die Unsicherheiten über die Treibhausgasemissionen im Rest der

Welt. Im Extremfall könnten selbst europäische Nullemissionen nicht sicherstellen, dass

die globalen Treibhausgasemissionen einen kritischen Wert nicht überschreiten.

Lediglich die projektbasierten Mechanismen können im Europäischen Emissionshan-

delssystem einem Preisanstieg durch unerwartet hohe Grenzvermeidungskosten im

Emissionshandelssektor entgegenwirken und für Entlastung sorgen. Doch auch diese

dürfen erstens nur in einem beschränkten Ausmaß genutzt werden und sind zweitens

mit hohen Transaktionskosten verbunden.

Im Grunde genommen ist dies nicht dem Instrument des Europäischen Emissionshan-

dels anzulasten, sondern der europäischen bzw. globalen Klimapolitik. Diese ist durch

Mengenziele und Zeitpläne gekennzeichnet („Targets and Timetables“) und nicht durch

die Vereinbarung auf klimapolitische Maßnahmen („Policies and Measures“).

Zusammengefasst übernimmt der Europäische Emissionshandel als ein Cap-and-Trade-

Regime die Nachteile einer Mengenlösung bei Unsicherheit über die Höhe der Grenz-

vermeidungskosten ohne die Vorteile einer Mengenlösung, nämlich die Garantierung

eines bestimmten ökologischen globalen Standards übernehmen zu können. Prinzipiell

ist es denkbar, dem über bestimmte Regelungen Rechung zu tragen. Im Europäischen

Emissionshandelssystem gibt es aber keine „Safety Valve“-Regelung, die einen

Höchstpreis für Emissionsrechte setzt und damit die Mengenlösung bei unerwartet ho-

hen Grenzvermeidungskosten durch eine Preislösung ersetzen würde. Die vorgesehenen

Strafzahlungen für Unternehmen bei Nichtabgabe von Emissionsrechten sind prohibitiv

hoch.

Auch gibt es keine Vorkehrungen für den Fall, dass die Grenzvermeidungskosten nie-

driger sind als erwartet. Es ist sogar denkbar, dass die Preise für Emissionsberechtigun-

gen auf Null sinken und somit das Emissionshandelssystem zwar Verwaltungskosten
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verursacht, hinsichtlich ihrer Lenkungswirkung aber obsolet wird. Gegenüber einer ord-

nungsrechtlichen Regelung bleibt die Zertifikatsregelung indes vorteilhaft.

Wenn der Europäische Emissionshandel mit (noch nicht existierenden) anderen Emis-

sionshandelssystemen verknüpft würde, könnte dies auch dem Erreichen des ökologi-

schen Zieles dienlich sein. Bei einem globalen Kohlenstoffmarkt in Form eines Cap-

and-Trade-Systems könnte zumindest ein Großteil der Treibhausgasemissionsmenge

fixiert werden.

Nach W. Nordhaus (2007b) ist bei einer Mengenlösung zur Emissionsverringerung von

Kohlendioxid darüber hinaus mit einer hohen Preisvolatilität zu rechnen. Diese sei

schon auf dem Lizenzmarkt für Schwefeldioxid in den USA zu beobachten gewesen.

Die Schwefeldioxidpreise bei Auktionen lagen in einer Bandbreite zwischen 66 Dollar

pro Tonne Schwefeldioxid im Jahr 1996 und 860 Dollar pro Tonne im Jahr 2005. Die

Marktpreise sind der Periode 1995 und 2006 um einen Faktor 69 geschwankt, zwischen

2001 und 2006 um einen Faktor 12 (vgl. W. Nordhaus 2007b: 38). Die Preise waren

damit volatiler als diejenigen der meisten Konsumgüter und fast so volatil wie Ölpreise

(vgl. ebd.).

Der Markt für Schwefeldioxid weist nach Nordhaus große Ähnlichkeit mit dem Markt

für Kohlendioxid auf. Das Angebot ist für den Zuteilungszeitraum der Emissionsrechte

gegeben und auch die Nachfrage ist kurzfristig (bei gegebenen Technologien) relativ

preisunelastisch.

Verschiedentlich findet sich das Plädoyer für eine kombinierte Preis- und Mengenlö-

sung in der Klimapolitik, da eine reine Steuerlösung u. a. aufgrund der international bri-

santen Frage der Verwendung des Steueraufkommens als unrealistisch gilt (vgl. W.

McKibbin/P. Wilcoxen 2002: 119 ff.; W. Pizer 2002: 427 ff.; B. C. Murray/R. G. Ne-

well/W. A Pizer 2008: 3ff.). Bei einer kombinierten Lösung soll ein „Trigger-Price“,

eine Preisobergrenze als ein „Safety Valve“ fungieren, indem verhindert wird, dass die

Kosten der Emissionsvermeidung zu stark ansteigen. Weniger in der Diskussion sind

Preisuntergrenzen, die bei oben geführter Diskussion ebenfalls berücksichtigt werden
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müssten. Dies mag damit zusammenhängen, dass in internationalen Klimaschutzver-

handlungen weniger zu geringe als zu hohe Vermeidungskosten befürchtet werden.

J. Schwerd (2005) kritisiert derartige „Safety Valve“-Konstruktionen. Zum einen werde

hierbei bereits auf nationaler Ebene das Mengenziel verletzt, zum anderen biete ein der-

artiges System Spielraum für internationale allokative Verzerrungen, weil ein weltwei-

ter Höchstpreis unterbietungsanfällig sei (vgl. J. Schwerd 2005: 324 f.). Bei einem „Sa-

fety-Valve“ käme es auf dessen Höhe an (vgl. H. D. Jacoby/A. D. Ellerman 2004: 487).

Werden verschiedene Emissionshandelssysteme miteinander verknüpft, was aus Effi-

zienzgesichtspunkten sinnvoll erscheint, bestimmt der niedrigste Höchstpreis aller

Emissionshandelssysteme den globalen Höchstpreis. Würde etwa in einem Emissions-

handelssystem der Höchstpreis geringer sein als der Marktpreis, könnten Unternehmen

(oder Individuen) Emissionsrechte von der Regierung kaufen und sie auf internationalen

Märkten verkaufen. Internationale Preisunterschiede würden durch Arbitrageeffekte

aufgelöst werden. Der niedrigste Höchstpreis würde den internationalen Marktpreis

bestimmen. Dies könnte man als Emissionshandelsvariante des Greshamschen Gesetzes

bezeichnen (vgl. ebd.).

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass im Emissionshandelssystem mit

dem niedrigsten Höchstpreis Staatseinnahmen generiert würden, welche die Folge von

internationalen Transfers sind. Bei der Verknüpfung von Emissionshandelssystemen

gibt es also bei der Einführung von „Safety Valves“ einen Wettbewerb nach unten. Eine

Verknüpfung paralleler Emissionshandelssysteme könnte durch die isolierte Einführung

eines „Safety Valves“ dann also erschwert werden. Insofern ist zu begrüßen, dass keine

Preisobergrenze im Europäischen Emissionshandelssystem integriert wurde.

2.2 Ökologische Treffsicherheit

2.2.1 Kriterium der ökologischen Treffsicherheit aus EU-Perspektive

Das Kriterium der ökologischen Treffsicherheit hat mehrere Facetten. Ein Instrument ist

ökologisch treffsicher, wenn ein bestimmtes ökologisches Ziel genau und hinreichend

schnell erreicht werden kann. Proklamiertes Ziel der EU ist es, den Anstieg der globalen

Durchschnittstemperatur auf 2°C zu beschränken. Dies stellt bereits ein Ersatzziel dar,

da das eigentliche Ziel die Vermeidung von Klimaschäden ist. Ob sich dieses Ersatzziel
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ökonomisch mit Kosten-Nutzen-Analysen begründen lässt oder ob hiermit das Über-

schreiten von kritischen Schwellenwerten verhindert werden kann, sei an dieser Stelle

dahingestellt. Bereits das Temperaturziel ist hinsichtlich der Operationalisierbarkeit mit

Schwierigkeiten verbunden. Zum einen können natürliche Klimaschwankungen nur un-

zureichend kalkuliert werden und zum anderen ist die Auswirkung der Treibhausgas-

emissionen noch immer mit Unsicherheiten verbunden.90 Als Ersatzziel kann die Ver-

ringerung der Treibhausgasemissionen verwendet werden.

Ziel Zielgröße

Verhinderung einer gefährlichen anthro-
pogenen Störung des Klimasys-
tems/Nachhaltigkeit (Art. 3 KRK 1992)

Welt

Treibhausgasemissionsreduktionen durch
und insbesondere in Industrie- und
Schwellenländern bis 2008/2012 (Kyoto-
Protokoll und Folgeabkommen)
Begrenzung des Anstiegs der globalen
Durchschnittstemperatur auf 2°C
Begrenzung der Treibhausgasemissionen
durch die EU

Europäische Union

Begrenzung der Treibhausgasemissionen
in der EU
Begrenzung der Treibhausgasemissionen
durch die Emissionshandelsektoren (offe-
nes System)

Europäischer Emissionshandelssektor

Begrenzung der Treibhausgasemissionen
in den Emissionshandelssektoren (ge-
schlossenes System)

Deutschland Begrenzung der Treibhausgasemissionen
durch Deutschland nach dem EU-Burden-
Sharing (2008 bis 2012) und Effort-
Sharing

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Tabelle D.3: Klimarelevante Ziele

Es gibt also entsprechend Tabelle D.3 eine Hierarchie von ökologischen Zielen. Das in

der Klimarahmenkonvention formulierte Oberziel in der Klimapolitik, die Verhinderung

einer gefährlichen anthropogenen Störung des Klimasystems, muss heruntergebrochen

werden in Temperaturziele und diese wiederum in Treibhausgaskonzentrationsziele. Als

90 Vgl. hierzu Kapitel A.1.2.1.
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Ersatzziel bleibt schließlich die Begrenzung der Treibhausgasemissionen, die regional

operationalisiert werden muss.

Die EU hat sich im Rahmen des Kyoto-Protokolls zu Treibhausgasemissionsreduktio-

nen zur Periode 2008 bis 2012 im Hinblick auf die Basisjahre 1990/1995 verpflichtet.

Bezogen auf die Ziele der Europäischen Union macht es Sinn, zwischen dem Ziel zu

differenzieren, Emissionen innerhalb der Europäischen Union („zu Hause“) zu vermei-

den, und dem Ziel für eine Emissionsvermeidung durch die EU, bzw. zulasten der EU.

In der Vereinbarung von Kyoto und den Folgeabkommen ist keine quantitative Grenze

der Nutzung flexibler Mechanismen explizit vorgesehen. Die EU hat zwar dafür plä-

diert, die Bestimmung der Zusätzlichkeit so festzuschreiben, dass maximal 50 Prozent

der Emissionsreduktionsverpflichtungen durch den Kauf von Emissionsrechten abge-

golten werden können, hat sich indes in den Klimapolitikverhandlungen diesbezüglich

nicht durchsetzen können. Dies schließt aber nicht aus, dass die EU eigeninitiativ die

Nutzung flexibler Mechanismen zumindest teilweise beschränkt.

Die gleiche Differenzierung kann bezüglich der Emissionsreduktion in den Emissions-

handelssektoren gemacht werden. Auf der einen Seite wird eine absolute Emissionsbe-

grenzung für den Emissionshandelssektor politisch festgelegt. Auf der anderen Seite ist

zu fragen, inwiefern die Emissionsreduktionen in der EU erbracht werden müssen bzw.

inwiefern flexible Mechanismen, in diesem Fall die projektbasierten Mechanismen, ge-

nutzt werden können.

2.2.2 Ökologische Treffsicherheit des Europäischen Emissionshandelssystems bei

sektoraler Teilmengenproblematik

2.2.2.1 Treffsicherheit bei dezentraler Allokation von Emissionsrechten in einem

sektoralen Emissionshandelssystem

Auch wenn der Emissionscap zielesicher erreicht wird, lässt sich die Frage stellen, ob

der Cap anspruchsvoll genug formuliert ist. Was in diesem Zusammenhang „genug“

bedeuten soll, muss definiert werden. Auf der einen Seite ist zu fragen, ob der Cap an-

spruchsvoll genug definiert ist, um den Verpflichtungen aus globalen Abkommen nach-

kommen zu können. Auf der anderen Seite kann erörtert werden, ob der Cap so definiert
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ist, dass überhaupt Emissionen im Vergleich zu einem Business-as-Usual reduziert wer-

den.

Der durch die Summe der nationalen Caps in den Nationalen Allokationsplänen der eu-

ropäischen Mitgliedsstaaten definierte europäische Cap wird zweifellos eingehalten. Die

Sanktionen sind prohibitiv hoch, so dass eine Überschreitung des Emissionszieles im

Emissionshandelssektor faktisch auszuschließen ist. Fraglich ist lediglich, ob dieser Cap

erstens ausreicht, um den Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll nachzukommen

und zweitens, ob eine Verringerung gegenüber einem Business-as-Usual zu erwarten

ist. Die Erfüllung dieser Kriterien könnte deswegen gefährdet sein, weil für die Mit-

gliedsstaaten ein Anreiz besteht, die jeweiligen Unternehmen großzügig mit Emissions-

rechten auszustatten, um ihnen einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern zu verschaffen.

Durch eine großzügige Ausstattung mit Emissionsrechten könnten die nationalen Un-

ternehmen in die Lage versetzt werden, überschüssige Emissionsrechte gewinnbringend

zu verkaufen. Besteht hingegen also keine Kontrolle auf zentraler Ebene, besteht die

Gefahr, dass Emissionsrechte inflationär zugeteilt werden, die Emissionsrechte somit an

Wert verlieren und das System kollabiert. Es wäre dann vergleichbar mit einer Europäi-

schen Währungsunion, bei der nicht eine Europäische Zentralbank die Geldmen-

gensteuerung vornehmen würde, sondern unkoordiniert die nationalen Zentralbanken.

Die internationalen Verpflichtungen der jeweiligen Mitgliedsstaaten schützen nicht vor

einer Überausstattung mit Emissionsrechten. Da der Emissionshandelssektor nur eine

Teilmenge darstellt, besteht die Möglichkeit, die internationalen Emissionsreduktions-

verpflichtungen entweder in Sektoren zu erfüllen, die sich nicht im europäischen Wett-

bewerb befinden, oder sogar gar nicht nachzukommen, weil das Sanktionspotenzial auf

internationaler Ebene unzureichend ist. Zum einen sind die in den globalen Klimaab-

kommen ausgehandelten Sanktionen unzureichend und zum anderen bestünde auch auf

europäischer Ebene bei einer unkoordinierten Klimapolitik die Gefahr, dass die nationa-

len Emissionsbudgets nicht eingehalten würden.

Die Europäische Emissionshandelsrichtlinie bietet grundsätzlich eine Handhabe gegen

eine inflationäre Vergabe von Emissionsrechten durch die Mitgliedsstaaten, da die Na-

tionalen Allokationspläne den in Anhang II formulierten Kriterien genügen müssen, die
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insbesondere vorsehen, dass die Nationalen Allokationspläne im Einklang stehen sollen

mit den Verpflichtungen aus dem internationalen Klimaabkommen und dem EU-

Burden-Sharing. Zudem dürfen nicht mehr Emissionsrechte zugeteilt werden, als ohne

Emissionshandelsregime emittiert würden. Fraglich ist indes, ob und inwiefern diese

Bestimmungen von der Kommission durchgesetzt werden (konnten). Hier muss diffe-

renziert werden zwischen der ersten dreijährigen Periode 2005 bis 2007 und der ersten

fünfjährigen Periode 2008 bis 2012. In der ersten Handelsperiode gab es keine interna-

tionalen Emissionsreduktionsverpflichtungen und ein Banking von vorzeitigen Emissi-

onsreduktionen in die Kyoto-Periode war im Kyoto-Protokoll nicht vorgesehen.

2.2.2.2 Zuteilungsmengen im Europäischen Emissionshandelssystem

2.2.2.2.1 Handelsperiode 2005 bis 2007

Da die Vermeidungskosten der Unternehmen und damit auch deren Nachfrage nach

Emissionsrechten ex-ante unbekannt oder zumindest unsicher sind, lässt sich die

Knappheit an Emissionsrechten insgesamt ex-ante nicht oder nur schwierig von der

normgebenden Instanz und von den Unternehmen prognostizieren. So kann es nicht

überraschen, dass auch der Markt für Kohlendioxid in der EU sehr volatil ist. Abbildung

D.12 zeigt die Preisentwicklung für EU-Emissionsrechte auf dem Spotmarkt in der ers-

ten Handelsperiode 2005 bis 2007. In dieser Periode sind die Preise auf dem Spotmarkt

zwischen knapp 30 Euro und annähernd Null Euro geschwankt. Im Durchschnitt kostete

eine Tonne Kohlendioxid im Jahr 2005 20,18 Euro, 2006 9,57 Euro und 2007 0,14 Euro

(vgl. R. Trotignon/ D. Ellerman 2008: 15).91 Ein geringer Zertifikatspreis oder ein Zerti-

fikatspreis in der Nähe von Null lässt sich grundsätzlich mit einem relativ zur Nachfrage

hohen Angebot an Emissionsrechten erklären

Neben den Schwankungen auf dem Lizenzmarkt fällt der Trend auf. Bis Anfang 2006

waren die Preise bis auf 30 Euro pro Tonne Kohlendioxid gestiegen. Nachdem im Mai

2006 die tatsächlichen verifizierten Emissionen für das Jahr 2005 bekannt gegeben

wurden, stürzte der Preis bis auf 10 Euro ab (vgl. ebd.). Gegen Ende der Handelsperiode

bis Ende 2007 wurden die Emissionsrechte nahezu wertlos.

91 Gegenwärtig (Stand 24.04.2009) liegt der Spotpreis für Emissionsrechte an der EEX in Leipzig bei
etwa 13 Euro pro Tonne Kohlendioxid.
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bis 03.08.05, intraday auction price.

Quelle: European Energie Exchange (EEX); eigene Darstellung.

Abbildung D.12: Spotpreise für EU-Allowances an der Energiebörse in Leipzig in

der ersten Handelsperiode

Mitte Mai 2006 war bekannt geworden, dass die Nachfrage nach Emissionsrechten in

der ersten Handelsperiode geringer war als angenommen. Die tatsächlichen Emissionen

im Jahr 2005 lagen unterhalb des durch das Emissionshandelssystem erzwungenen Caps

(vgl. ebd.). Abbildung D.13 zeigt, dass dies für die meisten Mitgliedsstaaten der Euro-

päischen Union der Fall war. Es wurde also weniger emittiert als erlaubt gewesen wäre.

Mittlerweile liegen verifizierte Emissionsberichte für die gesamte Handelsperiode vor,

welche diese Aussage bestätigt.
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Quelle: Europäische Kommission (2006); Darstellung in Anlehnung an C. Kemfert/J.

Dieckmann (2006: 668).

Abbildung D.13: Überschüsse und Defizite an Emissionsberechtigungen in den

Ländern der EU im Jahr 2005

Tabelle D.4 zeigt die zugeteilten Emissionsrechte und die verifizierten Emissionen in

der ersten Emissionshandelsperiode 2005 bis 2007. Im Durchschnitt lag über die gesam-

te Periode eine Emissionsüberschuss in Höhe von 2,37 Prozent bezogen auf die Zutei-

lungsmenge vor.92 Dies lässt sich wiederum grundsätzlich durch zwei Faktoren erklä-

ren. Erstens könnte die Zuteilung an Emissionsrechten sehr großzügig bemessen gewe-

sen sein (vgl. auch A. Michaelowa 2004). Ein Lizenzpreis von Null würde jede Ver-

meidungsmaßnahme überflüssig machen. Zweitens könnten aber gewisse Vermei-

dungsmaßnahmen dazu geführt haben, dass die Nachfrage nach Emissionsrechten zu-

rückgegangen ist. Der Verfall der Lizenzpreise im Laufe des Jahres 2006 war für die

92 Im Vergleich der Mitgliedsstaaten lassen sich erhebliche Unterschiede konstatieren. (vgl. C. Kettner
u. a. 2008: 45 ff.).
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Unternehmen ex-ante nicht absehbar. Zudem sind viele Vermeidungsmaßnahmen lang-

fristig ausgerichtet. Sie wirken bis in die zweite Handelsperiode und darüber hinaus

Zugeteilte
Emissionsrechte
(1000 EUA)

Verifizierte
Emissionen
(kt CO2)

Zuteilung > verifizierte
Emissionen
(kt CO2)

Zuteilung > verifizierte
Emissionen
(in % der Zuteilung)

2005 2096444 2014017 82427 3,93 %

2006 2071441 2035608 35833 1,73 %

2007 2153048 2121647 31401 1,46 %

Durchschnitt

(2005 bis 2007)
2106978 2057091 49887 2,37 %

Quelle: CITL-Viewer (2008); eigene Berechnungen.

Tabelle D.4: Emissionsüberschuss in der ersten Handelsperiode

Dass in zukünftigen Perioden seitens der Unternehmen mit Knappheit an Emissions-

rechten kalkuliert wurde, zeigen die Preise für Future-Kontrakte der ersten Handelsperi-

ode im Hinblick auf 2008. Ellerman und Buchner (2008) kamen zu dem Ergebnis, dass

(wahrscheinlich) auch in der ersten Handelsperiode Emissionsvermeidungsmaßnahmen

seitens der Unternehmen ergriffen wurden. Berücksichtigt man das Wirtschaftswachs-

tum und den Veränderungstrend der Kohlendioxidintensität, so ist davon auszugehen,

dass die Kohlendioxid-Business-as-Usual-Emissionen oberhalb des Emissionscaps ge-

legen haben, reale Treibhausgasemissionsreduktionen gegenüber einem Business-as-

Usual also realisiert wurden. Dieser Sachverhalt ist indes mit Unsicherheiten verbun-

den. Zum einen ist es nicht trivial mit den Business as Ususal-Emissionen das Kontra-

faktische zu ermitteln. Zum anderen liegen für die historischen Kohlendioxidemissionen

im Emissionshandelssektor keine präzisen Daten vor. Gleichwohl scheint das Emis-

sionshandelssystem auch in der ersten Handelsperiode zu einer Einschränkung der

Treibhausgasemissionen beigetragen zu haben.

Dies widerspricht auch keineswegs dem nochmaligen Preisverfall auf dem Spotmarkt in

der ersten Handelsperiode. Da ein Banking von der ersten in die zweite Handelsperiode

nicht möglich war, wurden nicht genutzte Emissionsrechte bis Ende 2007 trotz ab 2008

erwarteter Knappheit nahezu wertlos.
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2.2.2.2.2 Handelsperiode 2008 bis 2012

Anders als in der ersten Handelsperiode gelten für die zweite Handelsperiode unmittel-

bar die Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll und dem EU-Burden-Sharing.

Gleichwohl gilt, dass ein Teil der Reduktionsverpflichtungen prinzipiell auch in den

Nichtemissionshandelssektoren erbracht werden kann. Bezüglich der Aufteilung des

Emissionsbudgets auf Emissionshandelssektoren und Nichtemissionshandelssektoren

könnten den Mitgliedsstaaten diskretionäre Spielräume verbleiben. Für diejenigen Mit-

gliedsstaaten, bei denen eine Übererfüllung der Verpflichtung aus dem Kyoto-Protokoll

absehbar ist – dies sind im Wesentlichen die neuen Mitgliedsstaaten der EU – besteht

prinzipiell sogar Spielraum für eine Überallokation von Emissionsrechten. Die bei der

Kommission vorgelegten Allokationspläne für die Periode 2008 bis 2012 sahen dies

auch vor.

In Abbildung D.14 sind für die EU-15 die noch zu erbringenden Emissionsreduktionen

nach dem EU-Burden-Sharing dargestellt, die von den Mitgliedsstaaten geplanten Ver-

änderungen der Treibhausgasemissionen im Emissionshandelssektor und schließlich die

von der Kommission genehmigten Veränderungen.

Mit Ausnahme von Frankreich und Großbritannien war in allen Staaten der EU-15 ge-

plant, prozentual weniger im Emissionshandelssektor zu kürzen als dies im Durch-

schnitt über die Gesamtwirtschaft notwendig ist. Nach von der Kommission erzwunge-

nen Korrekturen hat sich die prozentuale Reduktionsmenge in den Emissionshandels-

sektoren dem Durchschnitt angenähert, auch wenn die Kürzungen im Emissionshan-

delssektor in der Regel hinter der durchschnittlichen notwendigen Kürzung und damit

auch hinter den Reduktionsmaßnahmen der übrigen Sektoren zurückbleiben.
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Quelle: Europäische Kommission (2007b); UNFCC:

http://unfccc.int/ghg_data/kp_data_unfccc/base_year_data/items/4354.php (Stand: Ok-

tober 2008); eigene Berechnungen; eigene Darstellung.

Abbildung D.14: Vorgeschlagenes und erlaubtes Emissionsreduktionsziel im Emis-

sionshandelssektor (EHS) und Emissionsreduktionsziel insgesamt in der EU-15

Hinsichtlich der Frage, ob eine Überallokation an Emissionsrechten vorliegt oder nicht,

bieten diese Informationen keine hinreichende Grundlage für eine Antwort. Sofern

Überallokation mit Kostenineffizienz gleichgesetzt wird, wären zumindest Informatio-

nen über die Lizenzpreise bzw. über die Grenzvermeidungskosten in den Nichtemissi-

onshandelssektoren erforderlich.93 Bezüglich der Frage der ökologischen Treffsicherheit

ist hier lediglich relevant, ob die Kürzungen hinter einem Business-as-Usual zurück-

93 Sofern auch in den Emissionshandelssektoren andere Maßnahmen ergriffen werden (Steuern, Subven-
tionen, Auflagen), welche die Nachfrage nach Emissionsrechten senken, bietet der Lizenzpreis jedoch
keinen Hinweis auf die Grenzvermeidungskosten.
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bleiben, ob das Emissionshandelssystem also überhaupt zu einer Reduktion von Treib-

hausgasen beiträgt. Da nach wie vor in der Summe reale Kürzungsleistungen zu erbrin-

gen sind, ist damit zu rechnen, dass das Emissionsbudget für die EU-15 kleiner ist, als

die Emissionen im Business-as-Usual.

Quelle: Europäische Kommission (2007b); UNFCC:

http://unfccc.int/ghg_data/kp_data_unfccc/base_year_data/items/4354.php (Stand: Ok-

tober 2008); eigene Berechnungen; eigene Darstellung.

Abbildung D.15: Vorgeschlagenes und erlaubtes Emissionsreduktionsziel im Emis-

sionshandelssektor (EHS) und Emissionsreduktionsziel insgesamt in Osteuropa

Die neuen Mitgliedsstaaten der EU in Osteuropa befinden sich, wie Abbildung D.15

zeigt, mit der Ausnahme Sloweniens alle auf einem guten Weg ihre Verpflichtungen

von Kyoto nachzukommen. Daher kann dieses Kriterium nicht notwendigerweise ga-

rantieren, dass die Gesamtemissionen des Emissionshandelssektors hinter einem Busi-

ness-as-Usual zurückbleiben, so dass ein Überangebot an Emissionsrechten möglich

bleibt. Die Problematik des Hot Air würde quasi in den Emissionshandelssektor verla-

gert. Die Planungen der neuen Mitgliedsstaaten sahen in den Nationalen Allokations-

plänen auch eine recht großzügige Ausstattung der Unternehmen im Emissionshandels-

sektor mit Emissionsrechten vor. Indes sind diese Allokationspläne überwiegend von
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der Kommission mit dem Hinweis auf die Kriterien des Anhang III der Emissionshan-

delsrichtlinie zurückgewiesen worden, in diesem Fall namentlich der Forderung, dass

die zugeteilten Emissionsberechtigungen die gegenwärtigen bzw. zukünftigen Emissio-

nen nicht überschreiten dürften. Genauer: Die Zahl der Emissionsberechtigungen durf-

ten die Emissionen in 2005 unter Berücksichtigung von Wirtschaftswachstum und Ver-

änderung der Energieintensitäten nicht überschreiten. Bei diesen Berechungen griff die

Kommission ferner auf internationale EU-Statistiken zurück und nicht auf jene, welche

die Mitgliedsstaaten selbst eingebracht haben. Das Resultat war, dass die Emissions-

rechte im Emissionshandelssektor auch in den neuen Mitgliedsstaaten (voraussichtlich)

verknappt wurden und werden (vgl. M. Grubb 2007: 19 f.). Zusätzliche Reduktionen im

Emissionshandelsektor bedeuten rein arithmetisch weniger Reduktion im Nichtemis-

sionshandelssektor oder (zumindest potenziell) überschüssige Emissionsrechte, die von

den jeweiligen Mitgliedsstaaten als Kyoto-Emissionsrechte an andere Annex-B-Staaten

verkauft werden können.

2.2.2.2.3 Handelsperiode 2013 bis 2020

Ausgehend von den Emissionen im Jahr 2005 müssen die Emissionen bis 2020 um 14

Prozent reduziert werden, wenn das europäische Ziel erreicht werden soll, die Emissio-

nen bis 2020 im Vergleich zum Basisjahr 1990 um 20 Prozent zu reduzieren. In den

Nichtemissionshandelssektoren müssen die Emissionen entsprechend des Effort-

Sharing um 10 Prozent gekürzt werden, in den Emissionshandelssektoren entsprechend

der Revision der Emissionshandelsrichtlinie um 21 Prozent (vgl. Europäisches Parla-

ment 2009). Entsprechend der revidierten Emissionshandelsrichtlinie wird das Emissi-

onsbudget europaweit einheitlich festgelegt. Die dezentrale Bestimmung der Emissi-

onsbudgets über Nationale Allokationspläne entfällt also. Abbildung D.16 zeigt die Re-

duzierung des Emissionsbudgets in der dritten Handelsperiode. Die Menge der Zertifi-

kate wird zur Erreichung des 20 Prozent-Zieles im Vergleich zu der durchschnittlichen

Emissionsmenge in der Periode 2008 bis 2012 jährlich ab Mitte des Zeitraums 2008 bis

2012 linear um 1,74 Prozent zurückgeführt (vgl. Europäisches Parlament 2009, Art. 9).
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Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung D.16: Schematische Darstellung der Reduzierung des Emissionsbudgets

in der dritten Handelsperiode

Ein Vergleich mit den ersten beiden Handelsperioden zeigt, dass vor dem Hintergrund

einer Differenzierung der Reduktionslasten mit einer dezentralen Zuteilung von Emissi-

onsrechten anspruchsvollere Emissionsziele im Emissionshandelssektor durchgesetzt

werden können als mit einer dezentralen Zuteilung von Emissionsrechten. In den Emis-

sionshandelssektoren wird im Gegensatz zu den ersten beiden Handelsperioden eine

stärkere Kürzung angestrebt als in den Nichtemissionshandelssektoren. Ob dies eine

Kürzung im Vergleich zu einem Business-as-Usual darstellen wird, bleibt abzuwarten.

2.2.3 Ökologische Treffsicherheit des Europäischen Emissionshandelssystems bei

regionaler Teilmengenproblematik

2.2.3.1 Ökologischer Beitrag der Europäischen Union durch das Emissionshandels-

system

Lizenzen sind aufgrund ihrer hohen Treffsicherheit prinzipiell auch geeignet, Unsicher-

heiten über die Vermeidungskosten klimapolitischer Maßnahmen zu bewältigen. Dies
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gilt zumindest dann, wenn sie in Form eines Cap-and-Trade eingeführt werden. Der Cap

bestimmt dann die Emissionsmenge. Werden Schwellenwerte in der Treibhausgaskon-

zentration identifiziert, kann die Emissionsmenge so angepasst werden, dass diese

Schwellenwerte nicht überschritten werden. Darüber hinaus kann das Emissionsziel

zielgenau angepasst werden, wenn neuere naturwissenschaftliche Erkenntnisse eine

Verschärfung des Emissionszieles sinnvoll erscheinen lassen. Dies ist zumindest dann

ohne Probleme möglich, wenn die Emissionsrechte von der normgebenden Instanz peri-

odisch ausgegeben werden. Hiermit sind aber auch Nachteile verbunden, die in der feh-

lenden Planungssicherheit für die Wirtschaftssubjekte, insbesondere für die betroffenen

Unternehmen bestehen. Eine unerwartete Verringerung der Ausgabe von Emissions-

rechten könnte nämlich dazu führen, dass getätigte Investitionen zum Teil entwertet

würden. Die Planungssicherheit der Wirtschaftssubjekte wird belastet.

Die Teilmengenproblematik kann nun dazu führen, dass das globale Emissionsziel ver-

fehlt wird. Nur die europäischen Treibhausgasemissionen könnten kontrolliert werden,

nicht die globalen Treibhausgasemissionen. Die Tatsache, dass Lizenzen in Form eines

Cap-and-Trade Regimes treffsicherer sind als Abgaben, lässt sich also unter Berück-

sichtigung der Teilmengenproblematik nicht mehr aufrechterhalten (vgl. A. Endres

2005: 30). Dies gälte lediglich für ein globales Handelsregime.

Lediglich bezüglich der treffsicheren Einhaltung der europäischen Emissionsziele kann

das Europäische Emissionshandelssystem einen fundamentalen Beitrag leisten. Globale

Klimapolitik in der Tradition von Rio und Kyoto orientiert sich an Emissionszielen und

Zeitplänen. Sofern sich auch zukünftige Klimapolitik hieran ausrichtet, könnten Zertifi-

kate als ein Mengeninstrument dazu beitragen, diese Ziele genau zu erreichen. Der Ziel-

erreichungsgrad der Europäischen Union wäre dann auch für nichteuropäische Staaten

unmittelbar und transparent und nachzuvollziehen.

Allerdings folgt die Europäische Union mit dem Europäischen Emissionshandelssystem

einem sektoralen, anlagenbezogenen Ansatz. Wichtige Sektoren sind von dem System

ausgenommen, so dass es für Dritte nur schwierig zu ermitteln ist, ob in der Europäi-

schen Union ausreichend Maßnahmen zur Emissionsreduktion ergriffen werden. Dies
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würde für Dritte die eigene Ergreifung von Emissionsreduktionsmaßnahmen im Sinne

einer Tit-for-Tat-Strategie erschweren.

Ein wichtiger Punkt ist hierbei auch die Frage, inwiefern andere Staaten und Regionen

selbst Emissionshandelssysteme einrichten. Eine Verknüpfung dieser Systeme mit dem

Europäischen Emissionshandelssystem wäre aus Effizienzgründen sicherlich vorteilhaft.

Nur wird hier das sektorale Problem, das sich bereits innerhalb der Europäischen Union

angedeutet hat, auf eine globale Ebene übertragen. Werden in einem sektoralen Emis-

sionshandelssystem die Emissionsrechte dezentral zugeteilt, besteht die Gefahr der

Überallokation. Dies haben die Erfahrungen in der Europäischen Union gezeigt, als Al-

lokationspläne der Mitgliedsstaaten eine relativ großzügige Ausstattung der Emittenten

mit Emissionsrechten in den Emissionshandelssektoren vorsahen, während die Last der

Emissionsreduktion auf die Nichtemissionshandelssektoren verteilt wurde. In der Euro-

päischen Union wurde dies relativiert durch Bestimmungen in der Europäischen Emis-

sionshandelsrichtlinie, welche es der Kommission erlaubt haben, Kürzungen in der Zu-

teilungsmenge der jeweiligen Mitgliedsstaaten vorzunehmen. Ab 2013 wird das Emis-

sionsbudget sogar zentral bestimmt. Es gibt aber auf globaler Ebene keine Instanz, die

Vergleichbares bei einer Verknüpfung von Emissionshandelssystemen durchsetzen

könnte. Allenfalls könnte dies das Ergebnis komplizierter Verhandlungen sein.

Wenn in einem Emissionshandelssystem aber alle Sektoren einbezogen werden, kann es

keinen Wettlauf der Zuteilungsmenge nach oben geben, ohne zu konzedieren, dass die

internationalen Mengenziele nicht eingehalten werden sollen. Ein zukünftiges Emissi-

onshandelssystem sollte also unter geographischen Gesichtspunkten so gestaltet sein,

dass möglichst alle Sektoren einbezogen werden.

Haben andere Staaten überhaupt keine Mengenziele, besteht sogar die Gefahr, dass ei-

gene Maßnahmen durch zusätzliche Emissionen in Ländern ohne Emissionsziele kon-

terkariert werden. Hiermit sind Leakage-Effekte angesprochen, die im folgenden Kapi-

tel erläutert werden.
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2.2.3.2 Leakage-Effekte und Europäischer Emissionshandel

Emissionen in den Ländern ohne Emissionsziel könnten steigen, gerade weil Länder mit

Emissionsziel Maßnahmen zur Reduzierung ihrer Emissionen ergreifen. Für diesen

Sachverhalt kann der Begriff Leakage verwendet werden (vgl. A. Endres 2008: 354 ff.).

Leakage kann zum einen durch ein verändertes Produzenten- und Konsumentenverhal-

ten bei gegebenem (nichteuropäischem) Regulierungs- bzw. Nichtregulierungsniveau

verursacht werden. Europäische Unternehmen können dann auf europäische Regulie-

rung z. B. in Form von Unternehmensabwanderung reagieren. Ausländische Unterneh-

men und Konsumenten könnten ihr Emissionsverhalten an durch europäische Regulie-

rung induzierte Veränderungen der Ressourcenpreise anpassen. Zum anderen kann auch

das nichteuropäische Regulierungsverhalten durch europäische Regulierung beeinflusst

werden.

2.2.3.2.1 Formen von Leakage-Effekten

2.2.3.2.1.1 Leakage als Folge von Produktions- und Unternehmensverlagerung

Regulierte, Umwelt verschmutzende Unternehmen sind zusätzlichen Kosten im Ver-

gleich zu im nicht regulierten Ausland tätigen Unternehmen ausgesetzt. Dieser Kosten-

druck kann dazu führen, dass die Produktion von Umwelt belastenden Gütern zurück-

geht. Dies ist unter Effizienzgesichtspunkten nicht grundsätzlich abzulehnen. Der par-

tielle Verzicht auf die Produktion und damit auch den Konsum eines Gutes stellt mögli-

cherweise sogar eine effizientere Alternative zu der Verringerung der Emissionsmenge

pro Produkteinheit dar. Sofern die inländische Produktion hingegen nur in das nicht re-

gulierte Ausland verlagert wird, ist ökologisch nichts gewonnen. Im öffentlichen Dis-

kurs werden Produktionsverlagerungen in das Ausland häufig unter Beschäftigungsas-

pekten oder industriepolitischen Aspekten diskutiert. Das Kriterium der ökologischen

Treffsicherheit ist insbesondere durch Produktions- und hierüber Emissionsverlagerun-

gen berührt. Kurzfristig droht den regulierten Unternehmen ein Marktanteilsverlust ge-

genüber den nicht regulierten Unternehmen. Konsumenten sowohl in regulierten als

auch in nicht regulierten Ländern haben einen Anreiz, verstärkt auf die günstigeren Pro-

dukte aus nicht regulierten Ländern zurückzugreifen. Langfristig sind Produktionsverla-

gerungen durch verändertes Investitionsverhalten z. B. in Form von Standortverlage-

rungen denkbar (vgl. J. Reinaud 2008: 3).



171

Die Emissionen in nicht oder weniger regulierten Ländern können dadurch aus drei

Gründen ansteigen (vgl. T. H. Tietenberg 2006: 64 f.). Erstens können die Emissionen

ansteigen, weil sich die Wirtschaftsstruktur zugunsten verschmutzender und zulasten

nicht verschmutzender Sektoren und Branchen verändert. Bei gleicher Produktionsmen-

ge insgesamt wird mehr emittiert. Zweitens können die Emissionen in nicht oder weni-

ger regulierten Ländern ansteigen, wenn die Emissionen pro Produkteinheit innerhalb

jeder Branche ansteigen. Drittens könnte die Emissionsmenge auch bei konstanter

Emissionsmenge pro Produkteinheit steigen, wenn die Produktionsmenge steigt. Ob und

in welchem Ausmaß Umweltregulierung zu Standortverlagerungen in das nicht oder

weniger regulierte Ausland induziert, hängt von mehreren Kriterien ab. Zu relativieren

ist die Gefahr des Verlustes von Wettbewerbsfähigkeit z. B. in der Hinsicht, dass das

Umweltregulierungsniveau nur einen Standortfaktor unter vielen darstellt. Arbeitskos-

ten dominieren beispielsweise die Energiekosten selbst in energieintensiven Sektoren in

Deutschland. In repräsentativeren Sektoren beträgt das Verhältnis 0,8 bei Arbeitskosten

und 0,2 bei Energiekosten (vgl. U. Oberndorfer/K. Rennings/B. Sahin 2006: 13 f.).

In der Politik, aber auch in Teilen der Wissenschaft wird teilweise die These vertreten,

dass sich Umweltregulierung sogar positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-

men auswirken kann und so nicht nur der Umwelt, sondern auch der Wirtschaft nützt.

Eine derartige Win-Win-Situation wird in der so genannten „Porter-Hypothese“ formu-

liert. In der Regel wird davon ausgegangen, dass umweltfreundliches Verhaltens Kosten

verursacht. Anhänger einer „Porter-Hypothese“ bestreiten dies aber. Sie argumentieren,

dass Umweltregulierung sogar zu Kosteneinsparungen und mithin zu absoluten Konkur-

renzvorteilen gegenüber nicht regulierten (ausländischen) Unternehmen führen kann

(vgl. M. E. Porter/C. van der Linde 1995).

„[…] ‘innovation offsets,’ as we call them, can not only lower the net cost of meeting

environmental regulations, but can even lead to absolute advantages over firms in for-

eign countries not subject to similar regulations.” (M. E. Portner/C. van der Linde 1995:

98)
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Quelle: In Anlehnung an A. Palmer u. a. (1995: 123).

Abbildung D.17: Umweltregulierung und betriebswirtschaftlicher Nutzen von

Umweltinnovationen

Befürworter dieser Hypothese müssen indes begründen, warum Unternehmen zusätzli-

che Anreize in Form von Umweltregulierungen benötigen, wenn bereits der betriebs-

wirtschaftliche Nutzen von Umweltinnovationen die betriebswirtschaftlichen Kosten

übersteigt. Abbildung D.17 demonstriert eine Umweltinnovation, welche die Grenzkos-

ten der Vermeidung eines Unternehmens für jede emittierte Einheit von GVK0 auf

GVK1 senkt. Wird in der Ausgangssituation eine Steuer in Höhe von t0 erhoben, wird

sich das Unternehmen mit dem Grenzvermeidungskostenverlauf von GVK0 an diese

Steuer mit der Emissionsmenge E0 anpassen. Durch eine Innovation, welche die Grenz-

vermeidungskosten von GVK0 auf GVK1 senkt, kann das Unternehmen Kosten senken.

Zum einen lassen sich dann schon bei der ursprünglichen Emissionsmenge E0 Vermei-

dungskosten in Höhe von BOC sparen. Zum anderen lassen sich für das Unternehmen

darüber hinaus Kosten in Höhe der Fläche ABC senken, indem es zusätzlich Emissio-

nen reduziert. Den hierdurch hervorgerufenen erhöhten Vermeidungskosten in Höhe
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von E0’E0BA stehen nämlich Steuereinsparungen/Lizenzgewinne in Höhe von E0’E0CA

gegenüber. Insgesamt lassen sich durch die Innovation also Kosten sparen in Höhe von

AOC.

Die Einführung der innovativen Technologie mit GVK1 wird ein Gewinn maximieren-

des Unternehmen jedoch nur dann durchführen, wenn der Gegenwartswert dieser einge-

sparten Kosten nicht die Kosten der Investition übersteigt. Eine Verschärfung der Um-

weltregulierung etwa in Form einer (gesamtwirtschaftlich kosteneffizienten) Abgaben-

erhöhung von t0 auf t1 würde bei gegebener Vermeidungstechnologie GVK0 höhere

Vermeidungskosten für das Unternehmen zur Folgen haben.

Es lässt sich anhand der Abbildung zeigen, dass die zusätzlichen Kosten eines Gewinn

maximierenden und rational agierenden Unternehmens in Folge einer Verschärfung der

Umweltregulierung in Form einer Abgabenerhöhung von t0 auf t1 nicht durch „Innova-

tion Offsets“ kompensiert werden können. Aus Unternehmenssicht muss C besser als A

sein, damit sich eine Innovation bei gleich bleibendem Steuersatz (t0) nicht rentiert. Der

Punkt A wiederum ist bei einem höheren Emissionsniveau mit geringeren Vermei-

dungskosten verbunden als der bei gleicher Technologie (GVK1) zu erreichende Punkt

D. Wenn C also besser als A ist und A besser als D, dann muss C auch besser als D

sein. „Innovation Offsets“ sind durch eine Verschärfung der Regulierung selbst mittels

marktwirtschaftlicher innovationsfreundlicher Instrumente nicht möglich, wenn Unter-

nehmen ihre Gewinnpotentiale ausschöpfen (vgl. A. Palmer u. a. 1995: 122 ff.). Es

müssen also Gründe aufgerührt werden, warum Unternehmen (vereinfacht ausgedrückt)

zu ihrem Glück gezwungen werden müssen. Porter und van der Linde bemühen hierzu

zwei Argumentationsstränge. Erstens würden Unternehmen demnach tatsächlich ihre

Innovationspotentiale unterschätzen. Zweitens könnte eine verschärfte Regulierung, so-

fern sie in einem allgemeinen Trend liegt oder ihm sogar zuvorkommt, dem Unterneh-

men „Early Mover Advantages“ verschaffen (vgl. M. E. Porter/C. van der Linde 1995).

Für den ersten Argumentationsstrang führen Porter und van der Linde fünf Argumente

ins Feld. Erstens lenke Umweltregulierung die Aufmerksamkeit von in Umweltbelan-

gen unerfahrenen Unternehmen auf Umweltverschmutzung. Deren Reduktion könne

dementsprechend als Nebeneffekt zu einer Einsparung von Ressourcen führen. Zwei-
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tens könne Regulierung eine informationsfördernde Wirkung ausweisen. Da Infor-

mationen Eigenschaften von Kollektivgütern aufweisen, könnte deren Bereitstellung

ohne zusätzliche Anreize zu gering ausfallen. Drittens reduziere Umweltregulierung

Unsicherheit bezüglich der Investitionen in neue Technologien und viertens könne

Umweltregulierung analog zu Wettbewerbsprozessen, steigenden Rohstoffpreise oder

sensiblen Kunden den Innovationsdruck erhöhen. Fünftens schließlich können Lernef-

fekte, welche die Kosten von neuen Technologien langfristig senken, gegen Trittbrett-

fahrerverhalten von Unternehmen, die sich zunächst nicht an Investitionen in Umwelt-

technologien beteiligen wollen, abgesichert werden. (vgl. ebd.: 99 f.).

Für den zweiten Argumentationsstrang werden „Early Mover Advantages“ in Form von

Lerneffekten für Umweltbranchen erhofft unter der Voraussetzung, dass andere Länder

mittel- bis langfristig ebenfalls striktere Umweltmaßnahmen ergreifen werden (ebd.:

104 f.).

Teile der „Win-Win-Hypothese“ und die Möglichkeit eines „free-lunch“ werden von

vielen Ökonomen bestritten oder als Ausnahmefall betrachtet (vgl. A. Palmer u. a.

1995).94 Im Einzelfall könne es zutreffen, dass ein unerwartetes Potenzial für Ressour-

ceneinsparungen offengelegt wird. Dies ist aber nicht gleichbedeutend mit der These,

dass im Wettbewerb stehende Unternehmen systematisch renditeträchtige Umweltinves-

titionen auslassen. „Early Mover Advantages“ setzen nicht zuletzt voraus, dass der

Umweltregulierung in anderen Staaten nur vorgegriffen wird. Ist dies nicht der Fall, gibt

es also keine Second-Mover, ist die ökologische und ökonomische Problematik nicht

beseitigt. Haben Second-Mover einen Vorteil, weil sie von den Lern- und Innovations-

effekten profitieren können, könnte dies immerhin einen ökologischen Leakage-Effekt

abschwächen. Wettbewerbsvorteile für die ökologischen Vorreiter bleiben dann indes

aus oder verkehren sich sogar in das Gegenteil.

2.2.3.2.1.2 Internationale Preiseffekte

Eine verringerte Nachfrage nach fossilen Energieträgern in Ländern mit Emissionsziel

führt zu reduzierten Weltmarktpreisen und damit zu einer erhöhten Nachfrage in Län-

dern ohne Emissionsziel. Je nachdem wie preiselastisch das Angebot auf Nachfrageän-

94 Für eine knappe Gegenüberstellung der Positionen vgl. A. B. Jaffe u. a. (2003: 486 ff.).
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derungen reagiert, ist ökologisch mehr oder weniger gewonnen. Sogar gar nichts ist

ökologisch gewonnen, wenn das Angebot an fossilen Energieträgern vollkommen prei-

sunelastisch ist.

Es sind letztlich die Ressourceneigentümer, die darüber entscheiden, wie schnell die

Ressourcen gefördert werden (vgl. H.-W. Sinn 2007; 2008). Bleibt der Ressourcenex-

traktionspfad von klimapolitischen Maßnahmen unbeeinflusst, führen reduzierte Koh-

lenstoffemissionen in einem Teil der Welt vermittelt über den Preismechanismus un-

weigerlich zu erhöhten Emissionen in einem anderen Teil der Welt. Auf Teilmengen

beschränkte Maßnahmen bei gegebener Ressourcenextraktion führen dann lediglich zu

einer veränderten Aufteilung der Gesamtemissionsmenge. „Übertragen auf den Fall der

mildtätigen Spenden bedeutet dies, dass der Spender nicht etwa nur vergeblich darauf

wartet, dass andere es ihm nachtun, sondern mit ansehen muss, wie der nächste Kirch-

gänger aus dem Klingelbeutel herausnimmt, was er selbst dort hinein getan hat.“ (H.-W.

Sinn 2008: 11)

Es ist sogar denkbar, dass die Ausbeutung der Rohstoffe und damit auch der Klima-

wandel beschleunigt werden. Dies könnte dann der Fall sein, wenn die Ressourcenei-

gentümer befürchten müssen, dass sich die Klimapolitik zukünftig eher verschärfen

wird und somit Druck auf die Produzentenpreise ausgeübt wird (vgl. H.-W. Sinn 2007:

34 ff.). Selbst eine global umgesetzte Steuerlösung in Form einer Wertsteuer wäre hier

nur unter sehr restriktiven Bedingungen hilfreich. Im Falle erschöpfbarer Ressourcen

entfalten Steuern ihre Anreizwirkung nicht über ihre Höhe, sondern über ihre Verände-

rung im Zeitablauf. Kann die Politik nicht glaubhaft versichern, auf eine Verschärfung

klimapolitischer Maßnahmen zu verzichten, haben die Ressourceneigentümer einen An-

reiz die Ressourcenextraktion zu beschleunigen (vgl. H.-W. Sinn 2008: 11; 32 ff.). Ein

derartiger Verzicht stünde auch im Widerspruch zu Kosten-Nutzen-Kalkülen entspre-

chend einer „climate policy ramp“95 (W. Nordhaus 2007c: 687), die eine allmähliche

Verschärfung der Reduktionsziele empfehlen. Eine Preislösung wäre also nicht effektiv.

Eine Mengenlösung wäre prinzipiell in der Lage, den Preismechanismus auf den Roh-

stoffmärkten auszuhebeln. Dies gilt unter den oben genannten Einschränkungen für

95 Vgl. Kapitel B.5.3.
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Auflagen und uneingeschränkt für eine global eingeführte Lizenzlösung. Sinken die

Preise auf den Rohstoffmärkten steigt mit dem preisinduzierten Nachfrageanstieg nach

fossilen Rohstoffen auch die Nachfrage nach Emissionsrechten. Diese zusätzliche

Nachfrage kann jedoch aufgrund der absoluten Mengenbeschränkung der Emissions-

rechte nicht befriedigt werden. Lediglich ein Lizenzpreisanstieg wäre die Folge. Ein

Nebeneffekt bestünde darin, dass aufgrund des Preisverfalls auf den Rohstoffmärkten

hiermit eine Umverteilung von den Ressourcen anbietenden Ländern zu den Ressourcen

nachfragenden Ländern verbunden wäre.

Voraussetzung für eine wirksame Mengenbeschränkung ist jedoch, dass sie nicht auf

Teilmengen beschränkt bleibt (vgl. ebd.). Sinkende Rohstoffpreise könnten andernfalls

nämlich sehr wohl zusätzliche Nachfrage in den Ländern ohne Emissionsziel generie-

ren.

Bei gegebenem Angebot an fossilen Energieträgern sind Emissionsmengenbeschrän-

kungen, die sich lediglich auf Teilmengen beziehen, also ökologisch wirkungslos.

Emissionsmengenbeschränkungen für alle oder fast alle Länder einschließlich der Ent-

wicklungs- und Schwellenländer, um dem Preismechanismus auszuhebeln sind dann

eine ökologische Notwendigkeit. Dies müsste kurz- bis mittelfristig umgesetzt werden,

soll verhindert werden, dass die Ressourceneigentümer einem Preisverfall und einer

Umverteilung zu ihren Lasten mit einer beschleunigten Ressourcenextraktion zuvorzu-

kommen suchen (vgl. ebd.). Eine nur graduelle Ausweitung einer Lizenzlösung würde

sich vor diesem Hintergrund aus ökologischen Gründen verbieten.

Letztlich ist es eine empirische Frage, ob und in welchem Ausmaß Erwartungen über

die zukünftige Klimapolitik das Verhalten der Ressourceneigentümer bezüglich der Ge-

schwindigkeit der Ressourcenextraktion tatsächlich beeinflussen. Empirische Untersu-

chungen zu dieser Frage sind dem Verfasser nicht bekannt.

2.2.3.2.1.3 Beeinflussung des ausländischen Regulierungsniveaus

Im Falle von Produktions- und Standortverlagerungen und Preissenkungen auf den inte-

rantionalen Rohstoffmärkten begründen Marktmechanismen ohne staatliches Eingreifen

in den nicht oder weniger regulierten Ländern Leakage-Effekte. Ein dritter Grund für
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Leakage-Effekte kann darin liegen, dass eine Verschärfung der Emissionsreduktions-

maßnahmen zu Veränderungen des Regulierungsniveaus in anderen Ländern führt. Die

Hoffnung für das Übernehmen einer Vorreiterrolle im Klimaschutz besteht darin, dass

andere dem guten Beispiel folgen und so die soziale Dilemmasituation mit global zu

hohem Emissionsniveau aufgelöst wird. Dem stehen spieltheoretische Argumente der-

gestalt entgegen, dass unilaterale Emissionsreduktionsmaßnahmen in einem Land oder

einer Ländergruppe entgegen der ursprünglichen Intention zu verringerten statt erhöhten

Emissionsreduktionsmaßnahmen bzw. erhöhten Emissionen in einem anderen Land

oder Ländergruppe führen, sofern sich letztere rational und egoistisch verhält (vgl. M.

Hoel 1991). Hinreichende Bedingung hierfür ist ein konvexer Verlauf der Schadenskos-

ten bzw. ein steigender Verlauf der Grenzschadenskosten (bezogen auf die Gesamt-

emissionsmenge) und ein steigender Verlauf der Vermeidungskosten mit zunehmender

Emissionsmenge (vgl. auch A. Endres 2007: 287). Abbildung D.18 veranschaulicht, wie

sich die optimale Emissionsmenge eines Landes oder einer Ländergruppe verändern

kann, wenn ein anderes Land oder eine andere Ländergruppe unilateral Emissionsreduk-

tionsmaßnahmen durchführt. Ganz entgegen der ursprünglichen Intention ist es nämlich

vorstellbar, dass dieses gute Beispiel andere dazu veranlasst die Emissionen tendenziell

sogar auszuweiten. In Abbildung D.18 stellt E0 die aus nationaler Sicht optimale Emis-

sionsmenge eines Landes dar, welches sich in seinem Regulierungsverhalten am Krite-

rium der (nationalen) Optimalität orientiert. Ergreifen einige Länder zusätzliche Emis-

sionsreduktionsmaßnahmen, hat dies zur Folge, dass mit der weltweiten sinkenden

Emissionsmenge beim unterstellten Verlauf der Grenzschadenskostenkurve die Grenz-

schadenskosten der Länder ohne (zusätzliche) Emissionsreduktionsmaßnahmen sinken

(hier von GSK0 auf GSK1).
96 Die Erhöhung der Emissionen von E0 auf E1 stellt hierbei

den Leakage-Effekt dar. Zwar sinken die Emissionen insgesamt (vgl. M. Hoel 1991: 57

ff), aber ein Teil der unilateralen Emissionsreduktionsmaßnahmen wird konterkariert

durch eine Ausweitung der Emissionen in anderen Ländern (vgl. ebd).

96 Optimalität stellt hier im Gegensatz zu Kapitel D.1 kein Beurteilungskriterium dar. Es wird vielmehr
erläutert, inwiefern die ökologische Treffsicherheit einer unilateralen Emissionsbeschränkung beeinflusst
wird, wenn sich andere Länder in ihrem Emissionsverhalten an dem Kriterium der (nationalen) Optimali-
tät orientieren.



178

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung D.18: Leakage-Effekte durch Übernahme einer Vorreiterrolle

Unilaterale Emissionsvermeidungen können darüber hinaus zu einer Schwächung der

Verhandlungsposition bei multilateralen Emissionsreduktionsabkommen führen. Hier-

durch wird erstens die Verteilung des durch Verhandlungen möglichen Nettonutzens zu

Lasten des Landes mit vorab getätigten, einseitigen Emissionsreduktionsverpflichtun-

gen beeinflusst. Zweitens ist es unter bestimmten Bedingungen aber auch möglich, dass

sich einseitige Verpflichtungen negativ auf die Gesamtemissionsmenge auswirken (vgl.

ebd.: 62). Eine ökologische Vorreiterrolle hat sich gerade nicht rentiert.

Dem entgegen könnten Interdependenzen auf der Kostenseite stehen (vgl. S. Barrett:

256 ff.). Ein Teil der Kosten für Vermeidungsaktivitäten wie z. B. die Entwicklung von

Substituten umweltgefährdender Substanzen könnte für ein Land nur solange entschei-

dungsrelevant sein, wie sie nicht aufgewendet wurden. Sind diese Kosten einmal ange-

fallen, wandeln sie sich zu sunk costs. Hat sich ein Land entschlossen, die Vorreiterrolle

zu übernehmen, könnten sich die Vermeidungskosten für andere Länder um diesen Kos-

E1E0

E: Emissionsmenge
GSK: Grenzschadenskosten
GVK: Grenzvermeidungskosten

GSK1GVK

E

GSK0

GSK,
GVK
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tenblock verringern. Diese Vermeidungskosten müssen also nicht mehr aufgewendet

werden. Vermeidungsaktivitäten werden damit günstiger, was sich in einem höheren

Vermeidungs- bzw. niedrigeren Emissionsniveau niederschlagen könnte.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung D.19: Verringerung des Emissionsniveaus durch einseitiges Handeln

Abbildung D.19 demonstriert dies: Die Grenzvermeidungskostenkurve verschiebt sich

von GVK0 auf GVK1. Das Emissionsniveau wird von E0 auf E1 gesenkt.

Derartige länderübergreifende technologische Spillovers können also unter bestimmten

Bedingungen dazu führen, dass der Leakage-Effekt das Vorzeichen wechselt.97 Emis-

sionen werden also in anderen Ländern nicht erhöht, sondern zusätzlich gesenkt. Dies

könnte wiederum Rückwirkungen auf die Regulierungskosten desjenigen Landes haben,

welches zuvor einseitig die Vorreiterrolle übernommen hat. Die Kosten von Umweltin-

novationen für die Unternehmen können über einen größeren Markt gestreut werden

(vgl. S. Barrett 2003: 256 f.).

97 Vgl. M. Hoel (2004) für eine formale Darstellung dieser Argumentation und der Voraussetzungen für
derartige negative Leakage-Effekte.
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Beispiele für derartige negative Leakage-Effekte gibt es bereits in anderen Feldern als

der Klimapolitik. So könnte die Regulierung von Stoffen angeführt werden, die zu ei-

nem Abbau der Ozonschicht führen (vgl. ebd.: 221 ff.; 257 f.). Die USA hatten auf-

grund von Kosten-Nutzen-Überlegung einen Anreiz, diese Stoffe unabhängig vom Ver-

halten von anderen Ländern zu regulieren. Sie verboten 1978 Fluor-Chlor-Kohlenstoffe

in Spraydosen. Europa konnte sich diese Erfahrungen zu Nutzen machen, seine Emis-

sionen aus diesen Quellen um einen Bruchteil der Kosten reduzieren und so die über-

nommenen Verpflichtungen aus dem Montreal-Protokoll erfüllen. Mit den Worten eines

Teilnehmers der Europäischen Nutzergruppe: „European industrie is in the fortunate

position of being able to introduce the alternative techniques developed [in the United

States] without suffering the same degree of hardship“ (R. E. Benedick 1998: 107 zit.

nach S. Barrett 2003: 257).

2.2.3.2.2 Einfluss der Ausgestaltung des Europäischen Emissionshandels auf

Leakage-Effekte

Inwiefern die Effektivität eines Emissionshandelssystems von Leakage-Effekten be-

droht ist, kann auch von dessen konkreter Ausgestaltung abhängen. Dies gilt u. a. hin-

sichtlich des Geltungsbereichs des Emissionshandels, der Zuteilung von Emissionsrech-

ten, welche an Bedingungen geknüpft werden kann, für unilaterale handelsbezogene

Maßnahmen, welche in- und ausländische Produzenten hinsichtlich der Kohlenstoffkos-

ten gleichstellen sollen und für die Öffnung des Systems ins Ausland. Diese Bestim-

mungen im Europäischen Emissionshandelssystem und mögliche Optionen werden im

Folgenden vorgestellt und unter Effektivitätsaspekten beurteilt. Leakage hat unmittel-

barren Einfluss auf die Effektivität eines Instrumentes. Maßnahmen zur Bekämpfung

von Leakage Effekten können aber Rückwirkungen auf die Effizienz des Systems ha-

ben. Derartige Rückwirkungen werden ebenfalls im Folgenden dargestellt.

2.2.3.2.2.1 Branchenabhängige Veränderung der Produktions- und Investiti-

onsentscheidungen durch Europäischen Emissionshandel

Leakage-Effekte können wie zuvor dargestellt über mehrere Kanäle erfolgen. Sollen

Leakage-Effekt verhindert oder minimiert werden, müssen diese Kanäle separat ge-

schlossen werden.
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Von Leakage-Effekten durch Produktions- und Standortverlagerungen sind nicht alle

Branchen und Produkte gleichermaßen betroffen. Neben der (durch Produktion und

Standort beeinflussten) individuellen Kostenbelastung spielt eine Rolle, ob diese Kosten

von den Unternehmen überwälzt werden können. Können sie dies nicht, weil die Käufer

auf Substitute im Inland ausweichen, wenn sie mit den externen Kosten konfrontiert

werden, ist dies für die betroffene Branche mit Nachteilen verbunden, gesamtwirtschaft-

lich indes effizient, weil ein Emissionsverzicht an anderer Stelle mit höheren Kosten

verbunden wäre. Können die Kosten von den Unternehmen nicht auf die Käufer über-

wälzt werden, weil sie in einem internationalen Wettbewerb mit nicht regulierten Un-

ternehmen stehen, wird möglicherweise bei einem Kostenanstieg inländische Produkti-

on durch ausländische Produktion substitutiert. Hierin spiegelt sich die volkswirtschaft-

liche Problematik von Leakage-Effekten wider.

Als Indikator hierfür könnte die sogenannte Armington-Elastizität herangeführt werden

(P. Armington 1969). Die Armington-Elastizität ist die Substitutionselastitzität von in

verschiedenen Ländern erzeugten Gütern. Je größer die Armington-Elastizität, desto

leichter können inländische Güter durch ausländische Güter substituiert werden (vgl. V.

Graichen u. a. 2008: 28 f.). V. Graichen u. a. (2008) geben einen Literaturüberblick über

die Empirie der Armington-Elastizität. Die Autoren dieser Studie bezweifeln indes

deren Eignung für Politikempfehlungen: „In particular the wide range of estimates cast

doubts on the usefulness of most empirical estimates of Armington elasticities for poli-

cy recommendations” (ebd.: 30 f.).

Als Indikator für die Intensität von ausländischer Konkurrenz auf inländischen Märkten

wird von den Autoren dieser Studie die Handelsintensität eines Landes herangezogen.

(vgl. V. Graichen u. a. 2008: 17 ff.):

gesamt

regionalregional

ImporteUmsatz

ImporteExporte
ensitätHandelsint






Zur Ermittlung der Handelsintensität eines EU-Landes werden dessen Exporte in Län-

der und Importe aus nicht emissionshandelspflichtigen Ländern in Beziehung zur ge-

samten Marktversorgung des entsprechenden EU-Landes gesetzt. Nach diesem Indika-

tor weisen nach der Studie von Graichen u. a. in Deutschland etwa die Hälfte aller be-
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trachteten Sektoren eine Handelsintensität zwischen zehn und 25 Prozent auf, ein Vier-

tel eine Handelsintensität von weniger als zehn Prozent und ein weiteres Viertel eine

Handelintensität von mehr als 25 Prozent auf (vgl. ebd.: 18). Eine hohe Handelsintensi-

tät (wie auch immer sie definniert ist) stellt keine hinreichende Bedingung für die Be-

stimmung von Branchen mit einem hohen Leakage-Risiko dar. Leakage-Effekte dürften

insbesondere in denjenigen Branchen auftreten, in denen eine spürbare Kostenbelastung

durch die Einführung eines Emissionshandelssystems zu erwarten ist und die zugleich

einem hohen internationalen Wettbewerb mit Nicht-EU-Ländern ausgesetzt sind. In den

europäischen Ländern sind hierdurch teilweise gleiche Branchen betroffen, teilweise

unterscheiden sie sich aber auch über Ländergrenzen hinweg. Dies zeigt beispielsweise

ein Vergleich zwischen den Ländern Deutschland und Großbritannien (vgl. ebd.: 23 ff.).

Zieht man (ad hoc) eine Grenze von jeweils zehn Prozent, um diejenigen Branchen zu

identifizieren, die sowohl eine hohe Handelsintensität aufweisen als auch mit hohen

Kosten konfrontiert werden, stellt sich heraus, dass nach diesen Kriterien sowohl in

Deutschland als auch in Großbritannien die Sektoren Roheisen und Stahl, Düngemittel

und Stickstoffverbindungen sowie Aluminium und Aluminiumprodukte betroffen sind.

Nur in Großbritannien sind zusätzlich die Sektoren Kalk, Zement und Mineralerzeug-

nisse betroffen. Dies begründet sich durch eine insgesamt höhere Handelsintensität der

britischen Wirtschaft. Nur in Deutschland sind zusätzlich die Sektoren Papier, Karton

und Pappe sowie sonstige anorganische Grundstoffe und Chemikalien betroffen. Ursa-

che hierfür ist, dass ein gleicher Kohlendioxidpreis in Großbritannien nach den Annah-

men der Studie von V. Graichen u. a. geringere Strompreiserhöhungen nach sich zieht

als in Deutschland. Dem zugrunde liegt eine unterschiedliche Kohlendioxidintensität

des marginalen Kraftwerks in Deutschland und Großbritannien.98 In Großbritannien ist

demnach das marginale Kraftwerk, welches den Strompreis bestimmt, ein Gaskraft-

werk, in Deutschland ein kohlendioxidintensiveres Steinkohlekraftwerk. Bei einem

Kohlendioxidpreis von 20 Euro/Tonne CO2 würden in Deutschland Kosten von 19,24

Euro/MWh aufgeschlagen werden, in Großbritannien lediglich zehn Euro/MWh (vgl.

ebd.: 9; 13). Solange es keinen wettbewerblich organisierten, einheitlichen europäischen

Strommarkt gibt, haben gleiche Kohlendioxidpreise einen unterschiedlichen Einfluss

auf die Strompreise in den jeweiligen Ländern. Tabelle D.5 gibt den Einfluss eines Koh-

98 Die durchschnittliche Kohlendioxidintesität der Stromerzeugung in Großbritannien und Deutschland ist
hierbei durchaus ähnlich (vgl. D. Demailly u. a. 2007: 20). Auf Wettbewerbsmärkten wird der Strompreis
indes durch das marginale Kraftwerk bestimmt.
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lendioxidpreises von 20 Euro/Tonne CO2 auf die jeweiligen Strompreise in ausgewähl-

ten Ländern anhand zweier Simulationsmodelle, COMPETES und IPM (vgl. J. Sijm/K.

Neuhoff/Y. Chen: 64 ff.) in Euro/MWh wieder.

Belgien Frankreich Deutschland Großbritannien Niederlande

COMPETES

(Euro/MWh)
2-14 1-5 13-19 9-11

IPM

(Euro/MWh)
17 15 13-14

Quelle: J. Sijm/K. Neuhoff/Y. Chen (2006: 65).

Tabelle D.5: Modellschätzungen von Strompreisanstiegen in Euro/MWh bei einem

CO2-Preis von 20 Euro/Tonne CO2

Den höchsten Strompreisanstieg in den betrachteten Ländern gibt es nach diesen Schät-

zungen also in Deutschland, den niedrigsten in Frankreich, wo die Strompreise nicht

selten durch ein Kernkraftwerk mit Nullemissionen bestimmt werden (vgl. ebd.). Dies

dürfte zur Folge haben, dass in den jeweiligen Ländern gleiche Branchen in unter-

schiedlichem Ausmaß von nennenswerten Strompreiserhöhungen betroffen sein wer-

den.

2.2.3.2.2.2 Bedingte Zuteilung von Emissionsrechten als Maßnahme gegen Lea-

kage-Effekte

In den ersten beiden Handelsperioden muss nach den Bestimmungen der Emissionshan-

delsrichtlinie ein Großteil der Emissionsrechte unentgeltlich zugeteilt werden. Nur we-

nige Staaten haben in der ersten Handelsperiode von der Möglichkeit Gebrauch ge-

macht, Emissionsrechte zu versteigern. In der zweiten Handelsperiode ist in einigen

Staaten schon ein größerer Teil von Emissionsrechten versteigert worden. Hierbei wur-

de teilweise zwischen den Branchen differenziert. Exemplarisch hierfür kann der Natio-

nale Allokationsplan Deutschlands genannt werden (vgl. BMU 2006). Bereits hinsicht-

lich der Zuteilungsmenge wurde zwischen Tätigkeiten in den Bereichen der Energie-

umwandlung und Energieerzeugung sowie Tätigkeitsbereichen des produzierenden Ge-

werbes differenziert. Begründet wurde diese Differenzierung im Nationalen Allokati-

onsplan sowohl distributiv als auch allokativ. Als distributives Argument wurde die

„Abschöpfung von Zusatzgewinnen“ durch eine „höhere Belastung der Energiewirt-
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schaft“ genannt. Hiermit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch unentgelt-

lich zugeteilte Emissionsrechte als Kostenfaktor in der Angebotsentscheidung berück-

sichtigt werden. Bei preisunelastischer Produktnachfrage, wie sie bei der Erzeugung

von Strom typisch ist, ist ein Großteil dieser Kosten von den Nachfragern zu tragen. Die

Emissionspreise können von den Anbieter auf die Produktpreise überwälzt werden, oh-

ne dass sie mit einem nenneswerten Rückgang Nachfragerückgang zu rechnen haben.

Als weiteres, in diesem Fall allokativ relevantes Motiv wird im Nationalen Allokations-

plan genannt, dass das Produkt Strom überwiegend national gehandelt werde und die

mit deutschen Unternehmen konkurrierenden Produzenten ebenfalls vom Emissions-

handel erfasst seien (vgl. ebd.). Hiermit wird also auch explizit Leakage-Effekten Rech-

nung getragen.99

In dem für die Zuteilung von Emissionsrechten in der zweiten Handelsperiode maßgeb-

lichen Zuteilungsgesetz 2012 ist eine entgeltliche Vergabe von Emissionsrechten für

den Energiesektor festgelegt. 40 Millionen Emissionsberechtigungen oder knapp neun

Prozent des Emissionsbudgets werden jährlich verkauft. Zur Einhaltung des Emissions-

budgets ist im Zuteilungsgesetz eine anteilige Kürzung der unentgeltlich zugeteilten

Emissionsrechte bei den energiewirtschaftlichen Anlagen vorgesehen.100

Eine ähnliche Differenzierung ist auch in der Neugestaltung des Europäischen Emissi-

onshandels ab 2013 beabsichtigt. Hier ist ein schrittweiser Übergang auf die Auktionie-

rung als Erstausgabemodus vorgesehen. Jedoch soll auch Leakage-Effekten bei Sekto-

ren, welche dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, Rechnung getragen wer-

den. Entsprechend Art 10a (12) der vom Europäischen Parlament verabschiedeten Eu-

ropäischen Emissionshandelsrichtlinie sollen Anlagen, welche in besonderer Weise ei-

nem Leakage-Risiko ausgesetzt sind, Emissionsberechtigungen zu 100 Prozent unent-

geltlich zugeteilt bekommen. Nach Art. 10a (15) sind hierbei Sektoren bzw. Subsekto-

99 Darüber hinaus wird als weiterer Grund angeführt, dass die „technischen Minderungspotenziale“ im
Energiesektor besser seien als im produzierenden Gewerbe. Auch hiermit könnten Leakage-Effekte ange-
sprochen werden. Wenn im Extremfall wie bei prozessbedingten Emissionen eine Emissionsminderung
nur über eine Produktionsminderung zu erreichen ist, entstehen Leakage-Effekte dann, wenn dies zuguns-
ten ausländischer Produktion geschieht.
100 Die Zuteilung im Energiesektor und bei allen weiteren Anlagen, die ab 2003 in Betreib gesetzt wur-
den, erfolgt in Deutschland in der zweiten Handelsperiode nach einem Benchmark-Verfahren. Hiernach
wird die zugeteilte Emissionsmenge durch die beste verfügbare Technik bestimmt.
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ren einem bedeutenden Leakage-Risiko ausgesetzt, wenn eines der folgenden Kriterien

erfüllt ist:

 Summe der direkten und indirekten Kosten führen zu einem Produktionskosten-

anstieg, der mindestens fünf Prozent der Bruttowertschöpfung beträgt und Han-

delsintensität mit Nicht-EU-Ländern beträgt mindestens zehn Prozent,

 Summe der direkten und indirekten Kosten führen zu einem Produktionskosten-

anstieg, der mindestens 30 Prozent der Bruttowertschöpfung beträgt,

 Handelsintensität mit Nicht-EU-Ländern beträgt mindestens 30 Prozent.

Es ist die Aufgabe der Kommission, bis Ende 2009 und danach alle fünf Jahre diejeni-

gen Sektoren bzw. Subsektoren zu identifizieren, welche einem erheblichen Leakage-

Risiko ausgesetzt sind. Die Liste dieser Sektoren kann nach einer qualitativen Bewer-

tung ergänzt werden. Hierbei sind die Mitgliedsstaaten, die betroffenen Sektoren und

Subsektoren und alle weiteren Stakeholder zu konsultieren. Derartige Regelungen

scheinen auf der einen Seite notwendig, sofern den jeweiligen Marktbesonderheiten

Rechnung getragen werden soll. Es kann aber auf der anderen Seite damit gerechnet

werden, dass zur Verteidigung von mit einer unentgeltlichen Emissionsrechtevergabe

verbundenen Vermögenspositionen in den jeweiligen Sektoren und Mitgliedsstaaten

erhebliche Ressourcen aufgewendet werden. Auch nicht sachgerechte Entscheidungen

können hierbei nicht ausgeschlossen werden.

Diese Regelungen werden jedenfalls zur Folge haben, dass auch nach 2012 in Europa

ein erheblicher Anteil der Emissionsberechtigungen unentgeltlich zugeteilt wird. Frag-

lich ist, ob hiermit Leakage-Effekte reduziert oder sogar verhindert werden können. In

der Tat kann die Frage, ob die Emissionsrechte unentgeltlich zugeteilt werden oder ob

sie auktioniert werden, einen erheblichen Einfluss auf die Gewinnposition von Unter-

nehmen haben. Nicht alle Kosten der Unternehmen haben aber einen Einfluss auf die

Produktions- und Standortentscheidung. In der Vergangenheit angefallene Kosten für

Investitionen, z.B. in einen Kraftwerkspark, sind versunken, mithin bezüglich der Pro-

duktionshöhe nicht entscheidungsrelevant. Für diese sind bei Gewinn maximierendem

Verhalten vielmehr die Grenzkosten maßgeblich, welche wiederum unabhängig sind

vom Erstausgabeverfahren (vgl. A. D. Ellerman 2006: 4 ff.). Sowohl bei einer unent-

geltlichen als auch bei einer entgeltlichen Erstausgabe von Emissionsrechten ist deren
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Marktpreis in die Grenzkostenkalkulation einzubeziehen. Auch bei einem reinen Grand-

fathering-System könnte ein in das nichtregulierte Ausland abwanderndes Unternehmen

unentgeltlich zugeteilte Emissionsrechte auf dem Lizenzmarkt verkaufen. Alleine maß-

geblich für Produktions- und Standortentscheidungen sowohl beim Grandfathering als

auch bei einem Verkauf der Emissionsrechte ist der Preis für Emissionsberechtigungen.

Je höher der Lizenzpreis, desto höher auch die Grenzkosten der Produktion. Dies wie-

derum erhöht den Leakage-Effekt.

Es bleibt festzuhalten, dass es grundsätzlich bezüglich eines Leakage-Effektes keinen

Unterschied zwischen einer entgeltlichen und einer unentgeltlichen Zuteilung von

Emissionsrechten gibt. Immerhin ein nicht unbedeutendes Argument kann gegen diese

These eingebracht werden (vgl. M. Ahmann 2008: 1724): Der Zuteilungsmodus kann

einen Einfluss auf die Kapitalkosten haben. Ein Unternehmen, welches die Emissions-

rechte unentgeltlich zugeteilt bekommt, hat auf nicht perfekten Kapitalmärkten geringe-

re Kapitalkosten als ein Unternehmen, welches diese Emissionsrechte kaufen muss und

sich das Geld hierzu möglicherweise über eine Bank beschaffen muss. Sind auf imper-

fekten Kapitalmärkten die Fremdkapitalzinsen höher als die Opportunitätskosten des

Eigenkapitals, sind Unternehmen mit unentgeltlich zugeteilten Emissionsrechten im

Vorteil. Eine unentgeltliche Zuteilung von Emissionsrechten könnte dementsprechend

als Subvention von Kapital verstanden werden (vgl. ebd.). Insofern kann einer unent-

geltlich Zuteilung von Emissionsrechten ein bedingt positiver Einfluss auf die Bekämp-

fung von Leakage-Effekten zugestanden werden.

Im Europäischen Emissionshandelssystem erfolgt die Zuteilung von Emissionsrechten

zu einem großen Teil (bisher) zwar unentgeltlich, aber nicht nach einem „reinen“

Grandfathering-System. Die Zuteilung in den Nationalen Allokationsplänen ist auf viel-

fältige Art und Weise von gegenwärtigem und zukünftigem Unternehmensverhalten ab-

hängig. Die Zuteilung basierte und basiert zwar in der Regel auf Basis historischer

Emissionsmengen.101 Die Zuteilung von Emissionsrechten erfolgt indes nur für be-

101 Eine Ausnahme bildete beispielsweise in Deutschland die sogenannte Optionsregel nach § 7 Absatz 12
ZuG 2007 für die Zuteilungsperiode 2005 bis 2007. Hiernach konnten Betreiber von Bestandsanlagen
Zuteilungen auf Basis von Produktionsprognosen (multipliziert mit einem auch für Neuanlagen geltenden
Benchmark) statt Zuteilungen nach Maßgabe historischer Emissionsmengen beantragen. Da kein Anla-
genbetreiber eine zu geringe Ausstattung mit Emissionsberechtigungen riskieren konnte oder wollte,
wurden optimistische Produktionsprognosen abgegeben. Die unerwartet starke Inanspruchnahme der Op-
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stimmte Perioden. Kann von den Unternehmen erwartet werden, dass die Basisperiode

aktualisiert wird, gibt es für Unternehmen einen Anreiz in den Emissions- und Produk-

tionsentscheidungen für die aktualisierte Zuteilungsperiode auch deren Einfluss auf die

Zuteilungsmenge an Emissionsrechten in Folgeperioden zu berücksichtigen. In den ers-

ten beiden Handelsperioden lag die Festlegung der Basisperiode als Grundlage der Erst-

zuteilung von Emissionsrechten bei den Mitgliedsstaaten. In Deutschland wurde als Ba-

sisperiode für die Zuteilung von Emissionsrechten die Periode 2000 bis 2002 gewählt

und diese für die Zuteilung von Emissionsrechten für die Periode 2008 bis 2012 auf die

Jahre 2000 bis 2005 erweitert. Nur für das Jahr 2005 bestand mithin für die deutschen

Unternehmen ein Einfluss auf die Zuteilung von Emissionsrechten für die Periode 2008

bis 2012. Dies ist angesichts der Vorteile, welche eine Ausweitung der Basisperiode

bietet, vertretbar. Eine Verlängerung der Basisperiode trägt zu einem Ausgleich von

jährlichen Schwankungen bei (vgl. J. Dieckmann/C. Kemfert 2007: 665). Können und

müssen Unternehmen in der Zukunft mit rollierenden Basisperioden rechnen bzw. all-

gemein damit, dass die Ausstattung mit Emissionsrechten vom Emissions- oder Produk-

tionsverhalten bzw. von der Kapazitätsplanung abhängt, werden sie dies in ihrem Ver-

halten und ihren Planungen berücksichtigen.

Eine unentgeltliche Zuteilung an Emissionsrechten kann genau dann das Produktions-

verhalten der Unternehmen beeinflussen, wenn die Zuteilung der Emissionsrechte ihrer-

seits von einer noch beeinflussbaren Produktionsmenge und der Kapazitätsplanung der

Unternehmen abhängt. Prinzipiell lassen sich durch eine outputabhängige Zuteilung an

Emissionsrechten Leakage-Effekte vermeiden oder verringern (vgl. E. Haites 2003).

Wird die zukünftige Zuteilung an Emissionsrechten vollständig an die zukünftige Pro-

duktion gekoppelt, wirkt dies wie eine Subventionierung der Produktion. Produktion

wird dann also nicht in das unregulierte Ausland verlagert.

Eine derartige Regelung weist indes auch einige Nachteile auf. Erstens müssen damit

auch alle Nachteile einer kostenlosen Zuteilung nach der Grandfathering-Regelung in

Kauf genommen werden. Zweitens wird hiermit gleichzeitig auch ein potenzieller in-

ländischer Emissionsvermeidungskanal geschlossen.

tionsregel hat eine zusätzliche Kürzung der Zuteilung für die restlichen Bestandsanlagen notwendig ge-
macht, damit das Emissionsbudget eingehalten werden konnte. Für die zweite Handelsperiode 2008 bis
2012 ist die Optionsregel in Deutschland abgeschafft worden (vgl. F. Schafhausen 2007: 104).
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Es entstehen allokative Verzerrungen, wenn die Zuteilung an Emissionsrechten an die

Produktion oder an die Bereitstellung von Kapazitäten gekoppelt ist. Im Europäischen

Emissionshandel ist es in den Nationalen Allokationsplänen verbreitet, dass Emissions-

rechte bei Anlagenstilllegung entzogen werden und/oder für Newcomer kostenlos zuge-

teilt werden (vgl. M. Ahmann u. a. 2007: 1721 ff.) Auch ab 2013 wird eine Stilllegung

von Anlagen nach Art. 10a (18) in der vom Europäischen Parlament verabschiedeten

Neugestaltung der Emissionshandelsrichtlinie zu einem Entzug von Emissionsberechti-

gungen führen. Es stellt sich hierbei zum einen die Frage, ob derartige Regelungen ef-

fektiv hinsichtlich der Verhinderung von Leakage-Effekten sind. Erstens ist nämlich

fraglich, ob ein Scheinbetrieb von Anlagen ermittelt und verhindert werden kann. Zwei-

tens kann die Produktion eines Gutes auch durch eine geringere Kapazitätsauslastung

reduziert werden.102 Zum anderen führen derartige Regelungen aber auch zu Ineffizien-

zen. Eine effiziente Allokation wäre dann gegeben, wenn der Betreiber einer Anlage

seine Entscheidung über einer Stilllegung derselben unter Berücksichtigung der Oppor-

tunitätskosten des Anlagenbetriebes treffen würde. Hierzu gehört auch der Wert der

Emissionsrechte. Wenn es für den Betreiber dieser Anlage unter Berücksichtigung die-

ser Kosten wirtschaftlich ist, die Anlage zu schließen und die Emissionsrechte in einer

effizienteren Anlage zu nutzen oder an ein effizienteres Unternehmen zu verkaufen, ist

dies unter Effizienzgesichtspunkten zu begrüßen. Ein Entzug von Emissionsrechten bei

Anlagenstilllegung entspricht ökonomisch einer Subvention des Betreibes dieser Anla-

ge. Es findet eine Subvention zugunsten dieser Anlage sowohl im Vergleich zu bereits

existierenden emissionsärmeren Anlagen statt als auch im Vergleich zu neuen, emissi-

onsärmeren Anlagen (vgl. ebd.). Im Einzelfall kann eine Einschränkung der Pro-

duktionsmenge zur Emissionsminderung nämlich kostengünstiger sein, als die Verrin-

gerung der Emissionsmenge pro Produktionseinheit. In einem geschlossenen, nicht

fragmentierten Emissionshandelssystem würde durch den Lizenzpreis die kosten-

günstigste Alternative bestimmt werden. Wird die Zuteilung der Emissionsmenge je-

doch an die Produktionsmenge gekoppelt, wird die Emissionsvermeidungsalternative in

Form einer verringerten Produktion im Extremfall verhindert.

102 Hierbei kann es je nach dem betrachteten Produkt Unterschiede geben.
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Bei einer kostenlosen Zuteilung von Neuanlagen stellt sich eine ähnliche Problematik,

sofern die Zuteilung für das gleiche Produkt in Abhängigkeit von der Produktionstech-

nologie und dem Brennstoff erfolgt. In Deutschland etwa wurde für die Stromprodukti-

on ein brennstoffspezifischer Benchmark eingeführt. Der Betrieb von Neuanlagen mit

emissionsintensiven Technologien und Brennstoffen wird hierbei im Vergleich zum Be-

trieb von Neuanlagen mit emissionsarmen Technologien und Brennstoffen begünstigt.

Im Vergleich zum Betrieb von Bestandsanlagen findet nur dann keine Allokationsver-

zerrung statt, wenn die Neuausstattung mit Emissionsrechten pro Produkteinheit für

Neuanlagen genau dem Entzug von Emissionsrechten bei Altanlagen entspricht. Sie

werden länger in Betrieb gehalten, als es ohne eine Stilllegungsregel der Fall wäre und

mit einer Newcomerregel gibt es mehr Markteintritte als ohne selbige. Jedoch werden

hierdurch auch Ineffizienzen verursacht.

Eine unentgeltliche Zuteilung von Emissionsrechten kann also per se Leakage-Effekte

nicht verhindern. Die Kopplung der Zuteilung von Emissionsrechten an die Produktion

im Inland bzw. an die Bereitstellung von Kapazitäten ist nicht nur mit Ineffizienzen

verbunden. Leakage-Effekte können auch deswegen nicht vollständig durch ein unent-

geltliches Ausgabeverfahren unterbunden werden, weil hiermit allenfalls die direkten

Kosten des Emissionshandelssystems kompensiert werden können. Können die Zertifi-

katspreise vollständig oder auch nur teilweise auf die Produktpreise überwälzt werden,

entstehen indirekt Kosten für diejenigen Unternehmen, welche diese Produkte als Pro-

duktionsfaktoren nutzen. Auch bei einer unentgeltlichen Zuteilung von Emissionsrech-

ten steigt der Strompreis, sofern die Zertifikatspreise teilweise oder vollständig über-

wälzt werden können. Selbst bei energieintensiven Unternehmen, welche nicht im

Emissionshandelssystem erfasst sind, können die Produktionskosten hierdurch erheblich

steigen. Insbesondere für diejenigen Unternehmen und Branchen, für welche diese indi-

rekten Kosten einen großen Teil der durch den Emissionshandel induzierten Kosten

ausmachen, würde eine unentgeltliche Ausgabe von Emissionsrechten wenig bewirken.

In Deutschland betrifft dies beispielsweise die Aluminium- und Papierproduktion (vgl.

V. Graichen u. a. 2008:14).

Ebenfalls könnte eine kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten hinsichtlich der ande-

ren Leakage-Kanäle nichts bewirken. Weder könnte hier eine relative Preisreduktion
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fossiler Brennstoffe verhindert werden, noch könnte verhindert werden, dass nicht im

Emissionshandelssystem involvierte Drittstaaten, welche sich nicht zu Emissionszielen

verpflichtet haben, ihre Emissionsreduktionmaßnahmen einschränken.

Tabelle D.6 fasst Auswirkungen von unterschiedlichen Erstausgabeverfahren auf Car-

bon Leakage und Effizienz zusammen.

Einfluss auf die Bekämp-
fung von Carbon Leakage

Einfluss auf Kosteneffi-
zienz

Reines Grandfathering Bedingt positiv Bedingt negativ
Zuteilung in Abhängig-
keit von der Produkti-
onsmenge

Positiv Negativ

Entzug von Emissions-
rechten bei Anlagenstill-
legung

Positiv Negativ

Unentgeltliche Zuteilung
für Neuemittenten

Positiv Negativ

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Tabelle D.6: Carbon-Leakage, Kosteneffizienz und Zuteilungsmethoden

2.2.3.2.2.3 Unilaterale Handelsmaßnahmen

Eine weitere Möglichkeit, Leakage-Effekte zu reduzieren besteht darin, für in nicht re-

gulierte Länder exportierte Produkte Subventionen zu zahlen und für aus nicht regulier-

ten Ländern importierte Produkte eine Abgabe zu verlangen, welche die durch Emis-

sionshandel entstehenden Wettbewerbsnachteile reduzieren oder sogar aufheben. Sub-

ventionen bzw. Importabgaben müssen nicht in Form von monetären Transfers stattfin-

den. Exportierenden Unternehmen könnten diese Emissionsrechte erstattet werden.

Prinzipiell ließen sich hierdurch Leakage-Effekte vermeiden, die durch eine Verände-

rung der Handelsströme auftreten. Importierende Unternehmen könnten verpflichtet

werden, Emissionsrechte zu erwerben. In den ersten beiden Handelsperiode waren der-

artige Maßnahmen nicht vorgesehen. Die neu gestaltete Emissionshandelsrichtlinie be-

inhaltet indes einen Passus, welcher derartige „Border Adjustments“ möglich macht. In

Art. 10 b Ziffer 1 heißt es, dass die Europäische Kommission bis Juni 2010 für das Eu-

ropäische Parlament und den Rat einen Bericht anfertigen soll, welcher sich mit der Si-

tuation der dem Leakage-Risiko ausgesetzten Sektoren und Subsektoren befasst. Dieser

Bericht soll auch Vorschläge beinhalten, welche neben der Möglichkeit einer Anpas-
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sung der Anzahl unentgeltlich zugeteilter Zertifikate auch Importeure in das Emissions-

handelssystem verpflichten kann. Darüber hinaus können nach Art. 10a (6) Mitglieds-

staaten unter Umständen finanzielle Unterstützung für durch Leakage bedrohte Sektoren

und Subsektoren gewähren:

„Member States may also adopt financial measures in favour of sectors or sub-sectors

determined to be exposed to a significant risk of carbon leakage due to costs relating to

greenhouse gas emissions passed on in electricity prices, in order to compensate for

those costs and where this is in accordance with state aid rules applicable and to be

adopted in this area.” (Europäisches Parlament 2008a: Art. 10a (6))

Hinsichtlich der Effektivität und Effizienz von Border Adjustments kommt es auf deren

Ausgestaltung im Detail an. J. Reinaud (2008) gibt eine kurze Übersicht über einige kri-

tische Ausgestaltungspunkte.

Ein besonders kritischer Aspekt ist, dass Border Adjustments in Einklang stehen müs-

sen mit Bestimmungen der WTO/GATT. In Kurzform darf für Exporteure keine unge-

rechtfertigte Subvention gewährt werden und Importeure dürfen nicht auf unbillige Art

und Weise diskriminiert werden (vgl. R. Ismer/K. Neuhoff 2007). Andernfalls kann die

WTO gegebenenfalls Sanktionsmaßnahmen gewähren.

Nach Ismer und Neuhoff (2007) bestünde Rechtssicherheit hinsichtlich der WTO-

Kompatibilität von Border Adjustments, sofern erstens die Emissionsrechte versteigert

würden und sich zweitens die Kohlenstoffzölle bei Importen und Kohlenstoffsubventio-

nen bei Exporten an der besten verfügbaren Technik orientieren würden. Damit keine

negativen Anreizwirkungen für den umwelttechnischen Fortschritt entstehen, dürften

Umweltinnovationen einzelner Emittenten hierbei auf die Definition der besten verfüg-

baren Technik keinen, bzw. nur einen marginalen Einfluss haben (vgl. ebd.). Würde die

Innovation unmittelbar zum neuen Standard für Importeure erklärt, würde ein Innovator

die ausländische Konkurrenz stärken. Eine Orientierung von Importzöllen würde für

sich genommen einen Großteil der inländischen Produzenten gegenüber der importie-

renden Konkurrenz benachteiligen. Zu klären wäre beispielsweise die beste verfügbare

Technik für die Produktion von Strom. Würde man hierzu Atomenergie und Wasser-
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kraft zählen, läge die Emissionsintensität für energieintensiv hergestellt Produkte, wie

zum Beispiel Aluminium, nahe bei Null (vgl. J. Reinaud 2008: 89).

Unilaterale Handelsmaßnahmen in Form von Border Adjustments könnten unter Um-

ständen, je nach Ausgestaltung, mit hohen Transaktionskosten verbunden sein. Sofern

sie entsprechend den Vorschlägen von Ismer und Neuhoff WTO-kompatibel konzipiert

werden, können sie Leakage-Effekte in Form von Produktions- und Standortverlage-

rungen nur zum Teil verhindern. Ähnlich der an Bedingungen geknüpften unentgeltli-

chen Zuteilung von Emissionsrechten können Leakage-Effekte über die anderen Kanäle

nicht reduziert werden.

2.2.3.2.2.4 Multilaterale Maßnahmen

Ein wesentlicher Faktor, der Leakage-Effekte hervorruft, ist der Lizenzpreis, welcher

die Grenzkosten der Produktion beeinflusst. Gelingt es, diesen Lizenzpreis bei gegebe-

ner Emissionsmenge zu reduzieren, lassen sich auch Leakage-Effekte verringern. Dies

bedeutet, dass Leakage-Effekte ceteris paribus umso geringer ausfallen, je kosteneffi-

zienter das System ist. Die Kosteneffizienz kann nun positiv beeinflusst werden durch

internationale Flexibilität der Emissionsvermeidung. Der Emissionspreis ist dann so ge-

ring als möglich, wenn Emissionen dort vermieden werden, wo dies am kostengünstigs-

ten erfolgen kann.

Zur Steigerung der Flexibilität wären z. B. die flexiblen Mechanismen des Kyoto-

Protokolls in Frage gekommen. Wenn etwa über den zwischenstaatlichen Emissions-

handel Kyoto-Rechte (AAUs) erworben würden, könnte das europäische Emissions-

budget großzügiger ausgestaltet werden. Mit steigendem Gesamtangebot an Emissions-

rechten würde der Zertifikatspreis fallen. Dementgegen steht, dass das potenzielle An-

gebot von AAUs nicht durch tatsächliche Emissionsminderungen im Vergleich zu ei-

nem Business-as-Usual gedeckt wird. Vielmehr handelt es sich hier vielfach um so ge-

nannte „heiße Luft“, welche durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch ehemals sozia-

listischer Länder entstanden ist.

Anders ist dies bei den Emissionsrechten, welche aus projektbasierten Mechanismen

generiert werden. In Entwicklungs- und Schwellenländern generierte Emissionsrechte
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(CER) aus CDM-Projekten beispielsweise müssen das Kriterium der Zusätzlichkeit (im

Vergleich zu einem Business-as-Usual) erfüllen. V. Alexeeva-Talebi/N. Anger/A. Lö-

schel (2008) konnten in Modellrechnungen zeigen, dass selbst ein eingeschränkter Zu-

gang zu projektbasierten Mechanismen auch gegenüber ambitionierten Umweltzöllen

Vorteile bietet.

Vor diesem Hintergrund ist es bezüglich der ökologischen Treffsicherheit, sofern sich

diese auf die globale Verminderung von Treibhausgasen bezieht, eher negativ zu beur-

teilen, dass die Nutzung dieser flexiblen Mechanismen im Europäischen Emissionshan-

delssystem eingeschränkt wird. Auch für die dritte Handelsperiode von 2013 bis 2020

ist es das Ziel, dass maximal die Hälfte der Emissionsreduktion durch die Nutzung fle-

xibler Mechanismen erreicht werden darf. Auf der anderen Seite kann die ökologische

Integrität mancher Projekte durchaus in Zweifel gezogen werden (vgl. A. Michaelo-

wa/K. Umamaheswaran 2006). Grundsätzlich besteht eine Schwierigkeit, die Zusätz-

lichkeit eines Projektes im Vergleich zu einem Business-as-Usual zu bewerten. Dem-

entsprechend können bei aufwendigen Einzelfallprüfungen hohe Transaktionskosten

entstehen.

Langfristig ist ein globales Zertifikatesystem in Form eines Cap-and-Trade, in welchem

die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer erfasst sind, auch hinsichtlich der Lea-

kage-Problematik nicht zu ersetzen. Über ein globales Mengenregime könnten schließ-

lich auch Leakage-Effekte reduziert bzw. verhindert werden, welche aus Preissenkun-

gen der fossilen Energieträger resultieren.
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2.3 Kosteneffizienz

Die Problematik der ökologischen Treffsicherheit des Europäischen Emissionshandels

wurde im vorherigen Kapitel diskutiert. Hierbei ging es auch um Maßnahmen, welche

diese Treffsicherheit gewährleisten (sollen), dies aber nur zulasten der Effizienz des

Systems bewirken können. Im Folgenden soll Kosteneffizienz unter Berücksichtigung

der regionalen und sektoralen Teilmengenproblematik untersucht werden ohne auf (po-

tenzielle) trade-offs mit der ökologischen Treffsicherheit einzugehen.

Hinsichtlich der Kosteneffizienz eröffnet die Globalität der Klimaproblematik Chancen.

Das wichtigste anthropogene Treibhausgas Kohlendioxid zeichnet sich dadurch aus,

dass es keine Hot-Spot-Probleme verursacht. Kohlendioxid entfaltet seine Treibhaus-

gaswirkung unabhängig von der Frage, wo es emittiert wird. Dementsprechend eröffnen

sich hier in besonderer Weise Kosteneffizienzpotenziale bezüglich der Wo-Flexibilität

mittels eines Emissionshandels. Günstige Vermeidungsoptionen für ein gegebenes

Emissionshöchstniveau lassen sich ausnutzen, ohne dass auf die regionale Verteilung

von Emissionsquellen Rücksicht genommen werden muss. Hinsichtlich der Wo-

Flexibilität bietet sich ein Zertifikatssystem also in besonderem Maße an. Für andere

anthropogen erzeugte Treibhausgase gilt dies nur eingeschränkt. Stickstoffdioxid bei-

spielsweise entsteht im Rahmen von Düngung in der Landwirtschaft. Eine Konzentrati-

on von Düngemitteln in einer bestimmten Region kann hier durchaus zu regionalen Be-

lastungen führen. Damit ist ein Zertifikatssystem nicht grundsätzlich ausgeschlossen,

wie der Handel mit Schwefeldioxid in den USA gezeigt hat. Zudem lassen sich für an-

dere Treibhausgase prinzipiell auch Credit-Systeme nutzen, bei denen Einzelfallprüfun-

gen erfolgen, aber immerhin eine gewisse Flexibilisierung ermöglicht wird.

Von besonderer Relevanz bezüglich der Beurteilung der Kosteneffizienz von umweltpo-

litischen Instrumenten ist die Unsicherheit über die Grenzvermeidungskosten verschie-

dener Vermeidungsoptionen. Diese ist besonders bei klimapolitischen Maßnahmen be-

deutsam, weil es erstens sehr viele Möglichkeiten gibt, Emissionen zu vermeiden, zwei-

tens angesichts des langen Zeithorizontes der Klimaproblematik und Klimapolitik eini-

ge Optionen möglicherweise noch gar nicht bekannt sind und drittens nach gegenwärti-

gem Wissen Emissionsvermeidung mit erheblichen Kosten verbunden ist.
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2.3.1 Regionale Teilmengenproblematik

2.3.1.1 Kostensenkungspotenziale bei regionaler Flexibilisierung

Es lässt sich festhalten, dass ein Zertifikatssystem in besonderem Maße geeignet ist, mit

Unsicherheiten bezüglich der Grenzvermeidungskosten umzugehen. Der aus einem

Emissionshandel hervorgehende Preis legt die Grenzvermeidungskosten offen und kann

so erstens Informationen liefern, wo Emissionen am kostengünstigsten vermieden wer-

den können und setzt zweitens auch Anreize, Emissionen zu vermeiden, wo es am kos-

tengünstigsten möglich ist. Verzerrungen könnten sich dann ergeben, wenn nicht alle

Regionen und Sektoren oder alle Treibhausgase im Zertifikatssystem erfasst sind. Der

Vorteil einer Lizenz- oder Steuerlösung gegenüber einer Auflagenpolitik mit undiffe-

renzierten absoluten Emissionsgrenzwerten ist hierbei umso größer, je größer auch die

Unterschiede zwischen den Grenzvermeidungskosten sind. Bei ähnlichen Anlagen gibt

es dementsprechend auch keine großen Spielräume für Effizienzverbesserungen.

Die Höhe der Grenzvermeidungskosten ist zum einen abhängig von Größen wie den

jeweiligen Vermeidungsoptionen, zum anderen aber auch vom Emissionsniveau selbst.

Dies bedeutet, dass selbst bei gleicher Vermeidungskostenstruktur Kostensenkungen

möglich sind, wenn sich das Ausgangsregulierungsniveau stark unterscheidet. Bei ge-

ringem Ausgangsreduktionsniveau sind zusätzliche Emissionsreduktionen ceteris pari-

bus noch zu verhältnismäßig geringen Kosten möglich, während bei einem hohen Aus-

gangsregulierungsniveau die günstigen technischen Reduktionspotentiale weitgehend

erschöpft sind und sich zusätzliche Emissionsreduktionen nur noch zu hohen Kosten

realisieren lassen. Dies hat Folgen für eine effiziente Klimapolitik. Die Kostenvorteile

einer Lizenzlösung bei stark regulierten Anlagen in Industrieländern dürften relativ ge-

ring sein.103 Dies gilt insbesondere, wenn die Genehmigung von emittierenden Anlagen

an den Stand der Technik gekoppelt ist.

Abbildung D.20 veranschaulicht die im Vergleich zu Industrieländern kostengünstigen

Emissionsreduktionspotenziale in Entwicklungsländern. Aufgrund der in Industrielän-

dern i. d. R. höheren umweltpolitischen Regulierungsdichte mit hoher Energieeffizienz,

sind hier bereits höhere Emissionsreduktionen erfolgt (Er
0). Eine darüber hinausgehende

103 Vgl. hierzu ausführlicher Kapitel D 2.1.1.
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marginale Emissionsreduktion wäre nur zu den vergleichsweise hohen Grenzvermei-

dungskosten GVKr
0 möglich.

In Entwicklungs- und Schwellenländern hingegen mit bisher eher geringen Emissions-

reduktionsanstrengungen (Ea
0) ist eine marginale Emissionsreduktion zu geringeren

Kosten möglich (GVKa
0). Eine Emissionsreduktion in der Höhe von Er

0 auf Er
1 könnte

in Entwicklungs- und Schwellenländern in gleicher Höhe (Ea
0 auf Ea

1) aber zu geringe-

ren Kosten erfolgen (Fläche ABCD). Umgekehrt gilt auch, dass zu gleichen Kosten

mehr Emissionen vermieden werden können.

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung D.20: Kostensenkungspotenziale bei regionaler Flexibilisierung

Es stellt sich grundsätzlich die Frage, wie diese in Ländern außerhalb der Europäischen

Union existierenden Emissionsreduktionspotenziale nutzbar gemacht werden können.

Das Kyoto-Protokoll bietet hier durch die projektbasierten Mechanismen die Möglich-

keit, günstige Emissionsreduktionspotenziale für im Emissionshandelssektor tätige Un-

ternehmen nutzbar zu machen. Die Verbindungsrichtlinie bietet hierfür die rechtliche
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Grundlage (vgl. Europäische Union 2004). CDM-Gutschriften können demnach ab der

ersten Handelsperiode verwendet werden, JI-Gutschriften ab 2008.

2.3.1.2 Projektbasierte Mechanismen und Kosteneffizienz

Es existieren indes zwei Hindernisse, welche das Ausnutzen von günstigen Emissions-

reduktionspotenzialen erschweren. Zum einen ist die Nutzung projektbasierter Mecha-

nismen mit nicht zu vernachlässigenden Transaktionskosten verbunden. Zum anderen

beschränkt das Europäische Emissionshandelssystem den Gebrauch von projektbasier-

ten Mechanismen gesetzlich über qualitative und quantitative Nutzungsgrenzen.

2.3.1.2.1 Gesetzliche Einschränkungen

Qualitative Nutzungsgrenzen bestehen darin, dass bestimmte Projekte von der Nutzung

ausgenommen sind. Gutschriften aus Senkenprojekten (genauer: Projekte aus Landnut-

zung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft) sind entsprechend der Verbindungs-

richtlinie ebenso ausgenommen wie Gutschriften aus Kernenergieprojekten (vgl. Euro-

päische Union 2004, Art. 11b). Wasserkraftprojekte mit einer elektrischen Erzeugungs-

kapazität von über 20 MW unterliegen nach Art. 11a qualitativen Anforderungen. Die

Mitgliedsstaaten müssen nach Art. 11a sicherstellen, dass bei derartigen Projekten ein-

schlägige internationale Kriterien und Leitlinien, insbesondere die Kriterien der Welt-

kommission für Staudämme vom November 2000 beachtet werden.104 Hintergrund hier-

für sind Bedenken über die „ökologischen und soziökonomischen Folgen“ großer Stau-

dammprojekte (vgl. C. Arens/W. Sterk 2008: 45). Dies stellt hinsichtlich der Anforde-

rungen an die Nachhaltigkeit von Projekten seitens der Investorländer für CDM-

Projekte eine Ausnahme dar. Ferner liegt es im Ermessen der Gastgeberländer von Pro-

jekten zu entscheiden, ob ein Projekt dem Kriterium der Nachhaltigkeit genügt oder

nicht. Die Verbindungsrichtlinie sieht darüber hinaus keine qualitativen Einschränkun-

gen vor, die über derjenigen hinausgehen, wie sie international insbesondere in den Be-

schlüssen von Marrakesh vereinbart wurden.

Damit sind auch Projekte zur Reduktion von anderen Treibhausgasen als Kohlendioxid

denkbar und üblich, was verschiedentlich beklagt wird (vgl. C. Arens/W. Sterk: 2008

104 Die Deutsche Emissionshandelsstelle hat hierzu als in Deutschland zuständige Behörde einen Leitfa-
den verfasst (vgl. DEHS 2007).
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8ff.). Ein Ausschluss von Gutschriften aus Nicht-CO2-Projekten wäre demnach ein

Weg, die Nachhaltigkeit derartiger Projekt in Entwicklungsländern zu steigern. Beden-

ken gegen derartige Projekte gibt es, weil sie zum Teil nur einen geringen Zusatznutzen

stiften (vgl. ebd.). Mit einem Ausschluss von Nicht-CO2-Projekten würden indes auch

besonders günstige Vermeidungsoptionen ausgeschlossen, u. a. auch, da andere Treib-

hausgase pro emittierter Tonne ein wesentlich höheres Erderwärmungspotenzial besit-

zen als Kohlendioxid. Möglicherweise ist es problematisch, wenn ein Instrument

(CDM-Projekte) zwei Zielen (kostengünstige Emissionsvermeidung und die Förderung

von Nachhaltigkeit) dienen soll.

Eine quantitative Nutzungsgrenze wird insofern gesetzt, als die Mitgliedsstaaten in ih-

ren Nationalen Allokationsplänen eine Obergrenze in Form eines Prozentanteiles für die

Nutzung von Gutschriften aus JI- und CDM-Projekten angeben müssen (vgl. Europäi-

sche Union 2004, Anhang III). Diese Obergrenze muss sich an den Verpflichtungen aus

dem Kyoto-Protokoll und der Klimarahmenkonvention orientieren: „Der Prozentanteil

muss mit den ergänzenden Verpflichtungen des Mitgliedstaats im Rahmen des Kyoto-

Protokolls und der Beschlüsse, die aufgrund des UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls

gefasst worden sind, in Einklang stehen (ebd.).“ Hiervon berührt ist insbesondere die

Verpflichtung, wie sie in den Beschlüssen auf der Cop 7 in Marrakesh vereinbart wurde,

wonach die Nutzung der flexiblen Mechanismen nur zusätzlich sein darf und ein bedeu-

tender Anteil der Anstrengungen, die Kyoto-Ziele zu erreichen, aus inländischen Maß-

nahmen stammen muss. Weder in den Marrakesh-Vereinbarungen noch im Kyoto-

Protokoll sind indes genaue Informationen enthalten, wie sich das Kriterium der Zusätz-

lichkeit definiert. Auch die Europäische Kommission, der die Überprüfung der Nationa-

len Allokationspläne obliegt, hat zunächst eine genaue Interpretation dieses Kriterium

offen gelassen (vgl. J. de Sepibus 2008: 7). Erst mit ihrer dritten „Guidance“ zur Auf-

stellung von Nationalen Allokationsplänen hat die Kommission das Kriterium der Zu-

sätzlichkeit für die zweite Handelsperiode 2008 bis 2012 präzisiert (vgl. Europäische

Kommission 2006c). Insgesamt wurden in Folge der Anwendung dieser Kriterien die

von einigen Mitgliedsstaaten in den Nationalen Allokationsplänen vorgeschlagenen

Obergrenzen der Nutzung von Gutschriften für die Betreiber emissionshandelspflichti-

ger Anlagen durch die Kommission gekürzt. Tabelle D.7 gibt einen Überblick über die

in der zweiten Handelsperiode erlaubten Obergrenzen.
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Mitgliedsstaat Nutzungsobergrenze für Gutschriften aus JI/CDM-
Projekten in der Periode 08/12 in Prozent des Emis-
sionsbudgets im Emissionshandelssektor

Belgien 8,4

Dänemark 17,01

Deutschland 20,0

Estland 0

Finnland 10,0

Frankreich 13,5

Griechenland 9,0

Großbritannien 8,0

Irland 10,0

Italien 14,99

Lettland 10,0

Litauen 20,0

Luxemburg 10,0

Niederlande 10,0

Österreich 10,0

Polen 10,0

Portugal 10,0

Rumänien 10,0

Schweden 10,0

Slowakei 7,0

Slowenien 15,76

Spanien ca. 20

Tschechien 10,0

Ungarn 10,0

Zypern 10,0

Quelle: Europäische Kommission (2007b).

Tabelle D.7: Nutzungsgrenzen für CDM/JI-Projekte in der zweiten Handelsperio-

de

Demnach muss bei der Festlegung der Obergrenze ein dreistufiger Prozess durchlaufen

werden (vgl. J. de Sepibus 2008: 7 ff.). In der ersten Stufe muss die maximale Menge

von JI- und CDM-Gutschriften, welche die Mitgliedsstaaten zur Erfüllung ihres Reduk-

tionszieles gemäß ihrer Kyoto-Verpflichtungen und des EU-Burden-Sharings benutzen

wollen, in Relation zu eben dieser Reduktionsverpflichtung bestimmt werden. Nicht

mehr als 50 Prozent der Reduktionsleistung dürfen durch JI- und CDM-Gutschriften

erfüllt werden. Offen bleibt die Basis, zu der die 50 Prozent Reduktionsleistung erfol-

gen soll. Sie kann erfolgen in Bezug zum Kyoto-Basisjahr (1990/95), zu den Emissio-

nen im Jahr 2004 und zu den projezierten Emissionen im Jahr 2010. Der höchste Wert
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bildet hierbei die Grenze für die Nutzung von Gutschriften aus projektbasierten Mecha-

nismen, derer sich ein Mitgliedsstaat insgesamt bedienen darf.105

In der zweiten Stufe muss die Obergrenze der Verwendung von JI- und CDM-

Gutschriften zwischen dem Emissionshandelssektor und dem Nichtemissionshandels-

sektor aufgeteilt werden. Mitgliedsstaaten, welche keine Gutschriften aus öffentlichen

Mitteln erworben haben und dies auch nicht beabsichtigten, konnten den Betreibern von

emissionshandelspflichtigen Anlagen die Nutzung von Gutschriften bis zur festgelegten

Obergrenze erlauben.

Drittens schließlich ist für die zweite Handelsperiode eine Mindestgrenze zur Nutzung

von JI- und CDM-Gutschriften festgelegt worden. Deren Obergrenze durfte nicht gerin-

ger als 10 Prozent der den Anlagen zugeteilten Emissionsrechte betragen. Dies kann

möglicherweise als Konzession an die neuen Mitgliedsstaaten der EU verstanden wer-

den, welche auf der einen Seite überhaupt keine Minderungsverpflichtungen aufweisen,

denen auf der anderen Seite der Emissionscap in der zweiten Handelsperiode empfind-

lich gekürzt wurde (vgl. ebd.: 10 f.).

Vereinfacht ist für den neu gestalteten Emissionshandel in der dritten Handelsperiode

von 2013 bis 2020 als Grundregel vereinbart worden, dass die Betreiber von emissions-

handelspflichtigen Anlagen ihre Verpflichtungen mit Gutschriften aus JI- und CDM

Projekten in dem Ausmaß erfüllen können, in dem sie ihre Obergrenze aus der zweiten

Handelsperiode 2008 bis 2012 nicht ausgeschöpft haben (vgl. Europäisches Parlament

2008a, Art. 11a). Für den gesamten Zeitraum 2008 bis 2020 soll dementsprechend gel-

ten, dass die Betreiber entsprechender Anlagen Gutschriften bis zu einer Menge nutzen

können, die ihnen in der zweiten Handelsperiode zugeteilt wurden oder bis elf Prozent

ihrer Zuteilung von 2008 bis 2012. Die genauen Prozentsätze für Betreiber der entspre-

chenden Altanlagen, wie die Obergrenze für neue Markteilnehmer, für die ebenfalls ei-

ne Untergrenze angegeben ist, müssen noch bestimmt werden. Insgesamt soll hierbei

sichergestellt werden, dass nicht mehr als 50 Prozent der Reduktionsleistung von 2008

105 Durch die Verwendung von drei optionalen Basisjahren konnte die Kommission den unterschiedlichen
Emissionsentwicklungen der Mitgliedsstaaten Rechnung tragen. Dies geschah möglicherweise vor dem
Hintergrund, dass die Zusätzlichkeitsinterpretation der Kommission auf schwachem juristischem Funda-
ment erfolgte. Weder im Kyoto-Protokoll noch in den Marrakesh-Vereinbarungen wurde das Kriterium
der Zusätzlichkeit quantifiziert (vgl. J. de Sepibus 2008: 8).
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bis 2020 sowie 50 Prozent der Reduktionsleistung von 2013 bis 2020 gegenüber dem

Niveau von 2005 erfolgt. Bedingung für die Nutzung von Gutschriften ab 2013 ist, dass

die entsprechenden Projekte in der zweiten Handelsperiode zulässig waren. Dement-

sprechend gelten auch weiterhin die qualitativen Einschränkungen (vgl. ebd.).

Hiermit geht die Europäische Union über das hinaus, wozu sie entsprechend internatio-

naler Vereinbarungen verpflichtet wäre. In den Vereinbarungen von Kyoto und Marra-

kesh sind aufgrund des Widerstandes gegen die Pläne der EU gerade keine quantifizier-

baren Grenzen der Nutzung flexibler Mechanismen gesetzt worden.

Quelle: In Anlehnung an M. Mittendorf (2004: 124).

Abbildung D.21: Effizienzwirkung einer quantitativen Beschränkung der Nutz-

barkeit flexibler Mechanismen

Vopt
V0

MV1
M

GVK0
IL

GVKEL

VILVEL

A

B

C

GVK1
IL

GVKEL: Grenzvermeidungskosten eines Entwicklungslandes
GVKIL: Grenzvermeidungskosten eines Industrielandes
VEL: Vermeidungsmenge eines Entwicklungslandes
VIL: Vermeidungsmenge eines Industrielandes
Vopt: Optimale Vermeidungsmenge
VM: Minimale Vermeidungsmenge des Industrielandes



202

Die Wirkung einer quantitativen Beschränkung der Nutzbarkeit flexibler Instrumente

unter Kosteneffizienzgesichtspunkten kann anhand Abbildung D.21 abgelesen werden

(vgl. M. Mittendorf 2004: 123 ff.).

Die Grenzvermeidungskosten eines Industrielandes steigen hierbei annahmegemäß mit

von links nach rechts steigender Emissionsvermeidungsaktivität ebenso wie die Grenz-

vermeidungskosten eines Entwicklungslandes, hier von rechts nach links, mit steigender

Vermeidungsaktivität ansteigen. Die im Sinne einer Minimierung der Vermeidungskos-

ten optimale Vermeidungsmenge ergibt sich bei einem Ausgleich der Grenzvermei-

dungskosten bei der letzten vermiedenen Einheit bei Vopt. Dies kann unter Vernachläs-

sigung von Transaktionskosten selbst dann erreicht werden, wenn das betrachtete Ent-

wicklungsland keine Reduktionsverpflichtung ausweisen würde. In diesem Fall würde

das betrachtete Industrieland vom Entwicklungsland solange Emissionsgutschriften er-

werben, bis ein Ausgleich der Grenzvermeidungskosten jede Paretoverbesserung un-

möglich macht. Gibt es eine quantitative Beschränkung im Erwerb entsprechender

Emissionsgutschriften in Höhe von V0
M (von rechts nach links gelesen), ist dies mit Ef-

fizienzverlusten in Höhe der Fläche ABC verbunden.

Ob es indes zu derartigen Effizienzverlusten kommt, hängt nicht zuletzt von der Strin-

genz der quantitativen Beschränkung ab. Eine Mindestvermeidungsmenge von V1
M et-

wa würde nicht bindend wirken, da sie freiwillig überschritten würde. Ein weiterer Fak-

tor ist die Höhe der Grenzvermeidungskosten des Industrie- und des Entwicklungslan-

des. Je höher beispielsweise die Grenzvermeidungskosten des Industrielandes sind, des-

to wahrscheinlicher ist es, dass auch relativ schwache quantitative Beschränkungen des

Handels mit Emissionsgutschriften zu Effizienzverlusten führen. Dies ist mit der

Grenzvermeidungskostenkurve GVK1
ILangedeutet.

Auch wenn Industrieländer eine hohe Grenzvermeidungskostenstruktur aufweisen, gilt

dies nicht notwendigerweise für den Emissionshandelssektor. Wie bereits im Kapitel

zur ökologischen Treffsicherheit dargelegt, ist die Zuteilung an Emissionsrechten in den

Emissionshandelssektor in den ersten beiden Handelsperioden recht großzügig ausgefal-

len. Dementsprechend fallen die Spielräume für Paretoverbesserungen durch den Han-

del mit Emissionsgutschriften aus den projektbasierten Mechanismen geringer aus.
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2.3.1.2.2 Transaktionskosten

Projektbasierte Mechanismen weisen als Baseline-and-Credit-Emissionshandelssystem

hohe handelsabhängige Transaktionskosten auf, weil insbesondere die Bestimmung der

Baseline Schwierigkeiten macht (vgl. z. B. A. Michelowa u. a. 2003). Abbildung D.22

zeigt die Wirkung von Transaktionskosten auf die optimale Vermeidungsaktivität.

Wenn GVKEL die Angebotskurve an Emissionsgutschriften des Entwicklungslandes

darstellt, ist GVKEL+T die Angebotskurve des Entwicklungslandes unter Berücksichti-

gung von Transaktionskosten. Es ist unmittelbar ersichtlich, dass unter Berücksichti-

gung von Transaktionskosten weniger gehandelt wird und dementsprechend auch die

Vermeidungsmenge mit VT im betrachteten Industrieland höher und im betrachteten

Entwicklungsland niedriger ausfällt.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung D.22: Handel mit Emissionsgutschriften unter Berücksichtigung von

Transaktionskosten

VT

GVKEL: Grenzvermeidungskosten eines Entwicklungslandes
GVKIL: Grenzvermeidungskosten eines Industrielandes
VEL: Vermeidungsmenge eines Entwicklungslandes
VIL: Vermeidungsmenge eines Industrielandes
Vopt: Optimale Vermeidungsmenge ohne Berücksichtigung von
Transaktionskosten
VT: Minimale Vermeidungsmenge des Industrielandes mit Transak-
tionskosten

GVKIL

GVKEL

VILVEL

Vopt

A
B

C

GVKEL+T

GVK



204

Das im Vergleich zum Optimum nicht ausgenutzte Kostensenkungspotenzial würde hier

der Fläche ABC entsprechen. Ein Cap-and-Trade-Emissionhandelssystem wäre hier

möglicherweise zwar mit höheren set-up-Kosten verbunden. Die handelsabhängigen

Transaktionskosten ließen sich hierüber indes senken. Eine Verknüpfung mit anderen

Emissionshandelssystemen ist gegenüber der Verwendung von projektbasierten Mecha-

nismen unter diesem Gesichtspunkt vorzuziehen.

2.3.1.2.3 Verzerrte Preise im Emissionshandelssektor

Voraussetzung für eine kostenminimale Aufteilung der Reduktionslast über inländische

Maßnahmen und den Erwerb von Emissionsgutschriften aus JI- und CDM-Projekten im

Ausland ist wie zuvor dargstellt ein Ausgleich der Grenzvermeidungskosten.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung D.23: Wirkung von auf Emissionsminderung abzielenden Maßnahmen

im Emissionshandelssektor
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Im Emissionshandelssektor werden die Grenzvermeidungskosten durch den Zertifikats-

preis aber nicht immer richtig abgebildet werden. Werden z. B. etwa im Emissionshan-

delssektor auch andere (potenziell) emissionsmindernde Maßnahmen ergriffen, so hat

dies keine Auswirkungen auf die Gesamtemissionsmenge. Diese wird in einem Cap-

and-Trade-System wie dem Europäischen Emissionshandel durch den Cap definiert.

Zusätzliche Maßnahmen, welche auf eine Emissionsreduktion abzielen, haben die Aus-

wirkung, dass die Gesamtnachfrage nach Emissionsrechten und bei mit dem Cap gege-

benem Gesamtangebot auch der Zertifikatspreis sinkt. Abbildung D.23 veranschaulicht

dies. Würde z. B. im Emissionshandelssektor eine Steuer pro Emissionseinheit erhoben,

würde der Zertifikatspreis um genau diesen Steuersatz sinken (von PL
0 auf PL

1)
106. We-

der an der Gesamtemissionsmenge noch an der gesamtwirtschaftlichen Kosteneffizienz

des Systems würde dies indes ohne Teilmengenproblematik etwas ändern. Die Gesamt-

emissionsmenge wird durch den Cap bestimmt und ein einheitlicher Zertifikatspreis

sorgt für einen Ausgleich der Grenzvermeidungskosten bei allen Vermeidungsoptionen.

Dieser Befund ist gleichwohl in mehrfacher Hinsicht zu relativieren. So führen andere

emissionsmindernde Maßnahmen im Emissionshandelssektor nicht zu gesamtwirt-

schaftlicher Kosteneffizienz, wenn hier nicht dafür Sorge getragen wird, dass jeweils

dort vermieden wird, wo dies am kostengünstigsten möglich ist. In Deutschland etwa

wird nicht die Emissionsmenge im Energiesektor besteuert, sondern Strom – unabhän-

gig davon, wie emissionsintensiv dieser produziert wird. Dies führt zu Ineffizienzen.

Auch mit der Förderung erneuerbarer Energien werden bestimmte Vermeidungsoptio-

nen zulasten anderer Vermeidungsoptionen bevorzugt. Mit der Förderung erneuerbarer

Energien wird bei gegebenem Emissionscap die Struktur der Emissionsvermeidung be-

einflusst,107 nicht aber die Gesamtemissionsmenge. Hierauf hat bereits der Wissen-

schaftliche Beirat beim damaligen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit in Deutsch-

land im Jahr 2004 hingewiesen (vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim BMWA 2004).

Darüber hinaus ergibt sich aber ein weiteres Problem, wenn es um die Aufteilung der

Reduktionslasten im In- und Ausland geht. Bei einem sinkenden Lizenzpreis wird die

Durchführung einiger JI- und CDM-Projekte unrentabel. Liegt der Lizenzpreis unter

106 Vgl. hierzu auch G.-J Krol (2005).
107 Dies kann durchaus gewollt sein. Auf die Rationalität der Förderung erneuerbarer Energien im Allge-
meinen und der europäischen bzw. deutschen institutionellen Ausgestaltung dieser Förderung im Speziel-
len kann an dieser Stelle indes nicht eingegangen werden. Vgl. hierzu stellvertretend D. Flandrich/J. Gre-
we (2003).
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den Grenzvermeidungskosten, wie in Abbildung D.23 dargestellt, werden zu wenige

Emissionsgutschriften aus JI- und CDM-Projekten erworben. Die innereuropäische

Emissionsvermeidungsmenge ist zu hoch.

Des Weiteren kann auch das Erstausgabeverfahren den Lizenzpreis beeinflussen. Ist die

Erstzuteilung abhängig vom gegenwärtigen Emissionsverhalten, werden die Betreiber

den Wert der zukünftig zugeteilten Emissionsrechte in ihrem gegenwärtigen Emissions-

verhalten berücksichtigen.

Quelle: K. Neuhoff/K. Martinez/M. Sato (2006: 76).

Abbildung D.24: Lizenzpreisbildung bei Updating

Abbildung D.24 zeigt, dass bei einem Updating der Ausstattung mit Emissionsrechten

in Abhängigkeit vom Emissionsverhalten ein Keil zwischen die internen Opportunitäts-

kosten und den Marktpreis für Lizenzen getrieben wird (vgl. K.Neuhoff/K. Marti-

nez/M.Sato 2006: 76). In einem geschlossenen Emissionshandelssystem muss in diesem
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Fall der Marktpreis für Lizenzen steigen, wenn das Emissionsbudget eingehalten wer-

den soll (vgl. C. Böhringer/A. Lange 2005a).

Bei einer Verknüpfung mit den projektbasierten Mechanismen des Kyoto-Protokolls

würde ein derartiger Zertifikatspreis implizieren, dass zu viele Gutschriften aus JI- und

CDM-Projekten verwendet würden.

In den ersten beiden Handelsperioden war eine Orientierung an historischen Emissi-

onsmengen wie z. B. in Deutschland im Industriesektor nicht unüblich. In der dritten

Handelsperiode ab 2013 indes wird das Zuteilungsverfahren auf eine Teilauktionierung

von Emissionsrechten kombiniert mit einem Benchmarkverfahren umgestellt. Weiterhin

gilt darüber hinaus, dass Emissionsrechte bei Stilllegung einer Anlage entzogen werden.

Dies entspricht einer Subventionierung der Produktion. Wie A. D. Ellerman (2006) dar-

gelegt hat, ist der Haupteffekt einer derartigen Stilllegungsregel, dass mehr Kapazitäten

aufrechterhalten werden, als dies ohne Stilllegungsregel der Fall wäre. In der Regel

wird dies dazu führen, dass der Output steigt und die Produktpreise sinken. Der Preisef-

fekt auf dem Lizenzmarkt ist hingegen in diesem Fall nicht eindeutig. Im Regelfall dürf-

te bei erhöhten Kapazitäten und bei erhöhter Produktionsmenge auch mit einer erhöhten

Nachfrage nach Emissionsrechten zu rechnen sein. Dies würde sich preissteigernd aus-

wirken.

2.3.2 Sektorale Teilmengenproblematik

2.3.2.1 Aufteilung des Emissionsbudgets zwischen Emissionshandelssektoren und

Nichtemissionshandelssektoren

Will man gesamtwirtschaftliche Kosteneffizienz sicherstellen, müssten alle Sektoren

und Regionen einer einheitlichen Steuer unterworfen werden oder in einem Zertifikats-

system erfasst sein. Nur durch ein Preissystem kann lokales Wissen nutzbar gemacht

werden. Durch Auflagen wird Kosteneffizienz bei der Vielzahl an Emissionsquellen

und Vermeidungsoptionen, bei asymmetrisch verteilten Informationen über selbige so-

wie bei begrenzten Verarbeitungskapazitäten, über ordnungsrechtliche Maßnahmen so

wenig zu erreichen sein wie mit moralischen Appellen. Anders wäre dies bei einem Zer-

tifikatshandel ohne Teilmengenproblematik. Der zentrale Vorteil einer Zertifikatslösung

ist, dass die Entscheidungsrechte über die Vermeidung von Emissionen zu denjenigen
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verlagert werden, welche über das notwendige Wissen hierzu verfügen. Dezentrales, nur

lokal verfügbares Wissen kann durch das Preissystem nutzbar gemacht werden. Durch

das Europäische Emissionshandelssystem wird indes nur ein Teil der Gesamtemissionen

reguliert. Im Emissionshandelssektor bildet sich ein einheitlicher Zertifikatspreis. Um

gesamtwirtschaftliche Kosteneffizienz sicherzustellen, müsste indes gewährleistet sein,

dass die Grenzvermeidungskosten der letzten vermiedenen Einheit im Emissionshan-

delssektor den Grenzvermeidungskosten der letzten vermiedenen Einheit im Nichtemis-

sionshandelssektor entsprechen. Die Grenzvermeidungskosten lassen sich jedoch nur

ex- post bestimmen. Erst durch das Emissionshandelssystem werden diese schließlich

aufgedeckt. Somit ist zu erwarten, dass gesamtwirtschaftliche Kosteneffizienz allenfalls

zufällig erreicht wird (vgl. A. Endres/C. Ohl 2005: 25 f.). Auch in den Nichtemissions-

handelssektoren ließen sich die Grenzvermeidungskosten ex-ante nur insofern bestim-

men, wie eine Preislösung angewendet wird. Verschärft wird diese Problematik, wenn

zusätzliche Politikmaßnahmen im Emissionshandelssektor in den jeweiligen Mitglieds-

staaten voneinander abweichen.

Neben der Frage, ob ein Ausgleich der Grenzvermeidungskosten zwischen dem Emis-

sionshandelssektor und dem Nichtemissionshandelssektor erreicht werden kann, stellt

sich die Frage, ob Effizienzgesichtspunkte überhaupt die zentrale Grundlage für die Zu-

teilungsmenge an Emissionsrechten in politischen Prozessen bildet. Beispielhaft für be-

rechtigte Zweifel hieran kann die Aufteilung des Emissionsbudgets in Deutschland im

ersten Nationalen Allokationsplan angeführt werden. In Politik und Wissenschaft stan-

den im Wesentlichen vier Ansätze zur Diskussion (vgl. F. Matthes/F. Schafhausen

2007: 79). Erstens eine kosteneffiziente Aufteilung zwischen den Sektoren. Zweitens

eine Aufteilung, welche sich an den Selbstverpflichtungserklärungen der deutschen In-

dustrie 2000 bzw. 2001/2004 orientiert. Drittens eine proportionale Aufteilung der Re-

duktionsmenge im Hinblick auf die noch zu erbringenden Reduktionsleistungen zur Er-

reichung des Kyotozieles und viertens schließlich ein eher intiutiver Ansatz, bei dem

sich die Reduktionsleistung im Emissionshandelssektor unter der Restriktion einer Sta-

bilisierung der Emissionen im Nichtemissionshandelssektor bestimmt.



209

Tabelle D.8 zeigt, welche Höhe das Emissionsbudget im Emissionshandelssektor nach

diesen jeweiligen Ansätzen betragen hätte.108 Das geringste Emissionsbudget hätte sich

demnach ergeben, wenn eine kosteneffiziente Aufteilung des Emissionsbudgets zwi-

schen den Sektoren das Ziel gewesen wäre. Während sich der Entwurf eines Nationalen

Allokationsplans an den Selbstverpflichtungserklärungen der Industrie orientierte, sah

die letztgültige Kompromisslösung vom März 2004 ein Emissionsbudget vor, welches

oberhalb der zuvor beschriebenen Ansätze lag (vgl. ebd.: 81). „In summary, the deter-

mination of the caps for the first two phases of the EU ETS could be characterised as a

mere negotiation solution“ (ebd.).

Emissionsbudget
05/07 (in Mill.
Tonnen CO2)

Emissionsbudget
08/12 (in Mill.
Tonnen CO2)

Selbstverpflichtungserklärung 1 488 479
Selbstverpflichtungserklärung 2 488 473
Proportionaler Ansatz 499 495
Stabilisierungsansatz 493 489
Kosteneffizienzansatz 470 419
Nationaler Allokationsplan (März 2004) 503 495

Quelle: F. Matthes/F. Schafhausen (2007: 81).

Tabelle D.8: Ansätze zur Bestimmung des Emissionsbudgets und Emissionsbudget

im ersten Nationalen Allokationsplan Deutschland

Wie in Kapitel D.2.2 dargestellt, war die vorgesehene Zuteilung an Emissionsrechten

im Emissionshandelssektor durch die jeweiligen Mitgliedsstaaten in den ersten beiden

Handelsperioden recht großzügig bemessen. Durch die Kommission wurden zwar ins-

besondere in der zweiten Handelsperiode Kürzungen durchgesetzt. Eine kosteneffizien-

te Aufteilung des Gesamtemissionsbudgets zwischen den Sektoren war hierfür jedoch

kein explizites Kriterium.

Mit der Revision der Emissionshandelsrichtlinie für die dritte Handelsperiode wird das

Emissionsbudget in den Emissionshandelssektoren und Nichtemissionshandelssektoren

nicht mehr dezentral durch die Mitgliedsstaaten bestimmt, sondern auf europäischer

108 Zu einer detaillierteren Aufteilung des Gesamtemissionsbudgets zwischen den Sektoren vgl. F. Matt-
hes/F. Schafhausen (2007: 80 ff.).
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Ebene. In einem Begleitpapier zum Klimapaket der Europäischen Union, welches neben

der Revision der Europäischen Emissionshandelsrichtlinie eine Richtlinie zur Förderung

erneuerbarer Energien sowie eine Entscheidung über die Reduktion von Treibhausgasen

in den Nichtemissionshandelssektoren beinhaltete, hat die Europäische Kommission die

Entscheidungsgrundlage für die Aufteilung der Reduktionslasten offengelegt (vgl. Eu-

ropäische Kommission 2008d). Die angestrebte 21-prozentige Reduktion im Emissions-

handelssektor und 10-prozentige Reduktion im Nichtemissionshandelssektor bis 2020

ausgehend von 2005 basiert demnach auf einer Kostenminimierung der Reduktionslas-

ten (vgl. ebd.: 8 f.). Hierbei wird bereits berücksichtigt, dass erneuerbare Energien bis

2020 einen Anteil am Endenergieverbrauch von 20 Prozent aufweisen sollen und auf

dem Emissionshandelssektor mehr als die Hälfte dieses Anteils anfallen soll.109

Ein Motiv für die kostenineffiziente Aufteilung von Emissionsrechten zwischen dem

Emissionshandelssektor und dem Nichtemissionshandelssektor in den ersten beiden

Handelsperioden waren möglicherweise Bedenken in den jeweiligen Mitgliedsstaaten

über mögliche Wettbewerbsverzerrungen. Im Folgenden wird darauf eingegangen, in-

wiefern diesen Bedenken auch unter Berücksichtigung von Verteilungsaspekten durch

ein harmonisiertes Zuteilungsverfahren Rechnung getragen werden können und wird.

2.3.2.2 Kosteneffizienz, Wettbewerbsverzerrungen und Erstzuteilung von Emissi-

onsrechten und Verteilungswirkungen

Auf kompetitiven Märkten ist es unter Effizienzgesichtspunkten irrelevant, ob die Ver-

gabe der Emissionsrechte kostenlos erfolgt oder ob die Emissionsrechte versteigert

werden, da auch die zunächst kostenlos zugeteilten Rechte handelbar sind und daher

Opportunitätskosten aufweisen, die von gewinnmaximierenden Unternehmen ein-

gepreist werden. Inwiefern diese Opportunitätskosten auf die Preise aufgeschlagen wer-

den, hängt nämlich im Wesentlichen von den Preiselastizitäten von Angebot und Nach-

frage ab, also von den Ausweichmöglichkeiten der Marktteilnehmer. Bei einer voll-

kommen unelastischen Nachfrage ließen sich die Opportunitätskosten gar vollständig

109 J. Dieckman und C. Kemfert (2009: 172 f.) sehen dies als Hinweis, dass die Förderung erneuerbarer
Energien nicht mit dem Europäischen Emissionshandel konfligiert. Soweit dies eine effiziente Aufteilung
der Emissionslasten zwischen den Sektoren betrifft, ist dem zuzustimmen. Ob durch die Förderung er-
neuerbarer Energien indes überhaupt ein Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen insgesamt erfolgt, ist
eine andere Frage. Hierfür müsste dargelegt werden, ob und inwiefern durch die Förderung erneuerbarer
Energien anspruchsvollere Treibhausgasemissionsziele durchgesetzt werden bzw. werden konnten.
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auf den Preis aufschlagen. So gibt es Hinweise darauf, dass der Wert auch unentgeltlich

zugeteilte Emissionsberechtigungen in der Strompreiskalkulation berücksichtigt wird (J.

Sijm/K. Neuhoff/Y. Chen 2006).110

Auf Wettbewerbsmärkten kann das Ausgabeverfahren die Effizienz des Emissionshan-

dels nicht beeinträchtigen. Aber auch hier könnten wiederum Wirkungsbrüche auftreten,

welche die Indifferenz des Ausgabeverfahrens infrage stellen.

So gibt es durch den Staat systematische Verzerrungen der relativen Preise, etwa in der

Besteuerung des Faktors Arbeit. Die über eine Versteigerung von Emissionsrechten ge-

nerierten Einnahmen könnten verwendet werden, diese Wohlfahrt beeinträchtigenden

Abgaben zu senken und somit neben der ersten Dividende, einer Internalisierung von

externen Effekten, indirekt eine zweite Dividende zu generieren (vgl. z. B. P. Cram-

ton/S. Kerr 2002: 339 f.). Aber die staatlichen Rahmenbedingungen können durch das

Teilmengenproblem und durch die föderale Struktur Europas auch direkt Einfluss auf

die Vorteilhaftigkeit des Instrumentes nehmen. Über das EU-Burden-Sharing haben die

Mitgliedsstaaten der EU unterschiedliche Emissionsreduktionsverpflichtungen über-

nommen. Der Europäische Emissionshandel ist so konstruiert, dass die Mikroallokation

über von den Mitgliedsstaaten zu erstellende Nationale Allokationspläne erfolgt, die der

Kommission zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. In welcher Höhe die Unter-

nehmen in den Mitgliedsstaaten Emissionsreduktionen vornehmen müssen, wird also u.

a. durch die Höhe des Emissionsbudgets nach dem EU-Burden-Sharing, durch die Auf-

teilung des Emissionsbudgets auf den Emissionshandelssektor und den Nichtemissions-

handelssektor und durch die Zuteilung innerhalb des Emissionshandelssektors beein-

flusst.

110 Vgl. hierzu auch Kap. D.2.2.3.2.2.1.
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Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung D.25: Effizienz- und Distributionswirkungen der Erstallokation in ei-

nem föderalen Europa

Unterschiedliche Kürzungsfaktoren für ansonsten vergleichbare Unternehmen in unter-

schiedlichen Ländern sind dann nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Abbildung

D.25 veranschaulicht die Konsequenzen bezüglich Effizienz und Verteilung. Unterstellt

wird hier, dass das Emissionshandelssystem auf zwei Länder beschränkt ist, in denen

die Unternehmen am Emissionshandel teilnehmen. Ebenfalls angenommen wird, dass

alle Unternehmen gleiche Grenzvermeidungskostenverläufe aufweisen. In der Aus-

gangssituation ohne Emissionsbeschränkung emittieren die Unternehmen E0
A bzw. E0

B.

Nun wird von den Ländern eine Lastenverteilung dergestalt vereinbart, dass Land A

Emissionen in der Höhe der Strecke E1
AE0

A reduzieren muss, während Land B weiter-

hin die Menge E0
B emittieren darf. Diese Vereinbarung wird mit einem Emissionshan-

delssystem verbunden, um eine effizientere Verteilung der Emissionsrechte zu ermögli-

chen. Land B verfügt dann über handelbare Emissionrechte. Aus Effizienzgesichtspunk-

ten scheint es irrelevant, welche Kürzungsfaktoren den Unternehmen auferlegt werden.

Durch den Handel wird sich ein einheitlicher Lizenzpreis PL* bilden, bei dem die

Grenzvermeidungskosten der Unternehmen in Land A und Land B ausgeglichen sind.

Die Unternehmen in Land A werden nämlich solange Emissionsrechte von Unterneh-
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Unternehmen in Land B werden solange bereit sein, Emissionsrechte zu verkaufen, wie

der Preis für den Verkauf von Emissionsrechten höher ist als die Kosten einer zusätzli-

chen Emissionsvermeidung. Unternehmen in Land A werden dann die Menge E2
A, Un-

ternehmen in Land B die Menge E2
B emittieren. Im Vergleich zur Ausgangssituation

ohne Emissionsbeschränkung hat sich zwar für die Unternehmen in Land A die finan-

zielle Situation der Unternehmen verschlechtert, während sich die Finanzausstattung der

Unternehmen in Land B verbessert hat. Unternehmen in Land A müssen nämlich nicht

nur die gleichen Vermeidungskosten tragen wie die Unternehmen in Land B. Sie müs-

sen auch Zahlungen leisten für den Erwerb von Verschmutzungsrechten, nämlich im

Falle der kostenlosen Vergabe von Emissionsrechten in Höhe der gepunkteten Fläche,

welche wiederum den Unternehmen in Land B zugute kommt. Gleichwohl ändert dies

nichts an der Effizienz des Systems. Die erfolgten Zahlungen haben aber eher Ähnlich-

keiten mit „lump-sum“-Subventionen, die unabhängig von der Produktionsmenge erfol-

gen. Daran ändert sich in diesem Modell auch dann nichts, wenn die Erstvergabe der

Emissionsrechte an die Unternehmen in Land A nicht kostenlos erfolgt, sondern wenn

die Zertifikate vom Staat versteigert werden. Lediglich die finanzielle Belastung erhöht

sich für Unternehmen in Land A, und zwar maximal um die im Vergleich zu einer kos-

tenlosen Erstvergabe zusätzliche Belastung in Höhe der gestreiften Fläche. Diese Zah-

lungen fließen dem Staat im Land A zu. Für die genaue Belastung der Unternehmen

kommt es auf die Verwendung dieser Staatseinnahmen an.

Effizienzauswirkungen können sich aus den Belastungsunterschieden zwischen den Un-

ternehmen dann ergeben, wenn die Märkte, wie der Kapitalmarkt oder Produktmärkte

nicht perfekt sind (vgl. E. Woerdman 2000: 620).

Ob bei einem effizienten Emissionshandelssystem gleichwohl Wettbewerbsverzerrun-

gen vorliegen können, hängt davon ab, wie man letztere definiert. Das Argument der

Wettbewerbsverzerrungen existiert in zwei Ausprägungen (Vgl. R. A. van der Laan/A.

Nentjes 2001: 131 ff.; E. Woerdman 2004: 142 ff.; 168 ff.). Zum einen wird von Wett-

bewerbsverzerrungen gesprochen, wenn eine Verzerrung der relativen Preise vorliegt.

Wenn das Opportunitätskostenkonzept zugrunde gelegt wird, kann auf eine unterschied-

liche Erstausstattung mit Emissionsrechten nicht ohne Weiteres auf Wettbewerbsverzer-

rungen geschlossen werden wie zuvor dargelegt wurde. Anders ist dies, wenn das
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zugrunde gelegte Konzept auf Gerechtigkeit zwischen vergleichbaren, miteinander im

Wettbewerb stehenden Unternehmen abzielt. „…a competitive distortion arises if the

introduction of an environmental policy measure leads to unequal changes of the com-

petitive relations among comparable firms, thereby reducing the (perceived) fairness of

(inter) national competition” (E. Woerdman 2004: 171). Dieses Konzept zielt dement-

sprechend nicht auf Effizienz bezüglich unverzerrter relativer Preise, sondern auf ein

unverzerrtes “level playing field”. Letztere Interpretation von Wettbewerbsverzerrungen

soll im Folgenden als Kriterium des Europäischen Emissionshandels dienen.

Laut Böhringer, Lange und Moslener (2005) gibt es nur zwei Möglichkeiten, Wettbe-

werbsverzerrungen nach der „level playing field“ Interpretation in einem föderalen Eu-

ropa zu vermeiden. Die erste besteht darin, einheitliche Kürzungsfaktoren für alle Mit-

gliedsstaaten vorzuschreiben. Dies muss aber, da nicht alle Sektoren vom Emissions-

handel erfasst sind, zu Ineffizienzen führen (vgl. C. Boehringer/A. Lange/U. Moslener

2005: 314 f.). Sollen nämlich die von den Mitgliedsstaaten aufzustellenden Alloka-

tionspläne den im Anhang der Richtlinie formulierten Kriterien genügen, muss auf der

Makroebene die Gesamtmenge an vergebenen Emissionsrechten im Emissionshandels-

sektor zuzüglich der zu erwartenden Emissionsmenge in Nichtemissionshandelssektoren

den Verpflichtungen aus dem EU-Burden-Sharing Genüge tragen. Die Emissionsreduk-

tionen im Nichtemissionshandelssektor werden also endogen durch die Zuteilungsmen-

ge im Emissionshandelssektor bestimmt. Effizient wären diese Allokationspläne jedoch

nur dann, wenn die Grenzvermeidungskosten im Emissionshandelssektor den Grenz-

vermeidungskosten im Nichtemissionshandelssektor entsprechen würden. Es existiert

also durch das Burden-Sharing ein trade-off zwischen einer effizienten Allokation und

einer Wettbewerbsverzerrungen ausschließenden Allokation.111 Dieser trade-off kann

nach Böhringer und Lange (2005b) nur aufgehoben werden, wenn die kostenlose Erst-

ausgabe mit einer Auktionierung von Emissionsrechten kombiniert wird. Notwendige

Bedingung einer Wettbewerbsverzerrungen vermeidenden Allokation ist weiterhin, dass

in allen Mitgliedsstaaten prozentual die gleiche Menge an Emissionsrechten an die Un-

ternehmen kostenlos zugeteilt wird. Soll das Gesamtemissionsbudget in den einzelnen

Mitgliedsstaaten eingehalten und sollen identische Grenzvermeidungskosten mit den

Nichtemissionshandelssektoren sichergestellt werden, muss der Allokationsfaktor für

111 Vgl. hierzu ausführlich C. Böhringer/A. Lange (2005b: 84 ff.).
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kostenlos zugeteilte Verschmutzungsrechte hinreichend gering sein. Dieser Allokations-

faktor muss sich an dem Mitgliedsstaat orientieren, welcher den mit intersektoraler Ef-

fizienz zu vereinbarenden, prozentual größten Emissionsreduktionsbedarf im Emissi-

onshandelssektor aufweist.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung D.26: Effizienz und Wettbewerbsverzerrungen bei Auktionierung und

kostenloser Erstausgabe

Der Grundgedanke der Argumentation von Böhringer und Lange soll anhand Abbildung
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rungserlös in Höhe der beiden schraffierten Flächen kommt hier vollständig dem Staat

in Land B zugute.112 Emittiert wird von den Unternehmen wiederum die Menge E2
A

bzw. E2
B.

Wettbewerbsverzerrungen in Emissionshandelssektoren nach dem „level-playing-field“

werden hier ausgeschlossen. Die Problematik wird hier aber nur verlagert. Zwar ist die

„fairness“, wenn „fairness“ als Gleichbehandlung vergleichbarer Unternehmen in unter-

schiedlichen Ländern interpretiert wird, so sichergestellt.

Gleichwohl stellt sich die Frage nach der Verwendung der Auktionseinnahmen. Diese

könnten z. B. vom auktionierenden Staat genutzt werden, die Einnahmen wieder an in-

ländische Unternehmen weiterzuleiten und so wiederum das level-playing-field zu stö-

ren, wie auch immer die Einnahmen verwendet werden. Es bleibt eine rein normativ zu

beantwortende Frage, wem die Emissionsreduktionslasten aufgebürdet werden.

Mit der Revision des Emissionshandelssystems für die Periode 2013 bis 2020 ist dem

Gedanken der Wettbewerbsneutralität bei Beibehaltung einer Lastenverteilung stärker

Rechnung getragen worden. Eine Differenzierung der Lasten für die Unternehmen er-

folgt nicht mehr bzw. in geringerem Maße über eine unterschiedliche Ausstattung mit

unentgeltlich zugeteilten Emissionsrechten für ansonsten gleiche Unternehmen. Zertifi-

kate werden vielmehr zunehmend versteigert (vgl. Europäisches Parlament 2009, Art

10). 88 Prozent der Gesamtmenge der zu versteigernden Zertifikate wird unter den Mit-

gliedsstaaten anteilsmäßig nach Maßgabe ihrer verifizierten Emissionen aufgeteilt.

Grundlage bilden hierbei die verifizierten Emissionen des Jahres 2005 bzw. des Durch-

schnitts der Jahre 2005 bis 2007, je nachdem welcher Wert höher ist. Zehn Prozent der

zu versteigernden Zertifikate stehen einer Umverteilung „im Interesse der Solidarität

und des Wachstums in der Gemeinschaft“ zwischen den Mitgliedsstaaten zur Verfü-

gung (vgl. ebd.). Abbildung D.27 zeigt, welchen Mitgliedsstaaten zusätzliche Zertifika-

te in welcher Höhe zur Versteigerung zur Verfügung stehen. Basis dieser Umverteilung

112 Auch wenn Emissionsrechte nur an Unternehmen in Land B versteigert werden, führt der internationa-
le Handel mit Emissionsrechten dazu, dass die versteigerten Zertifikate von Unternehmen in Land B ge-
zahlt, aber auch zu gleichen Teilen von Unternehmen in Land A getragen würde.
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ist das Pro-Kopf-Einkommen der Mitgliedsstaaten (vgl. A. D. Ellerman 2008: 20 f.).

Die ärmeren osteuropäischen Länder (Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen)

werden alleine nach dieser Regel eine Zuteilung erhalten, welche gleich oder größer wä-

re als deren Emissionen im Jahr 2005. Etwas reichere neue Mitgliedsstaaten würden ei-

ne geringere Zuteilung erhalten, die aber immer noch größer wäre als diejenige der EU-

15. Eine Orientierung der Emissionsziele am Pro-Kopf-Einkommen entspricht hierbei

Vorschlägen auf globaler Ebene oder auch den Kyoto zugrunde liegenden Zielen (vgl.

ebd.: 21).

Quelle: Europäisches Parlament (2008a, Anhang IIa); eigene Darstellung.

Abbildung D.27: Erhöhung des Prozentsatzes der von den EU-Mitgliedsstaaten zu

versteigernden Zertifikate
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Die übrigen zwei Prozent der zu versteigernden Gesamtmenge werden unter den Mit-

gliedsstaaten aufgeteilt, deren Treibhausgasemissionen mindestens 20 Prozent unterhalb

derjenigen des Basisjahres des Kyoto-Protokolls lagen. Hiermit ist also ganz konkret

eine Regelung eingeführt, welche zusätzlich den neuen Mitgliedsstaaten der EU zugute

kommt. Unter den neuen Mitgliedsstaaten werden diese zwei Prozent wie in Tabelle

D.9 dargestellt aufgeteilt:

Mitgliedstaat Verteilung der Versteigerungsrechtsonderzutei-
lung von zwei Prozent der gesamten Versteige-
rungsmenge für die Unterschreitung des Be-
zugswerts des Kyoto-Protokolls

Bulgarien 15 %

Tschechische Republik 4 %

Estland 6 %

Ungarn 5 %

Lettland 4 %

Litauen 7 %

Polen 27 %

Rumänien 29 %

Slowakei 3 %

Quelle: Europäisches Parlament (2008a, Anhang IIb).

Tabelle D.9: Aufteilung der zwei Prozent zu versteigernden Emissionsrechte

Die Mittelverwendung aus der Auktionierung von Emissionsrechten ist grundsätzlich

den Mitgliedsstaaten überlassen. Es wird empfohlen, 50 Prozent der Einnahmen für ei-

nen oder mehreren der in Art. 10 genannten ökologischen und sozialen Zwecke zu re-

servieren. Dies sind im Einzelnen z. B. Kohlendioxidbindung durch Waldbau, Abschei-

dung und Speicherung von Kohlendioxid, Förderung von öffentlichen Verkehrsmitteln,

Finanzierung der Forschung und Entwicklung energieeffizienter und sauberer Techno-

logien in den unter die Richtlinie fallenden Sektoren, Beihilfen für Haushalte mit mittle-

rem und niedrigem Einkommen usw. Eine Zweckbindung kann zumindest teilweise kri-

tisch gesehen werden. Über Maßnahmen, welche der Bevölkerung der jeweiligen Mit-

gliedsstaaten zugute kommen, muss auf europäischer Ebene nicht entschieden werden.

Hier kann das Subsidiaritätsprinzip Anwendung finden. Maßnahmen, welche darauf ab-

zielen die Kohlendioxidemissionen im Emissionshandelssektor zu senken, sind wir-

kungslos, da das Emissionsbudget im Emissionshandelssektor auf europäischer Ebene

festgelegt ist. Darüber hinaus gibt es bereits Regeln, wie die Emissionen in den jeweili-

gen Mitgliedsstaaten zu reduzieren sind, z. B. in Form einer Richtlinie zur Förderung
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erneuerbarer Energien. Auch in Nichtemissionshandelssektoren gibt es entsprechend

des Effort-Sharing ein Emissionsbudget. Lediglich für Maßnahmen, bei denen eine Kol-

lektivgutproblematik besteht, ist eine teilweise Zweckbindung der Einnahmen nachzu-

vollziehen. Dies könnten beispielsweise Beiträge für die Finanzierung von Anpassungs-

lasten in Entwicklungsländern sein. Darüber hinaus könnten die Einnahmen aus dem

Verkauf von Emissionsrechten auch verwendet werden, um verzerrende Steuern zum

Beispiel auf dem Arbeitsmarkt zu senken. Dies wird teilweise auch als zentrales Argu-

ment für eine Versteigerung von Emissionsrechten anstelle einer unentgeltlichen Ver-

gabe angeführt (vgl. P. Cramton/S. Kerr 2002). Dies entspräche einer Emissionshan-

delsvariante der Diskussion um eine doppelte Dividende, welche in Deutschland bezüg-

lich der Ökosteuer geführt wurde.113

Da es sich bezüglich der Mittelverwendung lediglich um eine Empfehlung handelt, ist

diese Kritik weitestgehend hinfällig. Der Nutzen dieser Empfehlung bleibt aber fraglich.

Eine Differenzierung der Lasten bzw. der Anstrengungen (Effort-Sharing) erfolgt

schließlich auch in den nicht durch den Emissionshandel betroffenen Sektoren (vgl. Eu-

ropäisches Parlament 2008b). Tabelle D.10 zeigt wie unterschiedlich die Emissionsziele

in den jeweiligen Mitgliedsstaaten ausfallen.

Zusammengefasst ist in der überarbeiteten Emissionshandelsrichtlinie mit der Verstei-

gerung von Emissionsrechten explizit ein Mechanismus eingeführt worden, mit Hilfe

dessen Verteilungsziele, Effizienzziele und Ziele hinsichtlich der Gleichbehandlung von

im Emissionshandelssystem erfassten Unternehmen erreicht werden sollen. Ineffizien-

zen gibt es nach wie vor dahingehend, dass sich die Reduktionsverpflichtungen im Ef-

fort-Sharing an Verteilungsaspekten orientieren, nicht aber an eine effiziente Auftei-

lung. Diesbezügliche Ineffizienzen ließen sich lediglich durch die Integration weiterer

Sektoren in das Emissionshandelssystem reduzieren.114

113 Zur ökologischen Steuerreform in Deutschland sowie der Diskussion um eine doppelte Dividende vgl.
überblickartig A. Endres (2007: 183 ff.).
114 Zur Etablierung eines Emissionshandelssystems für PKW vgl. z. B. K. H. Hartwig (2008).
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Obergrenzen für die Treibhausgasemissionen der Mitgliedsstaaten
2020 bezogen auf die Emissionen im Jahr 2005 aus nicht unter die
Richtlinie 2003/87/EG fallenden Quellen

Belgien -15 %

Bulgarien 20 %

Tschechische Republik 9 %

Dänemark -20 %

Deutschland -14 %

Estland 11 %

Irland -20 %

Griechenland -4 %

Spanien -10 %

Frankreich -14 %

Italien -13 %

Zypern -5 %

Lettland 17 %

Litauen 15 %

Luxemburg -20 %

Ungarn 10 %

Malta 5 %

Niederlande -16 %

Österreich -16 %

Polen 14 %

Portugal 1 %

Rumänien 19 %

Slowenien 4 %

Slowakei 13 %

Finnland -16 %

Schweden -17 %

Vereinigtes Königreich -16 %

Quelle: Europäisches Parlament (2008b, Annex II).

Tabelle D.10: Effort-Sharing in nicht von der Emissionshandelsrichtlinie erfassten

Sektoren
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E Zusammenfassung und Ausblick

Auf der Klimakonferenz im Dezember 2009 in Kopenhagen wird über ein neues Klima-

abkommen verhandelt und möglicherweise entschieden werden. Mit dem im Dezember

2008 ausgehandelten Kompromiss zum Klimapaket, dessen integraler Bestandteil eine

Revision der Europäischen Emissionshandelsrichtlinie ist, sind die Leitplanken europäi-

scher Klimapolitik nach 2013 weitestgehend gestellt. Die bisherigen Erfahrungen mit

dem Europäischen Emissionshandelssystem sind in zweifacher Hinsicht für eine globale

Klimapolitik relevant. Zum einen wäre ein isoliertes Emissionshandelssystem wirkungs-

los und teuer. Zum anderen wurde offengelegt, mit welchen Schwierigkeiten ein dezen-

tralisiertes, auf Teilmengen bezogenes Cap-and-Trade-System konfrontiert ist.

Grundsätzlich eignet sich ein Cap-and-Trade-System in besonderem Maße als Instru-

ment globaler Klimapolitik. Eine Mengenbegrenzung in Form eines globalen Emissi-

onscaps kann ein Überschreiten kritischer Schwellenwerte von Ökosystemen verhin-

dern. Dies gilt zumindest dann in einer mittleren bis längeren Frist, wenn diese Schwel-

lenwerte mit zunehmendem Wissen über naturwissenschaftliche Zusammenhänge in

Übereinstimmung gebracht werden können. Die Möglichkeit, mit Emissionsrechten zu

handeln, eröffnet schließlich auch die Option, Verteilungsziele (sei es aus aus dem

Blickwinkel der Gerechtigkeit oder der Durchsetzbarkeit) zu berücksichtigen ohne Effi-

zienzziele zu gefährden. Das Kyoto-Protokoll hat über die hier vereinbarten flexiblen

Mechanismen erste Möglichkeiten geschaffen, die aber auch Defizite aufweisen. So ha-

ben Entwicklungs- und Schwellenländer keine Emissionsreduktionsziele, wodurch die

ökologische Treffsicherheit gefährdet ist. Der zwischenstaatliche Handel mit Emissions-

rechten ermöglicht zwar Flexibilität, allerdings können die Vorteile eines Preissystems

nicht in vollem Umfang nutzbar gemacht werden, da auch die Vertragsstaaten nicht

über die notwendigen Informationen über die Vermeidungskosten der Wirtschaftssub-

jekte verfügen. Sofern eine Politik von „Emissionszielen und Zeitplänen“ auf globaler

Ebene beibehalten wird, stellt die Verknüpfung von nationalen oder regionalen Emis-

sionshandelssystemen unterschiedlichster Prägungen zugleich eine große Chance, aber

auch eine große Herausforderung dar.
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Der Beitrag des Europäischen Emissionshandelssystems zu einer globalen Klimapolitik

ist für sich genommen marginal. Die ökologische Treffsicherheit hinsichtlich eines glo-

balen Emissionzieles wird schließlich auch dadurch gefährdet, dass die Emissionen in

Ländern ohne Mengenziel steigen, gerade weil die Emissionen im Emissionshandels-

sektor limitiert werden. Derartige Leakage-Effekte können über mehrere Kanäle erfol-

gen, über Produktions- und Standortverlagerungen, über ceteris paribus internationale

Preissenkungen fossiler Energieträger oder über klimapolitisches Trittbrettfahrerverhal-

ten in anderen Ländern. Über bestimmte Anpassungen in den Regeln des Emissions-

handelssystems können derartige Leakage-Effekte möglicherweise reduziert werden. So

erfolgt bei einer Anlagenstilllegung z. B. ein Entzug zuvor unentgeltlich zugeteilter

Emissionsrechte. Es wird dann unmöglich, eine Produktionsanlage stillzulegen, über-

schüssige Emissionsrechte zu verkaufen und die Produktion ins Ausland zu verlagern.

Derartige Sonderregelungen erhöhen allerdings nicht nur die Komplexität des Systems

– nicht zuletzt, weil sie auch durchgesetzt werden müssen – sie führen auch zu Ineffi-

zienzen. Eine weitere Option, Produktions- und Standortverlagerungen zu verhindern,

bestünde in einem Grenzsteuerausgleich für aus dem nicht regulierten Ausland impor-

tierte Produkte. Unabhängig von der Frage, ob und inwiefern derartige Regelungen mit

internationalem Recht vereinbar sind, sind die Folgen einer solchen Politik unabsehbar.

Im Extremfall droht sie zu einem Einfallstor für Protektionismus und/oder zur Förde-

rung von Partikularinteressen zu werden. Eine Limitierung der Nutzbarkeit der flexiblen

Mechanismen des Kyoto-Protokolls könnte sogar kontraproduktiv wirken, weil so die

inländischen Produktionskosten erhöht werden. Vollständig verhindert werden können

Leakage-Effekte mit keiner Einzelfallregelung. Insbesondere Leakage durch Preiseffek-

te auf dem Markt für fossile Energieträger kann ausschließlich in einem globalen Men-

genregime verhindert werden.

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Europäischen Emissionshandelssystem zeigen,

dass selbst bei grundsätzlicher Einigkeit über eine Lastenverteilung eine Flexibilisie-

rung und die damit möglich werdende Generierung wechselseitiger Kooperationsvortei-

le keine triviale Angelegenheit ist. In den ersten beiden Handelsperioden von 2005 bis

2007 sowie 2008 bis 2012 erfolgte die Zuteilung von Emissionsrechten dezentral durch

die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Es hat sich gezeigt, dass die Mitglieds-

staaten versucht waren, Emissionsrechte zum einen recht großzügig, zum anderen un-
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entgeltlich zuzuteilen. Ein Motiv könnte gewesen sein, die jeweils inländischen Unter-

nehmen auch im innereuropäischen Wettbewerb zu stärken. Dies muss aber notwendi-

gerweise zu Ineffizienzen führen, da die Reduktionsleistungen dann in Sektoren er-

bracht werden müssen, die nicht im Emissionshandelssystem erfasst sind. Eine stärkere

Zentralisierung der Zuteilung von Emissionsrechten wie die Grundsatzentscheidung,

von einer Auktionierung von Emissionsrechten in Zukunft in verstärktem Maße

Gebrauch zu machen, ist vor diesem Hintergrund zu begrüßen. Kritisch ist nach wie vor

zu sehen, dass wichtige Sektoren vom Emissionshandelsystem ausgenommen sind. Dies

gilt nicht nur, weil gesamtwirtschaftliche Kosteneffizienz angesichts von Informations-

defiziten der normgebenden Instanz nicht sichergestellt ist. Dies könnte darüber hinaus

Probleme bereiten, wenn es darum geht, das Europäische Emissionshandelssystem mit

anderen Emissionshandelssystemen zu verknüpfen. Auf internationaler Ebene gibt es

keine Instanz, welche eine Kosten minimierende Aufteilung von Emissionszielen zwi-

schen Emissionshandelssektoren und Nichtemissionshandelssektoren erzwingen könnte.

Insofern könnte mit einem sektoralen Ansatz ein Pfad eingeschlagen worden sein, der

eine Verknüpfung verschiedener Emissionshandelsysteme schwierig werden lässt. Eine

großzügige Zuteilung von Emissionsrechten könnte immer mit einem Hinweis auf stär-

kere, möglicherweise aber intransparente Reduktionsleistungen in Nichtemissionshan-

delssektoren gerechtfertigt werden. Auch vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag des

Sachverständigenrates für Umweltfragen zu unterstützen, den bisherigen sektoralen

Emissionshandelsansatz auf der Downstream-Ebene auf einen Upstream-

Emissionshandel umzustellen (vgl. SRU 2008: 168 ff.). Hierbei würden die Produzenten

und Importeure fossiler Brennstoffe emissionshandelspflichtig. Dies hätte im Gegensatz

zu einem sektoralen Ansatz den Vorteil, dass ein Großteil der Kohlendioxidemissionen

erfasst werden könnte. Gleichwohl stellt auch ein sektoraler Emissionshandel eine Ver-

besserung gegenüber dem status quo ex ante dar.

Die Teilmengenproblematik könnte zusammengefasst zu einem Nadelöhr ökologisch

wirksamer und kostengünstiger Klimapolitik werden. Langfristig ist der einzig Erfolg

versprechende Weg, die Teilmengenproblematik zu beseitigen und Flexibilität in vol-

lem Umfang zu ermöglichen.
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